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Kurzfassung 

Ausganglage und Zweck 

Die externen Effekte des Verkehrs sind Bestandteil der vom Bundesamt für Statistik (BFS) 

publizierten Statistik «Kosten und Finanzierung des Verkehrs» (KFV). Diese umfassende 

Zusammenstellung stellt eine wichtige Grundlage für die Verkehrspolitik dar. Zudem sind die 

externen Kosten des Schwerverkehrs ï neben weiteren Aspekten ï bei der Festlegung des 

Tarifes der leistungsabhängigen Schwerverkehrsabgabe (LSVA) relevant. 

Die externen Effekte des Verkehrs werden vom Bundesamt für Raumentwicklung (ARE) jähr-

lich ausgewiesen und müssen transparent und gemäss dem aktuellen Stand des Wissens 

berechnet werden (vgl. Art. 7, al. 3 Schwerverkehrsabgabegesetz). Um die Aktualität der Be-

rechnungsmethode zu gewährleisten, beauftragt das ARE regelmässig eine Methodenüber-

prüfung. Der vorliegende Bericht dokumentiert die Überprüfung, präsentiert die Resultate für 

das Referenzjahr 2021 und nimmt entsprechende Rückrechnungen bis 2010 vor. Diese Ar-

beiten folgen auf die Methodenberichte für die Referenzjahre 2010 (Ecoplan; INFRAS (2014)) 

und 2015 (INFRAS; Ecoplan (2019)). 

Im Rahmen der vorliegenden Methodenüberprüfung wurden die externen Effekte des Verkehrs 

auf den aktuellen Stand der wissenschaftlichen Erkenntnisse gebracht. Es wurden insbeson-

dere Datengrundlagen (Mengengerüste), Belastungs-Wirkungs-Beziehungen und Kos-

tensätze aktualisiert. So wurden z.B. neue Krankheitsbilder (Lungenkrebs, Diabetes und De-

menz), die durch Luftverschmutzung verursacht werden, in die Berechnungen integriert oder 

der Klimakostensatz aktualisiert. Weiter wurde / wurden:  

¶ die Sicht Verkehrsteilnehmende ins Zentrum gestellt (die Sicht Verkehrstrªger wird nicht 

mehr berechnet); 

¶ die relevanten Kostenbestandteile ¿berpr¿ft und angepasst: der Bereich çzusªtzliche Kos-

ten in stªdtischen Rªumenè wird nicht mehr berechnet, die ¦berlastungskosten der Ver-

kehrsinfrastruktur werden ab sofort in die Publikation der externen Effekte integriert; 

¶ zusªtzliche Differenzierungen eingef¿hrt: separate Resultate f¿r Elektromobilitªt, nach 

Gemeindetyp (stªdtisch, intermediªr, lªndlich) sowie nach Kanton. 

Das ARE konnte auf finanzielle Unterstützung durch das Bundesamt für Umwelt (BAFU) und 

aller 26 Kantone zählen. Das Projekt wurde inhaltlich vom BFS, von den Bundesämtern für 

Strassen (ASTRA), Verkehr (BAV), Zivilluftfahrt (BAZL), Umwelt (BAFU) und Energie (BFE) 

begleitet. Internationale Expertinnen und Experten (siehe Impressum) haben das Vorgehens-

konzept validiert. 
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Definition, Abgrenzung und Berechnungsmethode 

a) Definition 

Eine Externalität wird in der Ökonomie wie folgt definiert: Es handelt sich um eine negative 

oder positive Auswirkung, die durch eine Verkehrsaktivität verursacht wird, aber nicht im ent-

sprechenden Marktpreis enthalten ist und daher weder in der Nachfragefunktion (Konsument) 

noch in der Angebotsfunktion (Produzent) berücksichtigt wird. Die Abgrenzung, welche Aus-

wirkungen privat (fallen direkt beim verursachenden Verkehrsteilnehmenden an) und welche 

extern sind, erfolgt über die «Einheit», welche die Mobilitätsentscheidungen trifft, also das In-

dividuum oder das Unternehmen (Sicht Verkehrsteilnehmende).1 Zu den externen Kosten des 

Verkehrs gehören z.B. die Kosten durch Luftverschmutzung oder Lärm. Bei den externen Nut-

zen des Verkehrs sind lediglich die externen Gesundheitsnutzen des Fuss- und Veloverkehrs 

von Bedeutung und dementsprechend in der Studie zu berücksichtigen. Unbestritten dabei ist, 

dass der Verkehr nebst den erwähnten Gesundheitsnutzen in vielfältiger Weise weitere Nutzen 

generiert. Es handelt sich aber nicht um Externalitäten aus Sicht Verkehrsteilnehmende (siehe 

Box Seite 55). 

Für die Berechnung der Kostendeckung des Schwerverkehrs (Vorgaben durch das Schwer-

verkehrsabgabegesetz und den Bundesgerichtsentscheid vom 17. Dezember 2011) werden 

die externen Kosten aus der Sicht «Verkehrsart» zusätzlich berechnet. In dieser Sicht wird der 

Schwerverkehr als Gruppe betrachtet, d.h. Kosten werden als extern definiert, wenn sie vom 

Schwerverkehr verursacht werden und ausserhalb des Schwerverkehrs anfallen. Im Vergleich 

zur Sicht Verkehrsteilnehmende werden also die Unfallkosten abgezogen, die von einem Fahr-

zeug des Schwerverkehrs verursacht und von einem anderen Fahrzeug des Schwerverkehrs 

getragen werden. 

b) Abgrenzungen 

Räumliche Abgrenzung 

¶ Strasse und Schiene: Territorialitªtsprinzip 

Alle gefahrenen Kilometer, die auf der schweizerischen Verkehrsinfrastruktur stattfinden, 

werden berücksichtigt. Dies unabhängig davon, ob das Fahrzeug in der Schweiz immatri-

kuliert ist oder nicht. Das gleiche Prinzip gilt für die Aufteilung nach Kanton und Raumtyp. 

¶ Luft- und Schiffsverkehr: Halbstreckenprinzip 

Für alle leistungsabhängigen Auswirkungen wird die Hälfte der Distanz von jedem Flug oder 

von jeder Schifffahrt aus der Schweiz oder in die Schweiz gezählt. Der Abfahrts- und An-

kunftsort wird nach dem Fahrzeug und nicht nach dem Passagier oder dem transportierten 

Gut bestimmt. 

 

1  Bisher stand die «Sicht Verkehrsträger» (Strasse, Schiene, Luft und Schiff), also eine Externalität in Bezug auf 

eine Gruppe von Nutzenden im Zentrum. Das bedeutet z.B., dass die Kosten, die ein Velo verursacht und die ein 

Fussgänger trägt, nicht als extern gezählt wurden, weil beide Verkehrsteilnehmenden Strassennutzende waren. 

Die Verkehrsträgersicht widerspiegelt nicht die individuellen Verkehrsentscheide und wird daher nicht mehr be-

rechnet. 
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Zeitliche Abgrenzung 

¶ Die im Jahr 2021 zur¿ckgelegten Kilometer bzw. die im Jahr 2021 verursachten Kosten und 

Nutzen werden ber¿cksichtigt. Dies schliesst auch Kosten ein, die erst in der Zukunft anfal-

len, aber im Jahr 2021 verursacht wurden ï ein typisches Beispiel hierf¿r sind Folgekosten 

von Verkehrsunfªllen im Jahr 2021 (z.B. Produktionsausfªlle durch die Invaliditªt eines Un-

fallopfers). 

¶ Beim Bereich vor- und nachgelagerte Prozesse werden annualisierte (d.h. bezogen auf ein 

Nutzungsjahr anfallende) Emissionen einbezogen, die wªhrend der ganzen Lebensdauer 

des Fahrzeugs, der Infrastruktur und der Energiebereitstellung entstanden sind oder noch 

entstehen werden. 

c) Berechnungsmethoden 

Aus der Ökonomie sind verschiedene Herangehensweisen bekannt, um Externalitäten zu be-

rechnen. Die externen Kosten und Nutzen des Verkehrs werden, wenn möglich, nach dem 

Schadenskosten-Ansatz monetarisiert: Der Schaden (z.B. durch Luftverschmutzung, Lärm 

oder Unfälle), der aufgrund der Verkehrsaktivität entsteht, wird abgeschätzt. Wenn dies nicht 

sinnvoll möglich ist, wird ein alternativer Ansatz verwendet: 

¶ Vermeidungskosten: Nºtige Investition der Gesellschaft, um die Schªden im Voraus zu ver-

meiden oder  

¶ Reparatur- und Ersatzkosten: Kosten, um die entstandenen Schªden zu reparieren oder zu 

kompensieren.  

Konkret werden für die Monetarisierungen z.B. folgende Informationen genutzt:  

¶ relevante, beobachtbare Marktpreise, wie z.B. die Lohnkosten;  

¶ Preise auf çverwandtenè Mªrkten, wie z.B. die Auswirkung des Lªrms auf Wohnpreise (Re-

vealed Preferences); 

¶ Zahlungsbereitschaft von Personen basierend auf Befragungen, wie z.B. die Zahlungsbe-

reitschaft, f¿r die Verringerung des Mortalitªtsrisiko (Stated Preferences). 

Die Schätzung der externen Effekte bedingt, dass Annahmen getroffen und Unsicherheiten 

akzeptiert werden müssen. Dies aufgrund der Datenlage, den nicht leicht zu isolierenden Be-

lastung-Wirkungs-Beziehungen und der Abhängigkeit bestimmter Kosten von zukünftigen Ent-

wicklungen. Um Überschätzungen der externen Effekte zu vermeiden, verwenden wir immer 

dann den çat leastè Ansatz, wenn kein eindeutiger ñbest guessò Wert vorliegt (siehe Kapitel 

3.3). Die Resultate sind also als Grössenordnungen zu interpretieren und für die wichtigsten 

Parameter werden Sensitivitätsanalysen durchgeführt.  
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Wichtigste Änderungen im Vergleich zu den bisherigen Berechnungen 

Im Rahmen dieses Projekts wurden Datengrundlagen (Mengengerüste), Belastungs-Wir-

kungs-Beziehungen und Kostensätze aktualisiert, die wichtigsten davon sind (aufgelistet 

in der Reihenfolge des Berichts): 

¶ Die verkehrsbedingte Schadstoffbelastung der Bevºlkerung basierend auf dem aktualisier-

ten Immissionsmodell PolluMap des BAFU (siehe Kapitel 4.2.1) 

¶ Die Belastung-Wirkungs-Beziehungen im Gesundheitsbereich basierend auf den j¿ngsten 

epidemiologischen Studien (siehe Kapitel 4.2.2 und 15.3.1) 

¶ Die Kostensªtze im Gesundheitsbereich, einschliesslich der neu ber¿cksichtigten Krank-

heiten wie Demenz, Diabetes und Lungenkrebs (siehe Kapitel 4.4.1 bzw. 20.5) 

¶ Die Emissionsfaktoren f¿r alle Fahrzeuge und Schadstoffe, differenziert nach Antriebsart, 

nach der letzten Version des Handbuchs f¿r Emissionsfaktoren des Strassenverkehrs 

(HBEFA, siehe Kapitel 4.5 bzw. 20.2) 

¶ Die Klimaauswirkungen der Nicht-CO2-Emissionen im Luftverkehr, die neu auf der tatsªch-

lichen Entwicklung von Nicht-CO2-Emissionen basiert und nicht mehr auf einem fixen Um-

rechnungsfaktor, der auf CO2-Emissionen angewendet wurde (siehe Kapitel 10.2.3) 

¶ Der Klimakostensatz, der nach dem Schadenskostenansatz mit dem neuen, international 

anerkannten GIVE-Modell berechnet und an das Schweizer Einkommens- und Preisniveau 

angepasst wurde (siehe Kapitel 10.4). Er ersetzt den bisherigen Kostensatz, der auf den 

Vermeidungskosten mit einem Reduktionsziel aus 2009 basierte. 

¶ Die Emissionsfaktoren aus Mobitool f¿r die vor- und nachgelagerten Prozesse, f¿r alle Fahr-

zeuge, Antriebsarten und Schadstoffe (siehe Kapitel 11.3) 

¶ Die Zuteilung der Unfallopfer im Strassenverkehr auf die Verursacher wird neu direkt aus 

den Daten des Bundesamtes f¿r Strassen (ASTRA) hergeleitet (siehe Kapitel 14.3.1a). 

¶ Die Schªtzung des Gesamtunfallgeschehens (inkl. Dunkelziffer), erfolgt ¿ber eine einfache 

Schªtzgleichung basierend auf Daten der Vorjahre der Beratungsstelle f¿r Unfallverh¿tung 

(bfu) und des ASTRA (siehe Kapitel 14.3.1b). Dank diesem Vorgehen kann das Publikati-

onsdatum der Resultate der externen Effekte des Verkehrs um fast ein Jahr vorgezogen 

werden. 

Aus Gründen der Verfügbarkeit von Input-Daten wurden die Lärmkosten nicht überarbeitet. In 

den folgenden Vergleichen mit der alten Methode sind sie daher vor und nach der Methoden-

überprüfung gleich. Dieser Bericht wird um die Lärmzahlen ergänzt, sobald diese verfügbar 

sind. 

Abbildung K-1 zeigt die Auswirkungen der Methodenrevision auf die Ergebnisse für das Jahr 

2021 nach Kostenbestandteil und Verkehrsträger. Insgesamt führen die methodischen Anpas-

sungen zu einem erheblichen Kostenanstieg von insgesamt 69%. Rund drei Viertel des An-

stiegs sind auf die Erhöhung des Klimakostensatzes zurückzuführen (Bereiche Klima und vor- 

und nachgelagerte Prozesse), der Rest mehrheitlich auf die höheren Gesundheitskosten der 

Luftverschmutzung (neue Krankheitsbilder und höhere Inzidenz, trotz der durch das Immissi-

onsmodell gemessenen Verbesserung der Luftqualität). 
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Abbildung K-1: Externe Kosten und Nutzen des Verkehrs 2021 aus Sicht Verkehrsteilnehmer, 

nach bisheriger und neuer Methode, relative und absolute Veränderung der 

Ergebnisse, nach Verkehrsträger und Kostenbestandteil (Lärm ohne Ände-

rung, weiterhin mit bisheriger Berechnungsmethode) 

Strassen- / Schienenverkehr: Territorialitätsprinzip, Luft- / Schiffsverkehr: Halbstreckenprinzip 

Nutzen sind als negative Zahlen ausgewiesen 

 

Strasse

Vergleich neue versus bisherige 

Berechnung 2021 (in Mio. CHF)

Bisherige 

Berechnung

Neue 

Berechnung

Veränderung 

in %

Veränderung 

in Mio. CHF

Strassenverkehr

Gesundheit Luft 2ô847              4ô616              62% 1ô769              

Gebäude Luft 223                202                -9% -21                 

Ernteausfälle Luft 44                  52                  19% 8                    

Waldschäden Luft 47                  49                  4% 2                    

Biodiversitätsverluste Luft 81                  78                  -4% -3                   

Lärm 2ô113              2ô113              0% -                 

Klima 1ô593              5ô230              228% 3ô637              

Natur und Landschaft 1ô150              971                -16% -178               

Bodenschäden 145                154                6% 9                    

Vor- und nachgelagerte Prozesse 1ô227              4ô253              246% 3ô025              

Unfälle 4ô180              4ô426              6% 246                

Städtische Räume 207                -                 -100% -207               

LSVA -556               -556               0% -                 

Total mit LSVA-Abzug 13ô301            21ô589            62% 8ô287              

Gesundheitsnutzen FVV -1ô522             -5ô617             269% -4ô095             

FVV = Fuss- und Veloverkehr

Schiene

Vergleich neue versus bisherige 

Berechnung 2021 (in Mio. CHF)

Bisherige 

Berechnung

Neue 

Berechnung

Veränderung in 

%

Veränderung in 

Mio. CHF

Schienenverkehr

Gesundheit Luft 367                1ô040              183% 673                

Gebäude Luft 29                  45                  58% 17                  

Ernteausfälle Luft 1                    1                    12% 0                    

Waldschäden Luft 1                    1                    6% 0                    

Biodiversitätsverluste Luft 1                    1                    -1% -0                   

Lärm 417                417                0% -                 

Klima 4                    12                  210% 8                    

Natur und Landschaft 136                134                -2% -3                   

Bodenschäden 31                  35                  13% 4                    

Vor- und nachgelagerte Prozesse 80                  101                27% 21                  

Unfälle 36                  36                  0% -0                   

Städtische Räume 39                  -                 -100% -39                 

Total 1ô141              1ô823              60% 682                
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Luftverkehr

Vergleich neue versus bisherige 

Berechnung 2021 (in Mio. CHF)

Bisherige 

Berechnung

Neue 

Berechnung

Veränderung in 

%

Veränderung in 

Mio. CHF

Luftverkehr

Gesundheit Luft 23                  67                  195% 44                  

Gebäude Luft 2                    3                    47% 1                    

Ernteausfälle Luft 1                    1                    12% 0                    

Waldschäden Luft 1                    1                    2% 0                    

Biodiversitätsverluste Luft 2                    2                    -1% -0                   

Lärm 69                  69                  0% -                 

Klima 561                1ô757              213% 1ô197              

Natur und Landschaft 7                    7                    0% -0                   

Bodenschäden -                 -                 0% -                 

Vor- und nachgelagerte Prozesse 130                408                214% 278                

Unfälle 22                  22                  -1% -0                   

Total 818                2ô337              186% 1ô519              

Schiffsverkehr

Vergleich neue versus bisherige 

Berechnung 2021 (in Mio. CHF)

Bisherige 

Berechnung

Neue 

Berechnung

Veränderung in 

%

Veränderung in 

Mio. CHF

Schiffsverkehr

Gesundheit Luft 73                  215                195% 142                

Gebäude Luft 6                    9                    63% 4                    

Ernteausfälle Luft 3                    4                    12% 0                    

Waldschäden Luft 3                    4                    6% 0                    

Biodiversitätsverluste Luft 5                    5                    -1% -0                   

Lärm -                 -                 0% -                 

Klima 14                  45                  210% 30                  

Natur und Landschaft 5                    5                    0% -0                   

Bodenschäden -                 -                 0% -                 

Vor- und nachgelagerte Prozesse 4                    14                  285% 10                  

Unfälle 1                    1                    4% 0                    

Total 115                301                163% 187                
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Hauptergebnisse 

a) Überblick der Resultate 

Abbildung K-2 zeigt die totalen externen Kosten und Nutzen nach Verkehrsträger (ohne Lärm). 

Die Strasse macht mit 83% den grössten Anteil aus. Dieser Verkehrsträger wird auch am häu-

figsten genutzt, auf ihn entfallen gut drei Viertel der in den Berechnungen berücksichtigten 

Personenkilometer und knapp 60% der Tonnenkilometer. Der Anteil des Luftverkehrs an den 

externen Kosten beträgt knapp 10%, derjenige des Schienen- bzw. Schiffsverkehrs 6% bzw. 

1%. Der Güterverkehr ist über alle Verkehrsträger für 19% der externen Kosten verantwortlich 

(nach Abzug der leistungsabhängigen Schwerverkehrsabgabe (LSVA)).  

Die externen Gesundheitsnutzen des Fuss- und Veloverkehrs belaufen sich auf 5.6 Mrd. CHF, 

was fast dem 7-fachen an externen Kosten (v.a. Unfallkosten) entspricht, die durch den Fuss- 

und Veloverkehr verursacht werden. 

Abbildung K-2: Externe Effekte aus Sicht Verkehrsteilnehmende 2021 (ohne Lärm, mit LSVA-

Abzug) 

Strassen- / Schienenverkehr: Territorialitätsprinzip, Luft- / Schiffsverkehr: Halbstreckenprinzip 

Nutzen sind als negative Zahlen ausgewiesen 

 

 

Abbildung K-3 zeigt die externen Kosten und Nutzen nach Bereichen. Der grösste Kostenbe-

standteil über alle Verkehrsträger ist das Klima mit 7.0 Mrd. CHF. Es folgen Gesundheitskosten 

durch Luftverschmutzung mit 5.9 Mrd. CHF, vor- und nachgelagerte Prozesse mit 4.8 Mrd. 

CHF, Unfälle mit 4.5 Mrd. CHF und Schäden an Natur und Landschaft mit 1.1 Mrd. CHF. Die 

weiteren Kostenbestandteile liegen alle unter 0.3 Mrd. CHF. 

Externe Kosten in Mio. CHF Personen-

verkehr

Güter-

verkehr

Total

Strassenverkehr                      15ô842.6                       3ô633.2                19ô475.8 

Schienenverkehr                           944.0                          461.9                   1ô405.9 

Luftverkehr                        1ô959.5                          308.8                   2ô268.3 

Schiffsverkehr                           139.2                          162.2                      301.4 

Total externe Kosten                      18ô885.3                       4ô566.1                23ô451.4 

in % des Totals 80.5% 19.5% 100.0%

Gesundheitsnutzen Fuss- und Veloverkehr                      -5ô617.2                 -5ô617.2 
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Abbildung K-3: Externe Effekte aus Sicht Verkehrsteilnehmende 2021 nach Kostenbestandtei-

len (ohne Lärm) 

Strassen- / Schienenverkehr: Territorialitätsprinzip, Luft- / Schiffsverkehr: Halbstreckenprinzip 

Nutzen und Internalisierungsbeiträge sind als negative Zahlen ausgewiesen 

 

 

Soziale Kosten, soziale Gesundheitsnutzen, Internalisierungsbeiträge 

Die sozialen Umwelt-, Gesundheits- und Unfallkosten belaufen sich auf 37 Mrd. CHF. Die Dif-

ferenz von 13.5 Mrd. CHF mit den externen Kosten besteht aus den Kosten, die direkt vom 

Verursacher bezahlt werden. Zu den sozialen Kosten, aber nicht zu den externen Kosten, zäh-

len also knapp 13 Mrd. CHF private Unfallkosten (immaterielle Kosten für den Unfallverursa-

cher, Versicherungsbeiträge) und die Internalisierungsbeiträge über die LSVA (556 Mio. CHF), 

die emissionsabhängigen Landegebühren (gut 2 Mio. CHF), die Sanktionen wegen Über-

schreitung der CO2-Emissionsvorschriften für Personenwagen und Lieferwagen (knapp 36 

Mio. CHF) und die CO2-Kompensationspflicht für fossile Treibstoffimporteure (gut 110 Mio. 

CHF). 

Die sozialen Gesundheitsnutzen des Fuss- und Veloverkehrs belaufen sich auf 57 Mrd. CHF. 

Sie umfassen neben den externen Nutzen (5.6 Mrd. CHF) auch die privaten Nutzen, von denen 

die Fussgängerinnen und Velofahrerinnen direkt profitieren, insbesondere den immateriellen 
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Nutzen der gewonnenen Lebensjahre (48 Mrd. CHF). Die gesundheitlichen sozialen Nutzen 

des Fuss- und Veloverkehrs wurden als Zwischenschritt berechnet, um den externen Nutzen 

auszuweisen. Der soziale Nutzen von Mobilität anderer Art und für andere Verkehrsträger 

wurde im Rahmen dieses Projekts nicht monetarisiert (siehe Box S. 55).  

Sensitivitäten 

Abbildung K-4 zeigt die wichtigsten durchgeführten Sensitivitätsanalysen. Die grösste Band-

breite wurde für den Klimakostensatz (siehe Kapitel 10.4.1) berechnet, was dazu führt, dass 

die Ergebnisse gut doppelt so hoch oder 35% tiefer sein könnten. Die Bandbreite ist bei den 

anderen Sensitivitäten geringer: Die Sensitivitäten für die Effektschätzer der Luftverschmut-

zung auf die Gesundheitskosten und die Sensitivität für den statistischen Wert eines Lebens 

(VOSL) variieren die externen Kosten um 12 bis 16% (siehe Kapitel 19.5). Die Sensitivität zu 

Nicht-CO2-Emissionen des Luftverkehrs (siehe 10.4.2) führt zu 7% (d.h. 1.7 Mrd. CHF) höhe-

ren totalen externen Kosten. 

Abbildung K-4: Sensitivitätsanalysen externe Kosten 2021 aus Sicht Verkehrsteilnehmer 

(ohne Lärm, ohne LSVA-Abzug) 

Strassen- / Schienenverkehr: Territorialitätsprinzip, Luft- / Schiffsverkehr: Halbstreckenprinzip 

 

Entwicklung 2010-2021 

Durch vereinfachte Rückrechnungen wurde die Zeitreihe 2010-2020 basierend auf den neuen 

Methoden und Datengrundlagen erstellt. Dadurch kann die Kostenentwicklung unabhängig von 

methodischen Änderungen dargestellt und diskutiert werden. 

Abbildung K-5 zeigt die Kosten nach Verkehrsträger im Zeitablauf sowie die relative Verände-

rung im Vergleich zu 2010 (Index). Die externen Kosten weisen zwischen 2010 und 2019 einen 

Externe Kosten in Mio. CHF

Sensitivitäten 
Strassen- 

verkehr

Schienen- 

verkehr

Luft- 

verkehr

Schiffs- 

verkehr
Total

Klimakostensatz hoch 41'081          1'653            7'002            432               50'168          

Effektschätzer Gesundheit Luft hoch 23'081          2'117            2'315            450               27'964          

VOSL hoch 23'121          1'790            2'302            378               27'590          

 Kostensätze non-CO2-Emis. 

 ERF hoher Wert 
20'032          1'406            3'978            301               25'717          

Basisberechnung 20'032 1'406 2'268 301 24'007

Effektschätzer Gesundheit Luft tief 17'775          896               2'234            196               21'101          

VOSL tief 16'942          1'023            2'234            225               20'424          

Klimakostensatz tief 13'314          1'351            758               260               15'683          

Hinweis: Der Bereich Lärm wurde noch nicht überarbeitet. Um Vergleiche über die Zeit zu er-
möglichen, wird der Lärmbereich nach der bisherigen Methode für alle Jahre (inklusive 2021) in 
die Summen unten einbezogen. 
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Aufwärtstrend auf, mit einem durchschnittlichen Anstieg pro Jahr von knapp 1.4%. Die Auswir-

kungen der Covid-Pandemie zeigen sich in den Jahren 2020 und 2021, vor allem im Luftver-

kehr.  

Die externen Kosten des Verkehrs 2021 liegen leicht unter dem Niveau von 2010, sie fallen 

um 13% geringer aus als 2019 und um 9% höher als 2020. 

Abbildung K-5: Entwicklung der externen Kosten pro Verkehrsträger 2010 bis 2021 (Niveau und Index 

2010), inkl. Lärm nach «alter» Methode und LSVA-Abzug, Sicht Verkehrsteilnehmende 

Strassen- / Schienenverkehr: Territorialitätsprinzip, Luft- / Schiffsverkehr: Halbstreckenprinzip 

 

 

 

Die Veränderung der externen Kosten von einem Jahr zum anderen ist hauptsächlich auf die 

Veränderung der Fahrleistungen zurückzuführen. So ist z.B. im Strassenverkehr die Anzahl 

der Fahrzeugkilometer von 6.8 Millionen im Jahr 2010 auf 7.7 Millionen im Jahr 2019 (+14%) 

und 6.9 Millionen im Jahr 2021 (+1.4%) gestiegen. Die Kosten des Strassenverkehrs reagieren 

Externe Kosten (Mio CHF) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Strassenverkehr 21'734 21'907 21'995 21'350 21'412 21'485 22'198 22'651 22'864 23'177 19'888 21'589

Schienenverkehr 1'635 1'678 1'727 1'730 1'798 1'806 1'812 1'816 1'899 1'969 1'755 1'823

Luftverkehr 2'809 3'116 3'217 3'272 3'502 3'585 3'929 4'116 4'402 4'571 2'008 2'345

Schiffsverkehr 319 318 313 301 254 245 247 254 248 284 243 301

Total 26'497 27'019 27'251 26'653 26'966 27'121 28'186 28'836 29'412 30'001 23'895 26'058
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weniger als proportional zu den gefahrenen Kilometern, was vor allem auf technologische Ent-

wicklungen hin zu effizienteren und saubereren Motoren und auf höhere Internalisierungsbe-

träge zurückzuführen ist. Auch im Bereich der Sicherheit wurden Fortschritte gemacht: Die 

externen Unfallkosten sind zwischen 2010 und 2021 um gut 30% gesunken. 

Die Bevölkerung stieg zwischen 2010 und 2021 um 11%, was bedeutet, dass mehr Menschen 

von Luftverschmutzung und Lärmbelastung betroffen sind. Steigende Preise oder Einkommen 

führen ebenfalls zu einem Anstieg der externen Kosten, da Schäden zu einem höheren Preis 

monetarisiert werden. So ist das reale Pro-Kopf-BIP 2010-2021 um 9% gestiegen. Der Lan-

desindex der Konsumentenpreise sank um 1% über die elf Jahre und hat somit die Kosten 

leicht gedämpft. 

b) Strassenverkehr 

Abbildung K-6 zeigt die externen Kosten und Nutzen des Strassenverkehrs nach Verkehrsmit-

tel und Kostenbestandteil. Der motorisierte private Personenverkehr macht knapp drei Viertel 

der externen Kosten des Strassenverkehrs aus. 19% der Kosten sind durch den Güterverkehr 

verursacht, der Rest durch Fuss- und Veloverkehr (gut 4%) und den öffentlichen Verkehr 

(knapp 3%). 

Die Kosten hängen in erster Linie von den gefahrenen Kilometern ab. Für einen Vergleich der 

Verkehrsmittel sind daher die durchschnittlichen Kosten pro Personenkilometer bzw. pro Ton-

nenkilometer relevant.  
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Abbildung K-6: Externe Effekte aus Sicht Verkehrsteilnehmende im Strassenverkehr 2021 nach Kosten-

bestandteilen und Fahrzeugkategorien 

 

 

Beim Strassenverkehr sind die Klimakosten am grössten (27% der externen Kosten), dann 

folgen die gesundheitlichen Kosten durch Luftverschmutzung (24%), die Unfälle (23%) und die 

vor- und nachgelagerten Prozesse (22%).  

Beim Fuss- und Veloverkehr machen die Unfälle 92% der externen Kosten aus. Der Rest setzt 

sich aus mit der Infrastruktur verbundenen Kosten (Natur und Landschaft, vor- und nachgela-

gerte Prozesse) und der Luftverschmutzung durch Elektrovelos (Abriebemissionen) zusam-

men. 

Differenzierung nach Antriebsart 

Die Differenzierung nach Antriebsart zeigt, dass die Elektromobilität (ausser schnelle und lang-

same E-Bikes beim Veloverkehr) noch eine sehr geringere Rolle spielt. 2021 sind knapp 1% 

der externen Kosten des motorisierten Strassenverkehrs durch E-Fahrzeuge verursacht. Das 

Potenzial zur Verringerung der externen Effekte durch die Elektromobilität ist gross: Wenn z.B. 

alle Personenwagen (PW) elektrisch betrieben würden, könnten die Klimakosten vermieden 

werden, während die vor- und nachgelagerten Prozesse um 23% zunehmen würden (Batte-

rien, etc.), was eine Nettoreduktion von gut 3 Mrd. CHF, d.h. 23% der externen Kosten von PW 

bedeuten würde. Im Bereich der Luftverschmutzung gibt es ebenfalls ein Reduktionspotenzial. 

Elektro-PW weisen knapp 6.5% tiefere direkte Emissionen (inkl. Abriebsemissionen) von PM10 

auf als fossil angetriebene PW.  

Externe Effekte Gesamt-

Strassenverkehr total

in Mio. CHF PW GW MR Mofa E-Bike Pedelec Velo fäG Fuss Bus Trolley Tram Li LW SS Tr/Arbm

Gesundheit Luft 3ô00760 51 43 2 9 0 0 0 212 20 8 341 271 592 0 4õ616

Gebäude Luft 132 3 2 2 0 0 0 0 0 9 1 0 15 12 26 0 202

Ernteausfälle Luft 33 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 9 4 2 0 52

Waldschäden Luft 31 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 9 4 2 0 49

Biodiversitätsverluste Luft 53 1 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 12 6 3 0 78

Lärm k.W. k.W. k.W. k.W. k.W. k.W. k.W. k.W. k.W. k.W. k.W. k.W. k.W. k.W. k.W. k.W. k.W.

Klima 3ô78639 86 2 0 0 0 0 0 131 0 0 477 359 349 0 5õ230

Natur und Landschaft 720 7 13 0 4 1 13 0 18 21 1 1 70 50 52 0 971

Bodenschäden 67 3 1 0 0 0 0 0 0 7 1 0 18 31 24 0 154

Vor- und nachgelagerte Prozesse 3ô08158 65 1 1 3 12 0 0 44 6 5 212 482 282 0 4õ253

Unfälle 2ô59617 477 40 25 101 518 21 105 44 5 14 218 99 68 78 4õ426

Abzug LSVA-Anteil -9 -3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -285 -259 0 -556

Total aller Kostenbereiche 

(mit LSVA Abzug)
13õ497187 697 88 33 114 542 22 123 476 34 28 1õ3811õ0331õ142 78 19õ476

Externe Kosten Rp / pkm bzw. tkm (mit LSVA 

Abzug)
17 6 38 105 22 24 25 17 3 20 8 3 156 15 12 k.W.

Externe Gesundheitsnutzen -36 -293-1ô1230 -4ô165 -5ô617

Externe Gesundheitsnutzen Rp / pkm -25 -61 -52 0 -98

Personenverkehr Güterverkehr

Motorisierter privater 

Personenverkehr
Fuss- und Veloverkehr

Öffentlicher 

Personenverkehr
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Sicht Verkehrsart Schwerverkehr 

Die Sicht Verkehrsart Schwerverkehr und deren konkrete Auslegung für die Berechnung des 

Deckungsgrades des Schwerverkehrs via LSVA wurde vom Bundesgericht vorgeschrieben.2 

Mit dieser Sichtweise werden die Kosten bestimmt, die der Schwerverkehr den anderen Ver-

kehrsteilnehmenden und der Allgemeinheit auferlegt. Dies führt zu folgendem Unterschied im 

Vergleich zu den externen Effekten aus Sicht Verkehrsteilnehmende, die in diesem Bericht im 

Zentrum stehen: Die Unfallkosten, die durch ein Fahrzeug des Schwerverkehrs verursacht und 

von einem anderen Fahrzeug des Schwerverkehrs getragen werden, sind bei der Sicht Ver-

kehrsart nicht extern. Abbildung K-7 zeigt die externen Kosten aus Sicht der Verkehrsart 

Schwerverkehr. Im Vergleich zu den oben dargestellten Zahlen (Abbildung K-6) sind die Un-

fallkosten 6% niedriger. 

Für einen Überblick über die Kostendeckung des Schwerverkehrs, einschliesslich der Infra-

struktur- und Staukosten sowie aller Einnahmen, die vom Schwerverkehr gezahlt werden, 

siehe das Faktenblatt auf der BAV-Website.3 

Abbildung K-7: Externe Kosten aus Sicht Verkehrsart Schwerverkehr 2021 nach Kostenbe-

standteilen und Fahrzeugkategorien 

 

c) Schienenverkehr 

Beim Schienenverkehr entfallen zwei Drittel der externen Kosten (ohne Lärm) auf den Perso-

nenverkehr, ein Drittel auf den Güterverkehr. Die Struktur nach Kostenbestandteil ist anders  

 

2  Bundesgericht, Urteil vom 17. Dezember 2011, LSVA, Abklassierung EURO-3. 

3  Leistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe (LSVA) - BAV  

Externe Kosten Sicht Verkehrsart Gesellschafts- Lastwagen Sattelschlepper Total

Strassenverkehr wagen Schwerverkehr

Gesundheit Luft 60.0                           271.2                     591.9                           923.1                    

Gebäude Luft 2.6                              11.8                        25.8                             40.2                       

Ernteausfälle Luft 0.6                              4.5                          2.3                                7.3                         

Waldschäden Luft 0.6                              4.1                          2.1                                6.8                         

Biodiversitätsverluste Luft 0.8                              5.9                          3.1                                9.7                         

Lärm k.W. k.W. k.W. k.W.

Klima 39.4                           359.0                     349.3                           747.7                    

Natur und Landschaft 6.9                              49.9                        51.8                             108.7                    

Bodenschäden 3.3                              31.1                        24.0                             58.4                       

Vor- und nachgelagerte Prozesse 58.3                           481.8                     282.4                           822.5                    

Unfälle 8.4                              96.8                        67.3                             172.5                    

Zwischentotal aller Kostenbereiche 180.9                         1ô316.1                  1ô399.9                        2ô896.9                 

Abzug LSVA-Anteil -2.9                            -285.3                    -259.0                          -547.2                   

Total aller Kostenbereiche (mit LSVA Abzug) 178.0                         1ô030.9                  1ô140.9                        2ô349.7                 

k.W. = keine Werte (Kostenbereich nicht berechnet)

https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?highlight_docid=aza%3A%2F%2F17-12-2011-2C_751-2010&lang=de&type=show_document&zoom=NO&
https://www.bav.admin.ch/bav/de/home/verkehrsmittel/strassengueterverkehr/lsva.html
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Abbildung K-8: Externe Effekte aus Sicht Verkehrsteilnehmende im Schienenverkehr 2021 

nach Kostenbestandteilen und Verkehrsart 

 

als beim Strassenverkehr: Klimakosten sind praktisch keine vorhanden und die Unfallkosten 

sind gering. Die grössten Kostenbestandteile sind die Gesundheitsschäden durch Luftver-

schmutzung (74%), Schäden an Natur und Landschaft (9%) sowie vor- und nachgelagerte 

Prozesse (7%). 

Die Kosten pro pkm und tkm sind niedriger als bei den meisten Verkehrsmitteln auf der Strasse 

ausser Tram und zu Fuss. 

d) Luftverkehr 

Abbildung K-9 zeigt die externen Kosten des Luftverkehrs. Davon sind 86% auf den Personen-

verkehr zurückzuführen. Der Klimabereich ist der grösste Kostenbestandteil, sein Anteil ist mit 

77% deutlich höher als bei den anderen Verkehrsträgern (30% über alle Verkehrsträger). Die 

Kosten für vor- und nachgelagerte Prozesse machen 18% aus. Die anderen Kostenbestand-

teile, die mit der lokalen Luftverschmutzung und der Landnutzung zusammenhängen, sind ge-

ring. Unfälle sind ebenfalls selten.  

Die externen Kosten des Luftverkehrs pro pkm sind beim Personenverkehr niedriger als bei 

Personenwagen, was vor allem auf die langen Distanzen und die hohe Auslastung der Flug-

zeuge zurückzuführen ist. Sie liegen jedoch über den externen Kosten pro pkm im Schienen-

verkehr, vor allem aufgrund der Klimakosten, Beim Güterverkehr sind die externen Kosten des 

Luftverkehrs pro tkm gut zweieinhalb Mal höher als bei Lastwagen und achtmal höher als beim 

Schienenverkehr, da die Frachtlast (Gewicht) beim Luftverkehr gering ist. 

Externe Kosten in Mio. CHF Total

Schienenverkehr

Gesundheit Luft                                   706.5               333.7 1ô040.2    

Gebäude Luft                                     30.8                 14.5 45.3         

Ernteausfälle Luft                                       0.2                   0.6 0.8           

Waldschäden Luft                                       0.2                   0.6 0.8           

Biodiversitätsverluste Luft                                       0.2                   0.8 1.0           

Lärm  k.W.  k.W. k.W.

Klima                                       2.5                   9.4 11.9         

Natur und Landschaft                                   101.2                 32.3 133.5       

Bodenschäden                                     31.2                   4.2 35.4         

Vor- und nachgelagerte Prozesse                                     47.3                 53.7 101.0       

Unfälle                                     23.9                 11.9 35.9         

Total 944.0                                  461.9              1ô405.9    

Kosten in Rp/pkm (PV) bzw. Rp/tkm (GV) 5.6                                      4.5                  

k.W. = keine Werte (Kostenbereich nicht berechnet)

Personenverkehr Güterverkehr
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Abbildung K-9: Externe Effekte aus Sicht Verkehrsteilnehmende im Luftverkehr 2021 nach 

Kostenbestandteilen und Verkehrsart 

 

e) Schiffsverkehr 

Abbildung K-10 zeigt die externen Kosten des Schiffsverkehrs, aufgeteilt nach Personen- und 

Güterverkehr, und innerhalb des Güterverkehrs, zwischen der Schifffahrt auf dem Rhein und 

dem Rest. Im Gegensatz zu allen anderen Verkehrsträgern ist der Güterverkehr hier mit 54% 

der externen Kosten wichtiger als der Personenverkehr.  

Gesundheitsschäden aufgrund von Luftverschmutzung machen mehr als 70% der Kosten aus. 

Die Klimakosten haben einen Anteil von knapp 15%, was halb so hoch ist wie beim Total über 

alle Verkehrsträger. 5% der externen Kosten sind auf die vor- und nachgelagerten Prozesse 

zurückzuführen. Die anderen Kostenbestandteile liegen unter 10 Mio. CHF. 

Externe Kosten in Mio. CHF Total

Luftverkehr

Gesundheit Luft                        60.6                          6.1 66.6                       

Gebäude Luft                          2.6                          0.3 2.9                         

Ernteausfälle Luft                          1.3                          0.2 1.4                         

Waldschäden Luft                          1.2                          0.2 1.4                         

Biodiversitätsverluste Luft                          1.7                          0.2 1.9                         

Lärm  k.W.  k.W. k.W.

Klima                   1ô518.2                      238.9 1ô757.1                  

Natur und Landschaft                          6.6                          0.8 7.3                         

Bodenschäden                            -                              -   -                         

Vor- und nachgelagerte Prozesse                      346.3                        61.6 407.9                     

Unfälle                        21.2                          0.7 21.8                       

Total 1ô959.5                  308.8                     2ô268.3                  

Kosten in Rp/pkm (PV) bzw. Rp/tkm 

(GV)
12.2                       35.5                       

k.W. = keine Werte (Kostenbereich nicht berechnet)

Personenverkehr Güterverkehr
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Abbildung K-10: Externe Effekte aus Sicht Verkehrsteilnehmende im Schiffsverkehr 2021 nach 

Kostenbestandteilen und Verkehrsart 

 

f) Räumliche Differenzierungen 

Externe Kosten nach Kantonen 

Die folgende Abbildung zeigt die Aufteilung der externen Kosten des Strassen- und Schienen-

verkehrs auf die Kantone. Je nach Kostenbestandteil fand diese Aufteilung über kantonal dif-

ferenzierte Emissionen, Immissionen oder (gewichtete) Fahrleistung der Fahrzeugkategorien 

statt. Die letzte Spalte zeigt die externen Kosten (verursacht durch den Verkehr) pro Einwoh-

ner/in, um unterschiedlich grosse Kantone vergleichen zu können. Der Schweizer Durchschnitt 

liegt bei 2ô450 CHF. Stªdtische Kantone wie Basel-Stadt und Genf haben besonders niedrige 

Kosten pro Einwohner (ca. 1ô400 respektive 1ô600 CHF pro Einwohner). Niedrige Durch-

schnittskosten finden sich auch in Kantonen, in denen im Verhältnis weniger Güter auf der 

Strasse transportiert werden, wie Appenzell Inner- und Ausserrhoden und Schaffhausen. Die 

durchschnittlichen externen Kosten sind am höchsten in den Alpenkantonen (Uri über 5ô000 

CHF, Tessin, Glarus und Nidwalden über 3ô000 CHF), bei denen der Anteil des Güterverkehrs 

hoch ist. 

Externe Kosten in Mio. CHF
Personenve

rkehr

Güterver

kehr
davon Total

Schiffsverkehr Rhein Übrige

Gesundheit Luft 103.6        111.2   71.8     39.4     214.8       

Gebäude Luft 4.5           4.8      3.1      1.7      9.3          

Ernteausfälle Luft 1.5           2.3      1.8      0.5      3.8          

Waldschäden Luft 1.4           2.1      1.7      0.4      3.5          

Biodiversitätsverluste Luft 1.9           2.9      2.3      0.6      4.8          

Lärm k.W. k.W. k.W. k.W. k.W.

Klima 23.1          21.7     13.6     8.1      44.8        

Natur und Landschaft 0.9           4.6      4.5      0.1      5.4          

Bodenschäden -           -      -      -      -          

Vor- und nachgelagerte Prozesse 2.0           11.8     11.6     0.2      13.8        

Unfälle 0.2           0.8      0.8      0.0      1.0          

Total 139.2        162.2   111.3   51.0     301.4       

Kosten in Rp/pkm (PV) bzw. Rp/tkm (GV) 114.3 8.8 6.1 138.7

k.W. = keine Werte (Kostenbereich nicht berechnet)
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Abbildung K-11: Externe Kosten im Strassen- und Schienenverkehr 2021: Aufteilung auf Kan-

tone und Fahrzeugkategorien (ohne Abzug LSVA und Lärm) 
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Externe Kosten durch Luftverschmutzung nach Raumtyp  

Für die durch den Strassen- und Schienenverkehr verursachten Gesundheitskosten der Luft-

verschmutzung (5.7 Mrd. CHF) und Gebäudeschäden (0.2 Mrd. CHF) konnte die Differenzie-

rung nach Urbanisierungsgrad der Gemeinden (3 Kategorien nach DEGURBA4) ermittelt wer-

den. 

Abbildung K-12 zeigt die aufgeteilten Kosten für den Strassen- und Schienenverkehr. 55% der 

Kosten von Gesundheits- und Gebäudeschäden durch Luftverschmutzung fallen in mitteldicht 

besiedelten Gebieten an, 24% in dicht besiedelten Gebieten und 21% in gering besiedelten 

Gebieten. Der untere Teil der Tabelle zeigt zum Vergleich den Anteil der Fahrleistung in jedem 

Raumtyp. In der rechten Spalte werden die Kosten auf die Wohnbevölkerung bezogen, deren 

Anteile in jedem Raumtyp unten rechts angegeben sind. 

Der Anteil an den externen Kosten ist in dicht besiedelten Gebieten höher als der Anteil an den 

Fahrleistungen, aber tiefer als der Bevölkerungsanteil. Dies ist auf höhere Schäden aufgrund 

der dichten Besiedelung bzw. tiefere Kosten aufgrund der kurzen Distanzen zurückzuführen. 

In mitteldicht und gering besiedelten Gebieten verhält es sich genau umgekehrt. 

Abbildung K-12: Externe Effekte Luftverschmutzung (Gesundheit und Gebäude) im Strassenverkehr 2021: 

Aufteilung nach Raumtyp und Fahrzeugkategorie 

 

 

4  Europäischer Urbanisierungsgrad - Degree of Urbanisation (DEGURBA) (Politische Gemeinden) | Bundesamt für 

Statistik (admin.ch) 

Gesamt- Durch-

Total total schnitt

Mio CHF

Externe Kosten 

in Mio. CHF
PW GW MR Mofa E-Bike Pedelec

Bus (inkl. 

Trolley)
Tram Li LW SS

dicht besiedelt 757 14 13 20 1 4 101 8 84 56 121 1ô179 183 45 1ô406 544

mitteldicht besiedelt 1ô705 35 29 20 1 4 113 0 206 162 353 2ô628 401 221 3ô250 728

gering besiedelt 677 14 11 4 0 1 29 0 66 66 143 1ô012 154 82 1ô248 802

Total 3ô140 63 53 45 2 9 242 8 356 283 618 4ô818 737 348 5ô904 686

Anteil dicht besiedelt 24% 22% 25% 45% 45% 45% 42% 96% 24% 20% 20% 24% 25% 13% 24%

Anteil mitteldicht besiedelt 54% 55% 54% 45% 45% 45% 47% 4% 58% 57% 57% 55% 54% 63% 55%

Anteil gering besiedelt 22% 23% 22% 10% 10% 10% 12% 0% 19% 23% 23% 21% 21% 24% 21%

Vergleichsgrössen Anteil Bevölkerung

dicht besiedelt 19% 17% 19% 43% 43% 43% 34% 95% 19% 17% 13% 19% 19% 10% 30%

mitteldicht besiedelt 56% 59% 56% 49% 49% 49% 45% 5% 59% 59% 61% 56% 54% 60% 52%

gering besiedelt 25% 25% 25% 7% 7% 7% 21% 0% 22% 25% 26% 24% 27% 30% 18%

CHF pro 

Einwoh-

ner

PW = Personenwagen, GW = Gesellschaftswagen, MR = Motorrad, Li = Lieferwagen, LW = Lastwagen, SS = Sattelschlepper. 

Güterverkehr

SchienenverkehrStrassenverkehr

Anteil Fzkm Strassenverkehr

Fuss- und 

Veloverkehr

Personenverkehr

Anteil Zugkm

Motorisierter privater Personenverkehr Öffentlicher 

Personenverkehr

Per-

sonen-

verkehr

Güter-

verkehr

https://www.bfs.admin.ch/asset/de/468976
https://www.bfs.admin.ch/asset/de/468976
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Résumé 

Contexte et objectif 

Les effets externes des transports font partie intégrante de la statistique « Coûts et finance-

ment des transports è (CFT) publi®e par lôOffice f®d®ral de la statistique (OFS). Cette vue 

dôensemble constitue une base importante pour la politique des transports. En outre, les co¾ts 

externes du trafic lourd sont, entre autres aspects, pertinents pour calculer le tarif de la rede-

vance poids lourds liée aux prestations (RPLP). 

Les effets externes des transports sont pr®sent®s chaque ann®e par lôOffice f®d®ral du d®ve-

loppement territorial (ARE) et doivent être calculés de manière transparente et en fonction 

de lô®tat des connaissances scientifiques (cf. art. 7, al. 3, de la loi relative à une redevance 

sur le trafic des poids lourds (LRPL)). Afin de garantir lôactualit® de la m®thode de calcul, lôARE 

en mandate régulièrement le réexamen. Le présent rapport documente ce réexamen, présente 

les r®sultats pour lôannée de référence 2021 et procède aux calculs rétroactifs correspon-

dants jusquôen 2010. Ces travaux font suite aux rapports méthodologiques pour les an-

nées 2010 (Ecoplan ; INFRAS (2014)) et 2015 (INFRAS ; Ecoplan (2019)). 

Dans le cadre de la présente révision méthodologique, les effets externes des transports ont 

®t® actualis®s de sorte ¨ refl®ter lô®tat actuel des connaissances scientifiques. Les bases de 

données (structures quantitatives), les relations de causalité et les taux de coûts ont 

notamment été mis à jour. Par exemple, de nouvelles pathologies (cancer des poumons, 

diabète et démence) causées par la pollution atmosphérique ont été intégrées dans les calculs 

ou le coût climatique a été actualisé. Les autres nouveautés sont les suivantes :  

¶ Lôapproche ç usager du mode de transport è devient centrale (lôapproche ç mode de 

transport è nôest plus calcul®e) ; 

¶ Les domaines de co¾ts pertinents ont ®t® r®vis®s et adapt®s ; le domaine ç co¾ts suppl®-

mentaires dans les espaces urbains è nôest plus calcul®, les ç co¾ts li®s ¨ la surcharge 

de lôinfrastructure de transport è sont d¯s ¨ pr®sent int®gr®s dans la publication consa-

cr®e aux effets externes ; 

¶ Enfin des diff®renciations suppl®mentaires ont ®t® introduites : r®sultats s®par®s pour la 

mobilit® ®lectrique, en fonction du type de commune (urbaine, interm®diaire, rurale) et 

du canton. 

LôARE a pu compter sur le soutien financier de lôOffice f®d®ral de lôenvironnement (OFEV) et 

des 26 cantons. Quant au contenu du projet, il a b®n®fici® du suivi de lôOFS et des offices 

f®d®raux des routes (OFROU), des transports (OFT), de lôaviation civile (OFAC), de lôenviron-

nement (OFEV) et de lô®nergie (OFEN). Des experts internationaux (voir impressum) ont valid® 

le concept retenu. 
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Définition, délimitation et méthode de calcul 

a) Définition 

En économie, une externalité est définie comme un effet négatif ou positif causé par une acti-

vit® de transport, mais qui nôest pas inclus dans le prix du march® correspondant et qui nôest 

donc pris en compte ni au niveau de la demande (consommateur) ni à celui de lôoffre (produc-

teur). La d®limitation entre les effets priv®s (qui affectent directement lôusager du mode de 

transport qui en est ¨ lôorigine) et les effets externes intervient au niveau de lôunité qui prend 

les d®cisions en mati¯re de mobilit®, côest-à-dire de lôindividu ou de lôentreprise (approche 

« usager du mode de transport »).5 Les coûts externes des transports comprennent par 

exemple les coûts liés à la pollution atmosphérique ou au bruit. Quant aux bénéfices externes 

des transports, ils se limitent aux déplacements à pied et à vélo (mobilité douce), importants 

pour la sant®, et doivent en cons®quence °tre pris en compte dans lô®tude. Indubitablement, 

les transports sont à bien des égards bénéfiques, et ce, non seulement pour la santé. Il ne 

sôagit toutefois pas dôexternalit®s selon lôapproche ç usager du mode de transport » (voir en-

cadré page 55). 

Pour calculer la couverture des coûts du trafic des poids lourds (exigences de la LRPL et de 

lôarr°t du Tribunal f®d®ral du 17 décembre 2011), les coûts externes sont calculés en plus se-

lon lôapproche ç catégorie trafic ». Avec cette approche, le trafic lourd est considéré comme un 

groupe, côest-à-dire que les co¾ts sont d®finis comme externes lorsquôils sont caus®s par le 

trafic lourd, mais quôils ne sont pas pay®s par celui-ci. Si lôon compare avec lôapproche ç usager 

du mode de transport », les coûts des accidents engendrés par un véhicule du trafic lourd et 

supportés par un autre véhicule du trafic lourd sont retranchés. 

b) Délimitations 

Délimitation spatiale 

¶ Route et rail : principe de territorialit® 

Tous les kilom¯tres parcourus sur lôinfrastructure de transport suisse sont pris en compte, 

indépendamment du fait que le véhicule est immatriculé en Suisse ou non. Le même prin-

cipe sôapplique ¨ la r®partition par canton et par type de territoire. 

¶ Avion et bateau : principe du demi-trajet 

Pour tous les effets liés aux prestations, la moitié de la distance parcourue en avion ou en 

bateau au départ ou à destination de la Suisse est comptabilisée. Les points de départ et 

dôarriv®e sont d®termin®s en fonction du v®hicule et non du passager ou de la marchandise 

transportée. 

 

 

5  Jusquô¨ pr®sent, on privil®giait lôapproche ç mode de transport » (route, rail, avion et bateau), donc une externalité 

se r®f®rant ¨ un groupe dôusagers. Cela signifie par exemple que les co¾ts occasionn®s par un cycliste ou suppor-

t®s par un pi®ton nô®taient pas compt®s comme externes, car tous deux ®taient des usagers de la route. Lôapproche 

« mode de transport è ne refl¯te pas les d®cisions individuelles en mati¯re de transport et nôest donc plus calcul®e. 
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Délimitation dans le temps 

¶ Les kilom¯tres parcourus en 2021 ou les co¾ts et b®n®fices g®n®r®s en 2021 sont pris en 

compte. Cela inclut ®galement les co¾ts qui nôinterviennent quôult®rieurement, mais qui ont 

®t® caus®s en 2021 ð un exemple typique est celui des co¾ts cons®cutifs aux accidents 

de la route en 2021 (p. ex. manques ¨ gagner dus ¨ lôinvalidit® dôune victime dôaccident). 

¶ Concernant les processus amont et aval, on prend en compte les ®missions annualis®es 

(c.-̈-d. li®es ¨ une ann®e dôutilisation) qui ont ®t® ou seront occasionn®es pendant toute la 

dur®e de vie du v®hicule, de lôinfrastructure et de la fourniture dô®nergie. 

c) Méthodes de calcul 

En économie, il existe différentes approches pour calculer les externalités. Les coûts et béné-

fices externes des transports sont, si possible, calculés en valeurs monétaires selon lôap-

proche du coût des dommages : il sôagit dô®valuer les dommages occasionn®s par lôactivit® 

de transport (p. ex. en lien avec la pollution de lôair, le bruit ou des accidents). Si cela nôest 

manifestement pas possible, on recourt ¨ dôautres approches : 

¶ Co¾ts dô®vitement : investissement n®cessaire de la soci®t® pour des mesures destin®es ¨ 

emp°cher lôapparition des dommages  

¶ Co¾ts de r®paration ou de remplacement : frais pour r®parer ou compenser les dommages 

caus®s.  

Concrètement, les informations suivantes sont par exemple utilisées pour quantifier les valeurs 

monétaires :  

¶ prix pertinents et observables sur le march®, tels que les co¾ts salariaux ;  

¶ prix sur les march®s connexes, comme lôimpact du bruit sur les prix des logements (pr®f®-

rences r®v®l®es) ; 

¶ Propension des personnes ¨ payer, fond®e sur des enqu°tes, comme la volont® de payer 

pour r®duire le risque de mortalit® (pr®f®rences d®clar®es). 

Lôestimation des effets externes implique dô®mettre des hypoth¯ses et dôaccepter les incerti-

tudes, compte tenu des données disponibles, des relations de causalité qui ne sont pas faciles 

à élucider et de certains coûts qui dépendent de développements futurs. Pour éviter de sures-

timer les effets externes, nous utilisons toujours lôapproche ç at least è lorsquôune valeur ç best 

guess è ®vidente nôexiste pas (voir chapitre 3.3). Les résultats doivent donc être interprétés 

comme des ordres de grandeur et des analyses de sensibilité sont effectuées pour les princi-

paux paramètres.  

Principaux changements par rapport aux calculs précédents 

Dans le cadre de ce projet, les bases de données (structures quantitatives), les relations 

de causalité et les taux de coûts ont été mis à jour. Les plus importants sont les suivants 

(list®s selon leur ordre dôapparition dans le rapport) : 



 Résumé ECOPLAN / INFRAS  

33 

¶ Lôexposition de la population aux polluants ®mis par la circulation calcul®e ¨ lôaide du mo-

d¯le PolluMap de lôOFEV (voir chapitre 4.2.1) 

¶ Les relations de causalit® dans le domaine de la sant® bas®es sur les ®tudes ®pid®miolo-

giques les plus r®centes (voir chapitres 4.2.2 et 15.3.1) 

¶ Les co¾ts unitaires dans le domaine de la sant®, y compris pour les maladies nouvellement 

prises en compte comme la d®mence, le diab¯te et le cancer des poumons (voir cha-

pitres 4.4.1 et 20.5) 

¶ Les facteurs dô®mission pour tous les v®hicules et polluants, diff®renci®s selon le mode de 

propulsion, selon la derni¯re version du Manuel des facteurs dô®mission (HBEFA, voir cha-

pitres 4.5 et 20.2) 

¶ Lôimpact climatique des ®missions hors COϜ dans lôaviation, qui est d®sormais bas® sur 

lô®volution r®elle de ces ®missions et non plus sur un facteur de conversion fixe qui ®tait 

appliqu® aux ®missions de COϜ (voir chapitre 10.2.3) 

¶ Le co¾t climatique, calcul® selon la m®thode du co¾t des dommages avec le nouveau mo-

d¯le GIVE reconnu au niveau international et adapt® au niveau des revenus et prix suisses 

(voir chapitre 10.4). Il remplace lôancien co¾t climatique, qui ®tait bas® sur les co¾ts dô®vi-

tement avec un objectif de r®duction datant de 2009. 

¶ Les facteurs dô®mission de Mobitool pour les processus amont et aval, pour tous les v®hi-

cules, types de propulsion et polluants (voir chapitre 11.3) 

¶ La r®partition des victimes dôaccidents de la route entre les responsables est d®sormais 

directement calcul®e ¨ partir des donn®es de lôOffice f®d®ral des routes (OFROU) (voir 

chapitre 14.3.1a) 

¶ Lôestimation du nombre total dôaccidents (y c. chiffres noirs) est r®alis®e ¨ lôaide dôune 

simple r®gression bas®e sur les donn®es des ann®es pr®c®dentes du Bureau suisse de 

pr®vention des accidents (bpa) et de lôOFROU (voir chapitre 14.3.1b). Cette proc®dure per-

mettra dôavancer de presque une ann®e la date de publication des r®sultats des effets ex-

ternes des transports. 

Faute de disposer des donn®es de r®f®rence, les co¾ts du bruit nôont pas ®t® r®vis®s. Dans les 

comparaisons suivantes avec lôancienne m®thode, ils sont donc identiques avant et apr¯s la 

révision de la méthode. Le rapport sera complété par les chiffres relatifs au bruit d¯s quôils 

seront disponibles. 

La Abbildung K-1 montre lôimpact de la r®vision de la m®thode sur les r®sultats pour lôan-

née 2021, par domaine de coût et par mode de transport. Au total, les ajustements apportés 

aux méthodes entraînent une augmentation considérable des coûts, de 69 % au total. Environ 

trois quarts de lôaugmentation sont dus au rel¯vement du co¾t climatique (domaines du climat 

et processus amont et aval), le reste ®tant majoritairement d¾ ¨ lôaugmentation des co¾ts de 

la santé liés à la pollution atmosphérique (nouvelles pathologies et incidence plus élevée, mal-

gr® lôam®lioration de la qualit® de lôair mesur®e par le mod¯le dôimmission PolluMap). 



 Résumé ECOPLAN / INFRAS  

34 

Figure KȤ13 : Coûts et bénéfices externes des transports en 2021 selon lôapproche ç usager 

du mode de transport », avec ancienne et nouvelle méthode, variation relative 

et absolue des résultats, par mode de transport et par domaine de coût (bruit 

sans modification, toujours avec lôancienne méthode de calcul) 

Transport par la route / par le rail : principe de territorialité ; transport aérien / par bateau : principe du demi-trajet 

Les bénéfices apparaissent sous forme de chiffres négatifs 

 

 

Route

Comparaison ancienne et nouvelle méthode

Calcul 2021 (en Mio de CHF) Précédent 

calcul

Nouveau 

calcul

Changement 

en %

Changement 

en Mio de CHF

Transport routier

Pollution air - santé 2'847                   4'616       62% 1'769                 

Pollution air - bâtiments 223                     202         -9% -21                    

Pollution air - pertes de récoltes 44                       52           19% 8                       

Pollution air - dommages aux forêts 47                       49           4% 2                       

Pollution air - pertes de biodiversité 81                       78           -4% -3                      

Bruit* 2'113                   2'113       0% -                    

Climat 1'593                   5'230       228% 3'637                 

Nature et paysage 1'150                   971         -16% -178                  

Dommages aux sols 145                     154         6% 9                       

Processus amont et aval 1'227                   4'253       246% 3'025                 

Accidents 4'180                   4'426       6% 246                   

Coûts supplémentaires dans les espaces urbains 207                     -          -100% -207                  

RPLP -556                    -556        0% -                    

Total avec déduction RPLP 13'301 21'589 62% 8'287 

Bénéfices santé mobilité douce -1'522                  -5'617      269% -4'095                

Rail

Comparaison ancienne et nouvelle méthode

Calcul 2021 (en Mio de CHF) Précédent 

calcul

Nouveau 

calcul

Changement 

en %

Changement 

en Mio de CHF

Transport ferroviaire

Pollution air - santé 367                     1'040       183% 673                   

Pollution air - bâtiments 29                       45           58% 17                     

Pollution air - pertes de récoltes 1                         1             12% 0                       

Pollution air - dommages aux forêts 1                         1             6% 0                       

Pollution air - pertes de biodiversité 1                         1             -1% -0                      

Bruit* 417                     417         0% -                    

Climat 4                         12           210% 8                       

Nature et paysage 136                     134         -2% -3                      

Dommages aux sols 31                       35           13% 4                       

Processus amont et aval 80                       101         27% 21                     

Accidents 36                       36           0% -0                      

Coûts supplémentaires dans les espaces urbains 39                       -          -100% -39                    

Total 1'141                   1'823       60% 682                   
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Transport aérien 

Comparaison ancienne et nouvelle méthode

Calcul 2021 (en Mio de CHF)
Précédent 

calcul

Nouveau 

calcul

Changement 

en %

Changement 

en Mio de CHF

Transport aérien 

Pollution air - santé 23                       67           195% 44                     

Pollution air - bâtiments 2                         3             47% 1                       

Pollution air - pertes de récoltes 1                         1             12% 0                       

Pollution air - dommages aux forêts 1                         1             2% 0                       

Pollution air - pertes de biodiversité 2                         2             -1% -0                      

Bruit* 69                       69           0% -                    

Climat 561                     1'757       213% 1'197                 

Nature et paysage 7                         7             0% -0                      

Dommages aux sols -                      -          0% -                    

Processus amont et aval 130                     408         214% 278                   

Accidents 22                       22           -1% -0                      

Total 818                     2'337       186% 1'519                 

Bateau

Comparaison ancienne et nouvelle méthode

Calcul 2021 (en Mio de CHF)
Précédent 

calcul

Nouveau 

calcul

Changement 

en %

Changement 

en Mio de CHF

Bateau

Pollution air - santé 73                       215         195% 142                   

Pollution air - bâtiments 6                         9             63% 4                       

Pollution air - pertes de récoltes 3                         4             12% 0                       

Pollution air - dommages aux forêts 3                         4             6% 0                       

Pollution air - pertes de biodiversité 5                         5             -1% -0                      

Bruit* -                      -          0% -                    

Climat 14                       45           210% 30                     

Nature et paysage 5                         5             0% -0                      

Dommages aux sols -                      -          0% -                    

Processus amont et aval 4                         14           285% 10                     

Accidents 1                         1             4% 0                       

Total 115                     301         163% 187                   
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Principaux résultats 

a) Synthèse des résultats 

La Abbildung K-2 montre les coûts et bénéfices externes totaux par mode de transport (sans 

le bruit). La route représente la plus grande part (83 %). Ce mode de transport est également 

le plus utilis®, puisquôil repr®sente un peu plus des trois quarts des personnes-kilomètres pris 

en compte dans les calculs et près de 60 % des tonnes-kilomètres. La part du transport aérien 

dans les co¾ts externes sô®l¯ve ¨ pr¯s de 10 %, celles du transport ferroviaire et par bateau à 

respectivement 6 % et 1 %. Tous modes de transport confondus, le transport de marchandises 

est ¨ lôorigine de 19 % des coûts externes (après déduction de RPLP).  

Les b®n®fices externes pour la sant® de la mobilit® douce sô®l¯vent ¨ 5,6 milliards de francs, 

ce qui correspond à près de 7 fois ses coûts externes (surtout les coûts des accidents). 

Figure KȤ14 : Effets externes selon lôapproche ç usager du mode de transport » en 2021 

(sans le bruit, avec déduction de la RPLP) 

Transport par la route / par le rail : principe de territorialité ; transport aérien / par bateau : principe du demi-trajet 

Les bénéfices apparaissent sous forme de chiffres négatifs 

 

 

La Abbildung K-3 présente les coûts et les bénéfices externes. Le plus grand domaine de coût, 

tous modes de transport confondus, est le climat, avec 7,0 milliards de francs. Viennent ensuite 

les coûts de santé liés à la pollution atmosphérique avec 5,9 milliards, les processus amont et 

aval avec 4,8 milliards, les accidents avec 4,5 milliards et les dommages à la nature et au 

paysage avec 1,1 milliard. Les autres domaines de coûts sont tous inférieurs à 0,3 milliard de 

francs. 

Coûts externes en Mio de CHF Transport de 

personnes

Transport de

marchandises

Total

Route                     15'842.6                          3'633.2           19'475.8 

Rail                          944.0                             461.9              1'405.9 

Transport aérien                       1'959.5                             308.8              2'268.3 

Bateau                          139.2                             162.2                 301.4 

Total des coûts externes                     18'885.3                         4'566.1           23'451.4 

en % du total 80.5% 19.5% 100.0%

Bénéfices de santé mobilité douce                     -5'617.2            -5'617.2 
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Figure KȤ15 : Effets externes selon lôapproche ç usager du mode de transport » en 2021 par 

domaines de coût (sans le bruit) 

Transport par la route / par le rail : principe de territorialité ; transport aérien / par bateau : principe du demi-trajet 

Les bénéfices et les parts des coûts internalisés apparaissent sous forme de chiffres négatifs. 

 

 

Coûts sociaux, bénéfices sociaux pour la santé, montants dôinternalisation 

Les co¾ts sociaux li®s ¨ lôenvironnement, ¨ la sant® et aux accidents sô®l¯vent ¨ 37 milliards 

de francs. La différence de 13,5 milliards de francs avec les coûts externes consiste en coûts 

support®s directement par la personne qui en est ¨ lôorigine. Sont donc consid®r®s comme 

coûts sociaux, mais pas comme coûts externes, près de 13 milliards de francs de coûts privés 

li®s aux accidents (co¾ts immat®riels pour lôauteur de lôaccident, cotisations dôassurance), les 

contributions dôinternalisation par le biais de la RPLP (556 mio CHF), les taxes dôatterrissage 

liées aux émissions (un peu plus de 2 mio CHF), les sanctions pour dépassement des pres-

criptions concernant les émissions de COϜ pour les voitures de tourisme et véhicules utilitaires 
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légers (un peu moins de 36 mio CHF) et lôobligation de compenser les ®missions de COϜ pour 

les importateurs de carburants fossiles (un peu plus de 110 mio CHF). 

Les b®n®fices sociaux pour la sant® inh®rents ¨ la mobilit® douce sô®l¯vent ¨ 57 milliards de 

francs. Outre les bénéfices externes (5,6 mia CHF), ils comprennent également les bénéfices 

privés dont les piétons et les cyclistes profitent directement, notamment les bénéfices immaté-

riels des années de vie gagnées (48 mia CHF). Les bénéfices sociaux en termes de santé de 

la mobilit® douce ont ®t® calcul®s en tant quô®tape interm®diaire afin de démontrer les béné-

fices externes. Les b®n®fices sociaux dôautres types de mobilit® et pour dôautres modes de 

transport nôont pas ®t® mon®taris®s dans le cadre de ce projet (voir encadr® p. 55).  

Analyses de sensibilité 

La Abbildung K-4 présente les principales analyses de sensibilité effectuées. La fourchette la 

plus large a été calculée pour le coût climatique (voir chapitre 10.4.1), ce qui fait que les résul-

tats pourraient être bien deux fois plus élevés ou 35 % plus bas. La fourchette est moins large 

pour les autres sensibilités. Les sensibilités pour les estimateurs dôeffet de la pollution atmos-

phérique sur les coûts de la santé et la sensibilité pour la valeur de la vie statistique (VOSL) 

font varier les coûts externes de 12 à 16 % (voir chapitre 19.5). Lôanalyse de sensibilité sur les 

émissions hors COϜ de lôaviation (voir 10.4.2 ) entraîne une augmentation de 7 % (soit 

1,7 mia CHF) des coûts externes totaux. 

Figure KȤ16 : Analyses de sensibilité des coûts externes 2021 avec approche « usager du 

mode de transport » (sans bruit, sans déduction de la RPLP) 

Transport par la route / par le rail : principe de territorialité ; transport aérien / par bateau : principe du demi-trajet 

 

Coûts externes en Mio de CHF 

Sensibilités
Route Rail

Transport 

aérien
Bateau Total

Coût climatique haut 41'081          1'653            7'002           432           50'168         

Estimateurs d'effets pollution santé hauts 23'081          2'117            2'315           450           27'964         

VOSL haute 23'121          1'790            2'302           378           27'590         

 Coûts émissions hors CO2

 Valeur ERF haute 
20'032          1'406            3'978           301           25'717         

Calcul de base 20'032 1'406 2'268 301 24'007

Estimateurs d'effets pollution santé bas 17'775          896               2'234           196           21'101         

VOSL basse 16'942          1'023            2'234           225           20'424         

Coût climatique bas 13'314          1'351            758             260           15'683         
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Évolution entre 2010 et 2021 

Grâce à des calculs rétroactifs simplifiés, la série temporelle 2010-2020 basée sur les nou-

velles méthodes et bases de données a été établie. Cela permet de présenter et discuter lô®vo-

lution des coûts indépendamment des changements de méthodes. 

La figureAbbildung K-5 montre les coûts par mode de transport sur toute la période ainsi que 

la variation relative par rapport à 2010 (indice). Les coûts externes affichent une tendance à la 

hausse entre 2010 et 2019, avec une augmentation moyenne de près de 1,4 % par an. Les 

impacts de la pandémie de COVID-19 se font sentir en 2020 et 2021, principalement dans le 

transport aérien.  

En 2021, les coûts externes des transports sont légèrement inférieurs à ceux de 2010, infé-

rieurs de 13 % à ceux de 2019 et supérieurs de 9 % à ceux de 2020. 

Figure KȤ17 : Évolution des coûts externes par mode de transport de 2010 à 2021 (niveau et in-

dice 2010), y compris bruit calcul® selon lôancienne m®thode et d®duction de la RPLP, ap-

proche « usager du mode de transport » 

Transport par la route / par le rail : principe de territorialité ; transport aérien / par bateau : principe du demi-trajet 

Remarque : le domaine du bruit nôa pas encore ®t® r®vis®. Afin de permettre des comparaisons 
dans le temps, le domaine du bruit calculé selon la méthode précédente est inclus dans les totaux 
ci-dessous pour toutes les années (y c. 2021). 

Coûts externes (Mio CHF) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Route 21'734 21'907 21'995 21'350 21'412 21'485 22'198 22'651 22'864 23'177 19'888 21'589

Rail 1'635 1'678 1'727 1'730 1'798 1'806 1'812 1'816 1'899 1'969 1'755 1'823

Transport aérien 2'809 3'116 3'217 3'272 3'502 3'585 3'929 4'116 4'402 4'571 2'008 2'345

Bateau 319 318 313 301 254 245 247 254 248 284 243 301

Total 26'497 27'019 27'251 26'653 26'966 27'121 28'186 28'836 29'412 30'001 23'895 26'058
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La variation des co¾ts externes dôune ann®e ¨ lôautre est principalement due ¨ la variation des 

distances parcourues. Par exemple, dans le transport routier, le nombre de véhicules-kilo-

mètres est passé de 6,8 millions en 2010 à 7,7 millions en 2019 (+14 %) puis 6,9 millions 

en 2021 (+1,4 %). Les coûts du transport routier réagissent moins que proportionnellement aux 

kilomètres parcourus, principalement en raison des développements technologiques (moteurs 

plus efficaces et plus propres) et montants dôinternalisation plus élevés. Des progrès ont éga-

lement été réalisés dans le domaine de la sécurité : les coûts externes dus aux accidents ont 

baissé de bien 30 % entre 2010 et 2021. 

La population a augmenté de 11 % entre 2010 et 2021, ce qui signifie que davantage de per-

sonnes sont touch®es par la pollution atmosph®rique et le bruit. Lôaugmentation des prix ou 

des revenus entraîne également une hausse des coûts externes, car les dommages sont mo-

nétarisés à un prix plus élevé. Ainsi, le PIB réel par habitant a augmenté de 9 % entre 2010 

et 2021. Lôindice suisse des prix ¨ la consommation baissait lui de 1 %, ce qui a légèrement 

atténué les coûts. 

b) Transport routier 

La Abbildung K-6 présente les coûts et les bénéfices externes du transport routier par moyen 

de transport et domaine de coûts. Le transport motorisé privé de personnes représente près 

des trois quarts des coûts externes du transport routier et le transport de marchandises 19 % 

des coûts, la mobilité douce représentant un peu plus de 4 % et les transports publics à peine 

3 %. 

Les coûts dépendent principalement du nombre de kilomètres parcourus. Il est donc pertinent 

de prendre en compte les coûts moyens par personne-kilomètre ou par tonne-kilomètre pour 

comparer les moyens de transport.  
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Figure KȤ18 : Effets externes selon lôapproche ç usager du mode de transport » en 2021, selon do-

maines de coûts et catégories de véhicules 

 

 

Pour le transport routier, les coûts climatiques sont les plus importants (27 % des coûts ex-

ternes), suivis des coûts de la santé dus à la pollution atmosphérique (24 %), des accidents 

(23 %) et des processus amont et aval (22 %).  

Pour la mobilité douce, les accidents représentent 92 % des coûts externes. Le reste se com-

pose de co¾ts li®s ¨ lôinfrastructure (nature et paysage, processus amont et aval) et ¨ la pollu-

tion atmosph®rique par les v®los ®lectriques (®missions dues ¨ lôabrasion des pneus). 

Différenciation selon le mode de propulsion 

La diff®renciation selon le mode de propulsion montre que la mobilit® ®lectrique (¨ lôexception 

des vélos électriques rapides et lents pour le trafic cycliste) joue un rôle encore très limité. 

En 2021, juste 1 % des coûts externes du trafic routier motorisé relève des véhicules élec-

triques. Le potentiel de réduction des effets externes de la mobilité électrique est important. 

Par exemple, si toutes les voitures de tourisme étaient électriques, les coûts climatiques pour-

raient être évités, tandis que les processus amont et aval augmenteraient de 23 % (batteries, 

etc.), ce qui repr®senterait une r®duction nette dôun peu plus de 3 milliards de francs, soit 23 % 

des coûts externes des voitures. Il existe également un potentiel de réduction dans le domaine 

de la pollution atmosphérique. Les voitures électriques présentent des émissions directes de 

PM10 (®missions dôabrasion incluses) inf®rieures de pr¯s de 6,5 % à celles de voitures carbu-

rant aux énergies fossiles.  

Effets externes Total

Transport routier

en Mio. CHF Voiture Car Moto
Cyclo-

moteur

E-bike

rapide

E-bike

lent
Vélo EaV Marche Bus Trolley Tram VuL Camion

Camion 

articulé

Pollution air - santé 3'007 60 51 43 2 9 0 0 0 212 20 8 341 271 592 4'616

Pollution air - bâtiments 132 3 2 2 0 0 0 0 0 9 1 0 15 12 26 202

Pollution air - pertes de récoltes 33 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 9 4 2 52

Pollution air - dommages aux forêts 31 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 9 4 2 49

Pollution air - pertes de biodiversité 53 1 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 12 6 3 78

Bruit NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA

Climat 3'786 39 86 2 0 0 0 0 0 131 0 0 477 359 349 5'230

Nature et paysage 720 7 13 0 4 1 13 0 18 21 1 1 70 50 52 971

Dommages aux sols 67 3 1 0 0 0 0 0 0 7 1 0 18 31 24 154

Processus amont et aval 3'081 58 65 1 1 3 12 0 0 44 6 5 212 482 282 4'253

Accidents 2'596 17 477 40 25 101 518 21 105 44 5 14 218 99 68 4'426

RPLP -9 -3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -285 -259 -556

Total tous les domaines (après 

déduction PRPLP)
13'497 187 697 88 33 114 542 22 123 476 34 28 1'381 1'033 1'142 19'476

Coûts externes en cts/pkm resp. cts/tkm 

(après déduction RPLP)
17 6 38 105 22 24 25 17 3 20 8 3 156 15 12

Bénéfices externes de santé -36 -293 -1'123 0 -4'165 -5'617

Bénéfices externes de santé cts/pkm -25 -61 -52 0 -98

NA = aucune valeur; EaV: engin assimilé à un véhicule; VuL: véhicule utilitaire léger

Transport de personnes
Transport de 

marchandises

Transport de personnes privé motorisé Mobilité douce Transports publics



 Résumé ECOPLAN / INFRAS  

42 

Lôapproche ç catégorie trafic poids lourds » 

Lôapproche ç catégorie trafic poids lourds » et son interprétation concrète pour calculer le taux 

de couverture du trafic poids lourds via la RPLP ont été prescrites par le Tribunal fédéral.6 

Cette approche permet de déterminer les coûts que le trafic lourd occasionne aux autres usa-

gers et à la collectivité. Il en résulte la différence suivante par rapport aux effets externes selon 

lôapproche ç usager du mode de transport », qui sont au centre du présent rapport : avec cette 

approche, les coûts des accidents causés par un véhicule du trafic lourd et supportés par un 

autre véhicule du trafic lourd ne sont pas considérés comme externes. La Abbildung K-7 

montre les co¾ts externes avec lôapproche ç catégorie trafic poids lourds ». Par rapport aux 

chiffres présentés ci-dessus (Abbildung K-6), les coûts des accidents sont inférieurs de 6 %. 

Pour un aper­u de la couverture des co¾ts du trafic poids lourd, y compris des co¾ts dôinfras-

tructure et des embouteillages ainsi que toutes les recettes payées par le trafic lourd, voir la 

fiche dôinformation sur le site web de lôOFT.7 

Figure KȤ19 : Co¾ts externes selon lôapproche ç catégorie trafic poids lourds » en 2021 par 

domaines de coûts et catégories de véhicules 

 

c) Transport ferroviaire 

En ce qui concerne le transport ferroviaire, deux tiers des coûts externes (sans le bruit) sont 

imputables au transport de personnes et un tiers au transport de marchandises. La structure 

 

6  Tribunal fédéral, arrêt du 17 décembre 2011, RPLP, taxation des EURO-3. 

7   Redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (RPLP) 

Coûts externes catégorie trafic poids lourds Car Camion
Camion 

articulé

Total

trafic lourd

Transport routier

Pollution air - santé 60.0                  271.2                591.9                923.1                   

Pollution air - bâtiments 2.6                    11.8                  25.8                  40.2                     

Pollution air - pertes de récoltes 0.6                    4.5                    2.3                    7.3                       

Pollution air - dommages aux forêts 0.6                    4.1                    2.1                    6.8                       

Pollution air - pertes de biodiversité 0.8                    5.9                    3.1                    9.7                       

Bruit NA NA NA NA

Climat 39.4                  359.0                349.3                747.7                   

Nature et paysage 6.9                    49.9                  51.8                  108.7                   

Dommages aux sols 3.3                    31.1                  24.0                  58.4                     

Processus amont et aval 58.3                  481.8                282.4                822.5                   

Accidents 8.4                    96.8                  67.3                  172.5                   

Total intermédiaire, tous les domaines de coûts 180.9                1'316.1             1'399.9             2'896.9                

Déduction RPLP -2.9                   -285.3               -259.0               -547.2                 

Total tous les domaines (après déduction RPLP) 178.0                1'030.9             1'140.9             2'349.7                

NA: aucune valeur

https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?highlight_docid=aza%3A%2F%2F17-12-2011-2C_751-2010&lang=fr&type=show_document&zoom=NO&
https://www.bav.admin.ch/bav/fr/home/modes-de-transport/trafic-routier-de-marchandises%20/rplp.html
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par domaine de coût est différente de celle du transport routier : les coûts climatiques sont 

pratiquement inexistants et les coûts des accidents sont faibles. Les domaines de coûts les 

plus importants sont les atteintes à la santé dues à la pollution atmosphérique (74 %), les 

dommages à la nature et au paysage (9 %) ainsi que les processus amont et aval (7 %). 

Les coûts par pkm et tkm sont inférieurs à ceux de la plupart des moyens de transport sur 

route, ¨ lôexception du tram et de la marche ¨ pied. 

Figure KȤ20 : Effets externes selon lôapproche ç usager du mode de transport » pour le 

transport ferroviaire en 2021, selon domaines de coûts et catégorie de trafic 

 

 

d) Transport aérien 

La Abbildung K-9 montre les coûts externes du transport aérien qui sont imputables à hauteur 

de 86 % au transport de personnes. Le domaine du climat est le plus important en termes de 

coûts, avec une part (77 %) nettement plus élevée que pour les autres modes de transport 

(30 % pour tous les modes de transport). Les coûts des processus amont et aval représentent 

18 %. Les autres domaines de co¾t li®s ¨ la pollution atmosph®rique locale et ¨ lôutilisation du 

territoire sont faibles. Les accidents sont également rares.  

Les coûts externes du transport aérien par pkm sont plus faibles pour le transport de personnes 

que pour les voitures de tourisme, ce qui sôexplique principalement par les longues distances 

et le taux de remplissage élevé des avions. En ce qui concerne le transport de marchandises, 

Coûts externes en Mio. CHF Total

Transport ferroviaire

Pollution air - santé                706.5                 333.7 1ô040.2   

Pollution air - bâtiments                  30.8                   14.5 45.3        

Pollution air - pertes de récoltes                    0.2                     0.6 0.8          

Pollution air - dommages aux forêts                    0.2                     0.6 0.8          

Pollution air - pertes de biodiversité                    0.2                     0.8 1.0          

Bruit*  NA  NA NA

Climat                    2.5                     9.4 11.9        

Nature et paysage                101.2                   32.3 133.5      

Dommages aux sols                  31.2                     4.2 35.4        

Processus amont et aval                  47.3                   53.7 101.0      

Accidents                  23.9                   11.9 35.9        

Total 944.0               461.9                1ô405.9   

Coûts externes en cts/pkm resp. cts/tkm 5.6                   4.5                    

NA = Aucune valeur

Transport de 

personnes

Transport de 

marchandises
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les coûts externes du transport aérien par tkm sont deux fois et demie plus élevés que ceux 

des camions et huit fois plus élevés que ceux du transport ferroviaire, car le fret (poids) y est 

réduit. 

Figure KȤ21 : Effets externes selon lôapproche ç usager du mode de transport » pour le 

transport aérien en 2021, selon les domaines de coûts et la catégorie de trafic 

 

 

e) Transport par bateau 

La Abbildung K-10 montre les coûts externes du transport par bateau, répartis entre les trans-

ports de personnes et de marchandises, et au sein du transport de marchandises, entre la 

navigation sur le Rhin et le reste. Contrairement à tous les autres modes de transport, le trans-

port de marchandises, qui représente 54 % des coûts externes, est ici plus important que le 

transport de personnes.  

Les problèmes de santé liés à la pollution atmosphérique représentent plus de 70 % des coûts. 

Les co¾ts pour le climat repr®sentent une part dô¨ peine 15 %, soit deux fois moins que le total 

tous modes confondus. Les processus amont et aval interviennent à raison de 5 % dans les 

coûts externes. Les autres domaines de coûts sont inférieurs à 10 millions de francs. 

Coûts externes en Mio. CHF Total

Trafic aérien

Pollution air - santé                      60.6                        6.1 66.6          

Pollution air - bâtiments                        2.6                        0.3 2.9            

Pollution air - pertes de récoltes                        1.3                        0.2 1.4            

Pollution air - dommages aux forêts                        1.2                        0.2 1.4            

Pollution air - pertes de biodiversité                        1.7                        0.2 1.9            

Bruit  NA  NA NA

Climat                 1ô518.2                    238.9 1ô757.1     

Nature et paysage                        6.6                        0.8 7.3            

Dommages aux sols                         -                            -   -            

Processus amont et aval                    346.3                      61.6 407.9        

Accidents                      21.2                        0.7 21.8          

Total 1ô959.5                308.8                   2ô268.3     

Coûts externes en cts/pkm resp. cts/tkm 12.2                     35.5                     

NA = Aucune valeur

Transport de 

personnes

Transport de 

marchandises
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Figure KȤ22 : Effets externes selon lôapproche ç usager du mode de transport » pour le 

transport par bateau en 2021, selon les domaines de coûts et la catégorie de 

trafic 

 

f) Différenciations spatiales 

Coûts externes par cantons 

Le tableau suivant montre la répartition des coûts externes des transports routier et ferroviaire 

entre les cantons. Selon le domaine de co¾t, cette r®partition sôest faite selon les émissions, 

immissions ou prestations kilométriques (pondérées) des catégories de véhicules, différen-

ciées par canton. La dernière colonne montre les coûts externes (causés par les transports) 

par habitant, afin de pouvoir comparer des cantons de différentes tailles. La moyenne suisse 

est de 2 450 francs. Les cantons urbains comme Bâle-Ville et Genève ont des coûts par habi-

tant particulièrement bas (respectivement environ 1400 et 1600 CHF par habitant). On trouve 

également des coûts moyens faibles dans les cantons où proportionnellement moins de mar-

chandises sont transportées par la route, comme Appenzell Rhodes intérieures et extérieures 

et Schaffhouse. Les coûts externes moyens sont les plus élevés dans les cantons alpins (Uri 

plus de 5000 CHF, Tessin, Glaris et Nidwald plus de 3000 CHF), où la part du transport de 

marchandises est importante. 

Coûts externes en Mio. CHF dont Total

Bateau Rhin Autres

Pollution air - santé 103.6              111.2                 71.8       39.4         214.8        

Pollution air - bâtiments 4.5                  4.8                    3.1         1.7           9.3            

Pollution air - pertes de récoltes 1.5                  2.3                    1.8         0.5           3.8            

Pollution air - dommages aux forêts 1.4                  2.1                    1.7         0.4           3.5            

Pollution air - pertes de biodiversité 1.9                  2.9                    2.3         0.6           4.8            

Bruit -                  -                    -         -           -                 

Climat 23.1                21.7                  13.6       8.1           44.8          

Nature et paysage 0.9                  4.6                    4.5         0.1           5.4            

Dommages aux sols -                  -                    -         -           -            

Processus amont et aval 2.0                  11.8                  11.6       0.2           13.8          

Accidents 0.2                  0.8                    0.8         0.0           1.0            

Total 139.2              162.2                 111.3      51.0         301.4        

Coûts externes en cts/pkm resp. cts/tkm 114.3 8.8 6.1 138.7

Transport de 

personnes

Transport de 

marchandises
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Figure KȤ23 : Coûts externes des transports routier et ferroviaire en 2021 : Répartition par 

canton et par catégorie de véhicules (sans déduction RPLP et bruit) 
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Co¾ts externes de la pollution atmosph®rique par type dôespace  

Pour les coûts de santé dus à la pollution atmosphérique (5,7 mia CHF) et les dommages aux 

bâtiments (0,2 mia CHF) caus®s par les transports routier et ferroviaire, il a ®t® possible dô®ta-

blir une diff®renciation selon le degr® dôurbanisation des communes (3 catégories selon la ty-

pologie DEGURBA8). 

La Abbildung K-12 montre la répartition des coûts entre le transport routier et le transport fer-

roviaire. 55 % des coûts des dommages causés à la santé et aux bâtiments par la pollution 

atmosphérique concernent des zones moyennement peuplées, 24 % des zones densément 

peuplées et 21 % des zones peu peuplées. La partie inférieure du tableau montre, à titre de 

comparaison, la proportion de kilom¯tres parcourus dans chaque type dôespace. Dans la co-

lonne de droite, les coûts sont rapportés à la population résidante, dont les pourcentages dans 

chaque type dôespace sont indiqu®s en bas ¨ droite. 

Dans les zones densément peuplées, la part des coûts externes est plus élevée que la part 

des kilom¯tres parcourus, mais plus faible que celle de la population. Cela sôexplique par des 

dommages plus importants en raison de la densité de population ou des coûts moindres en 

raison des courtes distances. Lôinverse se produit dans les zones moyennement et faiblement 

peuplées. 

Figure KȤ24 : Effets externes de la pollution atmosphérique (santé et bâtiments) due au transport rou-

tier en 2021 : r®partition par type dôespace et par cat®gorie de v®hicule 

 

 

 
 

 

8  Degr® dôurbanisation europ®en ð Degree of Urbanisation (DEGURBA) (communes politiques) | Office fédéral de 

la statistique (admin.ch) 

Total Moyenne

Total

route

Coûts externes

en mio de CHF
Voiture Car Moto

Cyclo-

moteur

E-bike

rapide

E-bike

lent

Bus (y c. 

Trolley)
Tram VuL Camion

Camion 

articulé

densément peuplée 757 14 13 20 1 4 101 8 84 56 121 1'179 183 45 1'406 544

urbanisation intermédiaire 1'705 35 29 20 1 4 113 0 206 162 353 2'628 401 221 3'250 728

faiblement peuplée 677 14 11 4 0 1 29 0 66 66 143 1'012 154 82 1'248 802

Total 3'140 63 53 45 2 9 242 8 356 283 618 4'818 737 348 5'904 686

part densément peuplée 24% 22% 25% 45% 45% 45% 42% 96% 24% 20% 20% 24% 25% 13% 24%

part urbanisation intermédiaire 54% 55% 54% 45% 45% 45% 47% 4% 58% 57% 57% 55% 54% 63% 55%

part faiblement peuplée 22% 23% 22% 10% 10% 10% 12% 0% 19% 23% 23% 21% 21% 24% 21%

Grandeurs de 

comparaison

Part de la 

population

densément peuplée 19% 17% 19% 43% 43% 43% 34% 95% 19% 17% 13% 19% 19% 10% 30%

urbanisation intermédiaire 56% 59% 56% 49% 49% 49% 45% 5% 59% 59% 61% 56% 54% 60% 52%

faiblement peuplée 25% 25% 25% 7% 7% 7% 21% 0% 22% 25% 26% 24% 27% 30% 18%

Route Transport ferroviaire

CHF par

habitant

Part des veh-km - route Part des train-km

VuL: véhicule utilitaire léger

Transport personnes Transport marchandises Transport

personnes

Transport

marchand-

ises
Transport motorisé privé de 

personnes

Mobilité douce Transports 

publics routiers

https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/catalogues-banques-donnees.assetdetail.13787278.html
https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/catalogues-banques-donnees.assetdetail.13787278.html
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1 Einleitung 

1.1 Ausgangslage 

Die externen Kosten und Nutzens des Strassen- und Schienenverkehrs werden vom Bundesamt 

für Raumentwicklung (ARE) seit 2005 jährlich publiziert,9 seit 2010 sind auch die externen Kosten 

des Luft-, Schiffs- sowie Fuss- und Veloverkehrs integriert. Die Zahlen bilden eine wichtige Grund-

lage für die Verkehrspolitik. Relevant sind sie unter anderem für die Festlegung der Höhe der leis-

tungsabhängigen Schwerverkehrsabgabe (LSVA).10 Die LSVA soll mithelfen, die vom Schwerver-

kehr verursachten externen Kosten zu internalisieren. Die Ergebnisse fliessen zudem in die Sta-

tistik «Kosten und Finanzierung des Verkehrs (KFV)» des Bundesamtes für Statistik (BFS) ein. Im 

Weiteren stellen die daraus abgeleiteten Kostensätze einen wichtigen Input für viele Kosten-Nut-

zen-Analysen von Verkehrsinfrastrukturprojekten auf nationaler und kantonaler Ebene dar und die-

nen als zentrale Grundlage für die Schweizer Normen zu Kosten-Nutzen-Analysen im Strassen-

verkehr (Grundnorm SN 641 82011 und Detailnormen VSS 41 821 bis 41 82812). 

Die Berechnungsmethodik der externen Effekte wurde 2012 ï 2014 einer vertieften Überprüfung 

unterzogen, eine kleinere Aktualisierung fand 2016 ï 2019 statt.13 Nun steht die nächste Überprü-

fung der Berechnungsmethodik und Aktualisierung der Datengrundlagen an. Dies mit der Stoss-

richtung, dass die ausgewiesenen Kennzahlen zu den Kosten und Nutzen des Verkehrs verstärkt 

auf die Frage der effizienten Nutzung des Verkehrssystems ausgerichtet werden. 

1.2 Zielsetzung 

Ziel der Arbeiten ist es, die externen Kosten und Nutzen des Verkehrs für das Jahr 2021 zu ermit-

teln. Nebst einer Überprüfung der Berechnungsmethodik und Aktualisierung der Datengrundlagen 

gilt es dabei insbesondere die folgenden Zielsetzungen zu verfolgen: 

¶ Einbezug weiterer Differenzierungsebenen bei der Ermittlung der Kosten und Nutzen (nach An-

triebsart (Fossil, Elektro, weitere), nach Raumtyp und nach Kantonen). 

¶ Fokus auf die Sicht Verkehrsteilnehmende bei der Ermittlung der externen Kosten und Nutzen 

(statt wie bisher auf die Sicht Verkehrstrªger14, die nicht mehr berechnet wird). Die Sicht Ver-

kehrsteilnehmende bildet die Grundlage f¿r eine vermehrt effizienzorientierte Tarifierung des 

Verkehrs (vgl. oben).15 

 

9 Vor 2005 erfolgte die Publikation der externen Kosten in grösseren Abständen. 

10  Gemäss Artikel 7 des SVAG (Schwerverkehrsabgabegesetzes, SR 641.81) müssen die Berechnungen der externen 

Kosten und Nutzen des Schwerverkehrs periodisch nachgeführt werden und dem jeweiligen Stand der wissenschaftli-

chen Erkenntnisse entsprechen. 

11  SN 641 820 (2018). 

12  Hier insbesondere von Interesse: VSS 41 824 (2013) und VSS 41 828 (2022). 

13  Ecoplan; INFRAS (2014); INFRAS; Ecoplan (2019). 

14  Für die Definition dieser Sichtweisen siehe Kapitel 3.1.2. 

15  Einzig im Strassenverkehr muss zusätzlich die Sicht «Verkehrsart Schwerverkehr» ermittelt werden, da sie weiterhin 

als Grundlage für die Bemessung der LSVA benötigt wird (vgl. Kapitel 3.1.2). 
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¶ Ausweis der ¦berlastungskosten (Zeitverlustkosten im motorisierten Strassenverkehr und 

Komfortverlustkosten im ºffentlichen Verkehr) in einem Exkurs sowie einem kurzen Exkurs zu 

den (ungedeckten) marginalen Infrastrukturkosten; 

¶ ¦berlegungen zu den Grenzkosten16, da sie f¿r eine effizienzorientierte Bepreisung des Ver-

kehrs eine wichtige Grundlage darstellen; 

¶ Erhºhung der Nachvollziehbarkeit, indem auch Vereinfachungen der Berechnungen gepr¿ft 

werden (insbesondere bei den Unfallkosten); 

¶ Berechnung einer konsistenten Zeitreihe der externen Effekte f¿r die Jahre 2010 bis 2021; 

¶ Aufbau eines neuen Aktualisierungstools f¿r die Berechnung der externen Effekte der Folge-

jahre 2022, 2023 usw. durch das ARE basierend auf einer skriptbasierten Programmierung (Py-

thon). 

1.3 Hinweis zu Corona 

Die Corona-Pandemie hat keinen Einfluss auf die im vorliegenden Bericht angewendete Berech-

nungsmethodik, wohl aber über die reduzierten Verkehrsleistungen auf die tatsächlichen Kosten 

(vor allem im Luftverkehr 2021). Mit dem Aktualisierungstool wird es möglich sein, die Kosten in 

den Folgejahren für unterschiedliche Verkehrsmengen zu ermitteln, bzw. bei der Rückrechnung 

auf 2020 die Corona-Effekte zu berücksichtigen. 

1.4 Aufbau des Berichtes 

Der vorliegende Bericht ist wie folgt strukturiert: 

¶ In Kapitel 2 wird auf verschiedene Abgrenzungen eingegangen. Dazu gehºren unter anderem  

ï die ber¿cksichtigten Kosten- und Nutzenbereiche (Kapitel 2.2), 

ï die Abgrenzung der Verkehrstrªger sowie die Aufteilung der Ergebnisse nach Personen- / 

G¿terverkehr und Verkehrsmittel sowie die Aufteilung auf Antriebsarten (Kapitel 2.3), 

ï die Erlªuterung des Territorial- und des Halbstreckenprinzips sowie die Differenzierung nach 

Raumtypen (Kapitel 2.4). 

¶ In Kapitel 3 wird die Berechnungsmethodik genauer erlªutert: 

ï Definition der sozialen und externen Kosten sowie Erlªuterung zur Interpretation des Verur-

sacherprinzips (Kapitel 3.1), 

ï Generelles Berechnungskonzept und Umgang mit Internalisierungsbeitrªgen (Kapitel 3.2), 

ï Umgang mit Unsicherheiten (Kapitel 3.3), 

ï Diskussion der Durchschnitts- und Grenzkosten sowie der Wohlfahrtsverluste (Kapitel 3.4). 

¶ In den Kapiteln 4 bis 15 werden die Methodik und die Kostenschªtzungen der betrachteten 

Kostenbereiche jeweils zusammengefasst (wobei das Kapitel 9 zum Lªrm noch nicht in Auftrag 

gegeben wurde). 

 

16  Vgl. dazu die Ausführungen in Kapitel 3.4. 
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¶ Zu ausgewªhlten Aspekten folgen in den Kapiteln 16 bis 18 thematische Exkurse: ¦berlas-

tungskosten, Zusatzkosten in stªdtischen Rªumen sowie ungedeckte marginale Infrastruktur-

kosten. 

¶ Kapitel 19 fasst die Ergebnisse der externen und sozialen Kosten und Nutzen in einer ¦bersicht 

zusammen und weist Kostensªtze pro Kilometer aus. 

¶ Im Anhang A werden gemeinsame Datengrundlagen erlªutert, die in mehreren Kapiteln eine 

Rolle spielen. 

¶ Im Anhang B werden Details der Berechnungsmethodik zur Bestimmung der Gesundheitsnut-

zen erlªutert. 

1.5 Dank 

Allen Personen und Institutionen, welche die Untersuchungen in irgendeiner Form unterstützt ha-

ben, danken wir an dieser Stelle bestens. Dies bezieht sich insbesondere auf diverse Datenliefe-

rantinnen und Datenlieferanten sowie die Teilnahme an Sitzungen der Begleitgruppe. Unser Dank 

insbesondere geht an die Begleitgruppe (ARE, ASTRA, BAFU, BAV, BAZL, BFE, BFS, Kantone 

Genf und Zürich), an die thematischen Unterstützungen (gleiche Ämter wie in der Begleitgruppe, 

sowie BAG, bfu, EFV, SECO und SSUV) und an die kritischen Reviewers, die am Experten-

workshop teilgenommen haben (CE Delft, DIW Berlin, Fraunhofer ISI, STRATEC und UBA). Ohne 

die aktive Unterstützung und das Know-how dieser Personen wäre dieser Bericht nicht möglich 

gewesen. 
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2 Abgrenzungen 

2.1 Überblick 

Die inhaltliche Abgrenzung der Studie ergibt sich aus den vorgesehenen Verwendungszwecken 

der Ergebnisse:  

¶ Sie dient als Input in die BFS-Statistik der Kosten und Finanzierung des Verkehrs (KFV-Statis-

tik).17 

¶ Sie stellt die zentrale Grundlage dar f¿r die gesetzlich geforderte Aktualisierung der externen 

Kosten des Strasseng¿terverkehrs bei der Festlegung der LSVA. 

¶ Zudem dient sie als Grundlage f¿r die Verkehrspolitik (z.B. Normen zur Kosten-Nutzen-Analyse, 

insbesondere VSS 41 828) 

Aus diesen Anforderungen ergeben sich die in der Abbildung 2-1 zusammengefassten inhaltlichen 

Abgrenzungen (die in den folgenden Kapiteln weiter vertieft werden): 

¶ Verkehrstrªger: Es sind alle landgest¿tzten Verkehrstrªger sowie der Schiffs- und Luftverkehr 

ber¿cksichtigt. Innerhalb der Verkehrstrªger ist mindestens zwischen dem Personen- und G¿-

terverkehr zu unterscheiden (vgl. Abschnitt 2.3). 

¶ Kostenbereiche: Es sind sªmtliche Auswirkungen des Verkehrs auf Mensch und Umwelt ab-

gedeckt, soweit sie einer Monetarisierung zugªnglich sind und ¿berhaupt zu relevanten sozia-

len Kosten (oder Nutzen) f¿hren. Entsprechend werden alle bisherigen Kosten- und Nutzenbe-

reiche aus der Vorgªngerstudie ber¿cksichtigt. Eine Ausnahme betreffen die Zusatzkosten in 

stªdtischen Gebieten, die neu als Exkurs thematisiert werden. Neu werden zudem die ¦berlas-

tungskosten (Zeitverlustkosten im motorisierten Strassenverkehr und Komfortkosten im ºffent-

lichen Verkehr) ausgewiesen werden, ohne sie ins Total der externen Kosten zu integrieren. In 

einem Exkurs wird qualitativ auch auf die ungedeckten marginalen Infrastrukturkosten einge-

gangen, wobei davon auszugehen ist, dass diese Null betragen (Kap. 18). 

¶ Zeitliche Abgrenzung: Die Berechnungen im Rahmen des Projekts erfolgen primªr f¿r das 

Jahr 2021. Zusªtzlich wird jedoch eine vereinfachte R¿ckrechnung f¿r die Jahre 2010 ï 2020 

erstellt, um eine methodisch konsistente Zeitreihe darstellen zu kºnnen. Zudem wird ein Aktu-

alisierungstool erstellt, das es dem ARE erlaubt, k¿nftig die Berechnungen mit den jeweils ak-

tuellen Inputdaten des zu berechnenden Jahres f¿r die nªchsten 10 Jahre fortzuschreiben. 

 

17  In der KFV-Statistik werden vier Kostenbereiche unterschieden: Verkehrsmittel, Infrastruktur, Sicherheit und Umwelt. 

Im vorliegenden Bericht werden die Kosten der Bereiche Sicherheit und Umwelt betrachtet. 
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Abbildung 2-1:  Inhaltliche Abgrenzungen in der Übersicht18 

 

 

2.2 Kosten- und Nutzenbereiche 

Die vorliegende Studie deckt die relevanten Auswirkungen des Verkehrs auf Mensch und Umwelt 

ab, die mit sozialen Kosten (oder Nutzen) verbunden sind und sich monetär bewerten lassen. Die 

Ursache-Wirkungsketten sind zum Teil komplex und werden im Detail in den einzelnen Kapiteln 

beschrieben. Als Orientierungshilfe aller in den bisherigen Studien abgedeckten Auswirkungen 

(Folgen) des Verkehrs dient die folgende Abbildung. Sie dient vor allem zur Strukturierung der 

Wirkungszusammenhänge der Umweltfolgen des Verkehrs. Zur Darstellung von Umweltfolgen 

wird sehr oft das so genannte DPSIR-Modell angewandt.19 Mit Hilfe dieses Modells wird der kau-

sale Zusammenhang zwischen Verkehrsaktivitäten (Driving Forces), Umweltbelastung («Pres-

 

18  Es handelt sich um einen Grobüberblick. Die detaillierte Abgrenzung erfolgt in den Kapiteln 2.2 und 2.3. 

19  Das DPSIR-Modell steht für Driving Forces (Aktivität, Treiber), Pressures (Umweltbelastung), State (Umweltqualität, 

Umweltzustand), Impacts (Folgen, Beeinträchtigung für Mensch und Umwelt) und Responses (Massnahmen & Antwor-

ten der Politik / Gesellschaft). 
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sure»), der Umweltqualität bzw. dem Umweltzustand («State») sowie den Folgen («Impact») ver-

anschaulicht. Gemäss Modell reagiert die Politik mit Massnahmen, die wiederum an verschiede-

nen Stellen des Modells ansetzen und so die Folgen direkt oder indirekt beeinflussen können.20 

In der folgenden Abbildung sind nebst den Wirkungsketten auch die in der vorliegenden Studie 

berücksichtigten Kostenbereiche dargestellt. 

Für Wirkungen ausserhalb des Umweltbereichs eignet sich das DPSIR-Modell weniger gut. Sie 

sind in der Abbildung deshalb vereinfacht dargestellt. Wichtige im Bericht nicht berücksichtigte 

Kostenbereiche sind ebenfalls in der Abbildung dargestellt.  

Die Berechnungen der externen Kosten des Verkehrs setzen an unterschiedlichen Punkten an. 

Wenn möglich werden die «Impacts» (Schäden, Folgen) monetarisiert, teilweise wird aber auf 

übergeordneter Ebene angesetzt, nämlich bei der Umweltbelastung oder dem Umweltzustand. 

Dies ist beispielsweise der Fall, wenn die Reparaturkosten (wie bei Natur und Landschaft, Boden-

schäden) ermittelt werden bzw. generell, wenn der Zustand eines Umweltsystems im Fokus steht 

(wie bei Natur und Landschaft). 

 
20  Politische Massnahmen können einerseits direkt die Treiber oder Aktivitäten («Drivers») an der Quelle beeinflussen, 

andererseits aber auch bei den Umweltbelastungen, dem Umweltzustand oder erst bei den Folgen (z.B. Massnahmen 

zur Minderung / Reparatur der Folgen) ansetzen. Beim Verkehrslärm an einer Strasse mit vielen Anwohnern sind z.B. 

folgende unterschiedlichen Massnahmen denkbar: (temporäre) Sperrung der Strasse (Verringerung von Aktivität / Trei-

ber), Durchfahrt nur für lärmarme Fahrzeuge / Reifen (Reduktion Umweltbelastung), Bau von Lärmschutzwänden (Ver-

besserung Umweltzustand) oder bezahlte Kuraufenthalte für Anwohner (Minderung der Folgen) sein. 

 Bei den Massnahmen ist zu erwähnen, dass es in der Schweiz zwar vielfältige Massnahmen zur Verminderung der 

Umweltwirkungen des Verkehrs gibt (z.B. gesetzliche Grenzwerte zu Lärm- oder Luftimmissionen), aber bisher erst 

wenig Massnahmen zur Internalisierung getroffen worden sind (eine Ausnahme ist z.B. die LSVA für den Schwerver-

kehr). 
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Abbildung 2-2: Wirkungsketten (nach DPSIR-Modell) und berücksichtigte Kostenbereiche 
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Box: Externe Nutzen des Verkehrs 

Der vorliegende Bericht beschränkt sich grundsätzlich auf die Ermittlung der externen Kos-

ten und Nutzen des Verkehrs aus mikroökonomischer Sicht (d.h. auf die Effekte, die nicht 

im Preis enthalten sind oder anders ausgedrückt auf jene Effekte, die weder in der Nach-

frage noch im Angebot enthalten sind). Im Bericht werden nur die direkten (kurzfristigen) 

Auswirkungen des Verkehrs berücksichtigt, die von individuellen Mobilitätsentscheidungen 

abhängen. Dabei wird von einer gegebenen Infrastruktur ausgegangen (vgl. auch Kapitel 

3.4.2). 

Bei den externen Nutzen des Verkehrs sind lediglich die externen Gesundheitsnutzen des 

Fuss- und Veloverkehrs (vgl. Kapitel 15) von Bedeutung und dementsprechend in der Studie 

zu berücksichtigen.  

Unbestritten dabei ist, dass der Verkehr nebst den erwähnten Gesundheitsnutzen in vielfäl-

tiger Weise weitere Nutzen generiert. Es handelt sich aber bei diesen positiven Effekten 

entweder um private (oder interne) Nutzen (z.B. kürzere Reisezeit, tiefere Transportkosten, 

höhere Verkehrssicherheit), preisliche Effekte (z.B. tiefere Preise für Konsumgüter und brei-

teres Konsumgüterangebot wegen tieferen Transportkosten), Transferleistungen (z.B. Ein-

nahmen aus Entgelt für die Strassenbenutzung) oder um sogenannte nicht-verkehrliche Nut-

zungen (wie z.B. Markt- und Veranstaltungsplatz, Schlittelweg, Ort für Begegnung und 

Spiel), die keine besondere Abgeltung einer einzelnen Fahrt bedingen. 

Ebenfalls unbestritten ist, dass die Gesamtnutzen des Verkehrs grösser sind als die Ge-

samtkosten. Grobe Abschätzungen im Auftrag des ARE und ASTRA ergaben für das Jahr 

2006 einen Nutzenüberschuss im Strassen- und Schienenverkehr in der Grössenordnung 

von 3 bis 8 Mrd. CHF.21 Dieses Ergebnis widerspiegelt die ökonomische Grundlogik, dass 

im Verkehr oder in der Wirtschaft letztlich nur Aktivitäten unternommen werden, die den 

involvierten Akteuren mehr private Nutzen stiften als private Kosten verursachen. 

Für die Bepreisung des Verkehrs relevant ist die Frage, in welchem Ausmass die Verkehrs-

aktivitäten zu externen Nutzen führen, die den externen Kosten gegenüberzustellen sind. 

Denn aus ökonomischer Sicht gilt: Liegen externe (Grenz-)Kosten vor, sollten sie internali-

siert werden; gibt es relevante externe (Grenz-) Nutzen, sind diese entsprechend zu ent-

schädigen. 

Die erwähnten Untersuchungen zu den externen Nutzen des Verkehrs im Auftrag von ARE 

und ASTRA kamen zum Ergebnis, dass der allergrösste Teil des Nutzens als privater Nutzen 

direkt bei den Verkehrsteilnehmenden anfällt, wie z.B. Zeitersparnisse oder geringere Fahr-

zeugkosten. Bei vielen Nutzen, die Dritten zufallen, wie z.B. günstigere Lebensmittel im Ein-

kaufsladen, handelt es sich um Markteffekte, die einen normalen Anpassungsprozess dar-

stellen und nichts mit externen Nutzen zu tun haben. Gemäss diesen Untersuchungen zeigt 

sich, «dass vor allem bei Notfalltransporten externe Nutzen zu erwarten sind, diese aber 

insgesamt sehr gering sind.» 

 
21  Ecoplan; INFRAS (2006a), S. 1 
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Externe Kosten und Nutzen gehören zur Ebene der mikroökonomischen Analyse. Es wer-

den also die direkten Effekte des Konsums und der Produktion von Mobilität berücksichtigt. 

Makroökonomische indirekte Effekte wie die sogenannten «wider economic benefits» wer-

den hingegen auftragsgemäss nicht miteinbezogen. Darunter werden folgende Effekte ver-

standen: 

¶ Wachstumseffekte, wenn dank verbesserter Erreichbarkeit von Agglomerationen oder 

anderen Gebieten ein grºsserer Arbeits-, Zuliefer- und Absatzmarkt entsteht und in der 

Folge Nachfrager und Anbieter eine grºssere Auswahl haben und es daher zu besseren 

und produktiveren Kombinationen von Produktionsfaktoren kommen sollte (sogenannte 

çagglomeration externalitiesè). Dieser Effekt kann allerdings f¿r einzelne Regionen auch 

negativ ausfallen, wenn beispielsweise aufgrund von Verkehrsinfrastrukturen das beste-

hende Angebot auf dem Arbeitsmarkt infolge von Abwanderung abnimmt.  

¶ Nutzen durch die Verbesserung des Wettbewerbs, sei es durch den Aufbruch von Mono-

polen dank tieferer Transportkosten (in der Schweiz ein praktisch vernachlªssigbarer As-

pekt) oder durch das Erzielen von Skaleneffekten (economies of scale) infolge einer Ver-

grºsserung des Absatzmarktes.  

¶ Die Beschªftigungseffekte bei Unterbeschªftigung. 

Gemäss unserem Kenntnisstand wurde bisher nicht untersucht, welche Konsequenzen 

mögliche «wider economic benefits» für die Bepreisung eines bestehenden Verkehrsinfra-

strukturnetzes haben. 

 

2.3 Verkehrsträger, Verkehrsmittel und Antriebsarten 

2.3.1 Verkehrsträger 

Die Abgrenzung der Verkehrsträger und Verkehrsmittel orientiert sich am Gesamtkonzept der Mo-

bilitäts- und Verkehrsstatistik (BFS, 2005) und der Statistik der Kosten und der Finanzierung des 

Verkehrs (BFS, 2019). Vorliegend werden grundsätzlich alle Verkehrsaktivitäten erfasst, die im 

Gesamtkonzept des BFS berücksichtigt werden. Ausgeschlossen sind Aktivitäten auf Infrastruktu-

ren, die primär dem Sport, der Freizeitbeschäftigung, dem Militär, der Land- und Forstwirtschaft 

dienen.22 Die folgende Abbildung zeigt die berücksichtigten Infrastrukturen. 

 

22  Darunter fallen das Wandern, Joggen, Nordic Walking, Mountainbiken, Motocross, Rudern, Kanu, Kajak, Pedalo, 

Schwimmen, Segeln, Motorbootfahren, Segelfliegen, Ballonfahren, Skifahren, Skilifte und Flugfelder (vgl. Ecoplan; 

ISPMZ (2013), Anhang A). 
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Abbildung 2-3: Berücksichtigte Verkehrsträger und Infrastrukturen 

Verkehrsträger  Infrastruktur 

Strassenverkehr Autobahnen, Autostrassen 

 Strassen der Klassen 1ï3 gemäss Swisstopo 201123 einschliesslich Fuss- und 
Velowege 

 Öffentliche Parkplätze und Parkhäuser 

 Spezielle Fuss- und Veloverkehrsinfrastrukturen (Fussgängerzonen, Treppen, 
Unterführungen, Fuss- und Veloverkehrsbrücken, befestigte Velowege etc.)24 

Schienenverkehr Eisenbahnen (inkl. Adhäsionsbahn)25 

Luftverkehr Landesflughäfen 

 Regionalflughäfen 

Schiffsverkehr Anlegestellen der öffentlichen Personenschifffahrt 

 Güterhäfen und Terminals am Rhein 

 

2.3.2 Verkehrsmittel 

Die folgende Abbildung fasst die Aufteilung auf Personen- und Güterverkehr sowie die berücksich-

tigten Verkehrsmittel (oder Fahrzeugkategorien) zusammen, die im Folgenden erläutert werden. 

 

23  Swisstopo (2011) klassifizierte in ihren Karten Strassen nach deren Ausbau: 

¶ Autobahn: Richtungsgetrennte, kreuzungsfreie Strasse mit Mittelstreifen (für Fuss- und Veloverkehr verboten). 

¶ Autostrasse: Nicht-richtungsgetrennte, kreuzungsfreie Strasse mit zwei oder mehr Fahrbahnen ohne Mittelstreifen 

(für Fuss- und Veloverkehr verboten). 

¶ 1.-Klass-Strassen: Hauptstrassen mit mindestens 6 Meter Breite, so dass zwei Lastwagen sich ungehindert kreuzen 

können, und für den gemischten Verkehr (Velos, Traktoren) gestattet. Diese Strassen haben oft einen Velostreifen 

und Trottoir. 

¶ 2.-Klass-Strassen: Nebenstrassen mit mindestens 4 Meter Breite, so dass zwei Autos sich ungehindert kreuzen 

können. Ortsverbindungen, wichtige Strassen innerorts und Quartierstrassen. 

¶ 3.-Klass-Strassen: Strassen 3. Klasse sind mindestens 2.80 Meter breit und damit auch für Lastwagen und Auto-

busse einspurig befahrbar. Sie haben nicht zwingend einen Hartbelag. Erschliessung von Dörfern, Einzelgebäuden. 

¶ 4.-Klass-Strassen: Fahrwege 4. Klasse sind mindestens 1.80 Meter breit. Diese Naturstrassen haben in der Mitte 

oft Gras. Bei normalen Verhältnissen sind sie mit Personenwagen befahrbar. Sie können mit einem Fahrverbot 

hinterlegt sein. 

¶ 5.-Klass-Strassen: Wege der 5. Klasse sind Feld- und Waldwege ohne ausreichenden Unterbau. Oft nur mit Gelän-

defahrzeugen oder Traktoren befahrbar. Velowege wiederum können mit Hartbelag ausgestattet sein. 

¶ 6.-Klass-Strassen: Wege der 6. Klasse sind Fussgängern vorbehalten. Es kann sich dabei von Bergpfaden bis zu 

breiten Spazierwegen handeln. Sie sind oft Teil von Wanderwegen. 

24  Der Fuss- und Veloverkehr gehört ebenfalls zum Verkehrsträger Strasse, da er weitgehend dieselben Infrastrukturen 

benutzt. 

25  Bei einer Adhäsionsbahn (oder Reibungsbahn) erfolgt der Antrieb alleine über die Haftung der Räder. Die Adhäsions-

bahn hat den Vorteil, dass wenig Reibungsverluste auftreten. Seil- und Zahnradbahnen müssten theoretisch auch in 

die Berechnungen mit aufgenommen werden. Aus Relevanzgründen wird jedoch auftragsgemäss auf die Integration 

reiner Zahnrad- oder Seilbahnen verzichtet. Gewisse Bahnen verkehren jedoch je nach Steilheit der Strecke mit Adhä-

sion oder Zahnrad (z.B. Matterhorn-Gotthard-Bahn). Diese Bahnen werden berücksichtigt. 
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Abbildung 2-4: Verkehrsträger, -objekt, -formen und -mittel 

Verkehrsträger Verkehrsobjekt Verkehrsform Verkehrsmittel 

Strassen- 
verkehr 

Personenverkehr privater motorisierter 
Strassenverkehr (aus-
schliesslich ohne Muskel-
kraft angetrieben) 

Personenwagen* 

 Gesellschaftswagen / Reise-
busse / Cars* 

  Motorräder* 

  Motorfahrräder1* 

  Fuss- und Veloverkehr E-Bike2* 

Pedelec2* 

Velos* 

   fahrzeugähnliche Geräte (fäG)3 

   Fussverkehr 

  Öffentlicher Strassenver-
kehr 

Autobusse* 

  Trolleybusse* 

   Trams* 

 Güterverkehr  Lieferwagen* 

   Lastwagen* 

   Sattelschlepper* 

   Traktor / Arbeitmaschine4 

Schienen- 

verkehr 

Personenverkehr   

Güterverkehr   

Luftverkehr Personenverkehr  Linien- und Charterverkehr 
(Personenanteil) 

   General Aviation 

   Helikopter 

 Güterverkehr  Linien- und Charterverkehr 
(Frachtanteil) 

   Helikopter 

Schiffverkehr Personenverkehr Öffentliche Personenschifffahrt 

 Güterverkehr Güterverkehr auf Schweizer Seen 

  Güterverkehr auf dem Rhein 

* Diese Verkehrsmittel des Strassenverkehrs werden zudem nach Antriebsart differenziert (vgl. Kapitel 2.3.3). 
1 Klassische Mofas ohne E-Bikes, Steh-Roller etc. 
2 Pedelec wird als Synonym für «langsames E-Bike» (BFS-Kategorie) verwendet. Pedelecs sind Elektrovelos mit einer Moto-
renleistung bis 500 Watt, d.h. einer Tretunterstützung bis 25 km/h. E-Bikes hier entsprechen der BFS-Kategorie «schnelle E-
Bikes». Sie haben eine stärkere Motorenleistung von 500 bis 1000 Watt, d.h. eine Tretunterstützung bis 45 km/h. Bei der 
Differenzierung der Verkehrsmittel im Strassenverkehr nach Antriebsart werden diese Kategorien ebenfalls unterschieden 
(vgl. folgendes Kap. 2.3.3). 
3 Gemäss ASTRA Bundesamt für Strassen (2017) gilt: «Mit Rädern oder Rollen ausgestattete Fortbewegungsmittel, welche 
ausschliesslich durch die Körperkraft des Benützers angetrieben werden wie Rollschuhe, Inline-Skates, Trottinette oder 
Kinderräder. Fahrräder und Rollstühle gelten nicht als fahrzeugähnliche Geräte (Art. 1 Abs. 10 VRV Verkehrsregelverord-
nung)» 
4 Traktoren und Arbeitsmaschinen können nur bei den Unfällen differenziert werden. 

 

¶ Strassenverkehr: Bei der Differenzierung der Ergebnisse nach Verkehrsmittel (vgl. Abbildung 

) werden folgende ¦berlegungen ber¿cksichtigt:  

ï Eine separate Betrachtung des Schwerverkehrs ist aufgrund der Schwerverkehrsabgabe 

(SVA) notwendig. Zum Schwerverkehr gehºren Fahrzeuge ¿ber 3.5 t Gesamtgewicht der 

folgenden drei Kategorien: Lastwagen, Sattelz¿ge und Gesellschaftswagen. Diese zahlen 
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die Schwerverkehrsabgabe (SVA), d.h. entweder die LSVA (Lastwagen, Sattelz¿ge) oder 

die pauschale Schwerverkehrsabgabe (Gesellschaftswagen).26 

ï Die Herleitung der Fahrzeugkilometer (Fzkm) f¿r die entsprechenden Kategorien muss mºg-

lich sein, um Kostensªtze pro Fahrleistung (Fahrzeugkilometer, Fzkm) als Basis f¿r die Be-

messung der LSVA ausweisen zu kºnnen. Die Fahrleistungen werden durch das Bundesamt 

f¿r Statistik ermittelt. 

¶ Es wird nach Mºglichkeit nach den in Abbildung 2-4 dargestellten Verkehrsmitteln differenziert. 

Nicht in allen Kostenbereichen ist aufgrund der Datengrundlagen eine so differenzierte Auftei-

lung mºglich. Die Abbildung  zeigt, dass im Strassenverkehr insgesamt 13 Verkehrsmittel (bzw. 

Fahrzeugkategorien) unterschieden werden.  

¶ Zu beachten ist, dass die E-Bikes neu beim Fuss- und Veloverkehr enthalten sind, anstatt wie 

bisher bei den Mofas und damit beim motorisierten Individualverkehr (MIV). Auch im çMikro-

zensus Mobilitªt und Verkehr (MZMV)è27 werden die schnellen E-Bikes zum Fuss- und Velo-

verkehr gezªhlt. Das ist korrekter und einfacher verstªndlich. Die Aufteilung nach ausschliess-

lich mit Muskelkraft angetriebenen Velos, Pedelecs und E-Bikes erfolgt im Rahmen der Diffe-

renzierung nach Antriebsart. 

¶ Schienenverkehr: Es wird wie bisher zwischen Personen- und G¿terverkehr differenziert.  

¶ Luftverkehr: Neben dem Linien- und Charterverkehr werden auch die General Aviation28 und 

Helikopter in die Transportrechnung Luftverkehr integriert, sofern die Fl¿ge an einem der drei 

Landesflughªfen oder einem Regionalflughafen starten oder enden (Flugfelder und Heliports 

werden hingegen ausgeschlossen).29 Nicht ber¿cksichtigt wird gemªss Vorgabe die militªrische 

Aviatik. Ebenfalls nicht ber¿cksichtigt werden Luftfrachtersatzverkehre30 sowie Verkehre von 

und zu Flughªfen, da diese bereits bei den Verkehrstrªgern Strasse und Schiene erfasst sind. 

Es wird wie bisher zwischen Personen- und Güterverkehr differenziert.31 

¶ Schiffsverkehr: Im Schiffsverkehr sind schliesslich gemªss Abgrenzung die Rheinhªfen in Ba-

sel sowie die Anlegestellen der ºffentlichen Personenschifffahrt und des G¿terverkehrs zu be-

r¿cksichtigen. 

Es wird zwischen Personen- (Dampf-, Motor- und Fährschiffe) und Güterverkehr (Lastkahn, 

Schwimmbagger) differenziert. 

 

26  Die Busse des öffentlichen Verkehrs stellen eigentlich auch Schwerverkehr dar, da sie mehr als 3,5t wiegen. Da die 

Busse aber von der SVA befreit sind, werden sie hier nicht zum Schwerverkehr gezählt. 

27  BFS Bundesamt für Statistik; ARE Bundesamt für Raumentwicklung (2023) 

28  Alle gewerblichen Flüge abzüglich der Linien- und Charterflüge sowie alle nicht-gewerblichen Flüge mit Motorflächen-

flugzeugen und Helikoptern (nur Personenverkehr). 

29  Flüge von einem Regionalflughafen zu einem Flugfeld werden gemäss dem Halbstreckenprinzip halb miteinbezogen. 

30  Luftfrachtersatzverkehr nennt man Gütertransporte, die als Luftverkehr gelten, jedoch ï meist weil zum gefragten Zeit-

punkt keine Luftverkehrskapazitäten vorhanden sind ï auf der Strasse transportiert werden. 

31  Der Güterverkehr umfasst im Luftverkehr Frachtflüge, Belly Freight (Gütertransport im Frachtraum der Personenflug-

zeuge) und Gütertransporte mit Helikoptern. Es gilt zu bemerken, dass die Trennung von Güter- und Personenverkehr 

im Luftverkehr deutlich schwieriger ist als im Strassen- und Schienenbereich. Der Luftfrachtverkehr der Schweiz basiert 

weitgehend auf Belly Freight Transporten. 
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2.3.3 Antriebsarten 

Neu werden die Ergebnisse nach Antriebsarten differenziert. Im Folgenden stellen wir mit Bezug 

auf die Relevanz der Differenzierung die Festlegungen nach den Verkehrsträgern und anschlies-

send in Bezug auf die Kostenbereiche vor. 

Die verschiedenen Antriebsarten im Strassenverkehr sind für die Verkehrsmittel unterschiedlich 

relevant. Abbildung 2-5 und Abbildung 2-6 zeigen den Fahrzeugbestand nach Fahrzeugkategorien 

und Antriebsarten im Jahr 2021 (absolut bzw. in Prozent). 

Abbildung 2-5: Fahrzeugbestand nach Fahrzeugkategorien und Antriebsarten, 2021 

 

Quelle: Eigene Darstellung; Daten: BFS  

Abbildung 2-6: Anteile am Fahrzeugbestand nach Fahrzeugkategorien und Antriebsarten, 

in %, 2021 

 

Quelle: Eigene Darstellung; Daten: BFS 

Total Elektrisch

Benzin Diesel Gas Andere

Benzin Diesel Benzin Diesel

Personenwagen 4ô709ô366 3ô054ô773 1ô360ô111 140ô926    20ô836        71ô697        43ô337      1ô362 154           10ô971        5ô199        

Motorräder 791ô323    772ô847   1ô087       60             5                17ô164        -            -     -            14               146           

Mofas 244ô527    -           -           -            -             -             -            -     -            -              -            

Lieferwagen 412ô776    57ô865     348ô537   10             233            3ô305          1               -     -            2ô611          214           

Lastwagen 28ô034      124          27ô656     1               10              82              -            -     31             97               33             

Lastenzüge 13ô913      61            13ô726     -            6                40              -            -     16             48               16             

Anhänger 13ô913      -           -           -            -             -             -            -     -            -              -            

Sattelschlepper 10ô807      20            10ô713     -            -             6                -            -     1               66               1               

Privatcars 3ô076        15            2ô777       -            193            36              -            -     -            49               6               

Bus 6ô010        28            5ô579       -            239            46              -            -     -            103             15             

Trolleybus 536           -           -           -            -             -             -            -     -            -              -            

Tram 731           -           -           -            -             -             -            -     -            -              -            

Fossil

Normal-Hybrid  Plug-in-Hybrid  Brenn-

stoffzelle

Rest

Total Elektrisch

Benzin Diesel Gas Andere

Benzin Diesel Benzin Diesel

Personenwagen 100.0% 64.9% 28.9% 3.0% 0.4% 1.5% 0.9% 0.0% 0.0% 0.2% 0.1%

Motorräder 100.0% 97.7% 0.1% 0.0% 0.0% 2.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

Lieferwagen 100.0% 14.0% 84.4% 0.0% 0.1% 0.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.6% 0.1%

Lastwagen 100.0% 0.4% 98.7% 0.0% 0.0% 0.3% 0.0% 0.0% 0.1% 0.3% 0.1%

Lastenzüge 100.0% 0.4% 98.7% 0.0% 0.0% 0.3% 0.0% 0.0% 0.1% 0.3% 0.1%

Sattelschlepper 100.0% 0.2% 99.1% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.6% 0.0%

Privatcars 100.0% 0.5% 90.3% 0.0% 6.3% 1.2% 0.0% 0.0% 0.0% 1.6% 0.2%

Bus 100.0% 0.5% 92.8% 0.0% 4.0% 0.8% 0.0% 0.0% 0.0% 1.7% 0.2%

Fossil Rest

Normal-Hybrid  Plug-in-Hybrid  Brenn-

stoffzelle
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In Absprache mit dem ARE und BFS (sowie der Begleitgruppe) wurde folgende Differenzierung 

nach drei Antriebskategorien festgelegt, die wie folgt zusammengesetzt sind:32 

¶ Fossiler Antrieb: Benzin und Diesel (inkl. normal-hybride Fahrzeuge (ohne Stecker)33) 

¶ Elektrischer Antrieb: batterieelektrisch angetriebene Fahrzeuge (Battery Electric Vehicles, 

BEV) 

¶ Rest: Plug-in-Hybrid (Benzin und Diesel), Brennstoffzelle, Gas und çAndereè 

Mit den beiden detailliert betrachteten Antriebskategorien (fossil und elektrisch) wird für alle Fahr-

zeugkategorien im Jahr 2021 mehr als 98% des Fahrzeugbestandes abgebildet (bei ÖV-Bussen 

98.0%, bei Privatcars 98.2%, bei Personenwagen 98.7%, im Güterverkehr 99.4% und bei Motor-

rädern gar 100.0% ï vgl. Abbildung 2-6). 

Bei den Velos wird im Rahmen der Differenzierung nach Antriebsart nach (ausschliesslich mit 

Muskelkraft betriebenen) Velos, Pedelecs und E-Bikes unterschieden. 

Abbildung 2-7 zeigt für die einzelnen Kostenbereiche, nach welchen Faktoren (Emissionen, Fahr-

leistung, Nutzungsintensität) die Differenzierung nach Antriebsarten vorgenommen wird: In der 

Regel werden die jeweiligen Emissionen bzw. die differenzierten Emissionsfaktoren je Antriebska-

tegorie zugrunde gelegt, bei den Gesundheitsnutzen im Fuss- und Veloverkehr ist zudem die Nut-

zungsintensität von Bedeutung (körperliche Leistung pro gefahrenen Kilometer ist bei einem E-

Bike geringer als bei einem Velo ohne Tretunterstützung). Für die Kostenbereiche Natur und Land-

schaft sowie Unfälle erfolgt die Differenzierung nach Antriebsarten lediglich aufgrund der antriebs-

spezifischen Fahrleistungen.  

 

32  Die Kategorien wurden so gewählt, dass Benzin- und Diesel-Verbrennerfahrzeuge (inkl. Hybrid electric vehicles, HEV) 

sowie BEV jeweils separat in einer Kategorie sind. Die Bezeichnungen der Kategorien sind streng genommen nicht 

ganz präzise, aber im allgemeinen Sprachgebrauch üblich.  

33  Im HBEFA sind die normal-hybriden Fahrzeuge (HEV) Teil der Benzin- resp. Dieselfahrzeuge. Gründe hierfür sind 

einerseits der fliessende Übergang zwischen gar nicht hybrid und voll-hybrid und andererseits die fehlende Datengrund-

lage aus dem CO2-Monitoring der European Environment Agency, einer wichtigen Datenquelle für das HBEFA. 
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Abbildung 2-7: Differenzierung nach Antriebsarten 

 

 

Eine Differenzierung von elektrischem und Dieselantrieb ist im Schienenverkehr grundsätzlich 

möglich. 34 Wir berücksichtigen den unterschiedlichen Flottenmix in den Kostensätzen bzw. spezi-

fischen Schadstoffbelastungen. Aufgrund der geringen Relevanz von dieselbetriebenen Schienen-

fahrzeugen in Bezug auf den Energieverbrauch sowie auch den verfügbaren Datengrundlagen 

verzichten wir jedoch auf Differenzierung der Ergebnisse. 

Im Luft- und Schiffsverkehr wird auf die Differenzierung nach Antriebsart verzichtet, da Kerosin 

bzw. Diesel dort die dominanten Treibstoffe sind. Im Luftverkehr werden als erneuerbare Energie-

quellen sogenannte «Sustainable Aviation Fuels» (SAF) künftig an Bedeutung gewinnen. Die tie-

feren Emissionen durch SAF werden direkt in den vom BAZL gelieferten Datengrundlagen zu den 

Schadstoffemissionen des Luftverkehrs berücksichtigt. Wir gehen jedoch davon aus, dass bis 2030 

kein relevantes Aufkommen mit ausschliesslich mit SAF betriebenen Flugzeugen (bzw. Helikop-

tern) transportiert werden wird. Analog zum Schienenverkehr wird die Beimischung von SAF über 

die Kostensätze bzw. spezifischen Schadstoffbelastungen berücksichtigt. SAF werden dem Kero-

sin in steigenden Anteilen beigemischt (gemäss BAZL im Jahr 2022 ca. 0.1%, 2025 sollen es 2% 

und 2030 sollen es ca. 6% sein). Alle Flugzeuge können folglich mit einem kleineren oder grösse-

ren Anteil SAF betankt werden.35 Eine Differenzierung nach Antriebsart ist im Luftverkehr damit 

nicht nötig. 

 

34  Der Anteil von Diesel beträgt rund 2% gemessen am Energieverbrauch und 24% gemessen am Bestand angetriebener 

Fahrzeuge nach Energieart (BFS, 2022). 

35  Eine Ausnahme bildet die General Aviation, die meist mit kleineren Flugzeugen geflogen wird, die oft mit Flugbenzin 

(statt Kerosin) betrieben werden. Für Flugbenzin gibt es gemäss BAZL noch keine SAF. 

Kosten- / Nutzenbereiche Differenzierung über

Gesundheitskosten Luftverschmutzung Emissionen

Gebäudeschäden Luftverschmutzung Emissionen

Ernteausfälle Luftverschmutzung Emissionen

Waldschäden Luftverschmutzung Emissionen

Biodiversitätsverluste Luftverschmutzung Emissionen

Lärm sonBASE

Klima Emissionen

Vor- und nachgelagerte Prozesse Emissionen

Natur und Landschaft Fahrleistungen

Bodenschäden Emissionen

Unfälle Fahrleistungen

Gesundheitsnutzen Fuss und Velo Fahrleistungen und Nutzungsintensität
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2.4 Raum 

2.4.1 Territorialitätsprinzip und Halbstreckenprinzip 

Die Berechnung der Kosten erfolgt in den Bereichen Strassen- und Schienenverkehr grundsätz-

lich nach dem Territorialitätsprinzip: Es werden diejenigen Kosten ermittelt, welche durch den 

Verkehr in der Schweiz verursacht werden. Die Abgrenzung bezieht sich also auf den Ort der Ver-

ursachung: Es wird untersucht, wie stark der Verkehr in der Schweiz die Lebensqualität beein-

trächtigt, losgelöst davon, ob von dieser Beeinträchtigung Bewohner und Bewohnerinnen innerhalb 

oder ausserhalb der Schweiz betroffen sind. Als Beispiel seien die Klimakosten erwähnt: Hier wer-

den die Treibhausgasemissionen durch den Verkehr in der Schweiz bestimmt. Die Klimafolgeschä-

den, die sich in den Kostensätzen widerspiegeln, umfassen jedoch nicht ausschliesslich Schäden, 

die in der Schweiz auftreten.36  

Im Luft- und Schiffsverkehr hingegen kommt das Halbstreckenprinzip zur Anwendung. Im Luft-

verkehr wäre eine Berechnung nach dem Territorialitätsprinzip zwar ebenfalls möglich, doch wird 

eine Berechnung nach dem Halbstreckenprinzip (auch Abflugprinzip genannt) den Eigenschaften 

des Luftverkehrs besser gerecht: Da die meisten Flüge ab der Schweiz internationale Flüge ï oft 

mit einem Emissionsanteil über internationalen Gewässern ï sind, würden damit zusammenhän-

gende externe Kosten beim Territorialitätsprinzip keinem Land zugeordnet. Deshalb wird beim 

Luftverkehr vom Territorialitätsprinzip abgewichen. Es ist darauf hinzuweisen, dass rund 95% der 

Klimagasemissionen der Schweizer Luftfahrt im Ausland anfallen und die Abweichung vom Terri-

torialitätsprinzip in diesem Kostenbereich grosse Auswirkungen auf die Ergebnisse für den Luft-

verkehr hat. Das Halbstreckenprinzip stellt das gesamte Luftverkehrsangebot ab der und in die 

Schweiz dar. Es erfasst verkehrsseitig alle Flüge ab der Schweiz bis in die Hälfte der Strecke zum 

ausländischen Zielflughafen und ab der Hälfte der Strecke vom ausländischen Ausgangsflughafen 

bis in die Schweiz sowie die gesamte Strecke aller Inlandflüge (vgl. Abbildung 2-8. Das Halbstre-

ckenprinzip wird für Flugzeuge verwendet, nicht für Individuen: Fliegt ein Schweizer von Zürich 

nach Frankfurt und von dort nach Indien, wird die halbe Flugstrecke bis Frankfurt miteinbezogen, 

nicht jedoch ein Anteil des Weiterflugs nach Indien. Fliegt ein Italiener von Rom nach Zürich und 

dann nach Brasilien, so wird aufgrund des Zwischenhalts in Zürich jeweils von beiden Flugstrecken 

die Hälfte miteinbezogen.37 Das bedeutet, dass neben Flugstrecken mit Auslandanteil alle Starts 

 

36  Der Anstieg der Treibhausgas-Konzentration betrifft die gesamte Atmosphäre. Die damit verbundenen Klimaverände-

rungen sind unabhängig von der Ausstossquelle und in der Regel auch unabhängig vom Ort, da die Treibhausgase in 

der Atmosphäre lange verweilen und in dieser Zeit global bis in grosse Höhen gemischt werden. Die Emission von 

Treibhausgasen in der Schweiz führt demnach zu globalen Schäden. Umgekehrt führen die Emissionen anderer Länder 

zu Schäden in der Schweiz. 

37  Die Berechnung des Totals der CO2- und Schadstoffemissionen führt mit dieser Methode in etwa zum gleichen Ergebnis 

wie die Zählung der gesamten Strecke aller Flüge von der Schweiz bis zur Destination im Ausland und aller Flüge 

innerhalb der Schweiz (Absatzprinzip). 

 Für das Emissionsinventar der Zivilluftfahrt, welches auch für die Erstellung des Treibhausgasinventars der Schweiz 

zuhanden des United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) dient, wird das ĂAbsatzprinzipñ ï 

in Englisch Sales Principle ï verwendet. Als international anerkannter Standard wird es häufig auch für weitere Statis-

tiken angewendet. Eine Berechnung des Treibstoffverbrauchs nach dem Absatzprinzip stimmt mit der gesamten in der 

Schweiz getankten Treibstoffmenge überein. Fast 100% der Emissionen werden durch Punkt zu Punkt Verbindungen 

generiert, für die es einen Hin- und einen Rückflug gibt, da die Schweiz mit vielen Direktflugverbindungen an die Welt 
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und Landungen in der Schweiz berücksichtigt werden. Auf Seite der Infrastruktur werden alle für 

diese Flugstrecken relevanten Infrastrukturen berücksichtigt. Das sind namentlich alle schweizeri-

schen Flughäfen (der Landesflughafen Basel wird als Schweizer Flughafen betrachtet, obwohl er 

sich eigentlich auf französischem Boden befindet) sowie alle Flugsicherungsdienstleistungen, die 

für die erfassten Flugstrecken relevant sind. Würden alle Länder eine Berechnung für den Luftver-

kehr gemäss dem so definierten Halbstreckenprinzip erstellen, wären alle Flüge vollständig abge-

deckt. Diese für den Luftverkehr sinnvolle Abgrenzung hat allerdings den Nachteil, dass absolute 

Angaben von externen Kosten nicht direkt mit anderen Sektoren verglichen werden können, wel-

che nach dem Territorialitätsprinzip gerechnet werden. 

Abbildung 2-8: Erfasste Flugstrecken nach Halbstreckenprinzip 

 

 

Auch im Schiffsverkehr wird das Halbstreckenprinzip angewendet. Insbesondere erfolgt die Schiff-

fahrt von Basel bis zur Mündung des Rheins praktisch ausschliesslich ausserhalb der Schweiz. 

Deshalb kommt gemäss derselben Logik wie für den Luftverkehr das Halbstreckenprinzip zur An-

wendung. Für die übrige Schiffsfahrt innerhalb der Schweiz und auf den Grenzseen (Bodensee 

 
angeschlossen ist. Eine Zählung der halben Flugstrecke von der Schweiz ins Ausland und der halben Strecke eines 

Rückflugs vom Ausland in die Schweiz (Halbstreckenprinzip) ist modelltechnisch für die Treibstoff- und Schadstoffbe-

rechnung identisch mit der Berechnung eines entsprechenden ganzen Flugs von der Schweiz bis zur Destination (Ab-

satzprinzip). Kleine Unterschiede können z.B. durch strategisches Tanken entstehen oder durch private Flüge von meist 

kleinen Flugzeugen, deren Abflugort beim Flug in die Schweiz nicht mit der Destination des Weiterflugs übereinstimmen. 

 Das Halbstreckenprinzip hat jedoch den Vorteil, dass neben allen Starts auch alle Landungen in der Schweiz (und nicht 

im Ausland) berücksichtigt werden und damit auch die lokalen Umweltauswirkungen in der Schweiz wie mit dem Terri-

torialitätsprinzip voll erfasst werden. 
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und Lac Léman) führen das Territorialitätsprinzip und das Halbstreckenprinzip zu demselben Er-

gebnis. 

Diese Festlegung ï Territorialitätsprinzip für Strassen und Schienenverkehr, Halbstreckenprinzip 

für Luft- und Schiffsverkehr ï gilt als Grundsatz bei der Berechnung der externen Kosten des Ver-

kehrs in der Schweiz. Davon wird in den folgenden drei Ausnahmen abgewichen: 

¶ F¿r den Fuss- und Veloverkehr wird der Mikrozensus Mobilitªt und Verkehr als Datengrund-

lage f¿r die erbrachte Verkehrsleistung im Fuss- und Veloverkehr verwendet. Dies bedeutet, 

dass nur Daten f¿r in der Schweiz wohnhafte Personen zur Verf¿gung stehen. Der Fuss- und 

Veloverkehr von im Ausland wohnhaften Personen kann damit nicht erfasst werden.38 Daf¿r ist 

der Fuss- und Veloverkehr der Schweizer im Ausland enthalten, der gemªss dem Territoriali-

tªtsprinzip eigentlich ausgeschlossen werden sollte. Die Verwendung des Mikrozensus Mobili-

tªt und Verkehr39 als Grundlage zur Abschªtzung der Verkehrsleistung entspricht der impliziten 

Annahme, dass der Fuss- und Veloverkehr der Auslªnder im Inland gleich hoch ist wie derjenige 

der Inlªnder im Ausland (sozusagen Import = Export). 

¶ Bei der Abgrenzung der Unfªlle im Strassenverkehr wird aufgrund der vorhandenen Daten-

grundlagen bei Todesfªllen das Territorialitªtsprinzip, und bei den Verletzten das Inlªnderprin-

zip verwendet (vgl. Kapitel 14.1.3). Bei Unfªllen im Fuss- und Veloverkehr auf ºffentlichen 

Strassen wird sowohl f¿r Todesfªlle als auch f¿r Verletzte das Inlªnderprinzip angewendet: 

Beim Inlªnderprinzip werden alle Unfªlle von in der Schweiz wohnhaften Personen ber¿cksich-

tigt, unabhªngig davon, ob die Unfªlle im In- oder Ausland stattfinden.  

¶ Bei der Luftverschmutzung werden die Schªden quantifiziert, die sich aus der Luftbelastung 

(Emissionen aus dem In- und Ausland) bei der Schweizer Bevºlkerung ergeben (Immissionen 

in der Schweiz).40 Dabei wird unterstellt, dass f¿r die Aufteilung der importierten Emissionen auf 

die Verursacher von der gleichen Verteilung ausgegangen werden kann, wie sie f¿r die Auftei-

lung der exportierten Emissionen berechnet wird.41 

Obwohl es also das Ziel ist, die Kosten und Erträge nach dem Territorial- bzw. Halbstreckenprinzip 

zu bestimmen, ist dies aufgrund der vorhandenen Datengrundlagen wie oben beschrieben nicht 

immer möglich. Die dadurch entstehenden Einschränkungen bei der Genauigkeit der Ergebnisse 

dürften jedoch gering sein. 

 

38  Wir gehen davon aus, dass diese Vernachlässigung aufgrund der Daten unvermeidbar ist. Sie dürfte aber auch unprob-

lematisch sein: Die externen Kosten dürften gering sein und die externen Gesundheitsnutzen fallen im Ausland an und 

sind damit für die Schweiz nicht von Bedeutung. 

39  BFS Bundesamt für Statistik; ARE Bundesamt für Raumentwicklung (2023) 

40  Nur unter dieser Voraussetzung kann das Schweizer Schadstoffausbreitungsmodell verwendet werden. Anderenfalls 

müsste ein europaweites Modell zur Anwendung kommen. Zudem müssten die Gesundheitseffekte im Ausland be-

stimmt werden, die durch den Verkehr in der Schweiz verursacht werden. Hingegen müssten die Gesundheitsschäden 

in der Schweiz, die von ausländischen Emissionen verursacht werden, abgezogen werden. Dadurch würden die Da-

tenanforderungen massiv zunehmen. 

41  Andernfalls ergäben sich z.B. relativ hohe Schiffsemissionen aus Italien, die aber nicht dem geringen Schiffsverkehr in 

der Schweiz angerechnet werden können. 
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Schliesslich ist noch zu erwähnen, dass damit der Gütertransport auf den Weltmeeren ausge-

schlossen ist, obwohl dieser teilweise natürlich auch für die Schweizer Bevölkerung erfolgt. Aus-

geschlossen sind damit auch Schiffe, die unter Schweizer Flagge auf den Weltmeeren verkehren 

(Schweizer Reeder). 

2.4.2 Übersicht räumliche Differenzierungen 

Bei den räumlichen Differenzierungen wird neu eine Aufteilung nach Raumtyp für die Kosten der 

Luft- und Lärmbelastung vorgenommen. In den anderen Kostenbereichen ist die Differenzierung 

jedoch zu aufwändig und wenig relevant, so dass davon abgesehen wird (Abbildung 2-9).  

Abbildung 2-9: Räumliche Differenzierungen 

 

 

Zudem erfolgt neu auch eine Differenzierung nach Kantonen (vgl. Abbildung 2-9). Dazu wird ein 

pragmatischer und einfach umsetzbarer Ansatz gewählt, der auf den Schadstoffemissionen oder 

auf den Fahrleistungen beruht.42 Im Lärmbereich werden die Auswertungen des Lärmmodells son-

BASE direkt nach Kantonen erfolgen können. Da dieses Modell noch nicht verfügbar ist, konnten 

die Berechnungen im Rahmen dieser Studie noch nicht durchgeführt werden (vgl. Kapitel 9). Bei 

den Berechnungen wird insbesondere darauf geachtet, dass die Summe aller Kantone dem Ge-

samttotal der Schweiz entspricht. 

 

42  Eine detaillierte Bottom-up-Berechnung beispielsweise mit kantonalen Emissionsfaktoren je nach Topografie oder mit-

tels kantonsspezifischer Kostensätze würde einen sehr grossen Bearbeitungsaufwand nach sich ziehen und kann im 

Rahmen dieses Mandats nicht geleistet werden. 

Kosten- / Nutzenbereiche Raum Kantone

Gesundheitskosten Luftverschmutzung X X

Gebäudeschäden Luftverschmutzung X X

Ernteausfälle Luftverschmutzung - X

Waldschäden Luftverschmutzung - X

Biodiversitätsverluste Luftverschmutzung - X

Lärm X X

Klima - X

Vor- und nachgelagerte Prozesse - X

Natur und Landschaft - X

Bodenschäden - X

Unfälle - X

Gesundheitsnutzen Fuss und Velo - X

X = Differenzierung , - = Keine Differenzierung 
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Obige Ausführungen gelten für den Strassen- und Schienenverkehr. Im Luftverkehr erfolgt wie 

bisher eine Differenzierung nach Landesflughäfen (Zürich, Genf und Basel43) und den Regional-

flughäfen.  

Im Schiffsverkehr wird wie bisher nach Schweizer Seen und Flüssen auf der einen Seite und der 

Schifffahrt auf dem Rhein (ab Basel rheinabwärts) auf der anderen Seite differenziert. Auf eine 

weitere Differenzierung nach Kantonen oder nach Raumtypen wird aufgrund fehlender Daten-

grundlagen44 und aufgrund der geringen Bedeutung der Schifffahrt in der Schweiz verzichtet. 

Es ist wichtig zu betonen, dass die Allokation der Kosten auf die Kantone bzw. auf den Raum nach 

dem Territorialitätsprinzip erfolgt. Das heisst, relevant ist der Ort, wo die Verkehrsaktivität statt-

findet (Verursachung des Schadens) und nicht der Ort, wo der Schaden eintritt. Aus diesem Grund 

spielen die Fahrleistungen und die Emissionen für die Allokation eine zentrale Rolle. 

2.4.3 Differenzierung nach Raumtyp 

Die Ergebnisse für die Kostenbereiche Gesundheitskosten durch Luftverschmutzung, Gebäude-

schäden durch Luftverschmutzung sowie Lärm (soziale und externe Kosten) werden neu nach 

Raumtyp differenziert. Diese Differenzierung soll dabei einen Erkenntnisgewinn hinsichtlich der 

Kostenwahrheit und der Bepreisung ermöglichen, also Hinweise auf räumlich unterschiedliche 

Durchschnittskosten geben. 

Für die Differenzierung nach Raumtyp wird die Raumtypologie «Urbanisierungsgrad 2011» nach 

EUROSTAT (DEGURBA) verwendet. Diese Typologie differenziert die Gemeinden nach dicht, mit-

teldicht und gering besiedeltem Gebiet. Die drei Kategorien werden auch als «cities», «towns and 

suburbs» sowie «rural areas» bezeichnet.45 Die Zuteilung erfolgt allein auf Basis der Dichte der 

Wohnbevölkerung. Die folgende Abbildung zeigt die Einteilung der Gemeinden zu den drei Raum-

typen (mit Datenstand 2020). 

Diese Festlegung basiert auf folgenden Überlegungen: 

¶ Beim Urbanisierungsgrad erfolgt die Abgrenzung ¿ber die Dichte der Wohnbevºlkerung. Ge-

rade beim Lªrm und bei den Luftschadstoffen fallen pro Fahrzeugkilometer die hºchsten Kosten 

dort an, wo viele Personen an einem Ort anzutreffen sind.46 Die am Ort der Emission wohnhaf-

ten Bevºlkerung ist somit ein wichtiger Kostentreiber. Die Abgrenzung ¿ber die Dichte der 

 

43  Es wurde überlegt, ob die Ergebnisse für die drei Landeflughäfen einzeln ausgewiesen werden könnten. Darauf wird 

verzichtet, weil es dem BAZL nicht möglich ist, die benötigten Inputdaten (z.B. Schadstoffemissionen) mit genügender 

Genauigkeit zu differenzieren. 

44  Die Daten dürften auf Unternehmensebene vorliegen, doch einige Unternehmen sind in mehreren Kantonen aktiv, so 

dass eine Aufteilung mit erheblichem Aufwand verbunden wäre.  

45  Die Zuteilung zu den drei Typen («cities», «towns and suburbs» und «rural areas») erfolgt auf Basis von Rasterzellen 

von 1km2 Grösse, die in drei Typen unterschiedlicher Dichte («Urbane Zentren», «Urbane Cluster», «Ländliche Zellen») 

eingeteilt werden. Zu «cities» zählen alle räumlichen Einheiten, von denen mindestens 50% der Einwohner in urbanen 

Zentren wohnen. Leben mehr als 50% der Einwohner einer räumlichen Einheit innerhalb von ländlichen Zellen, so zählt 

die Einheit zu den «rural areas». In «towns and suburbs» leben weniger als 50% in ländlichen Zellen und weniger als 

50% in Zellen Urbanen Zentren. 

46  Dabei werden die Immissionen am Wohnort gemessen. Die Bevölkerung am Arbeitsort (Beschäftigte) wird dabei in der 

bestehenden Methodik nicht betrachtet. 
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Wohnbevºlkerung beschreibt daher diesen Kostentreiber bereits gut. Die gewªhlte Typologie 

bringt dabei einen Informationsgewinn bez¿glich der Kostenwahrheit im Verkehr und zur Fest-

legung von Internalisierungsstrategien. 

¶ Die Typologie ist im europªischen Raum gebrªuchlich und akzeptiert, w¿rde somit auch inter-

nationale Vergleiche ermºglichen. Die Zahl der Typen ist dabei ¿berschaubar (3 Raumtypen). 

Die Abgrenzung lªsst sich zudem regelmªssig aktualisieren, weil sie unabhªngig von funktio-

nalen Aspekten und unabhªngig von anderen Raumtypologien definiert ist. 

Abbildung 2-10: Urbanisierungsgrad 2011 (Datenstand 2020) 

 

Hinweis: Die Differenzierungen nach Kantonen, nach Raumtypen und nach Antriebstechnologien 

wird jeweils einzeln durchgeführt und nicht kumuliert. Es wird also nicht gleichzeitig zum Beispiel 

nach Antriebstechnologie und Kanton differenziert. 
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Box: Verworfene alternative Raumtypologien 

Neben der verwendeten Raumtypologie «Urbanisierungsgrad 2011» existieren in der 

Schweiz verschiedene andere Raumtypologien, die ebenfalls gebräuchlich sind. Nachste-

hend werden sie kurz vorgestellt:  

Raum mit städtischem Charakter 2012 (RSC, vgl. Abbildung 2-11) 

Diese Typologie wird aus den Hauptkategorien des städtisch geprägten Raums gebildet. Es 

wird nach «Städtischer Kernraum»47, «Einflussgebiet städtischer Kerne»48 und «Gebiete aus-

serhalb des Einflussgebiets städtischer Räume» unterschieden. Die Zuordnung erfolgt auf 

Grundlage der EBL (Einwohner, Beschäftigte und Äquivalente aus Logiernächten) und der 

Pendlerverflechtungen. 

Abbildung 2-11: Raum mit städtischem Charakter 2012 

 

 

Stadt / Land-Typologie 2012 (vgl. Abbildung 2-12) 

Diese Typologie nimmt eine Unterscheidung der drei Kategorien «städtisch», «intermediär» 

und «ländlich» vor. In einem ersten Schritt wird die Typologie gemäss «Raum mit städtischem 

Charakter» weiter differenziert, so dass 9 Kategorien entstehen. Die Zuordnung dieser 9 Ka-

tegorien zu den drei resultierenden Typen erfolgt jedoch mit zwei wesentlichen Unterschie-

den: Die «ländlichen Zentrumsgemeinden» liegen nicht «Ausserhalb des Einflussgebiets 
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städtischer Räume», sondern werden als «Intermediär» betrachtet. Die «periurbanen Ge-

meinden geringer Dichte» gelten nicht als «Einflussgebiet städtischer Kerne», sondern als 

«Ländlich».49 

Abbildung 2-12: Stadt/Land-Typologie 2012 

 

 

Im Gegensatz zur verwendeten Typologie «Urbanisierungsgrad 2011» basieren diese beiden 

Alternativen auf Einwohnern, Beschäftigten und Logiernächten (EBL) sowie auf Pendlerbe-

ziehungen und Erreichbarkeiten. Sie verzerren dadurch möglicherweise das Bild, welches 

sich durch den dominanten Kostentreiber der Bevölkerung am Wohnort bzw. deren Dichte 

bei der Berechnung der externen Kosten ergibt. Zudem werden in beiden alternativen Typo-

logien auch funktionale und hierarchische Aspekte berücksichtigt (Kern-Umland-Hierarchie). 

Diese sind zwar relevant bei der Bestimmung wichtiger verkehrlicher Aspekte wie dem Ver-

kehrsaufkommen oder dem Modalsplit. Diese Aspekte können direkter und besser über die 

nach Fahrzeugkategorien differenzierten Fahrzeug- und Personenkilometer erfasst werden, 

als indirekt über den Raumtyp.  

 

 

47  Umfasst Kernstädte, Kerngemeinden der Agglomerationen sowie Kerngemeinden ausserhalb der Agglomerationen.  

48  Umfasst Agglomerationsgürtelgemeinden und mehrfach orientierte Gemeinden.  

49  Die Stadt/Land-Typologie fasst die 9 Kategorien der Gemeindetypologie 2012 zu drei Kategorien zusammen. Die Ge-

meindetypologie 2012 basiert auf dem «Raum mit städtischem Charakter 2012» und differenziert diese weiter aus mit 

Hilfe von Grössen-, Dichte- und Erreichbarkeitsindikatoren. Die anschliessende Zuteilung der 9 Unterkategorien auf die 

drei neuen Hauptkategorien erfolgt jedoch anders. 
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3 Methodik 

3.1 Soziale, private und externe Kosten 

3.1.1 Begrifflichkeiten 

Für die Analyse der externen Effekte des Verkehrs wird im Rahmen dieser Studie und in Überein-

stimmung mit den bisherigen Arbeiten zur Statistik der Kosten und Finanzierung des Verkehrs 

(KFV) von folgendem generellem Verständnis ausgegangen: 

¶ Soziale Kosten: Die sozialen (oder volkswirtschaftlichen) Kosten des Verkehrs umfassen sªmt-

liche gesellschaftliche Kosten, die durch die Verkehrsaktivitªt entstehen. Sie setzen sich aus 

den privaten und externen Kosten zusammen (vgl. Abbildung 3-1). 

¶ Private Kosten: Die privaten Kosten (auch interne Kosten genannt) sind jene Kosten, welche 

die Verkehrsteilnehmenden selbst f¿r ihre Fahrten auf sich nehmen. Sie setzen sich aus mate-

riellen Kosten (z.B. Treibstoffkosten, Autobahnvignette, Versicherungsbeitrªge an die Motor-

fahrzeugversicherung usw.) und immateriellen Kosten (z.B. nervliche Belastung bei der Auto-

fahrt, persºnlich getragene Gesundheitsnutzen) zusammen.  

¶ Externe Kosten: Als extern wird jener Teil der sozialen Kosten bezeichnet, f¿r den nicht die 

Verursachenden der Verkehrsaktivitªt aufkommen. Typische Beispiele sind etwa der Lªrm und 

die Luftverschmutzung, welche durch die Verkehrsaktivitªt verursacht werden, sich jedoch im 

Preis f¿r die Fahrt nicht widerspiegeln. Diese Kosten fallen z.B. bei den Eigent¿mern von Miet-

wohnungen (als verminderte Mietzinseinnahmen) oder als gesamtgesellschaftlich zu tragende 

Klimakosten an. F¿r das Verstªndnis der vorliegenden Arbeiten bedeutsam ist, dass die Exter-

nalitªten von der Verkehrsaktivitªt ausgehen und nicht von Personengruppen (z.B. Autofahrer, 

Zugpassagiere). Der Einfachheit halber wird jedoch ab und zu auch von āVerursachernó von 

Externalitªten und āDrittenó (Opfer der Externalitªten) gesprochen. Dies bezweckt die bessere 

Verstªndlichkeit des Textes, soll jedoch nicht dar¿ber hinwegtªuschen, dass jede Person Ver-

ursacher (wenn sie z.B. mit dem Auto zum Einkaufen fªhrt) und Opfer (wenn sie etwa unter 

nªchtlichem Verkehrslªrm leidet) sein kann. 

Abbildung 3-1: Soziale, private und externe Kosten 

 

 

Soziale Kosten
Summe aus privaten und externen 

Kosten

Externe Kosten
Kosten, für die nicht die Verursachen-
den der Verkehrsaktivität aufkommen

Private Kosten
Kosten, die von den Verursachenden der 

Verkehrsaktivität getragen werden
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¶ Die Kosten f¿r çNatur und Landschaftè sowie çvor- und nachgelagerte Prozesse, Teil Infra-

strukturè sind zwei Ausnahmen vom Prinzip der Abhªngigkeit von der Verkehrsaktivitªt, da 

diese Kosten in erster Linie von der Infrastruktur abhªngen. Sie variieren nicht direkt und un-

mittelbar mit der Verkehrsmenge. Dennoch werden sie im Rahmen dieser Studie berechnet, da 

sie verkehrsbedingte Umweltkosten darstellen (die es ohne Verkehr nicht gªbe), die f¿r die 

sozialen Kosten und somit f¿r die KFV-Statistik relevant sind. 

 

Box: Definition der externen Kosten, Verursacherprinzip und Eigentumsrechte50 

a) Definition der externen Kosten 

Im Folgenden wollen wir auf diese ökonomische Herleitung der externen Kosten etwas aus-

führlicher eingehen. Der Begriff der externen Kosten stammt aus der ökonomischen Wohl-

fahrtstheorie. Sie werden folgendermassen definiert: 

Externe Kosten liegen vor, wenn von Aktivitäten eines Wirtschaftssubjektes 

(Produktion oder Konsum) negative Einflüsse auf andere Wirtschaftssubjekte 

(Produzenten oder Konsumenten) ausgehen ï und somit deren Wohlfahrt be-

einflussen ï ohne dass diese Nachteile sich in den Preisen für diese Aktivitäten 

niederschlagen und über einen Marktprozess weitergegeben werden. 

Als typisches Beispiel kann auf die bereits erwähnten Lärmemissionen aus Verkehrsaktivi-

täten verwiesen werden. Sie führen bei den Anwohnern einer Strasse zu einer Beeinträchti-

gung ihrer Gesundheit und ihres Wohlbefindens und damit zu einem Wohlfahrts- bzw. Nut-

zenverlust (und somit zu Kosten), die sich ï ohne lenkende Eingriffe des Staates ï nicht im 

Preis für die Verkehrsaktivität reflektieren. Die fehlende Internalisierung dieser Kosten führt 

dazu, dass die Verkehrsaktivität in zu grossem Ausmass ausgeübt wird bzw. die Verkehrs-

teilnehmenden mehr Fahrten unternehmen, als aus Sicht der gesamtwirtschaftlichen Wohl-

fahrt optimal wäre. 

b) Technologische versus pekuniäre Externalitäten 

Wesentlich ist also beim Vorliegen von externen Kosten, dass von einer Aktivität eines Ver-

ursachers Wirkungen auf Dritte ausgelöst werden, ohne dass die Überwälzung dieser nega-

tiven Effekte über einen direkt mit der Aktivität verbundenen Marktprozess erfolgt. In der 

ökonomischen Theorie spricht man in diesem Zusammenhang auch von «technologischen» 

Externalitäten, um sie von normalen Anpassungen auf eine veränderte Marktlage (man 

spricht in diesem Fall von «pekuniären» Externalitäten) unterscheiden zu können. 

Die Unterscheidung zwischen externen Kosten (technologischen Externalitäten) und norma-

len Markteffekten (pekuniäre Externalitäten) wird in der öffentlichen Diskussion häufig ver- 
 

 

50  Die Box richtet sich an Leserinnen und Leser, die an einer etwas ausführlicheren Erläuterung der ökonomischen Theorie 

zu den externen Kosten interessiert sind. 
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nachlässigt, obwohl sie in Bezug auf die unterschiedlichen wirtschaftspolitischen Implikatio-

nen zentral ist. Anhand eines Beispiels aus der landwirtschaftlichen Produktion lässt sich 

das gut illustrieren. Wir gehen hierzu von folgender Ausgangslage aus:51 

¶ Ein Bauer produziert mit dem Einsatz von Saatgut, Boden, Kapital und Arbeit eine be-

stimmte Menge von Getreide.  

¶ Auf dem Nachbarboden siedelt sich ein neues Unternehmen an, das mit dem Einsatz 

von Kapital, Arbeit und chemischen Vorprodukten ein bestimmtes chemisches Endpro-

dukt herstellt. 

Wir nehmen an, dass zwei Externalitäten zu beobachten sind: 

¶ Bei der Herstellung des chemischen Endprodukts stºsst das Unternehmen Schadstoffe 

in die Umwelt aus, die den Ernteertrag des Bauern schmªlern. 

¶ Durch die zusªtzliche Nachfrage des Unternehmens nach Arbeitskrªften steigen die 

Lºhne. 

Im ersten Fall (Schadstoffausstoss) handelt es sich um eine technologische Externalität. 

Der Schadstoffausstoss der Unternehmung verändert die Produktionsfunktion des Bau-

ern. Mit dem gleichen Einsatz von Boden und Arbeit kann der Bauer wegen der Schadstoffe 

nicht mehr dieselbe Ernte einholen.52 Diese Externalität stellt ein volkswirtschaftliches Prob-

lem dar, da die privaten Kosten des chemischen Unternehmens in diesem Fall nicht den 

gesamten sozialen Kosten entsprechen. Das Unternehmen berücksichtigt den verursachten 

Ernteausfall beim Bauern in seinen Entscheidungen nicht und hat somit tiefere Produktions-

kosten. Durch das Auseinanderklaffen von privaten und sozialen Kosten werden aus ge-

samtgesellschaftlicher Sicht die Ressourcen nicht optimal alloziiert. Die Folge ist, dass das 

Unternehmen eine grössere Menge an chemischen Endprodukten herstellt, als es volkswirt-

schaftlich optimal wäre. Es besteht daher ein Internalisierungsbedarf.  

Im zweiten Fall (gestiegene Löhne) handelt es sich um eine pekuniäre Externalität. Der 

Bauer wird zwar wegen der gestiegenen Löhne den Einsatz seiner Produktionsfaktoren an-

passen, indem er z.B. den Kapitaleinsatz vergrössert und weniger Arbeitskräfte einsetzt. 

Diese Reaktion ist aber eine normale Anpassung auf eine veränderte Marktlage. Sie hat 

keinen Einfluss auf seine Produktionsfunktion. Würde die Unternehmung ohne Schadstoff-

ausstoss produzieren, so könnte der Bauer trotz den gestiegenen Lohnkosten nach wie vor 

mit derselben Produktionsfunktion arbeiten. Bei gleichem Einsatz von Arbeitskräften, Bo-

den und Saatgut wie vor der Ansiedlung der Unternehmung, wäre seine Ernte so gross wie 

zuvor. Die privaten Kosten des Unternehmens für den Einsatz der Arbeitskräfte entsprechen 

den sozialen Kosten (bzw. den Kosten, die sich auf dem Arbeitsmarkt ergeben und mit de-

nen auch der Bauer konfrontiert ist). Ein Auseinanderklaffen von privaten und sozialen Kos-

ten liegt somit nicht vor. Die Entscheide des Unternehmens und des Bauers führen in diesem 

 

51  Das nachfolgende Beispiel ist übernommen aus Ecoplan; INFRAS (2006b). 

52  Man kann sich vorstellen, dass die Produktionsfunktion des Bauern (Saatgut, Boden, Kapital, Arbeit) nun plötzlich ein 

zusätzliches, produktionsminderndes Element (Menge Schadstoffausstoss des Unternehmens) enthält, welches er ein-

fach hinzunehmen hat, ohne dass die Menge des Schadstoffes über einen Preis reguliert wird.  
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Fall zu einer optimalen Allokation der Ressourcen. Es besteht kein Anlass, dass der Staat 

in irgendeiner Weise in die notwendigen Marktanpassungen eingreift. 

Fazit 

¶ Eine technologische Externalitªt hat zur Folge, dass die privaten Kosten des Externalitª-

ten-Verursachers nicht den sozialen Kosten entsprechen. Dies f¿hrt zu einer gesamtge-

sellschaftlich nicht optimalen Allokation der Ressourcen. Es besteht damit grundsªtzlich 

ein Handlungsbedarf: Das Verursacherprinzip ist umzusetzen, indem die durch die che-

mische Produktion ausgelºsten Schªden in der Landwirtschaft dem Verursacher anzu-

lasten sind. Man spricht in diesem Zusammenhang auch von der Internalisierung der 

externen Kosten. In der vorliegenden Studie und den nachfolgenden Berechnungen 

werden unter externen Kosten diese technologischen Externalitªten verstanden. 

¶ Die pekuniªre Externalitªt (Markteffekt) verursacht keine Differenz zwischen privaten 

und sozialen Kosten. Sind die Anpassungen an die verªnderten Marktsituationen erfolgt, 

so ergibt sich wieder eine optimale Allokation der Ressourcen. Es besteht somit kein 

Anlass, in die Marktprozesse einzugreifen. Diese Markteffekte sind nicht Gegenstand 

der vorliegenden Studie. 

c) Externe Kosten versus Opportunitätskosten 

Im Zusammenhang mit der Flächenbeanspruchung von Verkehrsinfrastrukturen (Strassen, 

Schienen, Flughäfen usw.) wird immer wieder die Frage aufgeworfen, wie mit den soge-

nannten Opportunitätskosten umzugehen ist und ob sie ebenfalls als externe Kosten des 

Verkehrs zu berücksichtigen sind. Unter Opportunitätskosten versteht man dabei entgan-

gene Gewinne bzw. Nutzen, die entstehen, wenn eine beschränkte Ressource (im vorlie-

genden Fall der Boden) für eine bestimmte Möglichkeit (z.B. Bau einer Strasse) genutzt wird 

und dadurch die nächstbeste Möglichkeit (z.B. Verwendung der Fläche zur landwirtschaftli-

chen Produktion, zur Erstellung von Wohn- oder Gewerbebauten oder als Biodiversitätsflä-

che) nicht mehr verwendet werden kann. Es ist unbestritten, dass solche Opportunitätskos-

ten für Verkehrsinfrastrukturen bestehen. Sie sind umso höher, je höher der Nettonutzen der 

nächstbesten Option ist, d.h. auch je höher die Nutzungskonkurrenz ist. 

Die Opportunitätskosten können sich im Laufe der Zeit ändern. Wenn sich beispielsweise 

die Erschliessung dank eines gebauten Anschlusses verbessert und in der Folge der Land-

preis mit den Jahren steigt, ist das eine normale Anpassung auf dem Landmarkt, also eine 

sogenannte «pekuniäre Externalität» (vgl. dazu die Definition in Abschnitt b). Dies hat aber 

nichts mit (technologischen) externen Kosten gemäss der Definition in Abschnitt a) zu tun. 

Wesentlich ist, dass im Zeitpunkt des Investitionsentscheids (z.B. zum Bau einer Strasse) 

der beanspruchte Boden korrekt mit dem volkswirtschaftlichen Wert bewertet wird. 

d) Externe Kosten und Verursacherprinzip 

Das «Verursacherprinzip» stellt in den Umweltwissenschaften einen wichtigen Grundsatz 

dar, indem verlangt wird, dass die gesamten sozialen Kosten einer ökonomischen Aktivität 
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von denjenigen Wirtschaftssubjekten zu tragen sind, die sie verursachen. Die ökonomische 

Begründung dieses Grundsatzes liegt wie vorangehend aufgezeigt in der Sicherstellung ei-

ner optimalen Allokation der Ressourcen (Arbeit, Boden, Kapital, Rohstoffe usw.), um aus 

ökonomischer Sicht mit den vorhandenen Ressourcen ein Maximum an Wohlfahrt zu errei-

chen. Der Konnex zwischen externen Kosten und Verursacherprinzip liegt auf der Hand: Die 

Umsetzung des Verursacherprinzips ist letztlich erst möglich, wenn die Höhe allfälliger ex-

terner Kosten bekannt ist. Erst dann lässt sich festlegen, in welchem Ausmass Internalisie-

rungsmassnahmen (z.B. die Belastung einer Aktivität mit einer bestimmten Abgabe) zu er-

greifen sind, um ein Auseinanderklaffen zwischen den vom Verursacher getragenen (priva-

ten) Kosten und den gesamten sozialen Kosten vermeiden zu können.  

Das Verursacherprinzip ist in der ökonomischen Theorie somit unbestritten und auch die 

Bundesverfassung weist in Bezug auf den Umweltschutz auf das Verursacherprinzip hin.53 

Eine konsequentere Umsetzung wird ebenfalls im Sachplan Verkehr ï Teil Programm54 ge-

fordert: 

«Die Verankerung des Verursacherprinzips bedeutet eine schrittweise Über-

nahme aller Kosten im Verkehrsbereich durch die Nutzenden, wo dies gesell-

schaftlich und wirtschaftlich sinnvoll ist. [é] Der Bund schafft Grundlagen wie 

auch Rahmenbedingungen und unterstützt Massnahmen, die zur Internalisierung 

der externen Kosten und Nutzen des Verkehrs beitragen.» 

Ebenso wird in der Strategie für nachhaltige Entwicklung55 das Verursacherprinzip und die 

Internalisierung externen Kosten mehrfach gefordert. Im vorliegenden Mandat werden mit 

der Berechnung der Höhe der externen Kosten die Grundlagen für deren Internalisierung 

geschaffen. Um die Internalisierung bzw. Bepreisung des Verkehrs möglichst nah entlang 

der verursachten Kosten vornehmen zu können, gilt es in diesem Projekt  

¶ weitere Differenzierungen (nach Antriebsart, nach Raumtyp) vorzunehmen und 

¶ neu die Sicht Verkehrsteilnehmende ins Zentrum zu stellen (vgl. Abschnitt 3.1.2). 

e) Eigentumsrechte und externe Kosten 

Die Ermittlung der externen Kosten ist eng verknüpft mit der Frage nach den Eigentums-

rechten. Wem gehört die saubere Luft? Wer hat Anrecht auf ein sauberes Gewässer? Ist 

das Recht auf Ruhe den Anwohnern entlang einer Strasse zugewiesen oder sind die Ver-

 

53  Bundesverfassung, Art. 74 Umweltschutz: 

1 - Der Bund erlässt Vorschriften über den Schutz des Menschen und seiner natürlichen Umwelt vor schädlichen oder 

lästigen Einwirkungen.   

2 - Er sorgt dafür, dass solche Einwirkungen vermieden werden. Die Kosten der Vermeidung und Beseitigung tragen 

die Verursacher.  

3 - Für den Vollzug der Vorschriften sind die Kantone zuständig, soweit das Gesetz ihn nicht dem Bund vorbehält. 

54  UVEK Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation; ARE Bundesamt für Raum-

entwicklung; ASTRA Bundesamt für Strassen; u. a. (2021), Handlungsgrundsatz U4, S. 47. 

55  Bundesrat (2021). 
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kehrsteilnehmenden berechtigt, die Umgebung zu beschallen? Insbesondere bei öffentli-

chen Gütern wie sauberer Luft, Ruhe, fruchtbaren Böden, intaktem Landschaftsbild usw. 

stellt sich häufig das Problem, dass das Eigentum an diesen Gütern in der Vergangenheit 

nicht explizit geregelt wurde, bzw. dass die Inanspruchnahme dieser Güter (Verschmutzung 

der Luft, Beschallung durch Verkehr, Eintrag von Schadstoffen in die Böden usw.) nichts 

kostete und der Ausschluss von der Nutzung kaum möglich ist. Dies führte dazu, dass diese 

Güter zunehmend übernutzt wurden und die gesellschaftliche Wohlfahrt in immer grösserem 

Ausmass tangiert wurde. 

Um dieser Übernutzung Einhalt zu gebieten, hat der Staat in vielen Bereichen eingegriffen 

und die Eigentumsrechte z.B. in Form von Grenzwerten (Lärm, Luftverschmutzung) bis zu 

einem gewissen Grad der Allgemeinheit zugewiesen. Wer in einem Ausmass die Luft ver-

schmutzt oder die Umwelt beschallt, welches die gesetzlichen Grenzwerte übersteigt, hat 

grundsätzlich als Verursacher auch für die Kosten aufzukommen.56 Damit sind jedoch noch 

nicht alle externen Kosten internalisiert, da bereits unterhalb der Grenzwerte Schädigungen 

oder Störungen auftreten können. So wird z.B. Lärm schon bei Belastungen unter dem ge-

setzlichen Grenzwert als Belästigung empfunden und führt somit zu Nutzeneinbussen und 

gesundheitlichen Kosten. Gesetzliche Grenzwerte sind auch immer ein Resultat von politi-

schen Verhandlungsprozessen und widerspiegeln damit nicht unbedingt ökonomisch opti-

male Lösungen. 
 

3.1.2 Die zwei Sichtweisen der externen Kosten 

a) Die zwei Sichtweisen im Überblick 

Wie hoch externe Kosten sind, ist immer auch abhängig von der Sichtweise, bzw. von der Defini-

tion, was als system-intern und was als system-extern angesehen wird. Für die externen Kosten 

des Verkehrs werden zwei verschiedenen Sichtweisen unterschieden ï nämlich aus der Sicht Ver-

kehrsteilnehmende und der Sicht Verkehrsart (die Sicht Verkehrsträger, die in früheren Statistiken 

und Berichten zu finden ist, wird hier nicht mehr berechnet, vgl. auch Abbildung 3-2 und Abschnitt 

b)): 

¶ Sicht Verkehrsteilnehmende: Bei dieser Sicht wird f¿r die Abgrenzung von privaten und ex-

ternen Kosten vom einzelnen Verkehrsteilnehmenden ausgegangen. Alle Kosten, die der Teil-

nehmende an der Verkehrsaktivitªt nicht selbst trªgt, werden als extern betrachtet. Es spielt 

 

56  Im Zusammenhang mit der Zuweisung der Eigentumsrechte gilt es darauf hinzuweisen, dass es aus rein ökonomischer 

Sicht zur Erreichung eines Wohlfahrtsoptimums nicht in jedem Fall erforderlich ist, die Eigentumsrechte den Geschä-

digten zuzuweisen. Sie könnten unter bestimmten Voraussetzungen auch den Verursachern einer Aktivität zugeordnet 

werden. Coase hat hierzu in seinem Arbeiten (vgl. Coase-Theorem) den Nachweis erbracht, dass bei klar zugewiese-

nen Eigentumsrechten und wenn die Verhandlungen bezüglich den Externalitäten kostenlos sind, alle Parteien durch 

Verhandlungen eine sozial effiziente Allokation erreichen können ï unabhängig davon, ob die Eigentumsrechte bei den 

Verursachern oder den Geschädigten liegen.  

Im vorliegenden Kontext der verkehrsbedingten Umweltkosten würde jedoch eine Zuweisung der Eigentumsrechte auf 

die Verursachenden (Verkehrsteilnehmenden) nicht zu einem wohlfahrtsoptimalen Ergebnis führen. Die Verhandlungs-

kosten wären viel zu hoch bzw. die Lösung wäre nicht praktikabel, wenn beispielsweise der einzelne Anwohner oder 

die einzelne Anwohnerin mit allen Verkehrsteilnehmenden über eine Entschädigung verhandeln müsste, dass sie we-

niger Fahrten unternehmen und er/sie damit mehr Ruhe geniessen könnte. 
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dabei keine Rolle, wo diese ungedeckten Kosten anfallen (z.B. bei anderen Verkehrsteilneh-

menden, beim Steuerzahler oder bei einem Unternehmen). Diese Sicht entspricht der ¿blichen 

Definition der Externalitªt in der ºkonomischen Literatur. 

¶ Sicht Verkehrsart: Hier steht die Verkehrsart (z.B. Schwerverkehr) im Zentrum. Als extern gel-

ten alle Kosten, die nicht bei der eigenen Verkehrsart anfallen. Im Unterschied zur Sicht Ver-

kehrsteilnehmende werden Kosten, die ein Lastwagen einem Sattelschlepper verursacht, als 

system-intern betrachtet.  

Grundsätzlich nehmen die externen Kosten zu, wenn der Kreis, der als extern angesehenen Kos-

tenträger, vergrössert wird.57 Dies gilt insbesondere für die Unfallkosten (unterschiedliche Behand-

lung der Unfälle zwischen einzelnen Verkehrsteilnehmenden oder Verkehrsarten). Für die Umwelt-

kosten (z.B. Luftverschmutzung, Klima) sind die externen Kosten aus beiden Sichtweisen gleich 

hoch, weil keine Kosten zwischen den Verkehrsteilnehmenden auftreten (oder quantifiziert werden 

können). 

Abbildung 3-2: Vergleich der Sichtweisen zur Erfassung der externen Kosten (am Beispiel der 

Verkehrsart Schwerverkehr und den Personenwagen) 

 

 

57  Es gilt also: Externe Kosten aus Sicht Verkehrsart Ò Externe Kosten aus Sicht Verkehrsteilnehmende. 

Berücksichtigte Effekte in der Sicht Verkehrsart 

Berücksichtigte Effekte in der Sicht Verkehrsteilnehmende 
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b) Einsatzgebiet der verschiedenen Sichtweisen der externen Kosten 

Aus ökonomischer Sicht sind die zwei Sichtweisen wie folgt zu beurteilen:  

¶ Bei der Sicht Verkehrsteilnehmende steht die volkswirtschaftlich effiziente Nutzung der Ver-

kehrsinfrastruktur im Zentrum der Kostenermittlung. Dazu ist es erforderlich, dass alle Kosten, 

die der Verursacher nicht selbst trªgt, als externe Kosten erfasst werden ï und zwar unabhªn-

gig davon, ob sie bei anderen Verkehrsteilnehmenden anfallen oder ausserhalb des Verkehrs-

trªgers.  

Aus verkehrsökonomischer Sicht hat die Sicht Verkehrsteilnehmende folgende Vorteile: Bei 

entsprechender Internalisierung der so ermittelten externen Kosten (der Preis der einzelnen 

Verkehrsaktivität muss den gesamten sozialen Kosten dieser Verkehrsaktivität entsprechen) 

kann das Ziel einer effizienten Nutzung der Verkehrswege erreicht werden.58 Ziel der Internali-

sierung ist eine Wiederherstellung der volkswirtschaftlichen Effizienz beim Vorliegen externer 

Effekte (Verursacherprinzip). 

¶ Die Sicht Verkehrsart eignet sich f¿r die Abschªtzung der Kosten, die eine bestimmte Ver-

kehrsart (z.B. der Schwerverkehr) auf alle anderen Verkehrsarten und Nicht-Verkehrsteilneh-

mende aus¿bt. Dabei soll insbesondere sichergestellt werden, dass z.B. der Leichtverkehr nicht 

f¿r Kosten aufkommen muss, die vom Schwerverkehr verursacht werden. Die Sichtweise Ver-

kehrsart ist aus Effizienz- und Wohlstands¿berlegungen der Sichtweise Verkehrsteilnehmende 

klar unterlegen. Das Bundesgericht hat jedoch die Verwendung der Sicht Verkehrsart f¿r die 

Berechnung der LSVA explizit vorgeschrieben,59 um die externen Kosten des Schwerverkehrs 

zu internalisieren. Die Berechnung des Kostendeckungsgrades des Schwerverkehrs ï wie sie 

im Schwerverkehrsabgabegesetz gefordert wird ï hat also aus Sicht Verkehrsart Schwerver-

kehr zu erfolgen. 

Im Folgenden werden die externen Kosten jeweils aus Sicht Verkehrsteilnehmende ermittelt. 

Im Strassenverkehr wird zusätzlich noch die Sicht «Verkehrsart Schwerverkehr» ermittelt, da 

sie weiterhin als Grundlage für die Bemessung der LSVA benötigt wird. Auf die bisher im Zentrum 

stehende Sicht Verkehrsträger wird jedoch verzichtet.60  

 

58  Der Anteil der externen Kosten an den gesamten sozialen Kosten ist beim Verkehr (aber auch bei der Produktion von 

anderen Gütern) nicht fest vorgegeben. Er hängt von den technischen Produktionsmöglichkeiten und von den ergriffe-

nen Internalisierungs-Massnahmen ab. So kann z.B. die von Motorfahrzeugen verursachte Luftverschmutzung (externe 

Kosten) durch die Einführung von Katalysatoren erheblich vermindert werden. Ebenso sind gesetzliche Vorschriften 

denkbar, welche die Unfallverursachenden verpflichten, die Kosten der Nicht-Unfall-Verursachenden zu tragen. 

59  Bundesgericht, Urteil vom 17. Dezember 2011, LSVA, Abklassierung EURO-3. 

60  Siehe Ecoplan; INFRAS (2014) Kapitel 2.3.1. Die Sicht Verkehrsträger diente als Mindestdefinition von Externalität und 

hatte den Vorteil, einen einfachen Vergleich zwischen zwei Verkehrsträgern (z.B. «Strasse» und «Schiene») zu ermög-

lichen. Diese Sichtweise hat aber den Nachteil, dass sie alles, was innerhalb eines Verkehrsträgers ï wie die hetero-

gene Gruppe «Strasse» ï geschieht, ausblendet. Neu soll die Internalisierung der externen Effekte und die volkswirt-

schaftlich effiziente Nutzung der bestehenden Infrastrukturen im Vordergrund stehen. Damit rückt neu die Sicht Ver-

kehrsteilnehmende in den Fokus und auf die Sicht Verkehrsträger kann verzichtet werden. So beabsichtigt auch das 

BFS, die KFV-Statistik künftig aus Sichtweise Verkehrsteilnehmende zu publizieren. 
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3.2 Generelles Konzept zur Ermittlung der externen Kosten 

3.2.1 Grundkonzept 

Die Methodik zur Berechnung der externen Kosten des Verkehrs orientiert sich an den Vorgehens-

weisen, wie sie in den bisherigen Studien für das Jahr 2010 und 2015 verwendet wurden.61 Die 

allgemeine Systematik zur Berechnung der externen Kosten wird in der folgenden Abbildung dar-

gestellt: 

¶ Ausgangslage bildet die Verkehrsmenge bzw. die Fahrleistungen im Strassen-, Schienen- und 

Schiffsverkehr, Bewegungen und Distanzen im Luftverkehr, Personenkilometer (pkm) im Fuss- 

und Veloverkehr etc. 

¶ Daraus wird die Belastungssituation abgeschªtzt. Je nach Kostenbereich sind f¿r diese Schªt-

zungen Informationen zu Emissionsfunktionen, Windverhªltnissen, Bevºlkerungsdichte, Be-

bauung, Lªrmschutzwªnden, Aufteilungen nach Verletzungsschweren etc. nºtig. 

¶ In einem nªchsten Schritt werden die daraus resultierenden Effekte bzw. Schªden ermittelt. 

Dabei handelt es sich je nach Kostenbereich z.B. um die Zahl der zusªtzlichen kranken, ver-

letzten oder getºteten Personen, um die Anzahl beschallter Wohnungen oder um das Ausmass 

geschªdigter Gebªudeflªchen. Um diese Effekte bestimmen zu kºnnen, werden Belastungs-

Wirkungs-Beziehungen, Krankheitshªufigkeiten in der Bevºlkerung, Dunkelziffern62, ¦berle-

benswahrscheinlichkeiten und weitere Grundlagen verwendet.  

¶ Dann werden die Schªden in Geldeinheiten quantifiziert. Dazu werden je nach Kostenbereich 

spezifische Kostensªtze pro Unfall, Verletzten, Getºteten, Krankheitsfall, verlorenes Lebens-

jahr oder Abnahme der Wohnungspreise ermittelt und mit den ermittelten Schªden verkn¿pft. 

Die Wahl der Bewertungsmethode f¿r die Herleitung der Kostensªtze wird in der folgenden Box 

erlªutert. 

Zudem werden einige grundlegende Vorgaben, die für alle Kostenbereiche gelten, aus den bishe-

rigen Studien für die Jahre 2010 und 2015 übernommen: 

¶ F¿r die internationale Vergleichbarkeit der Ergebnisse werden sªmtliche Kostenberechnungen 

auf der Basis von Faktorpreisen vorgenommen. Als Faktorpreise werden die Preise ohne in-

direkte Steuern (z.B. MWST) bezeichnet. Die Marktpreise liegen durchschnittlich 6.4%63 ¿ber 

den Faktorpreisen. 

 

61  Ecoplan; INFRAS (2014); INFRAS; Ecoplan (2019). 

62  Die Dunkelziffer ist bei den Strassenverkehrsunfällen relevant. Es handelt sich hierbei um jene Unfälle und Unfallopfer, 

die polizeilich nicht registriert sind und daher in der offiziellen Unfallstatistik nicht als Strassenverkehrsunfälle ausge-

wiesen werden. 

63  Dieser Prozentsatz berechnet sich als Nettosteuern (gesamte indirekte Steuern abzüglich Subventionen) geteilt durch 

die gesamten privaten Ausgaben (final consumer expenditure) aller Einwohnerinnen und Einwohner der Schweiz. Die 

Datenbasis ist die Input-Output-Tabelle 2017 des BFS (aktuellste verfügbare Daten ï inkl. Revision Oktober 2022). 
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Abbildung 3-3: Allgemeine Systematik zur Berechnung von Unfall- und Umweltkosten sowie 

Überlastungskosten 

 

 

¶ Die Ergebnisse werden jeweils zu den Preisen des entsprechenden Jahres (hier 2021) aus-

gewiesen. Dies ergibt sich automatisch, weil jeweils die Daten des entsprechenden Jahres ver-

wendet werden. Das bedeutet, dass bei der Betrachtung einer Zeitreihe ¿ber mehrere Jahre 

die Inflation zu einer Zunahme der berechneten Werte ¿ber die Zeit f¿hrt.  

¶ Bei den Berechnungen der Kosten des Jahres 2021 werden auch jene Kosten ber¿cksichtigt, 

welche erst nach dem Jahr 2021 anfallen (z.B. medizinische Behandlungskosten, Produktions-

ausfall usw. nach Krankheiten oder Unfªllen). Wenn im Folgenden also von Kosten gesprochen 

wird, dann sind damit immer alle Folgekosten (auch die zuk¿nftigen) der Belastungen des 

Jahres 2021 gemeint bzw. alle Kosten, die im Jahr 2021 verursacht werden.64 

 

 

 

 

 

64  Die Folgekosten werden zu Preisen des aktuellen Jahres (hier 2021) berücksichtigt und diskontiert. 

Verkehrsmenge

Fahrleistungen nach Fahrzeugkategorien 
und Antriebsarten, Bewegungen, pkm etc.

Belastungssituation

Emissionen -> Transmissionen -> 
Immissionen 

Effekte / Schäden

Anzahl kranke, verletzte, getötete 
Personen; belärmte Wohnungen, 

geschädigte Gebäudeflächen usw.

Umwelt-, Unfall-, Gesundheits-
und Überlastungskosten

Effekte / Schäden in Geldeinheiten

Emissionsfunktionen, Bebauung, 
Bevölkerungsdichte usw.

Belastungs-Wirkungs-Beziehungen, 
Krankheitshäufigkeiten in der 
Bevölkerung, Dunkelziffer usw.

Kostensätze pro Unfall, Krankheit oder 
Todesfall; Abnahme Wohnungspreise 
pro dB(A), Mietzinsniveau usw.
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Box: Wahl der Bewertungsmethode65 

Es gibt verschiedene Ansätze, um die Folgekosten einer Aktivität (hier die externen Kosten des 

Verkehrs) zu bewerten (vgl. Abbildung 3-4): 

¶ Schadenskosten-Ansatz (1): Bei diesem Ansatz wird versucht, den entstehenden Scha-

den (z.B. durch Luftverschmutzung, Lªrm oder Unfªlle) abzuschªtzen.  

¶ Vermeidungskosten-Ansatz (2): Bei diesem Ansatz werden die Kosten von Massnahmen 

verwendet, welche die Entstehung von Schªden verhindern. Es werden also nicht wie beim 

Schadenskosten-Ansatz die Kosten des Schadens ermittelt, sondern es wird untersucht, 

wie teuer es ist, den Schaden zu vermeiden. Bei den Vermeidungskosten besteht kein di-

rekter Zusammenhang zwischen den ermittelten Kosten und dem Schaden ï es ist sowohl 

eine ¦berschªtzung als auch eine Unterschªtzung des Schadens mºglich. Deshalb werden 

meist die Vermeidungskosten f¿r ein politisch akzeptiertes Ziel berechnet (z.B. Netto-Null 

2050 f¿r Treibhausgase). Dieses Ziel ist implizit mit einer gesellschaftlichen Bewertung des 

Schadens verbunden. 

¶ Reparaturkosten- oder Ersatzkosten-Ansatz (3): In einem dritten Ansatz werden die Kos-

ten von Massnahmen ermittelt, die den entstandenen Schaden reparieren oder das beschª-

digte Gut ersetzen. So kann z.B. das durch eine neue Strasse verbrauchte Land (z.B. ein 

Moor) mit den Kosten bewertet werden, die entstehen, wenn das verlorene Moor andernorts 

ersetzt wird. Bei den Reparatur- oder Ersatzkosten besteht kein direkter Zusammenhang 

zwischen den ermittelten Kosten und dem Schaden. Zudem sind Reparatur bzw. Ersatz oft 

nicht perfekt. Es ist sowohl eine Unter- als auch eine ¦berschªtzung des Schadens mºglich. 

Auch was die Bewertungsmethode anbelangt, gibt es drei Möglichkeiten (vgl. Abbildung 3-4): 

¶ Marktpreise (a in Abbildung 3-4): In erster Prioritªt hat die Bewertung anhand von Markt-

preisen zu erfolgen, da diese die Knappheit der verbrauchten Ressourcen bzw. die Wert-

schªtzung der Gesellschaft f¿r ein bestimmtes Gut (z.B. Ruhe, saubere Luft oder unver-

schmutztes Trinkwasser) am besten reflektieren.  

Liegen keine direkt beobachtbaren Marktpreise vor ï was insbesondere bei Umweltqualitä-

ten oft der Fall ist ï oder sind die Marktpreise nicht belastbar, da der Markt nicht gut funkti-

oniert (z.B. CO2-Zertifikate), sind folgende Bewertungsmethoden möglich: 

¶ Revealed Preferences (b): Die Revealed-Preferences-Methode (RP) beruht im Grundsatz 

auch auf Marktpreisen. Aus den direkt beobachtbaren Marktpreisen eines Gutes (z.B. Woh-

nungspreis) und seinen verschiedenen Eigenschaften (z.B. Lage, Grºsse, Lªrmbelastung 

etc.) wird mittels statistischer Verfahren der Preis f¿r die einzelnen Eigenschaften geschªtzt 

(sogenannte Hedonic-Pricing-Methode). So wird z.B. der Wert der Ruhe (bzw. des Lªrms) 

aus dem Vergleich der Wohnungspreise einer ruhigen und einer belªrmten Wohnung ermit-

telt (ceteris paribus). Im Wohnungsmarkt offenbaren also die Konsumenten ihre Prªferen-

zen f¿r Ruhe (revealed preference). 

 

65  Diese Box beruht auf einer Weiterentwicklung von SN 641 820 (2018), Ziffer 49 bzw. Ecoplan; Metron (2005), S. 116ï

120. 
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¶ Stated Preferences (c): In Umfragen wird mittels Fragebogen die Zahlungsbereitschaft 

(willingness to pay, WTP) der Personen (z.B. f¿r eine Reduktion des Unfallrisikos oder einen 

Zeitgewinn) erfragt (z.B. choice models, contingent valuation). Es handelt sich dabei um 

sogenannte stated preference (SP) Ergebnisse: Die Bewertung beruht auf Aussagen der 

Befragten, die ihre Prªferenzen in einer hypothetischen Situation wªhrend einer Befragung 

angeben. 

Der Kostenschätzung beruht also entweder auf Marktpreisen (direkt oder indirekt über RP) oder 

auf hypothetischen Fragestellungen (SP). Sofern verlässliche Daten vorliegen, ist die RP-Me-

thode grundsätzlich gegenüber der SP-Methode zu bevorzugen, da die RP-Methode auf tat-

sächlichen Entscheidungen beruht. 

Abbildung 3-4: Übersicht über verschiedene Bewertungsmethoden 

 

Die Zahl bzw. der Buchstabe zeigt auf, mit welcher Priorität der jeweilige Ansatz bzw. die Methode zu verwenden ist.  

Basierend auf diesen Erläuterungen wird für die Bewertung der externen Kosten im Rahmen 

dieses Projektes von folgender Prioritätensetzung ausgegangen (vgl. Abbildung 3-4): 

¶ Wenn ein Schadenskostenansatz machbar ist, ist dieser vorzuziehen. Liegen keine (zuver-

lªssigen) Schadenskostenschªtzungen vor, kann als Alternative der Vermeidungskostenan-

satz (oder gar der Reparatur- oder Ersatzkosten-Ansatz) zum Einsatz kommen. Die gªnzli-

che Vernachlªssigung von Effekten, f¿r die kein (zuverlªssiges) Resultat f¿r die Schadens-

kosten vorliegt, ist kein empfehlenswertes Vorgehen, da es einer Bewertung mit Null gleich-

kommt. In diesem Fall ist es besser, die bestmºgliche Schªtzung (aus dem Vermeidungs-, 

Reparatur- oder Ersatzkosten-Ansatz) zu verwenden, als auf eine Bewertung vollstªndig zu 

verzichten. 

¶ Liegen belastbare Marktpreise vor, sind diese zu verwenden. Ohne Marktpreise ist ï wenn 

mºglich ï die RP-Methode zu verwenden, ansonsten kommt die SP-Methode zum Einsatz. 

 

3.2.2 Umgang mit Internalisierungsbeiträgen 

Wie bereits im Kapitel 3.1 angemerkt, sind die Internalisierungsbeiträge zur Berechnung der exter-

nen Kosten relevant. Für die vorliegende Aktualisierung sind drei Ebenen von Internalisierungs-

beiträgen zu unterscheiden: 

1. Technische Massnahmen zur Senkung der Belastungen, die als Vermeidungs- oder Ersatzmas-

snahmen gelten (z.B. Lªrm- und Naturschutz): Direkte Ber¿cksichtigung, weil die verbleibenden 

Schªden unter Einbezug der technischen Massnahmen berechnet werden ï auch wenn diese 

nicht von den Verursachern bezahlt werden. 

Bewertungsansätze Schadenskosten (1) Vermeidungskosten (2) Reparatur- und Ersatzkosten (3)

Bewertungsmethoden Marktpreise (a) Revealed Preferences (b) States Preferences (c) 
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2. Monetªre Beitrªge zur Internalisierung einzelner Kosten, um Anreize f¿r die Senkung der Be-

lastung zu setzen und die entstandenen Schªden zu kompensieren oder deren Reparatur zu 

finanzieren (z.B. Unfallversicherung, emissionsabhªngige Lªrmgeb¿hren): Anrechnung im ent-

sprechenden Kostenbereich. 

3. Monetªre Abgaben pro Verkehrsart, die eindeutig als Beitrag zur Internalisierung externer Kos-

ten zu identifizieren sind, in Abgrenzung zu den Abgaben zur Finanzierung der Infrastruktur 

(z.B. Teile der LSVA): Globale Anrechnung (d.h. keine Zuweisung zu Kostenbereich). 

Damit sind Doppelzählungen von Internalisierungsmassnahmen ausgeschlossen. Die folgende 

Abbildung zeigt die möglichen Internalisierungsbeiträge und den Umgang damit pro Kostenart. 

Abbildung 3-5: Internalisierungsbeiträge und wie mit ihnen umgegangen wird 

Kostenart Internalisierungsbeiträge Umgang 

Luftverschmutzung Differenzierung MFZ-Steuer nach 

Emissionen  

 

Emissionsabhängige Landegebühr 

(Luftverkehr) 

Keine Berücksichtigung, vollumfäng-

lich in Infrastrukturrechnung ange-

rechnet 

Anrechnung innerhalb der Kostenart 

(Ebene 2, vgl. oben) 

Lärm Lärmschutzwände, Schallschutzfenster 

 

 

 

Lärmabhängige Landegebühren (Luft-

verkehr) 

Direkte Berücksichtigung, weil nur 

Nettoschäden (unter Einbezug der 

Lärmschutzmassnahmen) erfasst  

(Ebene 1) 

Anrechnung innerhalb der Kostenart 

(Ebene 2) 

Klima Mineralölsteuer und -zuschlag 

 

Differenzierung verschiedener Gebüh-

ren nach Emissionen (v.a. MFZ-

Steuer) 

Kompensationspflicht für Importeure 

fossiler Treibstoffe / Sanktionen CO2-

Emissionsvorschriften PW und leichte 

Nutzfahrzeuge66 

Keine Berücksichtigung, da bereits in 

Infrastrukturrechnung angerechnet 

Keine Berücksichtigung, da bereits in 

Infrastrukturrechnung angerechnet 

 

Berücksichtigung als Internalisie-

rungsbeitrag innerhalb der Kostenart 

(analog früherem Klimarappen, 

Ebene 2). 

 

 

66  Sowohl die Kompensationspflicht für Importeure fossiler Treibstoffe, als auch die Sanktionen bei Nichteinhaltung der 

CO2-Zielvorgaben für Neuwagen sind als Internalisierungsbeiträge im Bereich Klimakosten anzurechnen. Letzteres 

wurde so entschieden, da die Sanktionen spezifisch den Mehrausstoss an CO2 bepreisen, und damit einen Internali-

sierungsbeitrag darstellen. 
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Kostenart Internalisierungsbeiträge Umgang 

Natur und Landschaft  Ersatzmassnahmen und ökologischer 

Ausgleich 

Falls möglich direkte Berücksichti-

gung, indem nur Nettoschäden (un-

ter Einbezug der Naturschutzmass-

nahmen) erfasst werden. (Ebene 1) 

Boden spezifische Schutzmassnahmen Direkte Berücksichtigung, weil nur 

Nettoschäden (unter Einbezug der 

Bodenmassnahmen) erfasst (Ebene 

1) 

Unfallkosten verursachergerechte Versicherungs-

leistungen 

Anrechnung innerhalb der Kostenart 

Unfallkosten (Ebene 2) 

Schwerverkehr allge-

mein 

Schwerverkehrsabgabe Anrechnung des nicht Infrastruktur-

bedingten Anteils der LSVA (abzgl. 

der Stauzeitkosten).67 Darstellung 

der Brutto-Unfall- und Umweltkosten 

sowie Überlastungskosten Schwer-

verkehr und Gegenüberstellung der 

LSVA-Beiträge (Ebene 3).68 

 

Der Ausweis der Ergebnisse erfolgt somit nach folgendem Grundkonzept: 

¶ Soziale Kosten: Das Ergebnis entspricht den gesamten volkswirtschaftlichen Kosten in den Be-

reichen Unfall, Umwelt, Gesundheit. Die Kosten werden unter Beachtung der technischen Mas-

snahmen zur Senkung der Belastungen ermittelt. 

¶ Externe Kosten: Zeigt auf, welcher Anteil der sozialen Kosten nicht vom Verursacher bezahlt 

wird. Spezifische Beitrªge zur Internalisierung in einzelnen Kostenbereichen (z.B. bei Unfªllen: 

Motorfahrzeughaftpflichtversicherung; bei Fluglªrm: Lªrmgeb¿hren, usw.) werden von den so-

zialen Kosten in Abzug gebracht. Nicht in Abzug gebracht wird in einem ersten Schritt aber die 

LSVA. Die externen Kosten zeigen den politischen Handlungsbedarf auf, wenn das Ziel der 

Internalisierung verfolgt wird. 

¶ F¿r den Schwerverkehr werden in einem zweiten Schritt die externen Kosten im Unfall- und 

Umweltbereich dem anrechenbaren Internalisierungsbeitrag aus der LSVA gegen¿bergestellt.  

Bei der Interpretation der Internalisierungsbeiträge gilt es zu beachten, dass die Verwendung der 

Einnahmen für die Wirkung der Massnahme letztlich nicht von Belang ist. Es spielt also keine Rolle, 

 

67  Das heisst vom Gesamtertrag der LSVA werden die Infrastrukturkosten (d.h. der Infrastruktur-bedingte Teil) und die 

Stauzeitkosten des Schwerverkehrs abgezogen. Der verbleibende Ertrag gilt als Internalisierungsbeitrag für die Unfall- 

und Umweltkosten des Schwerverkehrs. 

68  Hierbei gehen wir davon aus, dass die Überlastungskosten nicht einbezogen werden und daher die Stauzeitkosten von 

den LSVA-Einnahmen abgezogen werden dürfen. Würden hingegen die Überlastungskosten (Stauzeitkosten, Komfort-

verlustkosten) einbezogen, dürften die Stauzeitkosten von LSVA-Einnahmen nicht abgezogen werden (vgl. hierzu Kap. 

16). 
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ob die Gelder aus der Internalisierung für die Entschädigung der Betroffenen verwendet werden 

oder als Einnahmen in die Staatskasse fliessen und z.B. zur Senkung der Steuerlast verwendet 

werden. Bedeutsam ist allein, dass die Internalisierung der Kosten dazu führt, dass die Verkehrs-

teilnehmenden Kosten, die sie bei Dritten oder der Allgemeinheit verursachen, bei ihrer Entschei-

dung miteinbeziehen.  

Die berücksichtigten Internalisierungsbeiträge sind mit dem Zweck der Reduktion der externen 

Effekte eingeführt worden. Solche Beiträge sind von anderen verkehrsbezogenen Finanzierungs-

mitteln zu unterscheiden, insbesondere von Abgaben und Steuern, die zur Finanzierung der Infra-

struktur dienen. Die KFV-Statistik (BFS, 2019a) gibt einen Überblick über alle Kosten des Verkehrs 

und deren Finanzierung an. 

3.3 Umgang mit Unsicherheiten 

3.3.1 Einleitung 

Die Berechnung der externen Kosten kann nicht ohne Annahmen und Vereinfachungen vorge-

nommen werden. Damit ergeben sich bezüglich der Ergebnisse in jedem Fall gewisse Unsicher-

heiten. Im Wesentlichen können sie bei der Ermittlung der Ergebnisse auf drei «Ebenen» entste-

hen:  

¶ Belastungssituation 

¶ Effekte bzw. Schªden (Belastungs-Wirkungs-Beziehungen und Mengenger¿st) 

¶ Kostensªtze f¿r die Bewertung der Schªden (Wertger¿st)  

Je nach Wissenstand stehen verschiedene Möglichkeiten zum Umgang mit Unsicherheiten zur 

Verfügung, welche in Abbildung  im Überblick dargestellt sind und im Folgenden erläutert werden. 

Abbildung 3-6: Wissenstand und Umgang mit Unsicherheiten 

Wissenstand Umsetzungsmöglichkeiten in Berechnungen 

Gesichertes Wissen Datenauswertung 

Wissen mit Unsicherheiten Punktschätzung im Sinne eines best-guess-Ansatzes 

Punktschätzung im Sinne eines at-least-Ansatzes 

Sensitivitätsanalysen  

Bandbreiten 

Ungenügende oder keine Kenntnisse Vernachlässigung der Ermittlung, nur qualitative Würdigung 

Gesichertes Wissen 

Der Begriff «Wissen» ist umfassend zu verstehen, es kann sich um Datengrundlagen (z.B. Unfall-

zahlen), um Funktionszusammenhänge oder auch um Kostenangaben (z.B. medizinische Behand-

lungskosten pro Spitalpflegetag) handeln.  
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Bei gesichertem Wissen handelt es sich in der Regel um Grundlagen, welche in offiziellen Statis-

tiken publiziert werden. Die Zahlen bzw. Parameter aus dieser Wissenskategorie können für Be-

rechnungen der externen Kosten als Datenauswertung übernommen werden, ohne dass zusätzli-

che Annahmen oder Massnahmen notwendig sind.69 

Wissen mit Unsicherheiten 

Zu dieser Wissenskategorie lassen sich alle Daten, Funktionszusammenhänge, Belastungs-Wir-

kungs-Beziehungen, Hochrechnungen oder Kostensätze zählen, über die eine Vielzahl von Er-

kenntnissen aus wissenschaftlichen Arbeiten (z.B. empirische Erhebungen, Modellierungen usw.) 

vorliegen. Die Erkenntnisse sind aber mit Unsicherheiten (z.B. nur Angaben in Bandbreiten oder 

Konfidenzintervallen) verbunden oder führen nicht zu einem eindeutigen oder einzig geltenden 

Resultat (Zahlenwert).70 

In diesem Fall können für den Umgang mit den Unsicherheiten unterschiedliche Strategien ange-

wendet werden. Für die Herleitung eines Punktschätzers gibt es zwei Möglichkeiten:  

¶ Best-guess-Ansatz (bestmºgliche Schªtzung): Bei diesem Ansatz wird f¿r die weiteren Be-

rechnungsschritte ein Punktwert verwendet, welcher auf einem çbest guessè-Vorgehen beruht. 

F¿r die Ermittlung des çbest guessè kºnnen unterschiedliche Methoden verwendet werden, so 

z.B. eine qualitative Einschªtzung der vorliegenden Arbeiten, eine mit statistischen Verfahren 

durchgef¿hrte Meta-Analyse oder eine Abst¿tzung auf bestimmte Autoren oder Studien, die als 

wissenschaftlich besonders gut angesehen werden und / oder sich genau auf den untersuchten 

Kontext beziehen. 

¶ At-least-Ansatz (mindestens zu erwarten): Alternativ kann ein Wert gewªhlt werden, der im 

unteren Bandbereich der bekannten Ergebnisse liegt. Mit diesem Vorgehen soll sichergestellt 

werden, dass die tatsªchlichen Kosten nicht ¿berschªtzt werden, sondern die ausgewiesenen 

Ergebnisse vielmehr als çmindestens zu erwartendeè Kosten interpretiert werden kºnnen (at 

least Ansatz).  

Zudem können die Unsicherheiten wie folgt verdeutlicht werden: 

¶ Sensitivitªtsanalysen: Der best-guess und der at-least-Ansatz kºnnen ergªnzt werden, indem 

f¿r wichtige Annahmen eine Sensitivitªtsanalyse durchgef¿hrt wird, d.h. dass wichtige Annah-

men angepasst werden, um zu untersuchen, wie sich dadurch das Ergebnis verªndert. 

¶ Bandbreiten (oder Konfidenzintervalle): Bei diesem Ansatz werden die bestehenden Unsi-

cherheiten in den Berechnungen ausgewiesen. Konkret bedeutet dies, dass die Berechnungen 

nicht (nur) f¿r einen einzelnen Wert, sondern (auch) f¿r eine Unter- und Obergrenze durchge-

f¿hrt werden. Die Wahl der Unter- und Obergrenze erfolgt entweder abgest¿tzt auf statistischen 

 

69  Auch bei Datenauswertungen gibt es natürlich (statistische) Unsicherheiten. Diese sind im Vergleich zu den übrigen 

Unsicherheiten jedoch meist sehr gering und damit vernachlässigbar. Zudem besteht bei der Datenauswertung keine 

Wahl, welcher Wert zu verwenden ist, beim best guess hingegen stehen unterschiedliche Werte zur Verfügung. 

70  Ferner können im Vergleich zur gesuchten Wahrheit unbekannte systematische Fehler vorliegen, welche in der Beur-

teilung zu einer Verschiebung der Ergebnisse im Vergleich zu den tatsächlichen Wirkungszusammenhängen führen 

können. Diese können nicht berücksichtigt werden, da sie unbekannt sind. 
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Angaben (z.B. auf dem 95%-Konfidenzintervall) oder, wenn diese nicht vorhanden sind bzw. 

deren Herleitung schwierig ist, ad hoc aufgrund der vorliegenden Studienergebnisse. 

Ungenügende oder keine Kenntnisse 

Bei der Ermittlung der externen Kosten gibt es Teilbereiche bzw. Fragestellungen, über die nur 

geringe oder noch gar keine Erkenntnisse aus entsprechenden Untersuchungen vorliegen (z.B. 

Unfall-Dunkelziffer im Schienenverkehr, Auswirkungen des Nachtfluglärms). 

In diesen Fällen muss auf eine Quantifizierung der Effekte verzichtet werden, es kann nur eine 

qualitative Würdigung vorgenommen werden. Besteht eine berechtigte Vermutung, dass die Ef-

fekte bzw. Schäden nicht null sind, entspricht dieses Vorgehen einem at-least-Ansatz. 

3.3.2 Vorgehenskonzept zum Ausweis der Unsicherheiten pro Kostenbereich 

Basisrechnung 

Ziel ist es, robuste Grundlagen für die Verkehrspolitik und für Kosten-Nutzen-Analysen zur Verfü-

gung zu stellen. Deshalb wird eine Basisrechnung erstellt, die einen plausiblen Wert für die exter-

nen Kosten ermittelt: Falls ein plausibler «best guess» vorliegt, wird dieser Wert verwendet. An-

sonsten beruht der Wert auf einer vorsichtigen Schätzung (at least Ansatz), d.h. überall wo 

Annahmen und Vereinfachungen vorgenommen werden, werden diese «so realistisch wie mög-

lich, im Zweifelsfall jedoch konservativ» getroffen. Konkret bedeutet dies, dass bei Unsicher-

heiten vorsichtige Annahmen getroffen werden, die eher zu einer Unter- als einer Überschätzung 

der tatsächlichen Kosten führen. 

Berechnung der Sensitivitätsanalysen 

Für die in den Basisberechnungen enthaltenen wesentlichen Unsicherheiten wird eine Sensitivi-

tätsanalyse durchgeführt. Dabei wird wie folgt vorgegangen: 

F¿r jeden Kostenbereich werden alle wesentlichen Inputdaten f¿r die Basisrechnung aufgef¿hrt 

und es wird deren Wissenstand (gesichertes Wissen oder Wissen mit Unsicherheiten) untersucht 

und tabellarisch dargestellt (vgl. z.B. f¿r die Gesundheitskosten der Luftbelastung die Abbildung 

4-24 auf Seite 129). Anhand dieser ¦bersicht werden die wesentlichen Unsicherheiten im jeweili-

gen Kostenbereich ermittelt. 

¶ Basierend darauf wird f¿r jeden Kostenbereich und f¿r jede relevante Unsicherheit eine Sensi-

tivitªtsanalyse durchgef¿hrt. Dabei wird untersucht, wie sich das Ergebnis verªndert, wenn 

die Annahme hºher oder tiefer wªre als in der Basisrechnung. F¿r Annahmen ohne relevante 

Auswirkungen auf das Endergebnis wird auf die Sensitivitªtsanalyse verzichtet. Konkret umge-

setzt bedeutet dies:  

ï Verzicht auf Sensitivitªtsanalysen in Kostenbereichen, die in den bisherigen Berechnungen 

weniger als ca. 10% Anteil an Gesamtkosten (¿ber alle Verkehrstrªger) erreichten. 
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ï In Kostenbereichen mit mehr als ca. 10% Anteil: Verzicht auf Sensitivitªten, die in den bis-

herigen Berechnungen weniger als ca. 10% Verªnderung der Gesamtkosten im Bereich 

(¿ber alle Verkehrstrªger) bewirkten. 

Damit werden die für das Endergebnis wesentlichen Unsicherheiten identifiziert.71 

Ausweis möglicher Über- und Unterschätzungen 

Ergänzend zur quantitativen Abschätzung der Sensitivitätsanalysen wird pro Kostenbereich auch 

auf zusätzliche, mögliche Unter- und Überschätzungen eingegangen. Es handelt sich dabei um 

Aspekte, welche ausserhalb der Berechnungssystematik liegen und daher nicht in die quantitative 

Analyse einfliessen können. 

3.4 Durchschnittskosten, Grenzkosten und Wohlfahrtsverluste 

3.4.1 Übersicht über den Kostenausweis 

Wie die folgende Abbildung zeigt, werden die Berechnungen sowohl für die sozialen (also volks-

wirtschaftlichen) Kosten als auch für die externen Kosten aus Sicht Verkehrsteilnehmende durch-

geführt (zu den Begriffen vgl. Abschnitt 3.1). Im Strassenverkehr wird zudem die Sicht Verkehrsart 

Schwerverkehr ermittelt (im Hinblick auf die Bestimmung der LSVA). Auf die bisher ausgewiesene 

Sicht Verkehrsträger wird verzichtet. Es werden jeweils die Gesamtkosten sowie die Durchschnitts-

kosten ausgewiesen. Zum Verlauf der Grenzkosten werden qualitative Einschätzungen vorgenom-

men, auf quantitative Berechnungen wird jedoch verzichtet. Zudem werden die Ergebnisse nach 

Antriebsart, Raumtyp bzw. Kantonen differenziert (vgl. Kapitel 2.3.3, 2.4.2 und 2.4.3). 

 

71  Bandbreiten wurden nur für das Jahr 2005 für den Strassen- und Schienenverkehr berechnet (siehe Ecoplan; INFRAS 

(2008)). Damals wurde eine Monte-Carlo-Simulation für die Ergebnisse durchgeführt. Mit einer Monte-Carlo-Analyse 

würden alle Annahmen gleichzeitig verändert und mit Hilfe statistischer Methoden würde das 95%-Konfidenzintervall 

des Gesamtergebnisses bestimmt. Das Ergebnis aus der Basisberechnung würde sich aber auch mit einer Monte-

Carlo-Analyse nicht verändern. 
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Abbildung 3-7: Überblick über Kostenausweis 

 

 

3.4.2 Durchschnitts- und Grenzkosten 

In der Schweiz standen bisher die gesamten Kosten und die Durchschnittskosten72 im Zentrum 

des Interesses. Sowohl bei der Ermittlung der externen Effekte in den Vorgängerstudien der vor-

liegenden Arbeiten73 als auch in der Statistik der Kosten und Finanzierung des Verkehrs (KFV) des 

BFS wurden Durchschnittskosten ausgewiesen, aber keine Grenzkosten. Auch in der deutschen 

Methodenkonvention werden Durchschnittskosten (nach Antriebsart) ausgewiesen.74 

Demgegenüber waren und sind die Grundlagen auf EU-Ebene (und auch in anderen Ländern, z.B. 

UK, NL) auf Grenzkosten ausgerichtet. Unter Grenzkosten werden jene Zusatzkosten verstanden, 

die durch eine zusätzliche Fahr- bzw. Verkehrsleistung entstehen.75 Der Grenzkostenansatz ba-

siert auf der ökonomischen Wohlfahrtstheorie für optimale Preise. Entsprechend empfehlen diese 

 

72  Die Durchschnittskosten pro Fahrleistung (Fzkm) oder pro Verkehrsleistung (pkm, tkm) ergeben sich aus der Summe 

der Totalkosten dividiert durch die gesamte Fahr- oder Verkehrsleistung in der Schweiz.  

73  Ecoplan; INFRAS (2014); INFRAS; Ecoplan (2019) 

74  UBA (2019) 

75  In vielen Kostenbereichen ï immer dort wo ein linearer Zusammenhang zwischen Verkehrsmenge und entsprechenden 

Effekten auf Mensch oder Umwelt bestehen ï entsprechen die Grenzkosten eines zusätzlichen Fzkm weitgehend den 

Durchschnittskosten. In einzelnen Kostenbereichen besteht demgegenüber kein linearer Zusammenhang (z.B. beim 

 

Kostenausweis

Externe Kosten

 aus Sicht Verkehrsteilnehmende

 (Strasse: zusätzlich Sicht Schwerverkehr)

- Gesamtkosten

- Durchschnittskosten pro Fahr- und Verkehrsleistung

- Grenzkosten (qualitativ)

Soziale Kosten

- Gesamtkosten (private + externe)

- Durchschnittskosten pro Fahr- und Verkehrsleistung

differenziert nach

- Antriebsart

- Raumtyp (dicht, mitteldicht und gering besiedelt)
1

- Kantonen

1
 Die Differenzierung nach Raumtyp erfolgt nicht in allen Kostenbereichen (vgl. Abbildung 2-8).
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Grundlagen (z.B. im EU-Handbuch für externe Kosten im Verkehr76) Kostensätze für Grenzkosten 

in ausgewählten Verkehrssituationen (z.B. Grenzkosten für PW bei hohem Verkehrsaufkommen 

tagsüber in städtischen Gebieten oder bei tiefem Verkehrsaufkommen nachts in ländlichen Gebie-

ten). Die Berechnung erfolgt oft bottom-up, in der Regel basierend auf spezifischen Modellen. Un-

terschiedliche Resultate zwischen Bottom-up-Berechnung mit Ausrichtung auf Grenzkosten und 

Top-down-Berechnungen mit Ausrichtung auf Durchschnittskosten ergeben sich erfahrungsge-

mäss bei der Berechnung der Unfall- und Lärmkosten, im Bereich Natur und Landschaft sowie bei 

den Überlastungskosten. 

In der Schweizer Verkehrsplanung und -politik soll künftig das Verursacherprinzip und die Interna-

lisierung externer Effekte und damit die effiziente Nutzung der Infrastrukturen eine noch wichtigere 

Rolle spielen. Es sollen somit neue Grundlagen geschaffen werden, die z.B. im Rahmen eines 

Mobility Pricing eingeführt werden könnten. Dafür sind erstens die Berechnungen zu den Effekten 

des Verkehrs weiter zu differenzieren (nach Antriebsart, nach Raumtyp). Zweitens steht neu wie 

erläutert (vgl. Kapitel 3.1.2) die Sicht Verkehrsteilnehmende (statt Verkehrsträger) im Zentrum der 

Berechnungen. Drittens wird jedes Kapitel durch Überlegungen zu den Grenzkosten ergänzt. 

Im vorliegenden Bericht werden weiterhin Durchschnittskosten berechnet, weil sie eine wichtige 

Datengrundlage und auch einen wichtigen Input für die KFV-Statistik darstellen, weil sie zu Ver-

gleichszwecken (z.B. zu früheren Berechnungen) gut geeignet sind und weil sie einfach ermittelt 

werden können. Ergänzend sind aber auch Grenzkosten relevant, wenn die volkswirtschaftlich ef-

fiziente Nutzung der Ressourcen im Vordergrund steht. Die Grenzkosten werden für jeden Kos-

tenbereich qualitativ erläutert, auf eine Quantifizierung wird jedoch verzichtet.  

3.4.3 Kurzfristige versus langfristige Kosten 

Für die Ermittlung der Kosten (Gesamt-, Durchschnitts- oder Grenzkosten) gilt es zudem zwischen 

den kurz- und langfristigen Effekten zu unterscheiden. Diese Unterscheidung ist zum Beispiel re-

levant, wenn es bei der Nutzung eines Gutes zu Rivalität im Konsum kommt (Konsum eines Nut-

zenden mindert den Konsum eines anderen Nutzenden) ohne dass ein Ausschluss von der Nut-

zung möglich ist. Man spricht in diesem Fall von unreinen öffentlichen Gütern, ein typisches Bei-

spiel hierfür ist die öffentliche Strasseninfrastruktur (einerseits herrscht ab einer gewissen Auslas-

tung Rivalität im Konsum und andererseits kann niemand von der Benutzung ausgeschlossen wer-

den). Je nach zugrundgelegtem Zeithorizont können bei unreinen öffentlichen Gütern die kurz- und 

langfristigen Kosten voneinander abweichen: 

¶ Unter kurzfristigen Kosten werden jene Kosten einer Fahrt verstanden, ohne dass eine allfªllige 

Kapazitªtserweiterung ber¿cksichtigt wird. 

¶ Bei den langfristigen Kosten werden demgegen¿ber auch die Kosten zur Erweiterung der Ka-

pazitªt ber¿cksichtigt, d.h. die Verkehrsinfrastrukturkapazitªt in diesem Fall als variabel be-

trachtet. 

 
Lärm oder bei den Unfällen), so dass die Höhe der Kosten einer zusätzlichen Fahrt von den spezifischen Verhältnissen 

(Zeit, Raum, Verkehrsmenge) abhängt und damit die Grenzkosten stark von den Durchschnittskosten abweichen kön-

nen. 

76  European Commission (2020) 
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Im vorliegenden Bericht werden ausschliesslich die kurzfristigen Kosten behandelt. Wird im Fol-

genden von «Gesamt-, Durchschnitts- oder Grenzkosten» gesprochen, so sind damit immer die 

kurzfristigen Kosten gemeint. Sie sind relevant für eine optimale Preisbildung. 

3.4.4 Wohlfahrtsverluste 

Ein Wohlfahrtsverlust (Dead Weight Loss, DWL) ergibt sich aufgrund von Marktversagen bzw. ei-

ner Marktineffizienz (Dreieck e,f,c in Abbildung 3-8). Ohne Internalisierung werden die negativen 

externen Effekte in den Preisen nicht berücksichtigt, weswegen eine höhere Menge q nachgefragt 

wird, als unter Berücksichtigung der sozialen Grenzkosten effizient wäre (q*). Es kann ein soziales 

Optimum ermittelt werden. Die Internalisierung von externen Grenzkosten ist somit eine wichtige 

Effizienzfrage. 

Abbildung 3-8:  Wohlfahrtsverlust aufgrund negativer externer Effekte 

 

 

Der DWL stellt dar, was die Gesellschaft an Wohlfahrt zurückerhalten würde, wenn eine Abgabe 

oder Steuer in Höhe der externen Grenzkosten, d.h. der Differenz zwischen sozialen und privaten 

Grenzkosten, eingeführt würde. In der Praxis würden aber die Transaktionskosten, die mit der 

Einführung einer Abgabe/eines Emissionssystems verbunden sind (z.B. Berechnung, Verwaltung, 

Kontrolle), einen Teil dieses Wohlfahrtsgewinns wiederum absorbieren.  

Eine Berechnung des Wohlfahrtsverlustes könnte z.B. folgende Aussagen ermöglichen: Wenn x% 

der Fahrten auf einer bestimmten Strecke vermieden werden, verbessert sich die Nutzen-Kosten-

Bilanz der Mobilität für die ganze Gesellschaft um z CHF. Um eine solche Ergebnis zu erzielen, 

müsste man noch die Steigung der Nachfrage kennen (oder eine Annahme dazu treffen). 

Auf die Ermittlung von sozialen Grenzkosten (bzw. -nutzen) wird verzichtet (vgl. oben). Zudem 

müssten auch entsprechende Transaktionskosten für die Einführung einer Abgabe bzw. Steuer 

berücksichtigt werden. Vor diesem Hintergrund wird auf den Ausweis des Wohlfahrtsverlusts ver-

zichtet.  
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4 Gesundheitskosten der Luftverschmutzung 

4.1 Berechnungsgegenstand 

Verkehr führt zu Emissionen von Luftschadstoffen. Die Schadstoffbelastung bewirkt bei der be-

troffenen Bevölkerung gemäss einer Vielzahl epidemiologischer Untersuchungen eine Beeinträch-

tigung des Gesundheitszustandes. 

Bei der Bewertung der Gesundheitskosten werden zuerst die Emissionen des Verkehrs (bzw. der 

anderen Emittenten) mittels eines Schadstoffausbreitungsmodells in Immissionen am Wohnort 

umgerechnet, wobei Transformation und Verfrachtung berücksichtigt werden. Die Bevölkerungs-

exposition ergibt sich aus der Überlagerung der lokalisierten Schadstoffkonzentrationen (Immissi-

onskataster) mit der Bevölkerungsdichte vor Ort (Bevölkerungskataster). 

Diese Schadstoffbelastung kann sich in zusätzlichen Krankheitsfällen äussern und / oder die Le-

benserwartung der betroffenen Personen schmälern. Mit dem Zusammenhang zwischen Schad-

stoffbelastung und der Auftretenshäufigkeit von Morbidität und Mortalität (sogenannte Belastungs-

Wirkungs-Beziehung oder dose-response-function) lässt sich die Zahl der luftverschmutzungsbe-

dingten Krankheits- und Todesfälle bestimmen.  

Dieses Mengengerüst dient als Basis zur Ermittlung der Gesundheitskosten. Dabei werden die 

folgenden Kostenbestandteile berücksichtigt: Medizinische Behandlungskosten, Produktionsaus-

fälle, Wiederbesetzungskosten und immaterielle Kosten. Alle Kosten, die durch die Luftverschmut-

zung des Jahres 2021 entstehen, fliessen in die Berechnungen ein. Es werden also auch jene 

Kosten berücksichtigt, die als Folge der Luftbelastung im Jahr 2021 in späteren Jahren anfallen 

(z.B. Produktionsausfall bei Todesfällen, medizinische Nachbehandlungen usw.).77 

4.2 Bewertungsmethodik und wesentliche Anpassungen 

4.2.1 Verkehrsbedingte Schadstoffbelastung der Bevölkerung 

Die Berechnung der verkehrsbedingten Schadstoffbelastung der Bevölkerung basiert auf dem Im-

missionsmodell PolluMap des BAFU. Mit den aktuellsten verfügbaren PolluMap-Modelldaten des 

Jahres 2020 wird die bevölkerungsgewichtete PM10-Immission für das Jahr 2021 berechnet. Alle 

Auswertungen erfolgen wie in den früheren Berichten differenziert nach drei Altersklassen, d.h. für 

die gesamte Bevölkerung, für die 0ï14-Jährigen und die über 30-Jährigen. 

Aus dem PolluMap-Modell ist die Schadstoffbelastung der Bevölkerung durch verschiedene Emis-

sionsquellen (Strassenverkehr, Flugverkehr etc.) sowie der Anteil der Hintergrundimmissionen und 

der sekundären Feinstaubpartikel an der Gesamtbelastung bekannt. Um auch die Hinter-

 

77  Es werden nicht nur die Gesundheitskosten des Verkehrs bestimmt, sondern auch die Kosten durch die gesamte Luft-

belastung (inkl. Industrie, Haushalte, Landwirtschaft etc.). 
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grundimmissionen und den sekundären Feinstaub auf entsprechende Emissionsquellen aufzu-

schlüsseln, werden diese Immissionen emissionsproportional auf die verschiedenen Emissions-

quellen verteilt. Diese Aufschlüsselung auf die verschiedenen Emissionsquellen erfolgt für die Hin-

tergrundimmissionen anhand des Anteils an den gesamtschweizerischen PM10-Emissionen und 

für die sekundären Feinstaubpartikel anhand der Emissionsanteile der jeweiligen Vorläufersub-

stanzen.  

Die bevölkerungsgewichteten PM10-Immissionen werden mit den aktuellen verfügbaren PolluMap-

Modelldaten für das Jahr 2020 berechnet. Dabei ist zu beachten, dass das PolluMap-Modell für 

das Jahr 2020 auf einer Prognose aus dem Luftschadstoffinventar der Schweiz von 2019 basiert.78 

In den Modellgrundlagen sind somit die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Luftschad-

stoffimmission nicht berücksichtigt. Zur Berechnung der externen Kosten ist deshalb eine Umrech-

nung auf die Emissionen im Jahr 2021 notwendig. Dazu wird die für das Jahr 2020 modellierte 

PM10-Immission auf das Jahr 2021 skaliert. Die Skalierung erfolgt anhand der PM10-Emissionen 

im Jahr 2021 aus dem Luftschadstoffinventar der Schweiz79. 

Aus den oben beschriebenen Berechnungen ist die Schadstoffbelastung der Bevölkerung durch 

die vier Verkehrsträger bekannt, nicht jedoch nach Fahrzeugkategorien. Für die Berechnung der 

externen Kosten nach Fahrzeugkategorien wird deshalb die Berechnung der Schadstoffbelastung 

der Bevölkerung entsprechend den Emissionen weiter verfeinert. 

Gegenüber den bisherigen Berechnungen wurden am PolluMap-Modell einige Neuerungen vorge-

nommen. Wichtige Neuerungen sind unter anderem eine höhere räumliche Auflösung der 

Feinstaubimmissionen (neu 100m x 100m statt 200m x 200m), eine höhere räumliche Auflösung 

der berücksichtigen Emissionsdaten (z.B. beim Strassenverkehr 20m), eine verbesserte Berück-

sichtigung der Topografie in der Ausbreitungsdynamik und der Importe von Schadstoffen aus dem 

Ausland sowie aktualisierte Emissionsdaten80. 

4.2.2 Epidemiologie 

a) Leitschadstoff 

In der vorliegenden Studie wird wie bisher81 PM10 als Leitschadstoff verwendet. PM10 und PM2.5 

zeigen eine breitere Evidenz für langfristige Gesundheitseffekte im Vergleich zu alternativen 

Schadstoffen wie z.B. NO2. PM10 ist weniger restriktiv (aerodynamischer Durchmesserunter 10 

µg/m3 anstatt 2.5) und bildet im Vergleich zu PM2.5 die verkehrsbedingte Luftverschmutzung besser 

ab. 

 

78  Bundesamt für Umwelt, BAFU (2019) 

79  Bundesamt für Umwelt, BAFU (2023a) 

80  INFRAS; Meteotest (2020b) 

81  Ecoplan; INFRAS (2014); INFRAS; Ecoplan (2019) 
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b) Auswahl der berücksichtigten Krankheitsbilder 

Auf Basis einer eingehenden Literaturanalyse werden die folgenden Gesundheitsauswirkungen 

quantifiziert:  

¶ Langfristige Gesamtmortalitªt (bei Erwachsenen ab 20 Jahre) 

¶ Sªuglingssterblichkeit (0-1 Jahr) 

¶ Inzidenz von COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease ï bei Erwachsenen ab 20 Jah-

ren82) 

¶ Inzidenz von und Spitaleintritte wegen Lungenkrebs (alle Altersklassen) 

¶ Inzidenz von und Spitaleintritte wegen Diabetes (bei Erwachsenen ab 20 Jahren) 

¶ Inzidenz von und Spitaleintritte wegen Demenz (bei Erwachsenen ab 40 Jahren) 

¶ Spitaleintritte wegen Atemwegserkrankungen (alle Altersklassen) 

¶ Spitaleintritte wegen Herz-/Kreislauferkrankungen (alle Altersklassen) 

¶ Tage mit eingeschrªnkter Aktivitªt (Ó 15-Jªhrige ï dabei wird der Produktionsausfall durch Tage 

mit eingeschrªnkter Aktivitªt genauer abgeschªtzt als bisher, indem eine eigene Belastungs-

Wirkungs-Beziehung f¿r die Ausfalltage (Abwesenheit vom Arbeitsplatz) geschªtzt wird). 

Im Vergleich zu bisher83 wird damit Bronchitis (bei Erwachsenen und Kindern) durch COPD ersetzt, 

wobei Bronchitis ein Teil von COPD ist, aber COPD breiter ist. Zudem werden drei Krankheitsbilder 

neu miteinbezogen, nämlich Lungenkrebs, Diabetes und Demenz. Hingegen wird auf Asthma (bei 

Erwachsenen und Kindern) neu verzichtet. Für eine Begründung dieser Anpassungen siehe Kapi-

tel 4.3.2. 

c) Belastungs-Wirkungs-Beziehungen und Gesundheitsdaten  

Die Exposition-Wirkungs-Beziehungen zu diesen Gesundheitseffekten wurden mit der aktuellen 

epidemiologischen Datenlage aktualisiert bzw. neu erhoben (siehe Kapitel 4.3.2). Neue Gesund-

heitsdaten (u.a. Inzidenzdaten) wurden von verschiedenen Quellen (Statistiken und Schätzungen) 

gesammelt. 

4.2.3 Wertgerüst 

Beim Wertgerüst wird die bisherige Methodik im Wesentlichen weiterverwendet, es werden jedoch 

teilweise bessere Datengrundlagen benutzt. So können die Spitalkosten aufgrund neuer Daten-

grundlagen genauer ermittelt werden. Zudem werden Kostensätze für die neu miteinbezogenen 

vier Krankheitsbilder (COPD, Lungenkrebs, Diabetes, Demenz) gesucht und verwendet. Ansons-

ten werden die Kostensätze mit den aktuellen Datengrundlagen für 2021 aufdatiert. 

 

82  Für die Berechnung der Inzidenzen wird die Grenze bei 20 Jahren gezogen. Bei den Spitalaufenthalten liegen die 

möglichen Altersgrenzen (Datenverfügbarkeit) bei 15 und 40 Jahren, entsprechen wird hier von 15 Jahren ausgegan-

gen. 

83  Ecoplan; INFRAS (2014); INFRAS; Ecoplan (2019) 
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4.2.4 Verwendete Berechnungsmethodik 

In der folgenden Abbildung wird die verwendete Bewertungsmethode dargestellt: Mit Hilfe eines 

Schadstoff-Ausbreitungsmodells werden aus den Emissionen die Immissionen berechnet (Schritt 

1) und mit der Bevölkerung überlagert (2), um die durchschnittliche Schadstoffbelastung der Be-

völkerung zu ermitteln (3). Um eine vollständige Aufteilung der Schadstoffbelastung nach Fahr-

zeugkategorien im Strassenverkehr, sowie nach Personen- und Güterverkehr im Schienen-, Luft- 

und Schiffsverkehr zu erhalten und um die Ergebnisse nach Antriebsart (Strasse) sowie Raumtyp 

und Kantone (Strasse und Schiene) aufzuteilen, werden weitere Inputdaten verwendet (4 und 5). 

Aus der Epidemiologie werden Belastung-Wirkungs-Beziehungen übernommen, die zeigen, wie 

stark gewisse Krankheiten mit der Schadstoffbelastung zunehmen (6). Daraus werden die luftver-

schmutzungsbedingten Krankheitsfälle und verlorenen Lebensjahre ermittelt (7). Schliesslich wer-

den Kostensätze für die verschiedenen Krankheitsbilder hergeleitet (8) und damit die sozialen Ge-

sundheitskosten der Luftbelastung ermittelt. Zum Schluss muss noch die Internalisierungsabgabe 

im Luftverkehr (emissionsabhängige Landegebühren) abgezogen werden,84 um die externen Kos-

ten zu ermitteln (10 und 11) Die ausführliche Beschreibung der Methodik folgt in den Kapiteln 4.3 

und 4.4. 

 

84  Die LSVA wird ï wie in Kapitel 3.2.2 erläutert ï erst am Schluss abgezogen (in Kapitel 19). 
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Abbildung 4-1: Bewertungsmethodik für Gesundheitskosten durch Luftverschmutzung 
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4.3 Mengengerüst 

4.3.1 Verkehrsbedingte Schadstoffbelastung der Bevölkerung 

a) Schadstoff-Ausbreitungsmodell 

Ein wichtiger Input in die Berechnung der externen Kosten ist die Modellierung der Luftbelastung 

(Schritt 1 in Abbildung 4-1), d.h. das Erfassen der Emissionen, die Ausbreitung der Schadstoffe 

und schliesslich die Berechnung der Immission am Wohnort der Bevölkerung. Daten zu den Luft-

schadstoffimmissionen in der Schweiz stehen aus dem Immissionsmodell PolluMap85 des BAFU 

zur Verfügung. Die Luftschadstoffkonzentrationen (Immissionen) von PM10 werden seit 1998 in der 

Schweiz kontinuierlich gemessen und wurden 1999 erstmals durch das BAFU modelliert. Seither 

ist das Immissionsmodell schrittweise erweitert worden (2013 und 2020). Das Immissionsmodell 

berechnet die Ausbreitung der territorialen Emissionen und berücksichtigt zusätzlich die Importe 

von Luftschadstoffen sowie weitere Beiträge an der Luftschadstoffbelastung. Die letzte Version 

des PolluMap-Modells wurde im Dezember 202086 veröffentlicht und weist folgende Neuerungen 

und Weiterentwicklungen auf: 

¶ Hºhere rªumliche Auflºsung f¿r PM10-Immissionen (von 200 m x 200 m auf 100 m x 100 m) 

¶ Feinere Differenzierung der rªumlichen Auflºsung der Emissionen (Kataster), die als Eingabe-

grºssen f¿r die Modellierung der Immissionen dienen (z.B. Verkehrsemissionen sind im Emis-

sionskataster neu mit einer Auflºsung von 20 m x 20m enthalten) 

¶ Verbesserte Ber¿cksichtigung der Topografie der Schweiz, sowohl in der Ausbreitungsdynamik 

als auch bez¿glich Importen von Schadstoffen aus dem Ausland 

¶ Nutzung von europªischen EMEP-Modelldaten f¿r sekundªre Feinstaubpartikel 

Neben diesen methodischen Neuerungen wurden auch aktualisierte Emissionsdaten für die Jahre 

2015, 2020 (und 2030) aus der Emissionsdatenbank (EMIS) des BAFU in das Modell integriert 

(Strassenverkehr Stand 2020, Luftverkehr eigene Prognose der Flughafenbetriebe, weitere Emis-

sionsquellen Stand Mitte 201987). Eine ausführliche Beschreibung des Modells, der Datengrundla-

gen und der letzten Aktualisierung ist im Technischen Bericht88 zu finden. 

b) PM10-Immissionskarten 

Im PolluMap-Modell liegt die räumliche Verteilung der PM10-Immission verschiedener Emissions-

quellen (=Sektoren) für das Jahr 2020 vor (siehe Summe der PM10-Immissionen in Abbildung 4-2). 

Dabei sind die PolluMap-Immissionskarten nach den folgenden Sektoren differenziert: 

 

 

85  Vgl. Bundesamt für Umwelt: Luftbelastung: Modelle und Szenarien: https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/the-

men/luft/zustand/daten/luftbelastung--modelle-und-szenarien.html  

86  INFRAS; Meteotest (2020b) 

87  Bundesamt für Umwelt, BAFU (2019) 

88  INFRAS; Meteotest (2020b) 

https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/luft/zustand/daten/luftbelastung--modelle-und-szenarien.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/luft/zustand/daten/luftbelastung--modelle-und-szenarien.html
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¶ Strassenverkehr 

¶ Schienenverkehr 

¶ Schiffsverkehr 

¶ Luftverkehr 

¶ Haushalte 

¶ Industrie 

¶ Land-/Forstwirtschaft 

¶ nat¿rliche Immissionen (biogene und geogene Beitrªge) 

Abbildung 4-2: PM10-Immissionen in der Schweiz und Liechtenstein 2020 

 

Quelle: INFRAS; Meteotest (2020a) 

 

Neben den Feinstaubemissionen, die direkt in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein emit-

tiert werden, berücksichtigt das Modell auch Hintergrundimmissionen und sekundäre Feinstaub-

partikel, welche nicht direkt einem Sektor zugeordnet werden können. 

¶ Die Hintergrundimmissionen umfassen alle Beitrªge von Emissionen, die ausserhalb der 

Schweiz und des F¿rstentums Liechtenstein entstehen und durch weitrªumige Verfrachtungen 

in die Schweiz gelangen, sowie Beitrªge von Emissionen, die im Schweizer Emissionskataster 

fehlen oder explizit nicht ber¿cksichtigt werden. Des Weiteren werden unter den Hinter-

grundimmissionen auch Beitrªge erfasst, die durch das Modell unterschªtzt werden (z.B. Akku-

mulierungen in lªnger anhaltenden Inversionslagen). 
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¶ Sekundªre Feinstaubpartikel (Nitrat, Sulfat, Ammonium, organisches Material) entstehen aus 

gasfºrmigen Luftschadstoffen in der Atmosphªre. Aus den anorganischen Vorlªufergasen NOx, 

SO2, NH3 entstehen dabei die festen Stoffe Nitrat, Sulfat und Ammonium. Aus den organischen 

Vorlªufergasen NMVOC89 entsteht festes organisches Material.  

Die Verteilung der Hintergrundimmissionen und der sekundären Feinstaubpartikel auf die verschie-

denen Sektoren wird in Abschnitt d) beschreiben. Die Aufteilung der Immissionen des Strassen-

verkehrs auf die verschiedenen Fahrzeugkategorien (PW, LW etc.) sowie des Schienenverkehrs 

auf Güter- und Personenverkehr ist in Abschnitt f) beschrieben. 

c) Hektarraster der Bevölkerung 

Aus den Immissionskarten für die verschiedenen Sektoren sowie für Hintergrund und sekundäre 

Partikel werden die bevölkerungsgewichteten PM10-Immissionen berechnet, indem sie mit dem 

Hektarraster der Einwohner (Wohnorte) überlagert werden. Für jede Hektare kann auf diese Weise 

der bevölkerungsgewichtete Mittelwert der PM10-Immission berechnet werden. Für die vorliegende 

Untersuchung wurde der Hektarraster auf der Basis der Einwohnerzahl im Jahr 202090 verwendet. 

Alle Auswertungen erfolgen wie bisher differenziert nach drei Altersklassen, d.h. für die gesamte 

Bevölkerung, für die 0ï14-Jährigen und die über 30-Jährigen. 

d) Aufteilung der Hintergrundimmissionen und der sekundären Feinstaubimmissionen 
auf die Sektoren 

Die Anteile der verschiedenen Sektoren an den bevölkerungsgewichteten PM10-Hintergrundimmis-

sionen und sekundären Partikeln (Nitrat, Sulfat etc.) wurden nicht direkt mit dem PolluMap-Modell 

berechnet. Die Hintergrundimmissionen werden daher anhand der Anteile der verschiedenen Sek-

toren an den gesamtschweizerischen PM10-Emissionen auf die jeweiligen Sektoren verteilt.91 Bei 

den sekundären Feinstaubimmissionen (Nitrat, Sulfat, Ammonium, organisches Material) erfolgt 

die Aufteilung nach den gesamtschweizerischen Emissionsanteilen der Vorläufersubstanzen (NOx, 

SOx, NH3, VOC). 

Die PM10-Immissionen für das Jahr 2020 wurden mit dem PolluMap-Modell basierend auf Emissi-

onsdaten aus dem Jahr 201992 modelliert. Aus diesem Grund werden die Anteile der verschiede-

nen Sektoren an den PM10-Emissionen bzw. an den Emissionen der Vorläufersubstanzen von se-

kundärem PM10 ebenfalls mit dieser Datenquelle berechnet. Die resultierenden Anteile sind in Ab-

bildung 4-3 ersichtlich. 

 

89  Flüchtige Organische Verbindungen ohne Methan 

90  Aus Bundesamt für Statistik: Bevölkerung und Haushalte ab 2010 (System der neuen Volkszählung). 

https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/dienstleistungen/geostat/geodaten-bundesstatistik/gebaeude-wohnungen-

haushalte-personen/bevoelkerung-haushalte-ab-2010.html 

91  Im PolluMap-Modell sind bei den sekundären Partikeln die importierten sekundären Partikel bereits enthalten (diese 

Daten stammen von dem chemischen Transport-Modell ĂEMEP MSC-Wñ). Bei den Hintergrundimmissionen ist daher 

davon auszugehen, dass hauptsächlich primäre Partikel enthalten sind. Daher erfolgte die Aufschlüsselung proportional 

zu den PM10-Emissionen. 

92  Bundesamt für Umwelt, BAFU (2019) 

https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/dienstleistungen/geostat/geodaten-bundesstatistik/gebaeude-wohnungen-haushalte-personen/bevoelkerung-haushalte-ab-2010.html
https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/dienstleistungen/geostat/geodaten-bundesstatistik/gebaeude-wohnungen-haushalte-personen/bevoelkerung-haushalte-ab-2010.html
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Auf eine Differenzierung der Emissionen nach exhaust (Auspuff) und non-exhaust (Abrieb) Emis-

sionen (ca. 9% bzw. 91% der Emissionen des Verkehrs)93 wird verzichtet, da keine unterschiedli-

che Toxizität unterstellt wird (allfällige Unterschiede können (noch) nicht quantifiziert werden, vgl. 

Kapitel 4.3.2a). 

Abbildung 4-3: Anteile der Sektoren an den PM10-Emissionen bzw. an den Emissionen der Vorläu-

fersubstanzen (NOx, SOx, VOC, NH3) von sekundärem PM10 in der Schweiz 

 

Anteile der Sektoren an den PM10-, NOx-, SOx-, NH3- und VOC-Emissionen im Jahr 2020 (basierend auf Daten 2019) 

gemäss Daten des BAFU92. Anhand der Anteile der Sektoren an den PM10-Emissionen in der Schweiz werden die Hinter-

grundimmissionen auf die jeweiligen Sektoren verteilt. Für die sekundären Partikel (Nitrat, Sulfat, organisches Material, 

Ammonium) erfolgt die Aufteilung nach den Emissionsanteilen der Vorläufersubstanzen (NOx, SOx, NH3, VOC) in der 

Schweiz. 

 

Bei der Luftverschmutzung werden die Schäden quantifiziert, die sich aus der Luftbelastung (Emis-

sionen aus dem In- und Ausland) bei der Schweizer Bevölkerung ergeben (Immissionen in der 

Schweiz) (siehe Kapitel 2.4.1). Dabei wird unterstellt, dass sich bei den Schadstoffemissionen der 

Export ins Ausland und der Import aus dem Ausland die Waage halten. Zudem wird beim Import 

gemäss Abbildung 4-3 unterstellt, dass sich die Emissionen gleich auf die Emittenten verteilen wie 

die Emissionen in der Schweiz. 

e) Skalierung der PM10-Immissionen auf das Jahr 2021 

Die bevölkerungsgewichteten PM10-Immissionen wurden auf Basis des PolluMap-Modells für das 

Jahr 2020 berechnet. Dabei ist zu beachten, dass das PolluMap-Modell auf dem Datenstand von 

2019 basiert.94 Somit wurden allfällige Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Luftschad-

stoffimmissionen in dieser Modellierung nicht berücksichtigt. 

In der vorliegenden Studie werden die externen Kosten für das Jahr 2021 berechnet, welches stark 

von der Corona-Pandemie beeinflusst war. Diese beeinflusste ebenfalls die Emissionen in der 

Schweiz (z.B. durch ein reduziertes Verkehrsaufkommen). Darum werden die PM10-Immissionen 

basierend auf den modellierten Daten für das Jahr 2020 auf das Jahr 2021 skaliert.  

 

93  Bundesamt für Umwelt, BAFU (2023a) 

94  Bundesamt für Umwelt, BAFU (2019) 

Sektor

PM10

(Hintergrund)

NOx

(Nitrat)

SOx

(Sulfat)

VOC

(org. Material)

NH3

(Ammonium)

Strassenverkehr 21.3% 49.6% 1.8% 8.6% 2.2%

Schienenverkehr 8.5% 0.7% 0.0% 0.1% 0.0%

Schiffsverkehr 0.2% 1.8% 0.0% 0.6% 0.0%

Flugverkehr 0.0% 0.8% 0.8% 0.1% 0.0%

Haushalte 18.4% 8.8% 15.0% 12.1% 1.7%

Industrie 38.1% 27.9% 82.4% 53.3% 2.4%

Land-/Forstwirtschaft 13.5% 10.4% 0.1% 25.2% 93.7%

Summe 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
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Die Skalierung erfolgt anhand von erhoben PM10-Emissionen für das Jahr 2021 in der Schweiz.95 

Für jeden Sektor wird das Verhältnis der erhobenen PM10-Emissionen im Jahr 2021 und den mo-

dellierten PM10-Emissionen im Jahr 2020 (Datengrundlage PolluMap-Modell) berechnet. Mit die-

sem Verhältnis wird die bevölkerungsgewichtete PM10-Immission pro Sektor auf das Jahr 2021 

skaliert.96 Die natürlichen Immissionen werden nicht skaliert. Es wird angenommen, dass diese im 

Jahr 2021 dem modellierten Wert für 2020 entsprechen. 

Die resultierende mittlere, bevölkerungsgewichtete PM10-Immission im Jahr 2021 ist in Abbildung 

4-4 ersichtlich. 

f) Bestimmung der bevölkerungsgewichteten PM10-Immissionen nach Fahrzeugkatego-
rien (Strasse) und nach Güter- / Personenverkehr (Schienen-, Luft- und Schiffsverkehr) 

Die PM10-Immissionen des Strassenverkehrs werden anhand der PM10-Emissionen des Jahres 

2021 der einzelnen Fahrzeugkategorien nach Fahrzeugkategorie und Antriebsart für den Stras-

senverkehr differenziert. Die im Rahmen der EMIS-Berichterstattung erhobenen PM10 Emissionen 

für das Jahr 2021 enthalten jedoch keine Pedelecs, Trams und Trolleybusse. Damit diese in den 

folgenden Berechnungen dennoch berücksichtigt werden können, werden die PM10-Emissionen 

anhand einer vergleichbaren Fahrzeugkategorie und der für das Jahr 2021 vorliegenden Fahrleis-

tung geschätzt. Für Pedelecs wurde dafür der Emissionsfaktor (g / Fzkm) für E-Bikes und für Trol-

leys der Faktor für elektrisch angetriebene Busse verwendet. Die PM10-Emissionen der Trams für 

das Jahr 2021 werden anhand des Emissionsfaktors (g/ Fzkm)97 und mittels der Fahrleistung be-

rechnet, da keine vergleichbare Fahrzeugkategorie bei den rapportierten PM10-Emissionen vorlie-

gen. Die PM10-Immissionen des Schienenverkehrs werden anhand der ausgewiesenen Emissio-

nen für Personen- und Güterverkehr aufgeteilt. Die Emissionen der Diesellokomotiven und Schie-

nentraktoren werden dafür anteilsmässig mittels der im Personen- und Güterverkehr verwendeten 

Rangierloks und Schienentraktoren auf die Verkehrsarten aufgeteilt. Die Immissionen im Luft- und 

Schiffsverkehr werden anhand der für diesen Bericht berechneten Emissionen für das Jahr 2021 

skaliert und entsprechen damit dem Halbstreckenprinzip.  

g) Ergebnis: Bevölkerungsgewichtete PM10-Immission 2021 

Wie die folgende Abbildung zeigt, beträgt die bevölkerungsgewichtete PM10-Immission im Jahr 

2021 12.65 µg/m3 (alle Einwohner), für die Gruppe der 0ï14-Jährigen ist sie mit 12.66 µg/m3 ge-

ringfügig höher und für die Gruppe der Einwohner ab 30 Jahren mit 12.62 µg/m3 leicht tiefer.  

Der Anteil des Strassenverkehrs an der Gesamtbelastung beträgt 20.8% (alle Einwohner), der An-

teil des Schienenverkehrs beläuft sich auf 4.7%, auf den Schiffsverkehr entfallen 0.4% und auf den 

 

95  Bundesamt für Umwelt, BAFU (2023a) 

96  Die Skalierung wurde anhand von Immissionsmessungen an Nabelmessstationen plausibilisiert. Die gemessenen 

PM10-Immissionen im Jahr 2021 an Nabelmessstationen, die sich unterhalb einer Höhe von 1000m ü. M befinden, 

betrugen zwischen 86% und 97% des Mittelwerts der PM-Immissionen in den 2017-2019 (vor der Corona-Pandemie). 

Daher wird ein Skalierungsfaktor von 92% für die Gesamtbelastung (ohne natürliche Immissionen) als plausibel erach-

tet. 

97  Sacchi; Bauer (2023) bzw. Mobitool 
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Flugverkehr 0.2%. Die übrige Belastung von 73.9 % wird durch die Quellen Haushalte, Industrie, 

Land- und Forstwirtschaft verursacht oder sind natürlichen Ursprungs. 

In der bisherigen Studie98 lag die modellierte Luftschadstoffbelastung (alle Einwohner) für das Jahr 

2015 um 20% höher als die Werte, der vorliegenden Studie für das Jahr 2021. Diese Änderung ist 

plausibel. In der Schweiz ist eine Abnahme der PM10-Immissionen zu beobachten.99 Im Jahr 2021 

hatte zudem die Corona-Pandemie Einfluss auf die Luftschadstoffimmissionen, wodurch insbeson-

dere die verkehrsbedingte Belastung geringer war. 

Abbildung 4-4: Mittlere, bevölkerungsgewichtete PM10-Immission pro Sektor im Jahr 2021 

 

 

98  INFRAS; Ecoplan (2019) 

99  Vgl. Entwicklung der Luftqualität in der Schweiz, Bundesamt für Umwelt: https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/the-

men/luft/zustand/daten/luftbelastung--historische-daten/jahreswerte-aller-stationen-der-schweiz/entwicklung-der-luft-

qualitaet-in-der-schweiz.html 

Sektor Spezifikation

Alle Einwohner 0-14 Jahre30 Jahre und älter

ug/m
3

ug/m
3

ug/m
3

Strassenverkehr  total 2.63 2.62 2.62

Strassenverkehr  PW elektrisch 0.02 0.02 0.02

Strassenverkehr  PW fossil 1.68 1.68 1.68

Strassenverkehr  PW rest 0.02 0.02 0.02

Strassenverkehr  GW elektrisch 0.00 0.00 0.00

Strassenverkehr  GW fossil 0.03 0.03 0.03

Strassenverkehr  Li elektrisch 0.00 0.00 0.00

Strassenverkehr  Li fossil 0.19 0.19 0.19

Strassenverkehr  Li rest 0.00 0.00 0.00

Strassenverkehr  SS elektrisch 0.00 0.00 0.00

Strassenverkehr  SS fossil 0.33 0.33 0.33

Strassenverkehr  SS rest 0.00 0.00 0.00

Strassenverkehr  LW elektrisch 0.00 0.00 0.00

Strassenverkehr  LW fossil 0.15 0.15 0.15

Strassenverkehr  LW rest 0.00 0.00 0.00

Strassenverkehr  Bus elektrisch 0.00 0.00 0.00

Strassenverkehr  Bus fossil 0.12 0.12 0.12

Strassenverkehr  Bus rest 0.00 0.00 0.00

Strassenverkehr  Trolley elektrisch 0.01 0.01 0.01

Strassenverkehr  Tram elektrisch 0.00 0.00 0.00

Strassenverkehr  MR elektrisch 0.00 0.00 0.00

Strassenverkehr  MR fossil 0.03 0.03 0.03

Strassenverkehr  Mofa fossil 0.02 0.02 0.02

Strassenverkehr E-Bike elektrisch 0.00 0.00 0.00

Strassenverkehr Pedelec elektrisch 0.00 0.00 0.00

Schienenverkehr  Personenzug Schiene 0.40 0.40 0.40

Schienenverkehr Güterzug Schiene 0.19 0.19 0.19

Schiffsverkehr Personenverkehr Schiff 0.06 0.06 0.06

Schiffsverkehr Güterverkehr Schiff 0.06 0.06 0.06

Luftverkehr Luftverkehr Luft 0.04 0.04 0.04

Haushalte total 1.42 1.42 1.42

Industrie total 4.60 4.61 4.59

Land-/Forstwirtschaft total 2.25 2.26 2.24

natürliche Immissionen total 1.00 1.00 1.00

Summe 12.65 12.66 12.62

Mittlere, bevölkerungsgewichtete PM10-Konzentration 2021

https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/luft/zustand/daten/luftbelastung--historische-daten/jahreswerte-aller-stationen-der-schweiz/entwicklung-der-luftqualitaet-in-der-schweiz.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/luft/zustand/daten/luftbelastung--historische-daten/jahreswerte-aller-stationen-der-schweiz/entwicklung-der-luftqualitaet-in-der-schweiz.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/luft/zustand/daten/luftbelastung--historische-daten/jahreswerte-aller-stationen-der-schweiz/entwicklung-der-luftqualitaet-in-der-schweiz.html
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4.3.2 Luftverschmutzungsbedingte Krankheits- und Todesfälle 

Wie in den bisherigen Studien wird die Anzahl der Krankheits- und Todesfälle wegen Luft- und 

Lärmbelastung nach der Methode der attributablen Fälle berechnet: Grundlage der Berechnung ist 

eine Belastungs-Wirkungs-Beziehung, die ausdrückt, wie stark das Risiko für eine bestimmte 

Krankheit (oder für Todesfälle) zunimmt, wenn die Schadstoffexposition um einen bestimmten Wert 

ansteigt (siehe Schritt 6 in Abbildung 4-1). Diese Belastungs-Wirkungs-Beziehung wird aus den 

Ergebnissen von epidemiologischen Studien abgeleitet, in denen der Zusammenhang zwischen 

der Schadstoffbelastung und dem jeweiligen Gesundheitsendpunkt untersucht wurde. Um die at-

tributablen Fälle zu berechnen, muss neben der bestehenden Schadstoffexposition auch die beo-

bachtete Häufigkeit der jeweiligen Erkrankung bzw. die Höhe der Sterberate in der Bevölkerung 

bekannt sein. Die adäquate Verknüpfung dieser Grössen ergibt dann die attributablen Fälle, das 

heisst die Anzahl Erkrankungen, die auf eine bestimmte Schadstoffexposition zurückzuführen ist. 

a) Leitschadstoff 

Bisherige nationale und internationale Gesundheitsrisikoabschätzungen durch Luftverschmutzung 

für die Schweiz basierten auf Feinstaub, entweder PM2.5 oder PM10 (Staubpartikel mit einem aero-

dynamischen Durchmesser kleiner als 2.5 bzw. 10 Mikrometer), und allein oder in Kombination mit 

Stickstoffdioxid (NO2) und / oder Ozon100. In der vorliegenden Studie wird PM10 weiterhin als Leit-

schadstoff verwendet. Diese Entscheidung beruht auf einer breiteren Evidenz für langfristige Ge-

sundheitseffekte im Vergleich zu alternativen Schadstoffen (u.a. NO2 und Ozon) und auf einer bes-

seren Abbildung der verkehrsbedingten Luftverschmutzung im Vergleich zu PM2.5, wie unten er-

läutert. 

In der aktuellen epidemiologischen Literatur werden für PM2.5 mehr Effektschätzer publiziert als für 

PM10. Damit stellt sich die Frage, ob PM2.5 ï statt wie bisher PM10 ï als neuer Leitschadstoff für die 

Luftbelastung in der Schweiz verwendet werden soll. Für die Abschätzung der Effekte der Gesamt-

luftbelastung hat die Wahl der Feinstaubfraktion PM2.5 als Leitschadstoff im Vergleich zu PM10 

keine grossen Konsequenzen, da PM2.5 und PM10 hoch korreliert sind und in der Schweiz PM2.5 im 

Durchschnitt 69% der PM10-Konzentration ausmacht.101 Daher können die Effektschätzer mit ei-

nem Faktor für PM2.5 / PM10 konvertiert werden. Unterschiede in der Toxizität der Feinstaubpartikel 

nach Grösse konnten noch nicht nachgewiesen werden. Daher ist es schwer zu sagen, ob die 

Verwendung von Effektschätzern für eine PM-Fraktion oder eine andere PM-Fraktion zu einer 

Über- oder Unterschätzung der gesundheitlichen Auswirkungen führt (und in welchem Umfang). 

Die Effektschätzer variieren je nach epidemiologischer Studie, und der Einfluss der PM-Fraktion 

ist oft nicht einfach zu bestimmen. Wenige Studien haben die beiden Partikelindikatoren vergleich-

bar analysiert.102 Die Wahl der Feinstaubfraktion PM2.5 anstatt PM10 ist für die Abschätzung nach 

Verkehrsträger von gewisser Relevanz, weil die primären Partikel aus Verbrennungsmotoren und 

sekundär generierte Nitratpartikel zur Ultrafeinstaubfraktion gehören. Emittiert ein Verkehrsträger 

hingegen vorwiegend im Bereich zwischen PM2.5 und PM10, wird diese gesundheitliche Wirkung 

 

100  Castro; Röösli; de Hoogh; u. a. (2022) 

101  INFRAS; Meteotest (2020b) 

102  Eidgenössische Kommission für Lufthygiene (EKL) (2013) 
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mit PM2.5 als Leitschadstoff unterschätzt. Zudem ist zu berücksichtigen, dass die räumliche Korre-

lation von PM10 mit Strassenverkehrsindikatoren häufig höher ist als für PM2.5, weil Abrieb und 

Aufwirbelungen relativ grobe Partikel im Grössenbereich von 2.5 - 10 Mikrometer produzieren, die 

mit PM10, aber nicht mit PM2.5 gemessen werden.103 Aus diesen Gründen und unter Berücksichti-

gung der oben erwähnten Unsicherheiten bei quellenspezifischen Betrachtungen wird im Rahmen 

einer quellenspezifischen Risikoabschätzung PM10 nach wie vor als der geeignete Leitschadstoff 

erachtet und Effektschätzer bei Bedarf aus PM2.5 konvertiert. 

Im Luftverkehr liegen für PM10 Schätzungen der Emissionen durch das BAZL vor. Also wird auch 

im Luftverkehr PM10 als Leitschadstoff verwendet, weil dieses Vorgehen konsistent ist zu den an-

deren Verkehrsträgern und insbesondere, weil die epidemiologische Datenlage für PM10 deutlich 

besser ist als für andere Schadstoffe wie z.B. NO2.104 

Es wird darauf verzichtet, neben PM10 noch einzelne Feinstaubkomponenten in die Abschätzung 

miteinzubeziehen. Daher wird angenommen, dass alle Feinstaubkomponenten die gleiche Toxizi-

tät haben. PM10 umfasst unterschiedlichsten Stoffe, von relativ grossen biogenen Partikeln, me-

chanisch generiertem Pneuabrieb und Aufwirbelungen bis zu ultrafeinen Russ- und Metallpartikeln. 

Die PM10-Massenkonzentration wird vor allem von den grossen Partikeln (> 100 nm) bestimmt. Die 

ultrafeinen Partikel, welche beispielsweise im Abgas von Verbrennungsmotoren anzahlmässig do-

minieren oder durch Kondensation aus Gasen gebildet werden, tragen relativ wenig zur Massen-

konzentration bei. Im Jahr 2013 bestand allgemein der Konsens, dass Ămehrere Komponenten zu 

den Gesundheitseffekten von PM2.5 und PM10 beitragen und es nicht genügend Evidenz gibt, um 

in Bezug auf spezifische Gesundheitseffekte zwischen verschiedenen Bestandteilen (oder Quel-

len) zu differenzieren.ñ105 Es wurde auch explizit gewarnt, dass man Ăin Gesundheitsrisikoabschªt-

zungen extrem vorsichtig sein sollte, bestimmte Gesundheitseffekte spezifischen Feinstaubkom-

ponenten zuzuschreiben.ñ106 Seitdem hat die Forschung in diesem Bereich gewisse Fortschritt ge-

macht, aber mit ähnlichen Schlussfolgerungen. Eine europäische Studie des Projekts ELAPSE107 

hat gefunden, dass die Effektschätzer von Feinstaubkomponenten nach der Adjustierung für Fein-

staub abnahmen. Daher ist zurzeit immer noch davon abzuraten, zusätzlich zu PM2.5 eine Diffe-

renzierung der Gesundheitsauswirkungen für die verschiedenen Feinstaubquellen vorzunehmen. 

Damit werden alle Arten von Feinstaub-Emissionen (z.B. Auspuff, Pneuabrieb, Bremsabrieb 

Schiene) mit der gleichen Toxizität berücksichtigt, obwohl es durchaus auch Hinweise auf Unter-

schiede gibt. 

NO2 und elementarer Kohlenstoff (EC), Hauptbestandteil von Russ, sind Schadstoffe, die vorwie-

gend vom Verkehr emittiert werden und daher eine bessere Korrelation mit Verkehrsnähe als PM10 

weisen. Neue Zwei-Schadstoffmodellen (d.h. gegenseitig adjustiert) aus europäischen Kohorten 

 

103  Beelen; Raaschou-Nielsen; Stafoggia; u. a. (2014)  

104  Von der Messung der Emissionen her würde sich NOx als mögliche Alternative anbieten. Aber die epidemiologische 

Datenbasis für NO2 ist weniger umfassend. 

105  World Health Organization. Regional Office for Europe (2013), S. 19. 

106  World Health Organization. Regional Office for Europe (2013), S. 29. 

107  Chen; Rodopoulou; de; u. a. (2021) 
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des Projekts ELAPSE zeigen, dass PM2.5 mit NO2 und EC korreliert ist.108 Nach der Adjustierung 

(PM2.5 vs. NO2 und PM2.5 vs. EC) reduzieren sich die PM2.5-Schätzer häufig, während der NO2- und 

EC-Effektschätzer eher konstant bleiben. Das deutet, dass NO2 und EC nicht unabhängig von 

PM2.5 sind und daher bei der Anwendung von mehreren Leitschadstoffen in Gesundheitsrisikoab-

schätzungen Doppelzählungen nur vermieden werden können, wenn die entsprechenden Effekt-

schätzer von Zwei-Schadstoffmodellen abgeleitet werden. Solche Zwei-Schadstoffmodelle können 

jedoch aufgrund der Zufallsstreuung in den Daten zu paradoxen Resultaten führen. Das Projekt 

QHIAS (Quantification of Health Impact of Air Pollution in Switzerland), das europäische Effekt-

schätzer aus dem Projekt ELAPSE genutzt hat, hat gefunden, dass die attributable Sterblichkeit 

mit Zwei-Schadstoffeffektschätzern für PM2.5 und NO2 kleiner sein kann als die Effekte ausschliess-

lich mit PM2.5 als Effektschätzer ohne Adjustierung für andere Schadstoffe.109 Aus diesen Gründen 

wird zurzeit in Gesundheitsrisikoabschätzungen meistens nur Effektschätzer für einen Schadstoff 

verwendet und die Summe von Effekten aus korrelierten Schadstoffen vermieden, da sonst Dop-

pelzählungen bei Schadstoffen drohen. Dementsprechend wird in diesem Projekt auf einen zu-

sätzlichen Verkehrsindikatorschadstoff (z.B. NO2 oder EC) verzichtet. 

Auch Ozon wird wie bisher nicht berücksichtigt. Ozon ist ein Schadstoff, dessen zeitliche und räum-

liche Verteilung in der Schweiz (und Europa) nicht mit Feinstaub korreliert und dessen gesundheit-

liche Auswirkungen mit dem Leitschadstoff PM10 folglich nicht überschneiden. Neue Ozon-Effekt-

schätzer sind ï z.B. aus europäischen Kohorten des Projekts ELAPSE ï vorhanden. Eine beson-

dere Schwierigkeit bei der Quantifizierung der Ozon-bedingten Mortalität ist die Abschätzung der 

Beiträge der einzelnen Verkehrsträger. Ozon ist ein sekundärer Schadstoff und Verbrennungs-

emissionen können lokal zu einer Reduktion führen. Zudem ist die Ozonkonzentration zu einem 

grossen Teil durch Langstreckentransporte der Schadstoffe und natürliche Quellen beeinflusst. Die 

Datengrundlage für die Expositionsmodellierung ist in der Schweiz dürftig, da nur die Verteilung 

des 98%-Perzentils des maximalen Stundenwertes modelliert wird, nicht aber der maximale tägli-

che 8-Stunden-Mittelwert, welcher im Allgemeinen die Grundlage für epidemiologische Studien 

bildet. Aus diesen Gründen wird auf die Abschätzung der Ozon-bedingten Mortalität verzichtet. 

Für den Einfluss von anderen Umweltfaktoren wie z.B. meteorologische Ereignisse und Klimawan-

del wird in unseren Berechnungen nicht kontrolliert. 

b) Schwellenwert 

Bei der Berechnung der Auswirkungen der gesamten Luftbelastung (durch Verkehr, aber auch 

durch Haushalte, Industrie und Landwirtschaft etc.) wurde bisher eine Schwellenwertkonzentration 

von 7.5 ɛg/mį PM10 verwendet, d.h. Belastungen unterhalb diesem Schwellenwert wurden nicht 

quantifiziert. Für die Wahl der Schwellenwertes gibt es unterschiedliche Quellen: 

¶ Beim Projekt QHIAS (Quantification of Health Impact of Air Pollution in Switzerland), das vom 

BAFU finanziert wird, wurde 5 ɛg/m3 PM2.5 verwendet110 Dies entspricht 7.26 ɛg/m3 PM10 mit 

 

108  Chen; Rodopoulou; de; u. a. (2021) 

109  Castro; Röösli; Kutlar Joss (2023) 

110  Castro; Röösli; Kutlar Joss (2023) 
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einem Schweizer Umrechnungsfaktor zwischen PM2.5 und PM10 von 0.689.111 Die letzte Schªt-

zung der europªischen Umweltagentur (EEA) hat auch diesen Wert verwendet.112 Das ist der 

Richtwert f¿r PM2.5 bei den neuen WHO Air Quality Guidelines 2021 und zeigt die tiefste Kon-

zentration, ab der eine minimale relevante Menge einer gesundheitlichen Auswirkung bei lang-

fristiger Exposition auftritt.113 

¶ In der çGlobal Burden of Diseaseè-Studie wurde f¿r PM2.5 ein Schwellenwert ab 2.4 Õg / mį 

gewªhlt (Gleichverteilung zwischen 2.4 und 5.94 Õg / mį).114 Dies entspricht der tiefsten Kon-

zentration, f¿r die Studien einen Zusammenhang belegen konnten.115 Rechnet man diesen 

Schwellenwert f¿r PM2.5 mit dem Schweizer Verhªltnis von PM2.5 / PM10 um, ergibt sich ein 

Schwellenwert f¿r PM10 von 3.48 Õg / mį.116  

¶ Die EEA117 verwendete bei ihren fr¿heren Abschªtzungen keine Schwellenwertkonzentration 

(d.h. 0 ɛg/m3) mit der Annahme, dass jede Menge Luftverschmutzung (auch bei tiefen Immissi-

onswerte) Gesundheitseffekte verursachen kann. 

Ein Schwellenwert von 7.26 ɛg/m3 PM10 wird für die Kosten der gesamten Luftbelastung gewählt. 

Die Wahl dieses WHO-Richtwerts als Schwellenwert / Referenzszenario stimmt mit der Wahl des 

Schweizer Projekts QHIAS und der neuen EEA-Abschätzung überein. Es scheint jedoch plausibel 

zu sein, dass auch unterhalb dieser Schwelle ein Zusammenhang zwischen Schadstoffbelastung 

und Gesundheitsschäden besteht.118 Denn es gibt keine Studien, die zeigen, dass unterhalb eines 

Schwellenwertes keine Schäden auftreten, da sehr tiefe Konzentrationen aufgrund natürlicher 

PM2.5-Quellen nicht auftreten. Es ist unwahrscheinlich, dass ab einer gewissen Konzentration die 

Gesundheitskosten linear zunehmen und unter dem Schwellenwert der Zusammenhang nicht exis-

tiert. Der obige Schwellenwert von 7.26 ɛg/m3 PM10 ist vielmehr eine vorsichtige at least Annahme 

bei der Ermittlung der externen Kosten. 

Dieser Schwellenwert hat nur Auswirkungen auf die Kosten der gesamten Luftbelastung (inkl. In-

dustrie, Haushalte etc.), aber nicht auf die Kosten durch den Strassen-, Schienen-, Luft- und 

Schiffsverkehr. Beim Verkehr wird kein Schwellenwert verwendet, weil wie bisher angenom-

men wird, dass sich die verkehrsbedingte Veränderung der Luftbelastung oberhalb des Schwel-

lenwertes befindet.  

 

111  Das Verhältnis wurde anhand der bevölkerungsgewichteten PM10- und PM2.5-Immissionen in der Schweiz aus dem 

technischen Bericht zum Schadstoffausbreitungsmodel (INFRAS; Meteotest (2020b)) berechnet (=0.689). 

112  Soares; Ortiz; Gsella; u. a. (2022) 

113  WHO (2021) 

114  Burnett; Chen; Szyszkowicz; u. a. (2018) 

115  Liu; Chen; Sera; u. a. (2019), Beelen; Raaschou-Nielsen; Stafoggia; u. a. (2014) 

116  Mit diesem Schwellenwert wird in einer Studie für die Schweiz von Castro; Götschi; Achermann; u. a. (2020) gerechnet, 

wobei auch der bisherige Schwellenwert von 7.5 µg / m³ erwähnt wird und bewusst davon abgewichen wird. 

117 Leeuw; Horálek (2016) 

118  Burnett; Chen; Szyszkowicz; u. a. (2018) 
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Die Ergebnisse mit und ohne Schwellenwert sind nicht vergleichbar. Die Auswirkungen für jede 

einzelne Emissionsquelle ohne Schwellenwert (Verkehr, Haushalte, Industrie etc.) führen zusam-

mengerechnet zu einer höheren Wirkung als die Berechnungen basierend auf der gesamten Luft-

belastung im Vergleich zum Referenzszenario (also mit Schwellenwert).  

c) Auswahl der Gesundheitsendpunkte 

Bei der Auswahl der berücksichtigten Krankheitsbilder stützten wir uns auf die bisherigen Arbei-

ten119 und auf das Projekt «Quantifizierung des Gesundheitsnutzens der neuen Luftqualitätsleitli-

nien der Weltgesundheitsorganisation in der Schweiz»120. Die Evidenz von Gesundheitseffekten 

sowie die Verfügbarkeit von Belastung-Wirkungs-Beziehungen, Gesundheitsdaten und Kostenda-

ten wurden als Auswahlkriterien berücksichtigt. Daraus ergibt sich eine Liste von neun Krankheits-

bildern (vgl. Kapitel 4.2.2b). Die Belastungs-Wirkungs-Beziehungen zu diesen Gesundheitseffek-

ten werden umfassend an die neue epidemiologische Datenlage angepasst bzw. neu erhoben. 

Die Liste der betrachteten Krankheitsbilder in Kapitel 4.2.2b) beinhaltet gegenüber bisher121 di-

verse Anpassungen, die wie folgt begründet werden können: 

¶ Drei Krankheitsbilder, die in den bisherigen Berechnungen (f¿r die Jahre 2015-2019) lediglich 

je 0.1% der Kosten ausmachten, werden nicht mehr weiter untersucht. Die Gesundheitsauswir-

kungen (Anzahl Fªlle) sind zwar betrªchtlich, aber die Kosten sind nach den bisherigen Be-

rechnungen im Vergleich mit den anderen Gesundheitsendpunkten vernachlªssigbar. Damit 

werden die drei Krankheitsbilder  

ï Prªvalenz von akuter Bronchitis bei Kindern 

ï Asthmaanfªlle bei Erwachsenen 

ï Tage mit Asthmasymptomen bei Kindern 

nicht mehr miteinbezogen. Darüber hinaus ist die Evidenz auf die Inzidenz von Asthma (vor 

allem bei Erwachsenen) stärker für NO2 als für Feinstaub.122 Daher wäre die Aufnahme der 

oben aufgeführten Endpunkte mit dem zusätzlichen Aufwand der Modellierung von NO2 ver-

bunden, die sich für einen sehr kleinen Beitrag in der Gesamtkosten nicht lohnt. Zu Asthma vgl. 

auch folgende Box. 

¶ Aufgrund der neueren Literatur wird das bisherige Krankheitsbild Inzidenz von chronischer 

Bronchitis bei Erwachsenen (machte bisher 4.3% der Kosten 2019 aus) ersetzt durch Inzidenz 

von COPD (çChronic Obstructive Pulmonary Diseaseè bzw. chronisch obstruktive (verengte) 

Lungenerkrankung). COPD ist umfassender und enthªlt neben Bronchitis auch das Lungenem-

physem (¦berblªhung der Lunge). Landlªufig spricht man von Raucherlunge und Raucherhus-

ten. Die Erkrankten f¿hlen sich stark in der Ausatmung behindert. 

 

119  Ecoplan; INFRAS (2014); INFRAS; Ecoplan (2019) 

120  Castro; Röösli; Kutlar Joss (2023) 

121  Ecoplan; INFRAS (2014); INFRAS; Ecoplan (2019) 

122  Castro; Röösli; Kutlar Joss (2023) 
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¶ Im Projekt çQuantifizierung des Gesundheitsnutzens der neuen Luftqualitªtsleitlinien der Welt-

gesundheitsorganisation in der Schweizè wurden neu auch Inzidenz von Lungenkrebs, ischª-

mischen Herzkrankheiten und Schlaganfªllen miteinbezogen. Die durch diese drei Krankheits-

bilder bedingten Todesfªlle werden im vorliegenden Projekt ¿ber die Gesamtmortalitªt bereits 

abgedeckt. In Bezug auf die nicht tºdlichen Krankheitsverlªufe werden ischªmische Herzkrank-

heiten und Schlaganfªlle durch die Spitaltage wegen Herz- / Kreislauferkrankungen ber¿cksich-

tigt, nicht miteinbezogen werden aber Spitaltage durch Lungenkrebs. Zusªtzlich wªren Medi-

kamentenkosten dieser drei Krankheitsbilder miteinzubeziehen. Bei         ischªmischen Herz-

krankheiten und Schlaganfªllen gehen wir davon aus, dass diese eher gering sein d¿rften, bei 

Lungenkrebs kºnnten aber die Kosten f¿r Chemotherapien nicht vernachlªssigbar sein. Ent-

sprechend wird Lungenkrebs (Inzidenz und Spitaleintritte) neu miteinbezogen. 

 

Box: Asthma 

Asthma wird wie beschrieben nicht in die vorliegende Studie integriert. Im Folgenden sollen jedoch die 

Grössenordnung der Kosten von Asthma grob abgeschätzt werden, um aufzuzeigen, dass dieser Aus-

schluss das Ergebnis nicht massgeblich beeinflusst, denn in der Literatur wurden ï nach dem Entscheid 

Asthma auszuschliessen ï neue Kostensätze für Asthma publiziert, die von den bisher verwendeten deut-

lich abweichen. 

Aus der Studie Castro et al. (2023123) geht hervor, dass im Jahr 2019 durch die gesamte Luftbelastung 

(nicht nur verkehrsbedingte Luftbelastung) insgesamt ca. 1'150 Erwachsene neu an Asthma erkranken 

und ca. 320 Kinder (berechnet über NO2, nicht PM10). 

In einer aktuellen OECD-Studie124 liegen neue Kostensätze für die immateriellen Kosten von Asthma vor, 

die höher sind als die Kostensätze, die bisher zur Berechnung der externen Kosten des Verkehrs in der 

Schweiz verwendet wurden. Diese Kostensätze beruhen auf dem Neuauftreten von Asthma (Inzidenz ï 

und nicht mehr wie in den bisherigen Studien auf Asthmaanfällen). Es ergeben sich Mittelwerte von 

280'000 US$2022 für Erwachsene bzw. 430'000 US$2022 für Kinder. 

Werden die OECD-Kostensätze verwendet, ergeben sich durch Asthma somit immaterielle Kosten von ca. 

470 Mio. CHF im Jahr 2019. Gemäss den unten folgenden Berechnungen verursachte die gesamte Luft-

belastung im Jahr 2021 Kosten von 9.4 Mrd. CHF, so dass die Kosten von Asthma sich auf lediglich 5% 

dieser Kosten belaufen.125  

 

¶ Neu ber¿cksichtigt werden (wie beim Projekt çQuantifizierung des Gesundheitsnutzens der 

neuen Luftqualitªtsleitlinien der Weltgesundheitsorganisation in der Schweizè) auch Diabetes 

(Typ 2 ï Altersdiabetes) und Demenz (beides Inzidenz und Spitaleintritte). Dass Luftbelastung 

 

123  Castro; Röösli; Kutlar Joss (2023) 

124  OECD (2023), S. 3 

125  Ein kleiner Teil dieser 470 Mio. CHF ist in den im Folgenden berechneten Kosten enthalten: Asthma (ICD-10-Code J45 

ï ICD steht für «International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems» und die Ziffer 10 weist 

auf die zehnte Revision der Codes hin.) ist Teil der Atemwegserkrankungen (J00-J99). Spitalaufenthalte aufgrund von 

Asthma werden also bereits berücksichtigt (immaterielle Kosten von grob geschätzt ca. 0.2 Mio. CHF). 
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auch Demenz beeinflusst, ist wie folgt zu erklªren: Luftverschmutzung, insbesondere die Ver-

schmutzung durch kleine Partikel, kann ¿ber die Lunge und das Herz- / Kreislaufsystem in das 

Gehirn gelangen. Dies wird mit einer Form der Demenz (vaskulªre Demenz) in Verbindung 

gebracht, die durch Schªden an den Blutgefªssen im Gehirn verursacht wird.126 

Inzidenz von niedrigem Geburtsgewicht bei Termingeburten wurde beim Projekt «Quantifizierung 

des Gesundheitsnutzens der neuen Luftqualitätsleitlinien der Weltgesundheitsorganisation in der 

Schweiz» mitberücksichtigt. Dazu liegen aber keine Kostensätze vor (z.B. für allfällige zusätzliche 

medizinische Kosten oder Brutkasten) oder allfällige längere nachgeburtliche Spitalaufenthalte von 

Mutter und Kind. Denkbar sind auch langfristige negative gesundheitliche Folgen von niedrigem 

Geburtsgewicht. Die Analyse dieser Fragestellung dürfte ein eigenes Forschungsprojekt darstel-

len. Auf den Einbezug des niedrigen Geburtsgewichts muss deshalb verzichtet werden. 

Wie oben geschrieben, berücksichtigen wir bei der langfristigen Mortalität Personen ab 20 Jahren 

ï sowie die 0-1-Jährigen, welche über die Säuglingssterblichkeit abgedeckt werden. Tatsächlich 

beruhen die Studien aber auf Erwachsenen ab 30 Jahren. Da die natürliche Sterblichkeit bei den 

unter 30-Jährigen nur gering ist, wäre eine sehr grosse Stichprobe erforderlich, um auch signifi-

kante Effektschätzer für die 1-29-Jährigen herleiten zu können. Darauf wird aus Kostengründen in 

den epidemiologischen Studien verzichtet. Gemäss dem at least-Ansatz wurde deshalb bisher auf 

die 1-29-Jährigen verzichtet. So empfiehlt auch die WHO vorsichtig, die Effektschätzer für Erwach-

sene nur für Erwachsene anzuwenden127. Es ist jedoch nicht plausibel, dass der Effektschätzer für 

30-Jährige gilt, aber für 29-Jährige nicht. Vielmehr ist davon auszugehen (best guess), dass der 

Effektschätzer auch für jüngere Personen anwendbar ist. Natürlich könnte der Effektschätzer für 

jüngere Personen höher oder tiefer liegen als für über 30-Jährige. Da aber keine Differenzierung 

zwischen Erwachsenen und Senioren stattfindet, ist nicht einsehbar, warum ein anderer Wert gel-

ten soll für die unter 30-Jährigen. Die bestmögliche Schätzung des Effektschätzers für die 20-29-

Jährigen ist derselbe Effektschätzer wie für die über 30-Jährigen. Der Einbezug der jungen Er-

wachsenen hat nur geringe Auswirkungen auf das Ergebnis. So haben die bisherigen Ergeb-

nisse128 gezeigt, dass die verlorenen Lebensjahre um lediglich 2% zunehmen, wenn die 1-29-Jäh-

rigen miteinbezogen werden. Die Auswirkungen für die 1-19-Jährigen werden hingegen nicht 

quantifiziert. Damit werden die WHO-Empfehlungen bezüglich Altersgruppe (d.h. nur Erwachsene) 

eingehalten. 

Dieselben Argumente gelten auch bei den Krankheitsbildern. Die Inzidenzen von COPD und Dia-

betes werden bei Erwachsenen ab 20 Jahre quantifiziert. Die Inzidenz von Demenz wird bei Er-

wachsenen über 40 quantifiziert,129 weil Demenz als Alterserkrankung betrachtet wird und Lungen-

krebs bei allen Altersklassen, weil die Grundlagedaten nicht spezifisch für Erwachsene verfügbar 

waren. 

 

126  Committee on the Medical Effects of Air Pollutants (2022), S. V 

127  WHO (2013) 

128  Ecoplan; INFRAS (2014), S. 162 

129  Eigentlich gilt der Effektschätzer für Erwachsene, aber Demenz ist eine Alterskrankheit und daher häufiger bei Senioren. 

Inzidenzen treten ab 40 Jahren auf und auch bei den Spitaldaten kann die Altersgrenze 40 Jahre ausgewertet werden, 

so dass die Altersgrenze 40 verwendet wird.  
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Für die Berechnung verwenden wir für alle Krankheitsbilder die Immissionen der Bevölkerung ab 

30 Jahren (mit folgenden Ausnahmen: Säuglingssterblichkeit: Immissionen der 0-14-Jährigen; 

Lungenkrebs, Herz-/Kreislauf- und Atemwegserkrankungen: Immissionen der Gesamtbevölke-

rung). 

d) Belastungs-Wirkungs-Beziehungen 

Die mittlere Belastungs-Wirkungs-Beziehung wird aus den neuesten verfügbaren Studien herge-

leitet. Abbildung 4-5 gibt einen Überblick über die verwendeten Grundlagendaten für die Abschät-

zung der luftbedingten gesundheitlichen Auswirkungen. Konfidenzintervalle, die unter 1 fallen, wer-

den in den Berechnungen bei 1 abgeschnitten, da Werte unter 1 (positive Gesundheitseffekte 

durch Luftbelastung) nicht plausibel sind. 

Abbildung 4-5: Belastungs-Wirkungs-Beziehungen, die für die Abschätzung der luftbedingten gesundheit-

lichen Auswirkungen verwendet werden 
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Die bisher verwendete Effektschätzer aus dem WHO-Projekt HRAPIE130 werden nur bei Spitalein-

tritten durch Herz- / Kreislauf- und Atemwegserkrankungen weiterverwendet, da keine bessere 

Alternative in der Literatur zur Verfügung steht. Sonst werden neue Effektschätzer ausgewählt. Für 

die Hospitalisierungen wegen allen anderen Krankheiten der Abbildung 4-5 wird die Effektschätzer 

für Inzidenz verwendet (keine spezifische Effektschätzer für Hospitalisierungen vorhanden). Es 

wird somit angenommen, dass die Inzidenz und die Spitaleintritte gleichmässig zunehmen (vgl. 

Kapitel 20.5.1c). 

Für die Auswirkungen der Feinstaubbelastung auf die krankheitsbedingte Sterblichkeit, d.h. für alle 

Todesursachen ausser Unfällen und Gewalteinwirkungen, schlägt die European Respiratory 

Society (ERS) und die International Society for Environmental Epidemiology (ISEE) eine Belas-

tungs-Wirkungs-Beziehung von 1.08 pro 10 ug/m3 PM10 vor.131 Der Effektschätzer basiert auf einer 

Meta-Analyse von europäischen Kohorten aus dem Projekt ELAPSE und wurde bei dem Projekt 

QHIAS verwendet und mit Alternativen aus der Literatur verglichen132. Eine Studie aus den USA 

wird für die Säuglingssterblichkeit verwendet.133 Gepoolte Effektschätzer von europäischen Kohor-

ten aus dem Projekt ELAPSE werden für COPD134 und Lungenkrebs135 sowie globale Metaanaly-

sen (manche davon aus Europa) für Diabetes136 und Demenz137 eingesetzt. Der Effektschätzer 

von Demenz ist mit 1.928 mit Abstand am höchsten: Eine Erhöhung der Luftbelastung um 10 ug/m3 

PM10 führt also beinahe zu einer Verdoppelung der Demenzfälle. 

Die Effektschätzer für eingeschränkte Aktivität und Erwerbsausfälle werden aus Metaanalysen von 

Studien aus den USA erhoben138. Bei den Tagen mit eingeschränkter Aktivität wird in Übereinstim-

mung mit der WHO folgende Definition verwendet: Es handelt sich um alle nicht-unfallbedingten 

Tage mit eingeschränkter Aktivität durch Luftverschmutzung. Um Doppelzählungen mit allen an-

deren spezifischen Krankheitsbildern (aber ohne verlorene Lebensjahre) zu vermeiden, werden 

deshalb die immateriellen Kosten und die Produktionsausfälle bei diesen spezifischen Krankheits-

bildern vom vorliegenden Ergebnis zu den Tagen mit eingeschränkter Aktivität bzw. zu den Tagen 

mit Erwerbsausfall abgezogen. Damit werden bei den Tagen mit eingeschränkter Aktivität und den 

Tagen mit Erwerbsausfall nur noch Effekte ausgewiesen, die nicht auf die anderen spezifischen 

Krankheitsbilder zurückzuführen sind. 

Die Effektschätzer basieren auf PM2.5, weil heutzutage in der Regel mehr epidemiologische Stu-

dien für PM2.5 als für PM10 vorhanden sind und daher für PM2.5 robustere Werte hergeleitet werden 

können. Sie werden unter Berücksichtigung des mittleren PM2.5 / PM10-Verhältnisses von 0.689 in 

 

130  WHO (2013) 

131  Brunekreef; Andersen; Forastiere; u. a. (2022) 

132  Castro; Künzli; de Hoogh; u. a. (2023) 

133  Woodruff; Darrow; Parker (2008), S. 1999ï2002 

134  Liu; Jørgensen; Ljungman; u. a. (2021) 

135  Hvidtfeldt; Chen; Andersen; u. a. (2021) 

136  Yang; Fan; Thiering; u. a. (2020) 

137  Wilker; Osman; Weisskopf (2023) 

138 Orellano; Reynoso; Quaranta (2023) 
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der Schweiz auf PM10 konvertiert (vgl. Kapitel 4.3.2 b). Damit ist gewährleistet, dass international 

anerkannte Effektschätzer verwendet werden, aber die Vergleichbarkeit mit früheren Abschätzun-

gen bleibt gegeben. 

e) Gesundheitsdaten 

Abbildung 4-6 zeigt die für die Berechnung verwendeten Grundhäufigkeiten der verschiedenen 

Gesundheitsendpunkte. Wenn verfügbar werden diese Zahlen von Schweizer Statistiken abgelei-

tet. Dies ist für die Anzahl und Dauer von Hospitalisierungen möglich139. Für alle anderen Gesund-

heitsendpunkte gibt es keine entsprechenden Statistiken und die Daten stammen aus alternativen 

Quellen. Statistiken einer schweizerischen Organisation werden für Lungenkrebs140 verwendet, 

spezifische  Schätzungen  für  die  Schweiz  aus  der  Global  Burden of Disease-Studie  für  COPD,  

Abbildung 4-6: Gesundheitsdaten, die für die Abschätzung der luftbedingten gesundheitlichen Auswirkungen 

verwendet wurden 

 

[1] Fälle vom Jahr 2019 oder 2015-2019 und hochgerechnet auf 2021 mit Bevölkerungsdaten  

 

 

139  BFS (2023a) 

140  NKRS (2022) 

Anzahl beobachtete Fªlle 

wie in der Quelle Quelle

Anzahl beobachtete 

Fªlle 2021

Krankheitsbedingte Sterblichkeit (Ó20 Jahre) Sterbetafel Spezialauswertung BFS nach 1-

Jahresaltersklassen und Geschlecht, 

Durchschnitt 2015-2019

Sterbetafel

Sªuglingssterblichkeit (<1 Jahr) Sterbetafel Spezialauswertung BFS nach 1-

Jahresaltersklassen und Geschlecht, 

Durchschnitt 2015-2019

Sterbetafel

Inzidenz von chronischen obstruktiven 

Lungenerkrankungen (COPD, Ó20 Jahre)

                                 30ô747 Fälle 2019. Global Burden of Disease Results 

(IHME 2020)[1]

31ô637                          

Inzidenz von Lungenkrebs (Alle Altersklassen)                                    4ô795 Fälle pro Jahr (Alle Altersklassen, Durchschnitt 

2015-2019) (NKRS 2022)[1]

4ô945                            

Spitaleintritte wegen Lungenkrebs (Alle 

Altersklassen)

                                   8ô876 Diagnosen bei Hospitalisierungen 2021 (BFS 

2023)

8ô876                            

Inzidenz von Diabetes Type 2 (Ó20 Jahre)                                  28ô542 Fälle 2019. Global Burden of Disease Results 

(IHME 2020)[1]

29ô037                          

Spitaleintritte wegen Diabetes Type 2  (Ó14 

Jahre)

                                   5ô362 Diagnosen bei Hospitalisierungen 2021 (BFS 

2023)

5ô362                            

Inzidenz von Demenz (Ó40 Jahre)                                  18ô361 Fälle 2019. Global Burden of Disease Results 

(IHME 2020)[1]

19ô357                          

Spitaleintritte wegen Demenz (Ó40 Jahre)                                    4ô748 Diagnosen bei Hospitalisierungen 2021 (BFS 

2023)

4ô748                            

Spitaleintritte wegen Herz-/ 

Kreislauferkrankungen (Alle Altersklassen)

                               154ô155 Diagnosen bei Hospitalisierungen 2021 (BFS 

2023)

154ô155                        

Spitaleintritte wegen Atemwegserkrankungen 

(Alle Altersklassen)

                                 93ô950 Diagnosen bei Hospitalisierungen 2021 (BFS 

2023)

93ô950                          

Tage mit eingeschränkter Aktivität bei 

Erwachsenen (Ó15 Jahre)

 19 Tage pro Erwachsener Gemªss Originalpublikation 19 Tage pro 

Erwachsener und Jahr. Studie in USA (Ostro and 

Rothschild 1989). 

140ô440ô191                 

Tage mit Erwerbsausfall bei Arbeitenden  7.2 Absenztage pro 

Arbeitenden 

Gemªss HEIMTSA Studie 7.2 Absenztage pro 

Arbeitenden (20-60 Jahre). Studie aus USA 

(Ostro and Rothschild 1989).

28ô432ô570                   

Endpunkt
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Diabetes und Demenz141 und Empfehlungen des WHO-Projektes HRAPIE142 auf der Grundlage 

einer US-Studie143 für eingeschränkte Aktivität und Erwerbsausfälle. 

f) Ergebnisse 

Verlorene Lebensjahre bzw. frühzeitige Todesfälle 

Die folgende Abbildung zeigt die sich ergebenden Auswirkungen der Luftbelastung mit Todesfolge. 

Durch die Luftbelastung des Gesamtverkehrs im Jahr 2021 gingen insgesamt gut 19'000 Lebens-

jahre verloren. Davon entfallen 78% (knapp 15'000 Lebensjahre) auf den Strassenverkehr, 17% 

(3'300 Lebensjahre) auf den Schienenverkehr, 1.2% (225 Lebensjahre) auf den Luftverkehr und 

knapp 4% (690 Lebensjahre) auf den Schiffsverkehr.144 Für die Bewertung relevant sind aber die 

abdiskontierten verlorenen Lebensjahre, die ca. 12% tiefer ausfallen (insgesamt knapp 17'000 Le-

bensjahre), weil künftige Lebensjahre mit einem Diskontsatz von 1.2% diskontiert werden (vgl. 

Kapitel 20.3). 

Die meisten dieser verlorenen Lebensjahre betreffen das Rentenalter, doch gingen durch die Luft-

belastung auch insgesamt 1ô900 Erwerbsjahre verloren (abdiskontiert). 

Abbildung 4-7: Verlorene Lebensjahre bzw. frühzeitige Todesfälle* 

 

* Die in dieser Tabelle dargestellten Fallzahlen ohne Schwellenwert sind nicht mit Zahlen vergleichbar, die für die gesamte 

Luftbelastung inklusive eines Schwellenwerts berechnet werden. Der Schwellenwert ist nicht relevant für die hier darge-

stellten zusätzlichen Fälle, die durch den Verkehr verursacht werden. Bei der gesamten Luftbelastung ist es üblich, die 

Ergebnisse ab einem Schwellenwert (d.h. im Vergleich zu einem Referenzszenario) anzugeben, da nur wenige empirische 

Resultate zum Wirkungszusammenhang unterhalb des Schwellenwertes vorliegen (siehe Kapitel 4.2.3b oben). 

 

141  IHME (2020) 

142  WHO (2013) 

143  Ostro; Rothschild (1989) 

144  Die Berechnungen erfolgen weiter differenziert nach den Verkehrsmitteln und im Strassenverkehr nach den Antriebs-

technologien. Auf eine ausführliche Darstellung wird beim vorliegenden Zwischenergebnis jedoch verzichtet. Dies gilt 

auch für die im Folgenden dargestellten Krankheitsfälle. 

Strassen-

verkehr

Schienen-

verkehr

Luft-

verkehr

Schiffs-

verkehr

Total

Verkehr

Anzahl verlorene Lebensjahre 14ô930     3ô347        225        690          19ô192      

- abdiskontiert 13ô190     2ô957        199        610          16ô955      

Anzahl verlorene Erwerbsjahre 1ô707       383          26          79            2ô194       

- abdiskontiert 1ô502       337          23          69            1ô931       

Anzahl frühzeitige Todesfälle 1ô403       315          21          65            1ô804       

- davon von Erwebstätigen 174         39            3            8              223          

Verlorene Lebensjahre pro Todesfall 10.6        10.6         10.6       10.6         10.6         
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Diese verlorenen Lebens- und Erwerbsjahre sind auf insgesamt 1ô800 fr¿hzeitige Todesfªlle zu-

r¿ckzuf¿hren. Davon entfallen 1ô400 Todesfªlle auf den Strassenverkehr, 315 auf den Schienen-

verkehr, und weitere 21 bzw. 65 auf den Luft- bzw. Schiffsverkehr. Durchschnittlich können pro 

verhinderten Todesfall knapp 11 Lebensjahre gewonnen werden. 

Krankheitsfälle 

Durch den gesamten Verkehr wurden im Jahr 2021 knapp 2'400 Hospitalisationen verursacht. Da-

von entfallen gut 1'000 auf Spitaleintritte aufgrund von Demenz, weniger als die Hälfte davon ent-

stehen durch Lungenkrebs (500 Hospitalisationen), Atemwegserkrankungen (410 Hospitalisatio-

nen) und Herz-/Kreislauferkrankungen (320 Hospitalisationen). Lediglich 120 Spitaleintritte sind 

auf Diabetes zurückzuführen.  

Dazu kommen knapp 4'200 neue Fälle von Demenz, knapp 2'300 neue Fälle von COPD, knapp 

660 Inzidenzen von Diabetes und 280 Inzidenzen von Lungenkrebs. Durch die Luftbelastung ent-

stehen zudem über 1.5 Mio. Tage mit eingeschränkter Aktivität und etwa 0.45 Mio. Tage mit Er-

werbsausfall, wobei diese beiden Tage teilweise auf die anderen Inzidenzen bzw. Hospitalisatio-

nen zurückzuführen sind. 

Von alle diesen Spitaleintritten und Inzidenzen sind jeweils 78% auf den Strassenverkehr zurück-

zuführen, 18% auf den Schienenverkehr, 3.6% auf den Schiffsverkehr und 1.1% auf den Luftver-

kehr. 

Abbildung 4-8: Durch Luftbelastung verursachte Krankheitsfälle 

 

 

Strassen-

verkehr

Schienen-

verkehr

Luft-

verkehr

Schiffs-

verkehr

Total

Verkehr

Hospitalisationen

Herz-/Kreislauferkrankungen 250           56             4              12             321              

Atemwegserkrankungen 320           72             5              15             411              

Lungenkrebs 389           88             6              18             501              

Diabetes 94             21             1              4              121              

Demenz 794           183           12             38             1ô026           

Inzidenzen

COPD 1ô777        402           26             83             2ô287           

Lungenkrebs 217           49             3              10             279              

Diabetes 511           115           7              24             657              

Demenz 3ô220        741           47             154           4ô162           

Tage mit eingeschränkter Aktivität 1ô221ô757  274ô119     17ô408       56ô485       1ô569ô769     

Tage mit Erwerbsausfall 347ô011     77ô899       4ô948        16ô055       445ô914        
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Bei der Demenz ist anzumerken, dass häufig die Spitaleinweisung aufgrund einer anderen Krank-

heit oder eines Unfalls erfolgt, aber der Spitalaufenthalt aufgrund der Demenz verlängert wird.145 

Hier werden jedoch nur die Kosten durch Hospitalisationen mit Hauptdiagnose Demenz erfasst, 

was zu einer Unterschätzung der Kosten der Demenz führt. Auch bei den anderen Krankheitsbil-

dern gilt, dass nur Hospitalisationen mit der entsprechenden Hauptdiagnose berücksichtigt wer-

den. 

Während es bei Diabetes und Demenz deutlich mehr Inzidenzen als Hospitalisationen gibt, ist es 

beim Lungenkrebs umgekehrt, weil Lungenkrebs zu deutlich mehr Spitaleintritten führt als Demenz 

oder Diabetes. Diese Unterschiede sind bereits bei den Daten zu Hospitalisationen und Inzidenzen 

in Abbildung 4-6 zu erkennen. 

4.4 Wertgerüst 

4.4.1 Verwendete Kostensätze 

Die im Anhang A (Kapitel 20.4) hergeleiteten Kostensätze für die Bewertung der Krankheits- und 

Todesfälle durch die verkehrsbedingte Luftverschmutzung sind in der folgenden Abbildung zusam-

mengestellt.146 Auffallend sind die hohen Kostensätze aufgrund von verlorenen Lebensjahren 

(249'000 CHF) und Erwerbsjahren (105'000 CHF), die hohen medizinischen Kosten der Demenz 

(169'000 CHF durch Pflege in Heimen und durch Angehörige) sowie die hohen immateriellen Kos-

ten durch COPD (118'000 CHF) und Demenz (80'000 CHF). 

Abbildung 4-9: Übersicht über die verwendeten Kostensätze 2021 (in CHF) 

 

 

 

145  Ecoplan (2010) Kapitel 4.3 

146  Felder mit der Kennzeichnung Ăn.a.ñ bedeuten, dass wir bei der entsprechenden Krankheitsfolge zwar Kosten erwarten, 

aber keine Kostensätze verfügbar sind (entweder weil im Rahmen der Literaturrecherche keine gefunden werden konn-

ten oder gemäss Auftrag für diese Kostenfolge keine Suche durchgeführt wurde.  

Felder mit der Kennzeichnung Ă-ñ bedeuten, dass bei dieser Krankheitsfolge keine Kosten anfallen (bzw. diese bereits 

in einem anderen Kostensatz eingeschlossen sind ï vgl. Anhang A). 

Krankheitsbild ICD-10-Code Spitalkosten 

pro Hospi-

talisation

Sonst. med. 

Kosten pro 

Inzidenz

Produktions-

ausfall pro 

Hospitalisation

Produktions-

ausfall sonst 

pro Inzidenz

Wiederbeset-

zungskosten 

(Mann / Frau) 

pro Hospi-

talisation

Immaterielle 

Kosten pro 

Hospitalisation

Immaterielle 

Kosten sonst 

pro Inzidenz

Pro verlorenes Lebensjahr - -                     -                      -                         -                    -                    -                         249ô018              

Pro verlorenes Erwerbsjahr bzw. pro Todesfall - -                     -                      -                         104ô874             40451 / 34391 -                         -                      

Tage mit eingeschränkter Aktivität (pro Tag) - -                     n.a. -                         287                    -                    -                         230                     

Herz-/Kreislauferkrankungen I00 - I99 20ô047               n.a. 5ô646                     n.a. -                    7ô185                     n.a.

Atemwegserkrankungen J00 - J99 16ô494               -                      3ô680                     -                    -                    6ô673                     -                      

COPD J40 - J44 -                     11ô874                -                         1ô160                 -                    -                         117ô766              

Lungenkrebs C34 20ô887               7ô542                  6ô307                     26ô507               -                    8ô722                     49ô713                

Diabetes (Typ 2 - Altersdiabetes) E11 18ô751               18ô194                1ô768                     8ô180                 -                    9ô189                     35ô318                

Demenz F00 - F03 und G30 - G31 23ô664               168ô800              60ô945                   n.a. 4ô837                 -                         79ô831                

n.a. = not available (nicht verfügbar) -  = nicht relevant bzw. keine Kosten
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4.4.2 Internalisierungsbeiträge 

a) LSVA im Strassenverkehr 

Wie in Kapitel 3.2.2 erläutert, kann die LSVA nicht auf die verschiedenen externen Effekte (Luft-

verschmutzung, Lärm, Unfälle etc.) aufgeteilt werden. Deshalb wird die LSVA erst im Rahmen von 

Kapitel 19 berücksichtigt. Im Folgenden werden also die Ergebnisse vor Abzug der LSVA ausge-

wiesen. 

b) Landegebühren im Luftverkehr 

Im Luftverkehr wird ein Teil der Kosten der Luftverschmutzung durch emissionsabhängige Lande-

gebühren internalisiert. Es ist allerdings anzumerken, dass sich diese Internalisierung eigentlich 

nicht nur auf die Gesundheitskosten der Luftverschmutzung bezieht, sondern auf die gesamten 

Kosten der Luftverschmutzung (inkl. Gebäudeschäden, Ernteausfälle, Waldschäden und Biodiver-

sitätsverluste). Eine Aufteilung der Internalisierungsmassnahme auf diese fünf Kostenbereiche ist 

nicht direkt möglich. Vereinfachend wird die Internalisierungsmassnahme deshalb beim bedeu-

tendsten Kostenbestandteil ï den Gesundheitskosten ï abgezogen. Die Einnahmen aus den emis-

sionsabhängigen Landegebühren belaufen sich auf 2.38 Mio. CHF.147 

4.5 Vorgehen bei Differenzierungen 

4.5.1 Differenzierung nach Antriebsart 

Die Differenzierung nach Antriebsarten im Strassenverkehr erfolgt über das HBEFA, in dem die 

verschiedenen Antriebsarten einzeln ausgewiesen werden. Basis bilden die Emissionsfaktoren für 

PM10, differenziert nach Antriebsart (vgl. Anhang A, Kapitel 20.1.6). Dabei ist zu beachten, dass 

die Emissionen durch Abrieb und Aufwirbelung (pro Fahrzeugkategorie) für alle Antriebsarten 

gleich sind (bzw. im HBEFA nicht differenziert werden können). 

4.5.2 Differenzierung nach Raumtypen 

Die Differenzierung der Ergebnisse im Strassen- und Schienenverkehr nach den Raumtypen dicht-

, mitteldicht- und geringbesiedelt erfolgt über die PM10-Emissionen. Basis zur Ermittlung der Emis-

sionen nach Raumtyp bilden eine Auswertung der Fahrleistungen nach Fahrzeugkategorie (bzw. 

im Schienenverkehr nach Personen- und Güterverkehr) und Raumtyp aus dem nationalen Ver-

kehrsmodell (vgl. Anhang A, Kapitel 20.1.4) sowie die antriebsspezifischen Emissionsfaktoren 

(HBEFA). Die sich daraus ergebenden prozentualen Anteile für die drei Raumtypen werden dann 

auf das Endergebnis angewendet. Bei dieser Auswertung werden folgende zusätzliche Effekte 

berücksichtigt: 

 

147  Angaben der Flughäfen Zürich und Genf (vom ARE beschafft) sowie Basel und Regionalflughäfen Lugano und Bern 

(über BAZL beschafft). 
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¶ Die Emissionsfaktoren im Strassenverkehr werden nach innerorts, ausserorts und Autobahn 

differenziert. Entsprechend werden auch die Auswertungen im Verkehrsmodell differenziert, 

wobei innerorts als Strecken mit zulªssiger Hºchstgeschwindigkeit von maximal 60 km/h be-

trachtet werden und als ausserorts gelten Strecken mit mehr als 60 km/h. 

¶ Zudem wird ber¿cksichtigt, dass Emissionen im bebauten Gebiet hºhere Schªden verursachen 

als Emissionen im unbebauten Gebiet: In der VSS 41 828148 bzw. im erlªuternden Bericht 

dazu149 wird aufgezeigt, dass ein Teil der Schªden in unmittelbarer Nªhe zum Emissionsort 

auftreten (lokal), wªhrend andere Schadstoffe ¿ber (grosse) Strecken transportiert werden, be-

vor sie den Schaden verursachen (regional). Gemªss VSS 41 828 (Ziffer 20) verursacht PM10 

regionale Gesundheitsschªden von 488'000 CHF pro Tonne (Preisstand 2015) und zusªtzlich 

im bebauten Gebiet lokale Schªden von 798'000 CHF. Die Schªden im bebauten Gebiet sind 

damit um den Faktor 2.64 hºher (= (798ô000 + 488'000) / 488'000).150 F¿r die Aufteilung der 

Schªden werden also die Emissionen im bebauten Gebiet mit dem Faktor 2.64 multipliziert. 

Dieser Faktor wird mangels besserer spezifischer Datengrundlagen auch im Schienenverkehr 

verwendet. 

4.5.3 Differenzierung nach Kantonen 

Die Differenzierung der Ergebnisse im Strassen- und Schienenverkehr nach den Kantonen erfolgt 

gleich wie die Differenzierung nach Raumtyp: Die Emissionen pro Fahrzeugkategorie und 

Raumtyp werden über die Fahrleistungen aus dem nationalen Verkehrsmodell und den nach Fahr-

zeugkategorie und Strassentyp differenzierten Emissionsfaktoren ermittelt. Dabei wird ebenfalls 

der Gewichtungsfaktor 2.64 für Emissionen im bebauten Gebiet angewendet. 

4.6 Überlegungen zu den Grenzkosten 

Wir gehen davon aus, dass zwischen den Immissionen und den daraus resultierenden Krankheits-

schäden ein (annähernd) linearer Zusammenhang besteht. Dies ist nicht zuletzt darauf zurückzu-

führen, dass die Belastungs-Wirkungs-Beziehungen linear verlaufen. Damit sind Grenz- und 

Durchschnittskosten bei den Gesundheitsschäden der Luftbelastung identisch. 

 

148  VSS 41 828 (2022) 

149  Ecoplan (2020), S. 57ï60 

150  In der VSS 41 828 gibt es auch zusätzliche Daten für einen tiefen bzw. hohen VOSL (value of statistical life). Der Faktor 

2.64 ist jedoch immer gleich und damit unabhängig vom VOSL. 
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4.7 Ergebnisse 

4.7.1 Externe Kosten 

a) Überblick Gesamtverkehr 

Gesamthaft fallen durch die Luftbelastung des Verkehrs externe Gesundheitskosten von 5ô938 

Mio. CHF an (vgl. die folgenden beiden Abbildungen). Der Strassenverkehr verursacht 78% dieser 

Kosten (4ô616 Mio. CHF), im Schienenverkehr fallen 18% (oder 1ô040 Mio. CHF) der Kosten an, 

Abbildung 4-10: Überblick über die externen Gesundheitskosten durch verkehrsbedingte Luftver-

schmutzung 2021 

 

Abbildung 4-11: Überblick über die externen Gesundheitskosten durch verkehrsbedingte Luftver-

schmutzung 2021 

 

in Mio. CHF

Personen-

verkehr

Güter-

verkehr

Total in % 

des Totals

Strassenverkehr                 3ô412.1                  1ô204.0                      4ô616.1 77.7%

Schienenverkehr                     706.5                     333.7                      1ô040.2 17.5%

Luftverkehr                       60.6                          6.1                           66.6 1.1%

Schiffsverkehr                     103.6                     111.2                         214.8 3.6%

Total                 4ô282.8                  1ô654.9                      5ô937.7 100.0%

in % des Totals 72.1% 27.9% 100.0%
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während im Luft- und Schiffsverkehr vergleichsweise geringe Kosten auftreten (ca. 1% oder 67 

Mio. CHF, bzw. 4% oder 215 Mio. CHF). Etwa 72% der Kosten entstehen durch den Personenver-

kehr. Dieser Anteil stimmt im Strassenverkehr beinahe überein (74%), im Luftverkehr ist der Anteil 

des Personenverkehrs mit 91% deutlich höher, im Schienen- und Schiffsverkehr mit 68% bzw. 

48% hingegen tiefer. 

b) Strassenverkehr 

In den folgenden Abbildungen werden die Kosten des Strassenverkehrs von 4ô616 Mio. CHF weiter 

aufgeteilt auf die Fahrzeugkategorien und die Kostenbestandteile. Ein Grossteil der Kosten (65%) 

wird durch Personenwagen verursacht. Von Bedeutung sind auch die drei Güterverkehrskatego-

rien mit 13% für Sattelschlepper, 7% für Lieferwagen und 6% für Lastwagen. Daneben sind auch 

die ÖV-Busse mit 5% zu erwähnen. Die übrigen Kategorien tragen zusammen nur noch 4% bei. 

Abbildung 4-12: Externe Gesundheitskosten durch Luftverschmutzung im Strassenverkehr 2021 

nach Fahrzeugkategorien 
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Abbildung 4-13: Externe Gesundheitskosten durch Luftverschmutzung im Strassenverkehr 2021 nach Krank-

heitsbildern und Fahrzeugkategorien 

 
«0.0» bedeutet, dass das Ergebnis grösser 0, aber kleiner als 0.05 ist. «-» bedeutet, dass der Wert tatsächlich Null ist oder z.B. aufgrund fehlender 

Datengrundlagen nicht berechnet werden kann. Diese Bemerkung gilt auch für alle folgenden Abbildungen. 

 

Die Aufteilung auf die Krankheitsbilder in Abbildung 4-14 zeigt, dass 75% oder 3ô448 Mio. CHF auf 

die verlorenen Lebensjahre zurückzuführen sind. Massgeblich trägt mit 872 Mio. (19%) auch das 

Krankheitsbild Demenz zu den Kosten bei. 5% der Kosten entfallen auf COPD. Die übrigen Krank-

heitsbilder liegen im Bereich von 0.5% (21 Mio. CHF ï Lungenkrebs) oder darunter. 

Betrachtet man die Aufteilung auf die Kostenbestandteile, fallen insbesondere die immateriellen 

Kosten auf, die insgesamt 81% der gesamten Kosten entsprechen, und deutlich tiefer die sonsti-

gen medizinischen Kosten (12%). Auf die gesamten Produktionsausfälle entfallen nur rund 5% der 

gesamten Kosten. Die Spitalkosten (0.8%) und die Wiederbesetzungskosten (0.2%) sind relativ 

unbedeutend. 

Die Prozentsätze in der letzten Spalte und letzten Zeile der Abbildung 4-14 gelten auch praktisch 

unverändert für den Schienen-, Luft- und Schiffsverkehr. Wir verzichten deshalb im Folgenden 

darauf, diese Aufteilung auch für die weiteren Verkehrsträger darzustellen. 

Gesamt-

total

in Mio. CHF
PW GW MR Mofa E-Bike Pedelec Velo fäG Fuss Bus Trolley Tram Li LW SS

Verlorene Lebensjahre 2ô254.4     44.5         37.7         32.0         1.6           6.4            -           -           -           157.3        14.7          6.0            253.0       201.3       439.9       3õ448.8      

Herz-/Kreislauferkrankungen 5.4           0.1           0.1           0.1           0.0           0.0            -           -           -           0.4            0.0            0.0            0.6           0.5           1.0           8.2             

Atemwegserkrankungen 5.6           0.1           0.1           0.1           0.0           0.0            -           -           -           0.4            0.0            0.0            0.6           0.5           1.1           8.6             

COPD 151.1       3.0           2.6           2.2           0.1           0.4            -           -           -           10.7          1.0            0.4            17.2         13.7         29.9         232.4         

Lungenkrebs 13.8         0.3           0.2           0.2           0.0           0.0            -           -           -           1.0            0.1            0.0            1.6           1.2           2.7           21.2           

Diabetes (Typ 2 - Altersdiabetes) 11.8         0.2           0.2           0.2           0.0           0.0            -           -           -           0.8            0.1            0.0            1.3           1.1           2.3           18.1           

Demenz 560.4       11.6         9.9           8.4           0.4           1.7            -           -           -           41.1          3.9            1.6            66.0         52.5         114.1       871.5         

Tage mit eingeschränkter Aktivität -           -           -           -           -           -            -           -           -           -            -            -            -           -           -           -             

Tage mit Erwerbsausfall 5.0           0.1           0.1           0.1           0.0           0.0            -           -           -           0.3            0.0            0.0            0.5           0.4           0.8           7.2             

Total 3õ007.5    60.0         50.9         43.1         2.1           8.6            -           -           -           212.0        19.9          8.1            340.8       271.2       591.9       4õ616.1      

in % des Gesamttotals 65.2% 1.3% 1.1% 0.9% 0.0% 0.2% 0.0% 0.0% 0.0% 4.6% 0.4% 0.2% 7.4% 5.9% 12.8% 100.0%

Total Teilbereiche 4õ616.1      

in % des Gesamttotals 100.0%

1õ204.03õ161.4 10.7 240.0

Personenverkehr

68.5% 0.2% 5.2% 26.1%

PW = Personenwagen, GW = Gesellschaftswagen, MR = Motorrad, fäG = fahrzeugähnliches Gerät, Fuss = Fussverkehr, Li = Lieferwagen, LW = Lastwagen, SS = Sattelschlepper. 

Güterverkehr

Motorisierter privater Personenverkehr Fuss- und Veloverkehr Öffentlicher Personenverkehr
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Abbildung 4-14: Externe Gesundheitskosten durch Luftverschmutzung durch den gesamten Strassenverkehr 

2021, nach Krankheitsbildern und Kostenbestandteilen 

 

 

Differenzierung nach Antriebsarten im Strassenverkehr 

In der folgenden Abbildung wird die Aufteilung der Kosten nach Antriebsart dargestellt. Ausgehend 

von der oben erwähnten Beobachtung, dass im Strassenverkehr der Grossteil der Kosten auf Per-

sonenwagen, den Güterverkehr und Busse zurückzuführen ist, sind mit 97.5% auch mehrheitlich 

Fahrzeuge mit fossilem Antrieb für die Kosten verantwortlich (4ô501 Mio. CHF). Fahrzeuge mit 

elektrischem Antrieb tragen 77 Mio. CHF (1.7%) bei, die restlichen Fahrzeugantriebe 38 Mio. CHF 

(0.8%). 

Abbildung 4-15: Externe Gesundheitskosten durch Luftverschmutzung durch den gesamten Strassenverkehr 

2021, nach Antriebsart und Fahrzeugkategorien 

 

 

in Mio. CHF

Spital-

kosten 

Sonst. med. 

Kosten 

durch 

Inzidenzen

Produktions-

ausfall durch 

Hospitalisa-

tionen

Produktions-

ausfall durch 

Inzidenzen

Wieder-

beset-

zungs-

kosten

Immaterielle 

Kosten durch 

Hospitalisa-

tionen

Immaterielle 

Kosten 

durch 

Inzidenzen

Total Anteil 

am 

Total

Verlorene Lebensjahre -              -                 -                   157.54              6.71          -                   3ô284.59        3ô448.8     74.7%

Herz-/Kreislauferkrankungen 5.01            -                 1.41                  -                   -            1.80                  -                 8.2            0.2%

Atemwegserkrankungen 5.28            -                 1.18                  -                   -            2.14                  -                 8.6            0.2%

COPD -              21.10             -                   2.05                  -            -                   209.29           232.4        5.0%

Lungenkrebs 8.13            1.64               2.45                  5.60                  -            3.39                  -                 21.2          0.5%

Diabetes (Typ 2 - Altersdiabetes) 1.77            9.30               0.17                  4.12                  -            0.87                  1.83               18.1          0.4%

Demenz 18.78          543.49           48.37                -                   3.84          -                   257.03           871.5        18.9%

Tage mit eingeschränkter Aktivität -              -                 -                   -                   -            -                   -                 -            0.0%

Tage mit Erwerbsausfall -              -                 -                   7.18                  -            -                   -                 7.2            0.2%

Total 38.97          575.53           53.59                169.31              10.55        8.19                  3ô752.74        4ô616.1     100.0%

Anteil am Gesamttotal 0.8% 12.5% 1.2% 3.7% 0.2% 0.2% 81.3% 100.0%

Gesamt-

total

in Mio. CHF PW GW MR Mofa E-Bike Pedelec Velo fäG Fuss Bus Trolley Tram Li LW SS

Fossil 2ô945.6   59.9       50.7       43.1       -         -          -        -        -        204.7      -          -          338.1     269.9     588.5     4õ500.6    

Elektrisch 32.3       0.1         0.2         -         2.1         8.6          -        -        -        3.2          19.9        8.1          1.6        0.5        0.9        77.5         

Rest 29.5       -         -         -         -         -          -        -        -        4.1          -          -          1.1        0.8        2.5        38.0         

Muskelkraft -         -         -         -         -         -          -        -        -        -          -          -          -        -        -        -          

Total 3õ007.5   60.0       50.9       43.1       2.1         8.6          -        -        -        212.0      19.9        8.1          340.8     271.2     591.9     4õ616.1    

Anteil Fossil 97.9% 99.9% 99.7% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 96.6% 0.0% 0.0% 99.2% 99.5% 99.4% 97.5%

Anteil Elektrisch 1.1% 0.1% 0.3% 0.0% 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.5% 100.0% 100.0% 0.5% 0.2% 0.2% 1.7%

Anteil Rest 1.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.9% 0.0% 0.0% 0.3% 0.3% 0.4% 0.8%

Anteil Muskelkraft 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

PW = Personenw agen, GW = Gesellschaftsw agen, MR = Motorrad, fäG = fahrzeugähnliches Gerät, Fuss = Fussverkehr, Li = Lieferw agen, LW = Lastw agen, SS = Sattelschlepper. 

Personenverkehr Güterverkehr

Motorisierter privater Personenverkehr Fuss- und Veloverkehr Öffentlicher Personenverkehr



 4. Gesundheitskosten der Luftverschmutzung ECOPLAN / INFRAS  

122 

Differenzierung nach Kantonen 

Bei der Aufteilung der Kosten auf die Kantone spielt vor allem die relative Grösse der Bevölkerung 

eine Rolle. Die Kostenanteile entsprechen in etwa den Bevölkerungsanteilen. Auf den Kanton Zü-

rich, dessen Bevölkerungsanteil bei 17.9% am höchsten liegt, werden auch die meisten Kosten 

aufgeteilt: 735 Mio. CHF, oder 15.9%. Beim Kanton Bern, der mit 12.0% der zweithöchste Bevöl-

kerungsanteil ausweist, entspricht der Kostenanteil 12.2% (oder 562 Mio. CHF) ï ebenfalls der 

zweithöchste Wert. Auch bei den restlichen Kantonen mit einer tieferen Bevölkerungsanzahl blei-

ben die Anteile ähnlich. Der Kanton Uri verzeichnet aufgrund des vielen Durchgangsverkehrs je-

doch einen um 87% höheren Anteil an den Luftbelastungskosten (0.79%) als der Bevölkerungs-

anteil (0.42%). 

Abbildung 4-16: Externe Gesundheitskosten durch Luftverschmutzung durch den gesamten Strassenverkehr 

2021, aufgeteilt auf die Kantone 

 

 

Gesamt-

total

in Mio. CHF PW GW MR Mofa E-Bike Pedelec Velo fäG Fuss Bus (inkl. Trolley) Tram Li LW SS

Zürich 470.8      10.8       8.0         9.4         0.5         1.9          -        -        -        41.5                        3.3          51.7      43.1      94.2      735.2       

Bern 366.3      7.9         6.3         5.0         0.2         1.0          -        -        -        24.5                        0.9          41.1      34.0      74.5      561.7       

Luzern 161.1      3.6         2.8         1.8         0.1         0.4          -        -        -        14.2                        -          17.0      17.7      38.8      257.5       

Uri 19.4       0.6         0.3         0.1         0.0         0.0          -        -        -        1.6                         -          2.1        4.0        8.5        36.6         

Schwyz 69.4       1.1         1.2         0.5         0.0         0.1          -        -        -        3.8                         -          7.3        4.8        10.5      98.8         

Obwalden 11.2       0.2         0.2         0.1         0.0         0.0          -        -        -        0.5                         -          1.4        0.8        1.8        16.3         

Nidwalden 19.0       0.5         0.3         0.1         0.0         0.0          -        -        -        0.7                         -          2.6        2.6        5.5        31.4         

Glarus 15.8       0.5         0.3         0.1         0.0         0.0          -        -        -        0.9                         -          2.5        2.0        4.4        26.6         

Zug 42.3       0.6         0.7         0.6         0.0         0.1          -        -        -        4.4                         -          4.8        2.4        5.2        61.2         

Freiburg 109.6      2.0         1.9         1.4         0.1         0.3          -        -        -        5.9                         -          10.8      9.6        21.0      162.6       

Solothurn 97.0       3.0         1.7         1.2         0.1         0.2          -        -        -        7.3                         0.0          11.6      14.5      31.7      168.4       

Basel-Stadt 44.4       1.0         0.7         1.2         0.1         0.2          -        -        -        7.9                         1.5          3.6        4.7        10.3      75.7         

Basel-Landschaft 96.2       2.4         1.6         1.5         0.1         0.3          -        -        -        6.6                         0.8          12.4      11.4      24.7      158.0       

Schaffhausen 23.5       0.5         0.4         0.3         0.0         0.1          -        -        -        2.7                         -          2.6        2.2        4.8        37.1         

Appenzell A.Rh. 17.0       0.2         0.3         0.2         0.0         0.0          -        -        -        0.9                         -          1.8        0.9        2.1        23.5         

Appenzell I.Rh. 3.7         0.1         0.1         0.1         0.0         0.0          -        -        -        0.1                         -          0.4        0.2        0.5        5.1          

St. Gallen 214.5      4.0         3.6         2.3         0.1         0.5          -        -        -        16.9                        -          27.0      18.4      40.1      327.4       

Graubünden 67.0       1.8         1.1         0.6         0.0         0.1          -        -        -        6.0                         -          10.5      7.3        16.0      110.5       

Aargau 269.6      5.6         4.6         2.9         0.1         0.6          -        -        -        18.1                        -          31.3      29.3      63.9      426.0       

Thurgau 97.7       2.0         1.7         1.0         0.1         0.2          -        -        -        4.3                         -          9.7        9.3        20.4      146.5       

Tessin 176.8      2.9         2.9         1.7         0.1         0.3          -        -        -        10.8                        -          17.9      15.1      32.7      261.4       

Waadt 300.4      4.2         4.8         4.4         0.2         0.9          -        -        -        16.0                        0.4          34.8      19.0      41.3      426.5       

Wallis 100.0      2.0         1.7         1.2         0.1         0.2          -        -        -        9.9                         -          12.5      8.4        18.4      154.4       

Neuenburg 58.7       0.7         1.0         0.8         0.0         0.1          -        -        -        4.4                         0.1          6.7        2.9        6.4        81.8         

Genf 131.3      1.3         2.4         4.1         0.2         0.8          -        -        -        20.3                        1.2          14.6      4.8        10.6      191.6       

Jura 24.8       0.4         0.4         0.2         0.0         0.0          -        -        -        1.3                         -          2.0        1.6        3.6        34.4         

Total 3õ007.5   60.0       50.9       43.1       2.1         8.6          -        -        -        231.9                      8.1          340.8     271.2     591.9     4õ616.1    

PW = Personenw agen, GW = Gesellschaftsw agen, MR = Motorrad, fäG = fahrzeugähnliches Gerät, Fuss = Fussverkehr, Li = Lieferw agen, LW = Lastw agen, SS = Sattelschlepper. 

Personenverkehr Güterverkehr

Motorisierter privater Personenverkehr Fuss- und Veloverkehr Öffentlicher Personenverkehr
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Differenzierung nach Raumtypen 

In der folgenden Abbildung werden die externen, durch Luftverschmutzung verursachten Gesund-

heitskosten auf drei Raumtypen aufgeteilt. Die 4.6 Mrd. CHF, die durch den Strassenverkehr an 

externen Kosten verursacht werden, fallen zu 55% (2.5 Mrd. CHF) in mitteldicht besiedelten Ge-

bieten an. In dicht besiedelten Gebieten fällt knapp ein Viertel (24% oder 1.1 Mrd. CHF) und in 

gering besiedelten Gebieten gut einen Fünftel (21% oder 1.0 Mrd. CHF) der externen Kosten an. 

Diese räumliche Aufteilung findet sich auch bei den einzelnen Verkehrsmitteln wieder. Im motori-

sierten privaten Verkehr sind die Anteile für mitteldicht besiedelte Gebiete nahe an den 55%. Im 

Güterverkehr fallen leicht mehr Kosten in mitteldichten Gebieten an (57%). Anders sind die Anteile 

bei Mofas, E-Bikes und Pedelecs, bei denen jeweils 45% in dicht und mitteldichten Gebieten an-

fallen, wobei deren externen Kosten in der Summe mit 54 Mio. CHF sehr tief sind. Da der öffentli-

che Verkehr in dicht besiedelten Gebieten stärker ausgeprägt ist, fallen dort auch grössere Anteile 

an (42% bei den Bussen, 96% bei den Trams). Dies geht vor allem zulasten des Anteils in den 

gering besiedelten Gebieten (12% bei den Bussen, 0% bei den Trams). 

Abbildung 4-17: Externe Gesundheitskosten durch Luftverschmutzung im Strassenverkehr 2021, nach Fahrzeug-

kategorien und Raumtypen 

 

 

c) Schienenverkehr 

Die folgende Abbildung enthält die detaillierten Ergebnisse zum Schienenverkehr. Von den insge-

samt 1ô040 Mio. CHF entfallen 773 Mio. CHF (74%) auf die verlorenen Lebensjahre und 200 Mio. 

CHF (19%) auf Demenz. COPD ist mit 52 Mio. CHF für 5% der Kosten verantwortlich. Die restli-

chen Krankheitsbilder entsprechen jeweils weniger als 0.5% der gesamten Kosten. 

Gesamt-

total

in Mio. CHF PW GW MR Mofa E-Bike Pedelec Velo fäG Fuss Bus (inkl. Trolley) Tram Li LW SS

dicht besiedelt 717.8      12.9       12.4       19.5       1.0         3.9          -        -        -        96.3        7.8          79.4      52.5      114.7     1õ118.2    

mitteldicht besiedelt 1ô636.0   33.3       27.4       19.5       1.0         3.9          -        -        -        108.0       0.3          197.2     155.5     339.0     2õ521.1    

gering besiedelt 653.6      13.7       11.1       4.1         0.2         0.8          -        -        -        27.6        -          64.2      63.2      138.3     976.8       

Total 3õ007.5   60.0       50.9       43.1       2.1         8.6          -        -        -        231.9       8.1          340.8     271.2     591.9     4õ616.1    

Anteil dicht besiedelt 23.9% 21.5% 24.3% 45.2% 45.2% 45.2% 0.0% 0.0% 0.0% 41.5% 96.1% 23.3% 19.4% 19.4% 24.2%

Anteil mitteldicht besiedelt 54.4% 55.6% 53.9% 45.2% 45.2% 45.2% 0.0% 0.0% 0.0% 46.6% 3.9% 57.9% 57.3% 57.3% 54.6%

Anteil gering besiedelt 21.7% 22.9% 21.7% 9.6% 9.6% 9.6% 0.0% 0.0% 0.0% 11.9% 0.0% 18.8% 23.3% 23.4% 21.2%

PW = Personenw agen, GW = Gesellschaftsw agen, MR = Motorrad, fäG = fahrzeugähnliches Gerät, Fuss = Fussverkehr, Li = Lieferw agen, LW = Lastw agen, SS = Sattelschlepper. 

Personenverkehr Güterverkehr

Motorisierter privater Personenverkehr Fuss- und Veloverkehr Öffentlicher Personenverkehr
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Abbildung 4-18: Externe Gesundheitskosten durch Luftverschmutzung im Schienenverkehr 2021 

nach Krankheitsbildern 

 

 

Differenzierung nach Kantonen 

Beim Schienenverkehr folgt die Aufteilung der externen Kosten auf die Kantone nicht dem gewohn-

ten Muster: Die Anteile pro Kanton weichen hier von den Bevölkerungsanteilen ab. Nicht Zürich, 

der Bevölkerungsstärkste Kanton, sondern Bern verzeichnet mit 169 Mio. CHF die höchsten ex-

ternen Kosten. Dies entspricht einem Anteil von 16.3% (der Bevölkerungsanteil ist bei 12.0%). Auf 

den Kanton Zürich, dessen Bevölkerungsanteil bei 17.9% liegt, fallen mit 155 Mio. CHF 14.9% 

Prozent der externen Kosten des Schienenverkehrs. Auf die Kantone Aargau und Waadt entfallen 

ebenfalls über 90 Mio. CHF externe Kosten (120, respektive 93 Mio. CHF). Auffallend ist wiederum 

der Kanton Uri, in dem aufgrund der Gotthardachse 1.4% der durch den Schienenverkehr verur-

sachten Luftbelastungskosten entstehen (Bevölkerungsanteil ist mit 0.4% mehr als dreimal tiefer). 

in Mio. CHF

Personen-

verkehr

Güter-

verkehr

Total

Verlorene Lebensjahre 525.4                    247.8                        773.2          

Herz-/Kreislauferkrankungen 1.3                        0.6                            1.8              

Atemwegserkrankungen 1.3                        0.6                            1.9              

COPD 35.7                      16.9                          52.5            

Lungenkrebs 3.3                        1.5                            4.8              

Diabetes (Typ 2 - Altersdiabetes) 2.8                        1.3                            4.1              

Demenz 135.9                    64.6                          200.5          

Tage mit eingeschränkter Aktivität -                        -                            -              

Tage mit Erwerbsausfall 1.0                        0.5                            1.4              

Total 706.5                    333.7                        1ô040.2       
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Abbildung 4-19: Externe Gesundheitskosten durch Luftverschmutzung im Schienenverkehr 2021, 

aufgeteilt auf die Kantone 

 

 

Differenzierung nach Raumtypen 

Die insgesamt 1.0 Mrd. CHF externen Gesundheitskosten fallen zu 57% im mitteldicht besiedelten 

Gebiet an. In dicht und gering besiedelten Gebieten fallen je gut ein Fünftel der Gesundheitskosten 

an. Im Güterverkehr ist der Kostenanteil in dicht besiedelten Gebieten unterdurchschnittlich (13%), 

in mitteldicht besiedelten Gebieten dafür bei gut 63%. 

in Mio. CHF Personenverkehr Güterverkehr Total

Zürich 129.9                        25.4                        155.3              

Bern 116.2                        53.2                        169.4              

Luzern 30.3                          4.0                          34.3                

Uri 5.3                            9.6                          14.9                

Schwyz 18.0                          13.3                        31.3                

Obwalden 3.3                            0.0                          3.3                  

Nidwalden 2.5                            0.0                          2.6                  

Glarus 4.6                            1.3                          5.9                  

Zug 9.1                            2.9                          12.0                

Freiburg 23.6                          2.9                          26.5                

Solothurn 23.1                          24.5                        47.6                

Basel-Stadt 6.7                            4.3                          11.0                

Basel-Landschaft 18.7                          15.2                        33.9                

Schaffhausen 6.9                            0.3                          7.2                  

Appenzell A.Rh. 4.9                            0.0                          4.9                  

Appenzell I.Rh. 1.8                            -                          1.8                  

St. Gallen 40.1                          9.5                          49.6                

Graubünden 25.6                          12.4                        37.9                

Aargau 59.6                          60.1                        119.7              

Thurgau 24.0                          6.0                          30.0                

Tessin 23.3                          33.4                        56.7                

Waadt 66.6                          26.4                        93.0                

Wallis 30.0                          15.7                        45.6                

Neuenburg 14.8                          10.1                        24.9                

Genf 11.7                          3.0                          14.7                

Jura 6.2                            0.4                          6.6                  

Total 706.5                        333.7                      1ô040.2           
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Abbildung 4-20: Externe Gesundheitskosten durch Luftverschmutzung im Schienenverkehr 2021, 

aufgeteilt nach Verkehrsart und Raumtypen 

 

 

d) Luftverkehr 

Im Luftverkehr entstehen insgesamt externe Kosten von 67 Mio. CHF, wobei der Grossteil (61 Mio. 

CHF oder 91%) auf den Personenverkehr zurückzuführen ist (vgl. folgende Abbildung). Die Auftei-

lung auf die Krankheitsbilder entspricht der letzten Spalte in Abbildung 4-21 bzw. Abbildung 4-14. 

Abbildung 4-21: Externe Gesundheitskosten durch Luftverschmutzung im Luftverkehr 2021 nach 

Krankheitsbild, Flughafentyp und Verkehrsmittel 

 

 

 

in Mio. CHF Personenverkehr Güterverkehr Total

dicht besiedelt 173.3                        42.3                215.6              

mitteldicht besiedelt 384.03                      211.30            595.3              

gering besiedelt 149.2                        80.1                229.3              

Total 706.5                        333.7              1ô040.2           

Anteil dicht besiedelt 24.5% 12.7% 20.7%

Anteil mitteldicht besiedelt 54.4% 63.3% 57.2%

Anteil gering besiedelt 21.1% 24.0% 22.0%

in Mio. CHF

Personen-

verkehr

Güter-

verkehr

Total

Verlorene Lebensjahre 45.6                      4.6                            50.1            

Herz-/Kreislauferkrankungen 0.1                        0.0                            0.1              

Atemwegserkrankungen 0.1                        0.0                            0.1              

COPD 2.9                        0.3                            3.2              

Lungenkrebs 0.3                        0.0                            0.3              

Diabetes (Typ 2 - Altersdiabetes) 0.2                        0.0                            0.2              

Demenz 11.3                      1.1                            12.4            

-                        -                            -              

Tage mit Erwerbsausfall 0.1                        0.0                            0.1              

Total 60.6                      6.1                            66.6            

Tage mit eingeschränkter Aktivität

in Mio. CHF Landesflughäfen Regionalflughäfen Total

Linien- und Charterverkehr interkontinental
7.3                        -                            7.3              

Linien- und Charterverkehr europäisch
51.1                      0.0                            51.1            

Helikopter
0.0                        0.1                            0.1              

Business Aviation
2.0                        1.1                            3.1              

Rest General Aviation
1.3                        3.7                            5.1              

Total 61.7                      4.9                            66.6            
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62 Mio. CHF oder 93% der Gesundheitskosten durch die Luftbelastung entstehen durch den Ver-

kehr auf den Landesflughäfen und 5 Mio. CHF oder 7% durch den Verkehr auf den Regionalflug-

häfen. Werden die verschiedenen Flugfahrzeugkategorien betrachtet, so entfallen 58 Mio. CHF 

oder 88% auf den Linien- und Charterverkehr. 

e) Schiffsverkehr 

Im Schiffsverkehr werden die Kosten von insgesamt 215 Mio. CHF in etwa zu gleichen Teilen durch 

den Personen- und Güterverkehr verursacht: Auf den Personenverkehr entfallen 104 Mio. CHF 

Kosten (48%), auf den Güterverkehr 111 Mio. CHF (vgl. Abbildung 4-22). Die prozentuale Auftei-

lung auf die Krankheitsbilder entspricht der letzten Spalte in Abbildung 4-22 bzw. Abbildung 4-14. 

Die verlorenen Lebensjahre verursachen externe Kosten von 159 Mio. CHF, was 74% der Ge-

samtkosten entspricht. Durch Demenz entstehende Kosten tragen mit 42 Mio. CHF zu 19% der 

Kosten bei und COPD verursacht mit 11 Mio. CHF rund 5% der Kosten. 

Abbildung 4-22: Externe Gesundheitskosten durch Luftverschmutzung im Schiffsverkehr 2021, 

nach Krankheitsbild 

 

 

4.7.2 Soziale Kosten 

Die sozialen Kosten sind mit den oben dargestellten externen Kosten identisch ï mit einer Aus-

nahme: Im Luftverkehr gibt es aufgrund der emissionsabhängigen Landegebühren eine Internali-

sierung von 2.4 Mio. CHF (vgl. Kapitel 4.4.2b). Diese Internalisierung wurde vor der Darstellung 

der obigen Resultate für die externen Kosten abgezogen. Ohne diesen Abzug sind die sozialen 

Kosten also um 2.4 Mio. CHF höher. Die Ergebnisse für die sozialen Kosten der Luftbelastung des 

Strassen-, Schienen- und Schiffsverkehrs sind exakt identisch zu den oben dargestellten externen 

Kosten und werden nicht noch einmal wiederholt. 

in Mio. CHF

Personen-

verkehr

Güter-

verkehr

Total

Verlorene Lebensjahre 76.9                      82.5                          159.4          

Herz-/Kreislauferkrankungen 0.2                        0.2                            0.4              

Atemwegserkrankungen 0.2                        0.2                            0.4              

COPD 5.2                        5.6                            10.9            

Lungenkrebs 0.5                        0.5                            1.0              

Diabetes (Typ 2 - Altersdiabetes) 0.4                        0.4                            0.8              

Demenz 20.1                      21.6                          41.7            

Tage mit eingeschränkter Aktivität -                        -                            -              

Tage mit Erwerbsausfall 0.1                        0.1                            0.3              

Total 103.6                    111.2                        214.8          
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Die sozialen Kosten der gesamten Luftbelastung (inkl. Haushalte, Industrie etc.) betragen nach 

Abzug des Schwellenwertes von 7.26 ɛg/m3 PM10 (vgl. Kapitel 4.3.2b) insgesamt 9.5 Mrd. CHF.151 

Luftverkehr 

Die folgende Abbildung stellt die Aufteilung der sozialen Kosten nach Verkehrsart und pro Infra-

strukturtyp und Verkehrsmittel dar. Wie bei den externen Kosten ist auch bei den sozialen Kosten 

der Personenverkehr für 91% der Kosten (63 Mio. CHF) verantwortlich. Zudem sind die Anteile bei 

der Aufteilung der Kosten zwischen Landes- und Regionalflughäfen ebenfalls fast identisch: 93% 

der Kosten (64 Mio. CHF) sind auf den Luftverkehr auf Landesflughäfen zurückzuführen. Die 2.4 

Mio. CHF Unterschied zu den externen Kosten bewirken auch bei den absoluten Zahlen nur leicht 

höhere soziale Kosten. 

Abbildung 4-23: Soziale Gesundheitskosten durch Luftverschmutzung im Luftverkehr 2021 nach 

Krankheitsbild, Flughafentyp und Verkehrsmittel 

 

 

 

151  Ohne Abzug des Schwellenwertes würden Kosten von 22.3 Mrd. CHF für die gesamte Luftbelastung resultieren. Der 

Anteil des Verkehrs an der Gesamtluftbelastung (27%) kann aus den auf die gleiche Weise, d.h. ohne Schwellenwert, 

berechneten Zahlen hergeleitet werden. 

in Mio. CHF

Personen-

verkehr

Güter-

verkehr

Total

Verlorene Lebensjahre 47.2                      4.7                            51.9            

Herz-/Kreislauferkrankungen 0.1                        0.0                            0.1              

Atemwegserkrankungen 0.1                        0.0                            0.1              

COPD 3.0                        0.3                            3.3              

Lungenkrebs 0.3                        0.0                            0.3              

Diabetes (Typ 2 - Altersdiabetes) 0.2                        0.0                            0.3              

Demenz 11.7                      1.2                            12.8            

-                        -                            -              

Tage mit Erwerbsausfall 0.1                        0.0                            0.1              

Total 62.7                      6.3                            69.0            

Tage mit eingeschränkter Aktivität

in Mio. CHF Landesflughäfen Regionalflughäfen Total

Linien- und Charterverkehr interkontinental
7.6                        -                            7.6              

Linien- und Charterverkehr europäisch
53.1                      0.1                            53.2            

Helikopter
0.0                        0.1                            0.1              

Business Aviation
2.0                        1.1                            3.1              

Rest General Aviation
1.3                        3.7                            5.1              

Total 64.1                      4.9                            69.0            
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4.8 Sensitivitätsanalyse 

4.8.1 Zusammenfassung der Annahmen und Unsicherheiten 

Bei der Ermittlung der Gesundheitskosten der Luftverschmutzung müssen diverse Annahmen ge-

troffen werden, die mit Unsicherheiten behaftet sind. Im Folgenden werden die wesentlichen Un-

sicherheiten aufgelistet. Danach wird im anschliessenden Teilkapitel untersucht, wie sensitiv die 

Ergebnisse reagieren, wenn diese Annahmen verändert werden. 

Wie in Kapitel 3.3 erläutert, verwenden wir bei Unsicherheiten wo möglich und sinnvoll eine best-

mögliche Schätzung (best guess). Ansonsten beruht der Wert auf einer vorsichtigen Schätzung (at 

least Ansatz). Die folgende Abbildung zeigt die wesentlichen Unsicherheiten im Bereich der Ge-

sundheitskosten der Luftbelastung: 

¶ Fahrleistungen und Emissionen im Strassen- und Schienenverkehr werden als gesichertes 

Wissen betrachtet. Bei den Emissionen / Immissionen im Luft- und Schiffsverkehr verwenden 

wir einen best guess, wobei die bestehenden Unsicherheiten nicht genauer analysiert werden, 

da sie in den bisherigen Berechnungen kaum relevant waren (vgl. Kapitel 3.3.2).  

¶ Die Umlegungen der Emissionen in Immissionen und die bevºlkerungsgewichtete Mittelung ist 

mit einer sehr geringen Unsicherheit behaftet und wird deshalb im Weiteren vernachlªssigt. 

Abbildung 4-24: Übersicht über Inputdaten, Annahmen und Bandbreiten bei den Gesundheitskos-

ten der Luftbelastung 

 

Bereich / Annahme  Wissenstand 

(vgl. Kapitel 3.3.1)

Vorgehen in 

Basis-

berechnung

 Bandbreite 

Sensitivitäts-

analyse

Emissionen / Immissionen

   Fahrleistungen pro Fahrzeugtyp  Gesichertes Wissen  Datenauswertung

   Emissionen / Immissionen Luft- und  Schiffsverkehr  Wissen mit Unsicherheiten best guess

   Bevölkerungsgewichtete Immissionen Strasse, Schiene  Gesichertes Wissen  best guess

Belastungs-Wirkungs-Beziehungen

   Langzeitmortalität  Wissen mit Unsicherheiten best guess -49% / +50%

   Säuglingssterblichkeit  Wissen mit Unsicherheiten best guess -100% / +175%

Herz-/Kreislauferkrankungen  Wissen mit Unsicherheiten best guess -89% / +89%

Atemwegserkrankungen  Wissen mit Unsicherheiten best guess -100% / +110%

COPD  Wissen mit Unsicherheiten best guess -65% / +74%

Lungenkrebs  Wissen mit Unsicherheiten best guess -62% / +80%

Diabetes (Typ 2 - Altersdiabetes)  Wissen mit Unsicherheiten best guess -100% / +205%

Demenz  Wissen mit Unsicherheiten best guess -63% / +372%

Tage mit eingeschränkter Aktivität  Wissen mit Unsicherheiten best guess -41% / +42%

Tage mit Erwerbsausfall  Wissen mit Unsicherheiten best guess -100% / +110%

Wertgerüst

   Immaterielle Kosten bei verlorenen Lebensjahren  Wissen mit Unsicherheiten best guess ±50%

   Übriges Wertgerüst  Wissen mit Unsicherheiten best guess 

 (teilweise at least)
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¶ Bei den Belastungs-Wirkungs-Beziehungen bez¿glich Todes- und Krankheitsfªllen werden die 

95%-Konfidenzintervalle der Schªtzungen verwendet. Die Unsicherheit der Langzeitmortalitªt 

bei Erwachsenen betrªgt -49% / +50%. Die Sªuglingssterblichkeit ist mit grºsseren Unsicher-

heiten behaftet (-100% / +175%). Bei den Belastungs-Wirkungs-Beziehungen f¿r Krankheits-

fªlle schwanken die Unsicherheitsbereiche zwischen -41% / +42% (Tage mit eingeschrªnkter 

Aktivitªt) und -63 / +372% (Demenz). Teilweise wird die untere Sensitivitªt auf ï100% be-

schrªnkt, da positive Effekte der Luftbelastung auf die Gesundheit als nicht plausibel angese-

hen werden. In der Sensitivitªt werden alle Belastungs-Wirkungs-Beziehungen gleichzeitig auf 

das untere bzw. das obere 95%-Konfidenzintervall gesetzt. Anzumerken ist, dass es sehr un-

wahrscheinlich ist, dass man sich bei allen Belastungs-Wirkungs-Beziehungen gleichzeitig 

deutlich verschªtzt hat. Das im Folgenden dargestellte Intervall ist damit tendenziell zu gross. 

¶ Wie in Kapitel 20.5.5 erwªhnt, gehen wir beim Kostensatz f¿r die verlorenen Lebensjahre von 

einer Unsicherheit von Ñ50% aus. Bei den ¿brigen Kostensªtzen (vgl. Abbildung 4-9) verwen-

den wir meist die bestmºgliche Schªtzung, m¿ssen teilweise aber at least-Annahmen einset-

zen. Auf eine Berechnung einer Sensitivitªt wird verzichtet, da eine Sensitivitªtsanalyse f¿r die 

immateriellen Kostensªtze der Krankheitsfªlle gezeigt hat, dass das Ergebnis f¿r 2015 nur um 

-6% und +7% schwankt.152 

4.8.2 Ergebnisse der Sensitivitätsanalyse 

Die folgenden beiden Abbildungen stellen dar, wie sich die externen Kosten verändern, wenn die 

Annahmen in Abbildung 4-24 geändert werden: 

¶ Werden alle Annahmen zu den Effektschªtzern nach unten bzw. oben angepasst, schwanken 

die externen Kosten des Strassenverkehrs um -49% / +67%. Bei den weiteren Verkehrstrªgern 

sind die Schwankungen ªhnlich. Beim Luftverkehr ist die Abweichung aufgrund der Internalisie-

rung etwas ausgeprªgter, die absoluten Kosten sind jedoch auf einem tieferen Niveau. Aller-

dings ist nochmals darauf hinzuweisen, dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass alle Belas-

tungs-Wirkungs-Beziehungen deutlich unter- oder ¿berschªtzt wurden. 

¶ Etwas geringere Schwankungen sind auch beim VOSL (Value of Statistical Life) festzustellen. 

Eine Erhºhung des Kostensatzes um 50% ergibt bei allen Verkehrstrªgern eine Kostenzu-

nahme von rund 36%. Der Effekt ist symmetrisch: Wird der Kostensatz um 50% reduziert, neh-

men die externen Kosten im gleichen Ausmass (um 36%) ab. 

Die Ergebnisse sind bei den sozialen Kosten fast identisch, da diese bei den durch Luftverschmut-

zung bedingten Gesundheitskosten nur marginal von den externen Kosten abweichen. Auf eine 

separate Darstellung der Ergebnisse der Sensitivitätsanalyse für soziale Kosten wird deshalb ver-

zichtet. 

 

152  Zudem wird aus Aufwandgründen auf die bisher durchgeführte Sensitivität mit der alternativen Berechnung über die 

Zahl der frühzeitigen Todesfälle und den VOSL (anstatt über die Zahl der verlorenen Lebensjahre und den VLYL) ver-

zichtet. Es ist davon auszugehen, dass diese Sensitivität eine ähnliche Auswirkung hat wie früher (+144%, INFRAS; 

Ecoplan (2019)). 
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Abbildung 4-25: Ergebnisse der Sensitivitätsanalyse für die externen Gesundheitskosten der ver-

kehrsbedingten Luftverschmutzung 2021 

 

Abbildung 4-26: Ergebnisse der Sensitivitätsanalyse für die externen Gesundheitskosten der ver-

kehrsbedingten Luftverschmutzung 2021 

 

in Mio. CHF Strassenverkehr Schienenverkehr Luftverkehr Schiffsverkehr Total

Basisberechnung 4ô616.1                       1ô040.2                          66.6                          214.8                        5ô937.7                     

Effektschätzer Hoch 7ô665.8                       1ô751.4                          113.8                        363.5                        9ô894.5                     

Effektschätzer Tief 2ô359.6                       529.7                             32.8                          109.2                        3ô031.3                     

VOSL 50% höher 6ô258.4                       1ô408.4                          91.4                          290.7                        8ô048.9                     

VOSL 50% tiefer 2ô973.8                       672.1                             41.9                          138.9                        3ô826.6                     

Abweichung von Basisrechnung in %

Effektschätzer Hoch 66% 68% 71% 69% 67%

Effektschätzer Tief -49% -49% -51% -49% -49%

VOSL 50% höher 36% 35% 37% 35% 36%

VOSL 50% tiefer -36% -35% -37% -35% -36%

Absolute Abweichung von Basisrechnung

Effektschätzer Hoch 3ô049.8                       711.2                             47.2                          148.7                        3ô956.8                     

Effektschätzer Tief -2ô256.5                      -510.5                            -33.9                         -105.6                       -2ô906.4                   

VOSL 50% höher 1ô642.3                       368.2                             24.7                          75.9                          2ô111.1                     

VOSL 50% tiefer -1ô642.3                      -368.2                            -24.7                         -75.9                         -2ô111.1                   
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4.8.3 Zusätzliche Unter- oder Überschätzungen 

Die Gesundheitskosten der Luftverschmutzung wurden wo möglich und sinnvoll nach «best gu-

ess» und sonst nach dem at least Ansatz bestimmt. Entsprechend wurden verschiedene Annah-

men getroffen, die tendenziell zu einer Unterschätzung der Kosten führen. Gesamthaft ist davon 

auszugehen, dass die tatsächlichen Gesundheitskosten der Luftverschmutzung höher liegen 

als hier ausgewiesen. Dies gilt nicht nur für die Basisrechnung, sondern auch für die Intervalle 

der Sensitivitätsanalyse. Folgende Gründe sprechen für diese Einschätzung: 

Mengengerüst Luftverkehr 

¶ Die gesundheitsschªdigenden Schadstoffimmissionen des Luftverkehrs d¿rften aus mehre-

ren Gr¿nden unterschªtzt werden.153 

Abschätzung der Gesundheitsfolgen 

¶ Es werden nur die gesundheitlichen Auswirkungen durch den Leitschadstoff PM10 ber¿cksich-

tigt. Gesundheitseffekte durch andere Schadstoffe, die unabhªngig von PM10 auftreten (z.B. 

NO2 und Ozon) werden vernachlªssigt.  

¶ Es gibt Hinweise, dass die Emissionen des Verkehrs toxischer sein kºnnten als andere Luft-

schadstoffe. F¿r die Berechnung werden jedoch alle Emissionen im gleichen ungewichteten 

Ausmass ber¿cksichtigt. Damit wird der Anteil des Strassenverkehrs an den Kosten tendenziell 

unterschªtzt. 

¶ Verschiedene Gesundheitsbeeintrªchtigungen durch Luftschadstoffe werden nicht be-

r¿cksichtigt. Dazu gehºren zum Beispiel niedriges Geburtsgewicht, Atemwegssymptome wie 

Asthma, Selbstmedikation und Vermeidungsverhalten. F¿r diese Auswirkungen gibt es zwar 

durchaus Evidenz, dass sie durch Luftschadstoffe beeinflusst werden. Die Monetisierung (z.B. 

Folgen von niedrigem Geburtsgewicht, Selbstmedikation, Vermeidungsverhalten) wªre jedoch 

anspruchsvoll. So werden auch die Folgen von Asthma nicht miteinbezogen, deren immaterielle 

Kosten sich f¿r die gesamte Luftbelastung auf ca. 470 Mio. CHF oder ca. 5% der Kosten der 

Luftbelastung belaufen d¿rften (vgl. Box in Kapitel 4.3.2c). 

 

153  Folgende Gründe führen zu einer Unterschätzung: 

¶ Emissionen in grosser Höhe (über 900m) werden in den Berechnungen vernachlässigt, weil diese Emissionen meist 

über der atmosphärischen Grundschicht emittiert werden und deshalb davon ausgegangen wird, dass diese Emis-

sionen nicht auf die Erde zurückfallen. Wie im Bericht zum Luftverkehr (INFRAS; Ecoplan (2012b), Kapitel 6.3.1) 

gezeigt, gibt es jedoch Forschungsergebnisse, die dies bestreiten. Sind diese Forschungsergebnisse korrekt, dürf-

ten sich die Gesundheitskosten der Luftbelastung im Luftverkehr etwa verdreifachen. Dies ist insofern nicht überra-

schend als der Grossteil der Emissionen im Flugverkehr in grosser Höhe ausgestossen wird. Da es jedoch noch 

keinen wissenschaftlichen Konsens über die Auswirkungen der Emissionen in grosser Höhe bezüglich Luftver-

schmutzung am Boden gibt, werden diese Kosten gemäss dem at least Ansatz nicht berücksichtigt. 

¶ Wie in INFRAS; Meteotest (2020b) erläutert, werden bei den Triebwerksemissionen nur die Emissionen bis zu einer 

Abbruchhöhe von 300m berücksichtigt. Detaillierte Ausbreitungsrechnungen und Messungen zeigen, dass Emissi-

onen, welche über 300m über Grund ausgestossen werden, auf dem Boden praktisch nicht messbar sind. Allfällige 

Schäden durch Emissionen zwischen 300m und 900m über Boden sind also ebenfalls nicht enthalten. 

¶ Die Emissionen des Flughafens Basel und der Regionalflughäfen sind im Schadstoffausbreitungsmodell nicht ent-

halten, so dass die Immissionen etwas zu tief liegen. 
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¶ Es werden nur Spitaleinweisungen ber¿cksichtigt, bei denen die Hauptdiagnose einem der f¿nf 

betrachteten Krankheitsbilder154 entspricht. Hospitalisationen, in denen die Nebendiagnose ei-

nem der f¿nf Krankheitsbilder entspricht werden folglich vernachlªssigt. Dies f¿hrt insbeson-

dere bei der Demenz zu einer Unterschªtzung. 

¶ Bei der Berechnung der verlorenen Lebensjahre wird nicht ber¿cksichtigt, dass die Lebenser-

wartung der Bevºlkerung in Zukunft weiter zunehmen kºnnte.  

Bewertung der Gesundheitsfolgen 

¶ Bei den Herz- / Kreislauferkrankungen werden nur die Kosten durch Hospitalisationen ber¿ck-

sichtigt. Weitere Krankheitskosten ausserhalb von Spitalaufenthalten (Pflegekosten, Arztkos-

ten, Medikamentenkonsum, Produktionsausfªlle (ohne Spitalaufenthalt), immaterielle Kosten 

der Krankheit) werden vernachlªssigt. 

¶ Die administrativen Kosten der Gesundheitsschªden werden nicht miteinbezogen, d¿rften 

aber weniger als 0.5% der Kosten ausmachen.155 

¶ Auch die Vermeidungskosten werden vernachlªssigt, d¿rften aber ebenfalls klein sein (vgl. 

Kapitel 20.5.1). 

¶ Bei der Bestimmung der Kostensªtze wurden gemªss dem at least Ansatz ebenfalls vorsich-

tige Werte verwendet bzw. teilweise fehlen Datengrundlagen, die eine Bewertung erlauben 

w¿rden.156 

4.9 Vergleich zu den bisherigen Berechnungen 

Die folgenden beiden Abbildungen zeigen, dass die gesamten externen Kosten der Luftbelastung 

für das Jahr 2021 mit den neuen Berechnungen von 3.3 auf 5.9 Mrd. CHF steigen (Zunahme um 

79%). Im Strassenverkehr fallen sie neu um 62% höher aus wie bisher (4.60 statt 2.85 Mrd. CHF), 

 

154  Herz- / Kreislauferkrankungen, Atemwegserkrankungen, Lungenkrebs, Diabetes und Demenz. 

155  Ecoplan (1996), S. 71ï74 

156  Dies zeigt sich z.B. in folgenden Annahmen, die sowohl in den Bereichen Luft- und Lärmbelastung als auch bei den 

Gesundheitsnutzen im Fuss- und Veloverkehr gelten (vgl. Anhang A, Kapitel 20.4): 

¶ Demenzerkrankungen, die nicht zu Spitaleintritten führen, können zu Produktionsausfällen führen, indem ï insbe-

sondere in einem früheren Stadium ï die Leistungsfähigkeit der betroffenen abnimmt oder ï z.B. in einem späteren 

Stadium ï eine Frühpensionierung gewählt wird oder auf eine Beschäftigung über das Pensionsalter hinaus ver-

zichtet wird. Mangels Datengrundlagen müssen solche Effekte vernachlässigt werden. 

¶ Bei der Demenz wurde durch das ARE ein besonders vorsichtiger Wert für die sonstigen medizinischen Kosten 

gewählt. 

¶ Bei den immateriellen Kosten pro Hospitalisation wird ein vorsichtiger Wert verwendet, der eher zu tief liegen dürfte. 

¶ Die Abschätzung der Ausfalltage über das amerikanische "Official Disability Guideline" dürfte die Ausfalltage ten-

denziell unterschätzen, weil in den USA mit weniger guten Sozialversicherungen der Druck, wieder zu arbeiten, 

gemäss einer grösseren Krankenkasse höher sei als in der Schweiz. 

¶ Entsprechend dem at least Ansatz wird nicht berücksichtigt, dass die Arbeitsproduktivität vor oder nach der Arbeits-

abwesenheit kleiner sein könnte. 

¶ Bei den frühzeitigen Todesfällen werden keine medizinischen Behandlungskosten berücksichtigt (soweit sie nicht in 

den Spitalkosten enthalten sind). Zudem werden die Bestattungskosten vernachlässigt. 

¶ Mangels Datengrundlagen musste darauf verzichtet werden, medizinische Heilungskosten für die Tage mit einge-

schränkter Aktivität zu berechnen. 
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im Schienen-, Luft- und Schiffsverkehr ist die neue Schätzung um je ca. 190% höher als bisher 

(Schienenverkehr 1.04 statt 0.37 Mrd. CHF, Luftverkehr 67 statt 23 Mio. CHF und Schiffsverkehr 

215 statt 73 Mio. CHF). 

Die Unterschiede zwischen den Verkehrsträgern (und zwischen dem Personen- und Güterverkehr) 

sind alle auf die veränderten Immissionen zurückzuführen: Im Strassenverkehr nehmen die Im-

missionen gegenüber den bisherigen Berechnungen um 18% ab, bei den anderen drei Verkehrs-

trägern jedoch um je ca. 45% zu. Rund 40% der Immissionen sind nicht primäres PM10, sondern 

sekundäres PM10, das aus NOx, NH3, SOx und VOC-Emissionen entsteht. Das sekundäre PM10 

wurde bei der Pollumap-Aktualisierung sehr viel detaillierter modelliert als dies in früheren Versio-

nen der Fall war. Daher ist der Unterschied zu den früheren Datengrundlagen hauptsächlich auf 

die Weiterentwicklung des Modells zurückzuführen. 

Abbildung 4-27: Vergleich zu den bisherigen Berechnungen: Externe Gesundheitskosten der Luft-

belastung in Mio. CHF. 

 

 

 

Bisherige Berechnung für 2021 Personenverkehr Güterverkehr Total

Strassenverkehr                 2ô124.01                   722.88                      2ô846.9 

Schienenverkehr                       230.6                     136.4                         366.9 

Luftverkehr                         19.5                          3.1                           22.6 

Schiffsverkehr                         35.1                        37.7                           72.9 

Total                   2ô409.2                     900.1                      3ô309.3 

Neue Berechnung für 2021 Personenverkehr Güterverkehr Total

Strassenverkehr                   3ô412.1                  1ô204.0                      4ô616.1 

Schienenverkehr                       706.5                     333.7                      1ô040.2 

Luftverkehr                         60.6                          6.1                           66.6 

Schiffsverkehr                       103.6                     111.2                         214.8 

Total                   4ô282.8                  1ô654.9                      5ô937.7 

Veränderung durch Neuberechnung in % Personenverkehr Güterverkehr Total

Strassenverkehr 60.6% 66.6% 62.1%

Schienenverkehr 206.4% 144.7% 183.5%

Luftverkehr 210.5% 96.6% 195.0%

Schiffsverkehr 194.8% 194.9% 194.8%

Total 77.8% 83.9% 79.4%

Veränderung durch Neuberechnung in Mio. CHF Personenverkehr Güterverkehr Total

Strassenverkehr                   1ô288.1                     481.1                      1ô769.2 

Schienenverkehr                       476.0                     197.3                         673.3 

Luftverkehr                         41.1                          3.0                           44.1 

Schiffsverkehr                         68.5                        73.5                         141.9 

Total                   1ô873.6                     754.9                      2ô628.5 
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Die allgemeine Zunahme ist auf folgende Gründe zurückzuführen: 

¶ Bei den Folgen von Todesfªllen liegt die Belastungs-Wirkungs-Beziehung f¿r Todesfªlle bei 

Erwachsenen aufgrund neuer Studienergebnisse 78% hºher (wªhrend die Kostensªtze pro 

verlorenes Lebensjahr bzw. Erwerbsjahr fast unverªndert sind). Damit erhºhen sich die Kosten 

durch verlorene Lebens- und Erwerbsjahre im Strassenverkehr von bisher 2.4 auf neu 3.4 Mrd. 

CHF. 

¶ Es werden drei neue Krankheitsbilder miteinbezogen, bei denen bisher noch nicht gen¿gend 

wissenschaftliche Grundlagen vorlagen, um einen Zusammenhang bestªtigen zu kºnnen, nªm-

lich Demenz, Lungenkrebs und Diabetes. Wªhrend Lungenkrebs und Diabetes nur 0.5% bzw. 

0.4% der gesamten Kosten ausmachen, f¿hrt die Demenz zu einer deutlichen Erhºhung der 

Kosten: Sie macht 19% der neu berechneten Kosten aus, im Strassenverkehr sind dies 872 

Mio. CHF. Dies ist einerseits auf den starken Zusammenhang zwischen der Luftbelastung und 

der Zunahme der Demenz (hohe Belastungs-Wirkungs-Beziehung) zur¿ckzuf¿hren und ande-

rerseits auf die hohen Pflegekosten f¿r demenzkranke Personen (Heim- und Spitexkosten so-

wie informelle Pflege). 

¶ Zudem wurde Bronchitis durch das breitere Krankheitsbild COPD ersetzt. COPD hat eine ca. 

doppelt so starke Belastungs-Wirkungs-Beziehung wie Bronchitis bisher. Die Kostensªtze f¿r 

COPD sind aber nur ca. 4% hºher als die bisherigen Kostensªtze f¿r Bronchitis (aufgrund hº-

herer medizinischer Kosten). Damit werden die Kosten der Bronchitis (gut 120 Mio. CHF) er-

setzt durch diejenigen von COPD (gut 230 Mio. CHF). 

¶ Die Kosten von Tagen mit eingeschrªnkter Aktivitªt bzw. Tage mit Erwerbsausfall nehmen im 

Strassenverkehr von 295 auf 7 Mio. CHF ab. Dies obwohl bei den Tagen mit Erwerbsausfall 

eine neue, separate und um 44% hºhere Belastungs-Wirkungs-Beziehung verwendet wird. 

Grund daf¿r ist, dass bei diesen beiden Krankheitsbildern die Kosten der anderen ber¿cksich-

tigten Krankheilsbilder abgezogen werden, um Doppelzªhlungen zu vermeiden (vgl. Kapitel 

20.5.3b) und 20.5.6b): So werden f¿r die Tage mit eingeschrªnkter Aktivitªt f¿r den Strassen-

verkehr zuerst immaterielle Kosten von 281 Mio. CHF und Produktionsausfªlle von 51 Mio. CHF 

berechnet. Davon werden aber die immateriellen Kosten bzw. die Produktionsausfªlle aller an-

deren Krankheitsbilder abgezogen. Dabei zeigt sich, dass die immateriellen Kosten der anderen 

Krankheitsbilder hºher sind als die hier berechneten immateriellen Kosten f¿r Tage mit einge-

schrªnkter Aktivitªt, so dass keine immateriellen Kosten mehr ausgewiesen werden. Beim Pro-

duktionsausfall hingegen verbleiben Kosten von 7 Mio. CHF (im Strassenverkehr). Die Reduk-

tionen bei den Tagen mit eingeschrªnkter Aktivitªt und bei den Tagen mit Erwerbsausfall ge-

gen¿ber bisher sind also darauf zur¿ckzuf¿hren, dass neu mehr Krankheitsbilder ber¿cksichtigt 

werden und spezifisch ausgewiesen werden kºnnen. 

Schliesslich bleiben Herz- / Kreislauferkrankungen und Atemwegserkrankungen in einer ähnlichen 

Grössenordnung wie bisher (je knapp 10 Mio. CHF im Strassenverkehr). Die Belastungs-Wirkungs-

Beziehungen sind leicht tiefer. Dafür sind die Kostensätze (insbesondere Spitalkosten) etwas hö-

her. 
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Abbildung 4-28: Vergleich zu den bisherigen Berechnungen: Externe Gesundheitskosten der Luft-

belastung 

 
Achtung: Die Skalen der vier Verkehrsträger sind unterschiedlich
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5 Gebäudeschäden durch Luftverschmutzung 

5.1 Berechnungsgegenstand 

Luftschadstoffemissionen des Verkehrs verursachen neben den Gesundheitskosten (vgl. Kapitel 

4) auch Kosten aufgrund von Gebäudeschäden.157 Die verkehrsbedingten Gebäudeschäden sind 

demnach ein Teil der gesamten Wirkung der Luftverschmutzung des Verkehrs. 

Den Gebäudeschäden liegt eine komplexe Wirkungskette zugrunde. Die vom Verkehr ausge-stos-

senen Emissionen (Luftschadstoffe) werden meistens zuerst in der Atmosphäre umgewandelt 

(Transmission), ehe sie als Immissionen auf eine Gebäudefassade einwirken. Durch diese Immis-

sionen entstehen Schäden an den Materialien der Gebäudehülle.  

Berechnungsgegenstand sind die Mehrkosten durch solche Materialschäden in verkehrsexponier-

ten Gebieten sowie in nicht verkehrsexponierten Gebieten innerhalb von Metropolitanräumen (Hin-

tergrundbelastung). Die Gebäudeschäden umfassen demnach die zusätzlichen Kosten, welche 

anfallen, wenn Fassaden (an verkehrsexponierten Örtlichkeiten) häufiger gereinigt oder renoviert 

werden müssen bzw. wenn sich die Lebensdauer der Fassade (an nicht verkehrsexponierten La-

gen innerhalb von Metropolitanräumen) aufgrund der Hintergrundbelastung verkürzt. 

5.2 Bewertungsmethodik und wesentliche Anpassungen 

Die verkehrsbedingten Gebäudekosten haben in der internationalen Forschung eine untergeord-

nete Bedeutung. Es existieren nur wenige verlässliche Studien, die quantitative Belastungs-Wir-

kungs-Beziehungen zu den Gebäude- und Materialschäden in Abhängigkeit der Luftschadstoff-

emissionen bzw. -immissionen herleiten. Des Weiteren gibt es nur wenig konkrete Empfehlungen 

zu Kostensätzen für Gebäude- und Materialschäden infolge von Luftverschmutzung. So werden in 

der Methodenkonvention 3.1 des Umweltbundesamtes158 die Kostensätze aus der NEEDS- Stu-

die159 aufdatiert. 

Studien, welche sich auf Gebäude- und Materialschäden beziehen, konzentrieren sich meist auf 

die Belastungs-Wirkungs-Beziehung von Schadstoffen auf unterschiedliche Materialien, also z.B. 

auf die Folgen der Einwirkung von Schwefeloxid auf Aluminium-Oberflächen. Hingegen fehlen kon-

krete Angaben, um solche Zustandsänderungen zu monetarisieren.160 Im vorliegenden Projekt 

übernehmen wir für die Gebäudeschäden deshalb die bestehende, in der Schweiz bereits ange-

wandte Methodik und datieren das Mengen- und Wertgerüst auf. 

Die Kosten werden wie bisher über drei Berechnungsansätze ermittelt:  

 

157  Darüber hinaus sind die Ernteausfälle, die Waldschäden und die Biodiversitätsverluste zu erwähnen. Diese Kostenka-

tegorien werden in den Kapiteln 6, 7und 8 separat betrachtet. 

158  UBA (2020) 

159  NEEDS (2008) 

160  Vgl. z.B. Brimblecombe; Grossi (2010) und Christodoulakis; Tzanis; Varotsos; u. a. (2017) 
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¶ Kosten f¿r durchgef¿hrte Renovationen an verkehrsexponierten Standorten (Renovations-

kosten).  

¶ Kosten aufgrund der Verschlechterung des Fassadenzustandes ohne direkte Renovationsfolge 

an nicht verkehrsexponierten Standorten in Metropolitanrªumen. An nicht verkehrsexponier-

ten Standorten entstehen die Kosten durch die Hintergrundbelastung, da sich PM10-Emissionen 

flªchig ausbreiten (Kosten durch verk¿rzte Lebensdauer).  

¶ Kosten aufgrund erhºhten Reinigungsaufwands von B¿ro- und Gewerberªumlichkeiten an ver-

kehrsexponierten Standorten (Reinigungskosten). 

Abbildung 5-1 zeigt die Bewertungsmethodik bzw. das Vorgehen in der Übersicht. Analog zu den 

bisherigen Studien161 dienen die PM10-Emissionen als Leitschadstoff. Daraus wird wiederum die 

PM10-Konzentration (Immissionen) abgeleitet. Als weitere Inputquelle im Schritt 1 wird auf Daten 

der Gebäudedatenbank von Wüest & Partner zurückgegriffen. Daraus gehen Fassadenflächen 

differenziert nach Fassadentyp und Gebäudenutzung hervor, welche gemäss der Grundlagenstu-

die zusätzlich nach acht Agglomerationstypen162 unterschieden werden.163 

Für die Schritte 2ï4 werden für jeden Berechnungsansatz separate Kostensätze herangezogen. 

Die Berechnungsmethode anhand dieser Inputdaten basiert auf der Grundlagenstudie aus dem 

Jahr 2004164 und wird immer noch als adäquat eingeschätzt. Insbesondere für die Schritte 2 bzw. 

3 werden daraus die folgenden, empirisch hergeleiteten Grundsätze übernommen: 

¶ Gebªudebewirtschaftungsmodell und die daraus resultierenden Renovationszyklen: Dabei wird 

insbesondere die um 0.5% hºhere Renovationstªtigkeit an verkehrsexponierten Standorten 

(PM10-Immissionen > 20 ɛg/m3) verwendet.  

¶ Empirischer Zusammenhang von PM10-Immissionen und Fassadenzustand165 f¿r die Bestim-

mung der verk¿rzten Lebensdauer einer Fassade an nicht verkehrsexponierten Standorten in 

Metropolitanrªumen: Die bisher angenommene durchschnittliche Fassadenlebensdauer von 45 

Jahren166 wird aufgrund verschiedener Quellen auf 40 Jahre gek¿rzt.167 Es kommt weiterhin 

das folgende Schªtzmodell zur Bestimmung der verk¿rzten Lebensdauer zur Anwendung: 

ï Fassadenzustand = Ŭ * (Gebªudealter * PM10-Immissionen [ɛg / m3]) + Ů,  

ï wobei Ŭ = -3.3*10-3 und Ů = 4.8 gilt 

 

161  Ecoplan; INFRAS (2008); INFRAS; Ecoplan (2019); INFRAS; Wüest & Partner (2004) 

162  Metropole, Agglomerationen von Metropolen, Kerngemeinden innerhalb Metropolitanräumen, Sonstige Agglomeration 

innerhalb Metropolitanräumen, Kerngemeinden, Agglomeration ausserhalb Metropolitanräumen, Einzelstädte, Land 

163  Die Definitionen stützen sich auf die folgende Publikation: Schuler; Dessemontet; Joye (2005) 

164  INFRAS; Wüest & Partner (2004) 

165  Die Beurteilung des Fassadenzustands erfolgt auf einer 9-stufigen Skala: 5 sehr gut, 4.5 sehr gut/gut, 4 gut, 3.5 gut/mit-

tel, 3 mittel, 2.5 mittel/mangelhaft, 2 mangelhaft, 1.5 mangelhaft/kritisch, 1 kritisch. Bei einem Fassadenzustand von 2.5 

und tiefer beurteilen die Expertinnen und Experten von Wüest & Partner eine Fassadenrenovation als notwendig. 

166  Ecoplan; INFRAS (2008) 

167  Basierend auf SIA (2020) liegt die Lebensdauer von Fassaden bei 30ï40 Jahren; gemäss Angaben der Mobiliar (2022) 

und Credit Suisse (2017) liegt die Lebensdauer von Fassaden zwischen 30 und 50 Jahren. 
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Abbildung 5-1: Bewertungsmethodik Gebäudeschäden 

 

 

¶ Bei einer bestimmten PM10-Immissionssituation wird der Fassadenzustand 2.5 erreicht, der 

von den Expertinnen und Experten der Grundlagenstudie als relevanter Zustand f¿r eine not-

wendige Fassadenrenovation angesehen wird. 

¶ Die Anteile der verkehrsexponierten Gebªudeflªchen pro Raumtyp wurden aus der Grundla-

genstudie ¿bernommen. Als Grundlage f¿r die Unterscheidung zwischen verkehrsexponierten 
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und nicht verkehrsexponierten Gebieten diente die Arealstatistik sowie die PM10-Immissionen 

(> 20 ɛg/m3) bzw. -Emissionen gemªss der Grundlagenstudie.168 

Die Summe der resultierenden Renovations- und Reinigungskosten und die Kosten durch ver-

kürzte Lebensdauer ergibt die externen Gebäudekosten aufgrund der Luftverschmutzung des Ver-

kehrs (Schritte 5ï7). Um diese Kosten auf die einzelnen Verkehrsträger bzw. im Strassenverkehr 

auf die Fahrzeugkategorien umzulegen, werden neben Immissionswerten auch Angaben zu Emis-

sionen und Fahrleistungen herangezogen (Schritt 8).  

Die angewendete Methodik in der Grundlagenstudie wird immer noch als adäquat eingeschätzt. 

Grundsätzlich gilt es zu sagen, dass das Modell zur Berechnung der Gebäudeschäden durch Luft-

verschmutzung aus dem Jahr 2004 stammt und seither nicht mehr grundlegend überarbeitet wer-

den konnte. Eine vertiefte Analyse der Belastungs-Wirkungs-Beziehung sowie der Anteile der ver-

kehrsexponierten Flächen nach Agglomerationstyp ist dringend zu empfehlen, war aber nicht Ge-

genstand der vorliegenden Studie. 

5.3 Mengengerüst 

5.3.1 PM10-Immissionen 

Die PM10-Immissionen stammen aus derselben Quelle wie bei den Gesundheitskosten (verfeiner-

tes Immissionsmodell des BAFU, vgl. Kapitel 4.2.1 und 4.3.1). Als Grundlage für die empirische 

Schätzfunktion, welche die verkürzte Lebensdauer von Fassaden durch die Luftverschmutzung 

berechnet, werden diese Immissionen zudem nach vier Agglomerationstypen (Metropole, Agglo-

meration von Metropolen, Kerngemeinden in Metropolräumen, sonstige Agglomeration in Metro-

polräumen) differenziert. Für die Studie Externe Effekte des Verkehrs 2010169 wurden dafür die 

räumlichen Immissionsdaten über das flächenmässige Gemeinderaster der Schweiz gelegt, und 

zwar für jeden einzelnen Verkehrsträger resp. für jede einzelne Fahrzeugkategorie. Gemäss einer 

Einschätzung der Entwickler und Entwicklerinnen des Immissionsmodells170 können für die vorlie-

gende Studie die gleichen relativen Immissionsanteile je Agglomerationstyp angenommen werden. 

Die aggregierten PM10-Konzentrationen für den Verkehr und die restlichen Bereiche (Haushalte, 

Industrie, Land-/Forstwirtschaft, natürliche Immissionen) sind in nachstehender Abbildung darge-

stellt. 

 

168  INFRAS; Wüest & Partner (2004) 

169  Ecoplan; INFRAS (2014) 

170  INFRAS; Meteotest (2020a) 
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Abbildung 5-2: PM10-Immissionen in der Schweiz 2021 

 

 

5.3.2 Fassadenflächen 

Für die Berechnungen der Gebäudekosten für das Jahr 2010 wurde ein Mengengerüst (Gebäude-

fassadenflächen) aus der Gebäudedatenbank von Wüest & Partner herangezogen. Diese unter-

scheidet die Fassaden nach acht Agglomerationstypen, der Fassadenbauart und der Gebäude-

nutzung. Die Fassadenflächen werden gemäss der Gebäude- und Wohnungsstatistik (GWS)171 

anhand der Wachstumsraten der Anzahl an Gebäuden in städtischen und ländlichen Gebieten 

hochgerechnet. 

Abbildung 5-3: Fassadenflächen in der Schweiz 2021 

 

Quelle: Datensatz zu Fassadenflächen, Wüest & Partner AG (2013) und BSF (2023). 

 

171  BFS (2023b) 

PM10-Immissionen 2021 (µg/m3)

nach Raumtyp (Gemeindetyp) Total Verkehr Rest

Metropole 13.40 3.86 9.54

Agglomerationen von Metropolen 12.82 3.34 9.48

Kerngemeinden innerhalb Metropolitanräumen 12.33 3.12 9.21

Sonstige Agglomeration innerhalb Metropolitanräumen 11.81 2.83 8.98

Fassadenflächen insgesamt

nach Agglomerationstypen & Fassadenbauart (in ha) verputzt roh Glas / Metall vorgehängt Türe / Tore Fenster Total

Metropole 4ô820 531 221 1ô206 242 2ô010 9ô030

Agglomerationen von Metropolen 6ô733 1ô447 369 2ô716 437 3ô361 15ô063

Kerngemeinden innerhalb Metropolitanräumen 2ô681 440 135 863 150 1ô218 5ô486

Sonstige Agglomeration innerhalb Metropolitanräumen 4ô226 849 207 1ô722 272 2ô000 9ô275

Kerngemeinden 2ô828 454 150 910 155 1ô263 5ô760

Agglomeration ausserhalb Metropolitanräumen 3ô953 798 195 1ô691 255 1ô843 8ô736

Einzelstädte 227 40 13 82 13 109 484

Land 10ô429 2ô027 384 5ô838 697 4ô491 23ô867

Total 35ô898 6ô586 1ô673 15ô029 2ô221 16ô295 77ô702
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5.4 Wertgerüst 

5.4.1 Renovationskosten 

Der verwendete Renovationskostensatz stammt aus der Grundlagenstudie und betrug 

245 CHF/m2 im Jahr 2000.172 Für die externen Effekte des Verkehrs 2010 wurde der Renovations-

kostensatz durch Wüest & Partner plausibilisiert. Die Herleitung eines neuen Kostensatzes für die 

Fassadenrenovation auf Basis einer empirischen Erhebung wäre sinnvoll, aber mit umfangreichen 

Arbeiten verbunden und war nicht im Auftrag der vorliegenden Studie enthalten. Dennoch zeigen 

Abklärungen bei Wüst & Partner sowie eine pragmatische Kurzrecherche, dass die Kostensätze 

weiterhin als plausibel gelten können. Deshalb schreiben wir den Renovationskostensatz mit dem 

Teil-Baupreisindex «Renovation, Umbau» fort. In der letzten Studie wurde der Kostensatz mithilfe 

des gesamten Baupreisindex fortgeschrieben. Seit 2010 veröffentlicht das BFS auch Teilindizes 

für Renovationskosten. Der Teilindex «Renovation, Umbau» eignet sich besser für die Fortschrei-

bung des Renovationskostensatzes als der gesamte Baupreisindex. Der mittlere Kostensatz für 

das Jahr 2021 beläuft sich demnach auf 294 CHF/m2. Gegenüber der letzten Berechnung im Jahr 

2015 entspricht dies einer Zunahme von rund 2.2 %, welche der Steigerung des Teilindex «Reno-

vation, Umbau» des Baupreisindexes entspricht.173  

5.4.2 Kosten durch verkürzte Lebensdauer (Gebäudehülle) 

Luftverschmutzung verkürzt die Lebensdauer von Gebäudehüllen über die Hintergrundbelastung 

auch an nicht verkehrsexponierten Standorten. Um die daraus entstehenden Kapitalkosten zu be-

rechnen, werden bauteilspezifische Kostensätze für die Erstellungskosten verwendet. Diese Kos-

tensätze wurden für die externen Effekte des Verkehrs 2010 basierend auf Recherchen und Aus-

wertungen seitens Wüest & Partner aktualisiert. Berücksichtigt wurden dabei statistische Angaben 

zu Baupreisen ebenso wie Kennwerte abgerechneter Bauten, Herstellerangaben und interne 

Kennwerte. Diese Kostensätze wurden unter Verwendung des Hochbaupreisindex fortgeschrie-

ben. In Abbildung 5-4 sind die Kostensätze für die Jahre 2015 und 2021 dargestellt. Gegenüber 

der letzten Berechnung im Jahr 2015 entspricht dies einer Zunahme von rund 3.9%, welche der 

Steigerung des Hochbaupreisindex im gleichen Zeitraum entspricht. In der letzten Studie wurden 

die Kostensätze mithilfe des gesamten Baupreisindex fortgeschrieben. Da sich die Erstellungskos-

ten jedoch auf den Hochbau beziehen, wird der Hochbaupreisindex als passender erachtet. 

 

172  INFRAS; Wüest & Partner (2004) 

173  In den Vorgängerstudien wurde der Kostensatz mit dem Baupreisindex «Baugewerbe Total» fortgeschrieben. Die Tei-

lindizes «Renovation» werden jedoch als angemessener betrachtet. 



 5. Gebäudeschäden durch Luftverschmutzung ECOPLAN / INFRAS  

143 

Abbildung 5-4: Verwendete Kostensätze 2015 und 2021 

 

Quelle: INFRAS; Wüest & Partner (2004) und INFRAS; Ecoplan (2019). 

 

5.4.3 Reinigungskosten 

Der Kostensatz für die Reinigungskosten wurde in einer Grundlagenstudie174 basierend auf Inter-

views mit Experten und Expertinnen hergeleitet und betrug 4.50 CHF/m2 im Jahr 2000. Wir erach-

ten es als zweckmässig, den Kostensatz wie bis anhin mittels Lohnindex fortzuschreiben. Der ver-

wendete Reinigungskostensatz für Glasfassaden beläuft sich demnach im Jahr 2021 auf 5.63 

CHF/m2. Gegenüber 2000 entspricht dies einer Zunahme von rund 25% (Veränderung des Nomi-

nallohnindex, Dienstleistungen ï gegenüber 2015 Zunahme um 3.5%). Es wären umfangreiche 

Abklärungen bzw. empirische Erhebungen notwendig, um den Reinigungskostensatz neu zu er-

mitteln. Zudem gibt es grosse lokale Unterschiede innerhalb der Schweiz. Da der Kostensatz ge-

mäss einer Kurzrecherche ï auch wenn eher konservativ ï innerhalb der Bandbreite der Kostens-

ätze liegt, wird er beibehalten (at least Ansatz). 

5.5 Vorgehen bei Differenzierungen 

5.5.1 Differenzierung nach Antriebsart 

Die Differenzierung nach Antriebsart für den Strassenverkehr wird über spezifische Emissionsfak-

toren je Fahrzeugkategorie und Antriebsart (fossil, elektrisch und Rest) und anhand der jeweiligen 

Anteile an der Fahrleistung berechnet (vgl. Kapitel 20.1.6). 

5.5.2 Differenzierung nach Raumtypen 

Die Differenzierung nach Raumtypen im Strassen- und Schienenverkehr erfolgt gleich wie bei den 

Gesundheitsnutzen der Luftverschmutzung (vgl. Kapitel 4.5.2): Basis bildet das nationale Perso-

nenverkehrsmodell (vgl. Anhang A, Kapitel 20.1.4). Dabei werden die Fahrleistungen nach den 

 

174  INFRAS; Wüest & Partner (2004) 

Gebäudehülle - Erstellungskosten

Spezifische Kostensätze (CHF/m
2
) 2015 2021

verputzte Fassaden 112 116

rohe Fassaden 266 276

Glas/Metall-Fassaden 748 777

vorgehängte Fassaden 286 297

Türen/Tore 663 689

Fenster 821 853
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drei Raumtypen dichtbesiedelt, mitteldichtbesiedelt und geringbesiedelt differenziert und die ent-

sprechenden prozentualen Anteile auf das Endergebnis angewendet. Bei dieser Auswertung wer-

den zwei zusätzliche Effekte berücksichtigt: 

¶ Die Emissionsfaktoren im Strassenverkehr werden nach innerorts, ausserorts und Autobahn 

differenziert. 

¶ Zudem wird ber¿cksichtigt, dass der Grossteil der Gebªudeschªden in unmittelbarer Nªhe zum 

Emissionsort auftreten. Gemªss VSS 41 828175 (Ziffer 20) verursacht PM10 regionale Gebªu-

deschªden von 2ô200 CHF pro Tonne und zusªtzlich im bebauten Gebiet lokale Schªden von 

139'000 CHF pro Tonne (Preisstand 2015). Die Schªden im bebauten Gebiet sind damit um 

den Faktor 64 hºher (= (139ô000 + 2'200) / 2ô200). F¿r die Aufteilung der Gebªudeschªden 

werden also die Emissionen im bebauten Gebiet mit dem Faktor 64 multipliziert. 

Die PM10-Konzentrationen liegen für die Verkehrsträger Strasse, Schiene, Wasser und Luft vor, 

jeweils differenziert nach Personen- und Güterverkehr; im Strassenverkehr finden sich zudem Dif-

ferenzierungen nach Fahrzeugkategorien und Antriebsarten. Die Differenzierung der Kosten nach 

Verkehrsträgern und Verkehrsmitteln erfolgt anhand der relativen Anteile der Verkehrsmittel an 

den gesamten PM10-Immissionen im Verkehr.  

5.5.3 Differenzierung nach Kantonen 

Die Differenzierung der Ergebnisse im Strassen- und Schienenverkehr nach den Kantonen erfolgt 

gleich wie die Differenzierung nach Raumtyp: Die Emissionen pro Fahrzeugkategorie und 

Raumtyp werden über die Fahrleistungen aus dem nationalen Verkehrsmodell und den nach Fahr-

zeugkategorie und Strassentyp differenzierten Emissionsfaktoren ermittelt. Dabei wird ebenfalls 

der Gewichtungsfaktor 64 für Emissionen im bebauten Gebiet angewendet. 

5.6 Überlegungen zu den Grenzkosten 

Wir gehen davon aus, dass zwischen den Immissionen und den daraus resultierenden Gebäude-

schäden ein linearer Zusammenhang besteht. Dies ist darauf zurückzuführen, dass die Belas-

tungs-Wirkungs-Beziehungen linear verlaufen. Damit wären gemäss unserer Einschätzung die 

Grenz- und Durchschnittskosten bei den Gesundheitsschäden der Luftbelastung identisch. 

 

175  VSS 41 828 (2022) 
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5.7 Ergebnisse 

5.7.1 Externe Kosten 

a) Überblick Gesamtverkehr 

Abbildung 5-5 und Abbildung 5-6 zeigen einen Überblick der externen Kosten im Bereich Gebäu-

deschäden durch Luftverschmutzung. Für das Jahr 2021 betragen die Kosten rund 259.6 Mio. 

CHF. 78% dieser Kosten entfallen auf den Strassenverkehr, 17% auf den Schienen-, 1% auf den 

Luft- und 4% auf den Schiffsverkehr. 

Abbildung 5-5: Überblick über die externen Kosten im Bereich Gebäudeschäden durch Luftver-

schmutzung 2021 

 

Abbildung 5-6: Überblick über die externen Kosten im Bereich Gebäudeschäden durch Luftver-

schmutzung 2021 
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Mio. CHF

unten Personenverkehr         oben Güterverkehr

in Mio. CHF

Personen-

verkehr

Güter-

verkehr

Total in % 

des Totals

Strassenverkehr                     149.7                       52.4                         202.1 77.9%

Schienenverkehr                       30.8                       14.5                           45.3 17.4%

Luftverkehr                         2.6                         0.3                             2.9 1.1%

Schiffsverkehr                         4.5                         4.8                             9.3 3.6%

Total                     187.6                       72.0                         259.6 100.0%

in % des Totals 72.3% 27.7% 100.0%
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b) Strassenverkehr 

Die externen Gebäudekosten des Strassenverkehrs betragen im Jahr 2021 202 Mio. CHF. Diese 

Kosten werden insbesondere durch den motorisierten privaten Personenverkehr (69%) und den 

Güterverkehr (26%) verursacht. Von den Kosten entfallen 73% auf die Renovationskosten und 

27% auf die Reinigungskosten. Die Kosten aufgrund der verkürzten Lebensdauer betragen für alle 

Verkehrsträger Null. Dies lässt sich darauf zurückführen, dass die Exposition der Fassaden ge-

genüber der verkehrsbedingten Luftverschmutzung über die letzten Jahre gesunken ist und nun 

einen Punkt erreicht hat, bei dem die Kosten unter der angewandten Wirkungsbeziehung Null sind. 

Dies liegt unter anderem daran, dass eine lineare (negative) Beziehung zwischen dem Alter der 

Gebäude und dem Zustand der Fassade postuliert wurde, während die Schäden von einem zu-

sätzlichen Jahr mit dem Alter abnehmen. Die lineare Annahme ist für eine Anwendung über 4ï5 

Jahre geeignet, aber nicht mehr. Es wird empfohlen, für zukünftige Aktualisierungen die Wirkungs-

beziehung unter diesen neuen Umständen in einer separaten Studie empirisch herzuleiten. 

Abbildung 5-7: Überblick über die externen Kosten im Bereich Gebäudeschäden durch Luftver-

schmutzung 2021 nach Fahrzeugkategorien 
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Abbildung 5-8: Überblick über die externen Kosten im Bereich Gebäudeschäden durch Luftverschmut-

zung 2021 nach Fahrzeugkategorien und Kostenelementen 

 
«0.0» bedeutet, dass das Ergebnis grösser 0, aber kleiner als 0.05 ist. «-» bedeutet, dass der Wert tatsächlich Null ist oder z.B. aufgrund fehlender 

Datengrundlagen nicht berechnet werden kann. Diese Bemerkung gilt auch für alle folgenden Abbildungen. 

 

Die folgende Abbildung zeigt die Aufteilung der durch den Strassenverkehr verursachten Kosten 

im Bereich Gebäudeschäden durch Luftverschmutzung differenziert nach den einzelnen Fahrzeug-

kategorien und Antriebsarten. 98% der Kosten (197 Mio. CHF) des Strassenverkehrs werden durch 

fossile Fahrzeuge verursacht. Elektrofahrzeuge verursachen 1.7% der Kosten. 

Abbildung 5-9: Externe Kosten im Bereich Gebäudeschäden durch Luftverschmutzung 2021 nach An-

triebsart 

 

 

In der folgenden Abbildung werden die externen, durch Luftverschmutzung verursachten Gebäu-

dekosten auf die Kantone differenziert. Die Aufteilung der Kosten auf die Kantone hängt vor allem 

von der relativen Grösse der Bevölkerung ab. Die meisten Kosten fallen auf den Kanton Zürich 

(17%), den Kanton Bern (12%) und den Kanton Aargau (9%) an. 

Gesamt-

total

in Mio. CHF PW GW MR Mofa E-Bike Pedelec Velo fäG Fuss Bus Trolley Tram Li LW SS

Renovationskosten 96.8         1.9           1.6           1.4           0.1           0.3            -           -           -           6.8            0.6            0.3            10.9         8.6           18.9         148.1         

Verkürzte Lebensdauer -           -           -           -           -           -            -           -           -           -            -            -            -           -           -           -             

Reinigungskosten 35.3         0.7           0.6           0.5           0.0           0.1            -           -           -           2.5            0.2            0.1            4.0           3.1           6.9           54.0           

Total 132.1       2.6           2.2           1.9           0.1           0.4            -           -           -           9.2            0.9            0.4            14.8         11.8         25.8         202.1         

in % des Gesamttotals 65.4% 1.3% 1.1% 0.9% 0.0% 0.2% 0.0% 0.0% 0.0% 4.6% 0.4% 0.2% 7.3% 5.8% 12.8% 100.0%

Total Teilbereiche 202.1         

in % des Gesamttotals 100.0%

Personenverkehr

68.7% 0.2% 5.2% 25.9%

PW = Personenwagen, GW = Gesellschaftswagen, MR = Motorrad, fäG = fahrzeugähnliches Gerät, Fuss = Fussverkehr, Li = Lieferwagen, LW = Lastwagen, SS = Sattelschlepper. 

Güterverkehr

Motorisierter privater Personenverkehr Fuss- und Veloverkehr Öffentlicher Personenverkehr

52.4138.8 0.5 10.4

Gesamt-

total

in Mio. CHF PW GW MR Mofa E-Bike Pedelec Velo fäG Fuss Bus Trolley Tram Li LW SS

Fossil 129.4       2.6           2.2           1.9           -           -            -           -           -           8.9            -            -            14.7         11.7         25.6         197.0         

Elektrisch 1.4           0.0           0.0           -           0.1           0.4            -           -           -           0.1            0.9            0.4            0.1           0.0           0.0           3.4             

Rest 1.3           -           -           -           -           -            -           -           -           0.2            -            -            0.0           0.0           0.1           1.7             

Muskelkraft -           -           -           -           -           -            -           -           -           -            -            -            -           -           -           -             

Total 132.1       2.6           2.2           1.9           0.1           0.4            -           -           -           9.2            0.9            0.4            14.8         11.8         25.8         202.1         

Anteil Fossil 97.9% 99.9% 99.7% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 96.6% 0.0% 0.0% 99.2% 99.5% 99.4% 97.5%

Anteil Elektrisch 1.1% 0.1% 0.3% 0.0% 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.5% 100.0% 100.0% 0.5% 0.2% 0.2% 1.7%

Anteil Rest 1.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.9% 0.0% 0.0% 0.3% 0.3% 0.4% 0.8%

Anteil Muskelkraft 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

PW = Personenwagen, GW = Gesellschaftswagen, MR = Motorrad, fäG = fahrzeugähnliches Gerät, Fuss = Fussverkehr, Li = Lieferwagen, LW = Lastwagen, SS = Sattelschlepper. 

Personenverkehr Güterverkehr

Motorisierter privater Personenverkehr Fuss- und Veloverkehr Öffentlicher Personenverkehr
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Abbildung 5-10: Externe Kosten im Bereich Gebäudeschäden durch Luftverschmutzung 2021 nach Kantonen 

 

 

Die folgende Abbildung zeigt die externen, durch die Luftverschmutzung verursachten Gebäude-

kosten auf drei Raumtypen differenziert. Die externen Kosten von 202 Mio. CHF, die durch den 

Strassenverkehr verursacht werden, fallen zu 53% in mitteldicht besiedelten Gebieten, zu 30% in 

dicht besiedelten und zu 17% in gering besiedelten Gebieten an. 

Abbildung 5-11: Externe Kosten im Bereich Gebäudeschäden durch Luftverschmutzung 2021 nach Raumtyp 

 

Gesamt-

total

in Mio. CHF PW GW MR Mofa E-Bike Pedelec Velo fäG Fuss Bus (inkl. Trolley) Tram Li LW SS

Zürich 21.9         0.5           0.4           0.4           0.0           0.1             -          -          -          1.8                               0.1             2.4          2.2          4.7          34.7           

Bern 16.2         0.4           0.3           0.2           0.0           0.0             -          -          -          1.1                               0.0             1.8          1.6          3.4          24.9           

Luzern 7.4           0.2           0.1           0.1           0.0           0.0             -          -          -          0.6                               -            0.8          0.8          1.8          11.9           

Uri 0.6           0.0           0.0           0.0           0.0           0.0             -          -          -          0.1                               -            0.1          0.1          0.2          1.0             

Schwyz 3.1           0.1           0.1           0.0           0.0           0.0             -          -          -          0.2                               -            0.3          0.2          0.5          4.5             

Obwalden 0.4           0.0           0.0           0.0           0.0           0.0             -          -          -          0.0                               -            0.1          0.0          0.1          0.6             

Nidwalden 0.9           0.0           0.0           0.0           0.0           0.0             -          -          -          0.0                               -            0.1          0.1          0.2          1.4             

Glarus 0.6           0.0           0.0           0.0           0.0           0.0             -          -          -          0.0                               -            0.1          0.1          0.2          1.0             

Zug 1.7           0.0           0.0           0.0           0.0           0.0             -          -          -          0.2                               -            0.2          0.1          0.2          2.5             

Freiburg 4.5           0.1           0.1           0.1           0.0           0.0             -          -          -          0.3                               -            0.4          0.4          0.8          6.6             

Solothurn 4.1           0.1           0.1           0.1           0.0           0.0             -          -          -          0.3                               0.0             0.5          0.6          1.2          6.9             

Basel-Stadt 2.9           0.1           0.0           0.1           0.0           0.0             -          -          -          0.4                               0.1             0.2          0.3          0.7          4.7             

Basel-Landschaft 4.3           0.1           0.1           0.1           0.0           0.0             -          -          -          0.3                               0.0             0.6          0.5          1.0          6.9             

Schaffhausen 1.2           0.0           0.0           0.0           0.0           0.0             -          -          -          0.1                               -            0.1          0.1          0.3          2.0             

Appenzell A.Rh. 0.9           0.0           0.0           0.0           0.0           0.0             -          -          -          0.0                               -            0.1          0.1          0.1          1.3             

Appenzell I.Rh. 0.2           0.0           0.0           0.0           0.0           0.0             -          -          -          0.0                               -            0.0          0.0          0.0          0.3             

St. Gallen 8.8           0.2           0.1           0.1           0.0           0.0             -          -          -          0.7                               -            1.0          0.7          1.6          13.2           

Graubünden 2.1           0.1           0.0           0.0           0.0           0.0             -          -          -          0.2                               -            0.4          0.3          0.6          3.7             

Aargau 11.7         0.2           0.2           0.1           0.0           0.0             -          -          -          0.8                               -            1.3          1.2          2.5          18.0           

Thurgau 4.4           0.1           0.1           0.0           0.0           0.0             -          -          -          0.2                               -            0.4          0.4          1.0          6.6             

Tessin 8.0           0.1           0.1           0.1           0.0           0.0             -          -          -          0.5                               -            0.8          0.5          1.2          11.4           

Waadt 11.4         0.1           0.2           0.2           0.0           0.0             -          -          -          0.7                               0.0             1.4          0.7          1.5          16.2           

Wallis 4.0           0.1           0.1           0.1           0.0           0.0             -          -          -          0.4                               -            0.5          0.4          0.8          6.3             

Neuenburg 2.7           0.0           0.0           0.0           0.0           0.0             -          -          -          0.2                               0.0             0.3          0.2          0.3          3.9             

Genf 7.2           0.1           0.1           0.2           0.0           0.0             -          -          -          0.9                               0.1             0.8          0.3          0.6          10.4           

Jura 0.8           0.0           0.0           0.0           0.0           0.0             -          -          -          0.1                               -            0.1          0.1          0.1          1.2             

Total 132.1       2.6           2.2           1.9           0.1           0.4             -          -          -          10.1                             0.4             14.8        11.8        25.8        202.1         

PW = Personenwagen, GW = Gesellschaftswagen, MR = Motorrad, fäG = fahrzeugähnliches Gerät, Fuss = Fussverkehr, Li = Lieferwagen, LW = Lastwagen, SS = Sattelschlepper. 

Personenverkehr Güterverkehr

Motorisierter privater Personenverkehr Fuss- und Veloverkehr Öffentlicher Personenverkehr

Gesamt-

total

in Mio. CHF PW GW MR Mofa E-Bike Pedelec Velo fäG Fuss Bus (inkl. Trolley) Tram Li LW SS

dicht besiedelt 39.4         0.7           0.6           0.8           0.0           0.2             -          -          -          4.4             0.3             4.3          3.1          6.7          60.5           

mitteldicht besiedelt 69.3         1.4           1.2           0.8           0.0           0.2             -          -          -          4.7             0.0             8.3          6.4          14.0        106.4         

gering besiedelt 23.4         0.5           0.4           0.2           0.0           0.0             -          -          -          1.0             -            2.2          2.3          5.1          35.2           

Total 132.1       2.6           2.2           1.9           0.1           0.4             -          -          -          10.1           0.4             14.8        11.8        25.8        202.1         

Anteil dicht besiedelt 29.8% 27.5% 29.3% 45.2% 45.2% 45.2% 0.0% 0.0% 0.0% 43.2% 96.6% 29.1% 25.9% 25.8% 29.9%

Anteil mitteldicht besiedelt 52.5% 52.8% 52.6% 45.2% 45.2% 45.2% 0.0% 0.0% 0.0% 46.5% 3.4% 56.1% 54.5% 54.5% 52.6%

Anteil gering besiedelt 17.7% 19.7% 18.1% 9.6% 9.6% 9.6% 0.0% 0.0% 0.0% 10.3% 0.0% 14.8% 19.6% 19.7% 17.4%

PW = Personenwagen, GW = Gesellschaftswagen, MR = Motorrad, fäG = fahrzeugähnliches Gerät, Fuss = Fussverkehr, Li = Lieferwagen, LW = Lastwagen, SS = Sattelschlepper. 

Personenverkehr Güterverkehr

Motorisierter privater Personenverkehr Fuss- und Veloverkehr Öffentlicher Personenverkehr
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c) Schienenverkehr 

Von den im Jahr 2021 vom Schienenverkehr versursachten externen Kosten aufgrund von Gebäu-

deschäden durch Luftverschmutzung in Höhe von 45 Mio. CHF können zu 68% dem Personen-

verkehr und zu 32% dem Güterverkehr zugeordnet werden. 

Abbildung 5-12: Externe Kosten des Schienenverkehrs im Bereich Gebäudeschäden durch Luft-

verschmutzung 2021 nach Personen- und Güterverkehr sowie Kostenelementen 

 

 

Anders als bei den Gesundheitskosten durch Luftverschmutzung fallen bei den Gebäudekosten 

durch Luftverschmutzung im Schienenverkehr die meisten Kosten in den Kantonen mit der gröss-

ten Bevölkerung an: Zürich (17.9%), Bern (16.0%), Aargau (11.4%) und Waadt (8.8%). Dieser 

Unterschied liegt an dem unterschiedlichen Gewichtungsfaktor für Schäden in bebauten Gebieten 

(vgl. Kapitel 4.5.2 und Kapitel 5.5.2). Auffällig ist, dass mit 1% der Kosten ein im Vergleich zur 

relativen Bevölkerung grosser Anteil der Kosten auf den Kanton Uri fällt. Dies ist auf die Gotthard-

achse zurückzuführen. 

in Mio. CHF

Personen-

verkehr

Güter-

verkehr

Total

Renovationskosten 22.6                      10.6                          33.2            

Verkürzte Lebensdauer -                        -                            -              

Reinigungskosten 8.2                        3.9                            12.1            

Total 30.8                      14.5                          45.3            
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Abbildung 5-13: Externe Kosten im Bereich Gebäudeschäden durch Luftverschmutzung 2021 

nach Kantonen 

 

 

Im Schienenverkehr fallen 59% der gesamten Kosten für Gebäudeschäden durch Luftverschmut-

zung in mitteldicht besiedelten Gebieten an. Im Güterverkehr liegt der Anteil der Kosten in mittel-

dicht besiedelten Gebieten sogar bei 68%. In dicht besiedelten und gering besiedelten Gebieten 

fallen gut ein Viertel bzw. ein Siebtel aller externen Kosten durch Luftverschmutzung im Schienen-

verkehr an. 

in Mio. CHF Personenverkehr Güterverkehr Total

Zürich 6.7                            1.4                          8.1                  

Bern 5.0                            2.3                          7.3                  

Luzern 1.4                            0.2                          1.6                  

Uri 0.1                            0.3                          0.4                  

Schwyz 0.7                            0.5                          1.2                  

Obwalden 0.1                            0.0                          0.1                  

Nidwalden 0.1                            0.0                          0.1                  

Glarus 0.2                            0.0                          0.2                  

Zug 0.4                            0.1                          0.5                  

Freiburg 0.8                            0.1                          0.9                  

Solothurn 1.0                            1.2                          2.2                  

Basel-Stadt 0.4                            0.3                          0.7                  

Basel-Landschaft 0.8                            0.7                          1.5                  

Schaffhausen 0.3                            0.0                          0.3                  

Appenzell A.Rh. 0.2                            0.0                          0.2                  

Appenzell I.Rh. 0.1                            -                          0.1                  

St. Gallen 1.7                            0.4                          2.2                  

Graubünden 0.7                            0.3                          1.0                  

Aargau 2.6                            2.6                          5.2                  

Thurgau 1.0                            0.3                          1.3                  

Tessin 1.0                            1.3                          2.3                  

Waadt 2.8                            1.2                          4.0                  

Wallis 1.0                            0.5                          1.4                  

Neuenburg 0.7                            0.5                          1.2                  

Genf 0.6                            0.2                          0.8                  

Jura 0.2                            0.0                          0.2                  

Total 30.8                          14.5                        45.3                
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Abbildung 5-14: Externe Kosten im Bereich Gebäudeschäden durch Luftverschmutzung 2021 

nach Raumtyp 

 

d) Luftverkehr 

Der Luftverkehr verursacht im Jahr 2021 externe Gebäudekosten von knapp 3 Mio. CHF. 

Abbildung 5-15: Externe Kosten des Luftverkehrs im Bereich Gebäudeschäden durch Luftver-

schmutzung 2021 nach Personen- und Güterverkehr sowie Kostenelementen 

 

 

Der grösste Anteil der Kosten sind auf den europäischen Linien- und Charterverkehr zurückzufüh-

ren (77%). Etwa 93% der Kosten sind den Landesflughäfen zuzuschreiben und 7% den Regional-

flughäfen. 

Abbildung 5-16: Externe Kosten des Luftverkehrs im Bereich Gebäudeschäden durch Luftver-

schmutzung 2021 nach Flugarten und Infrastrukturtyp 

 

 

in Mio. CHF Personenverkehr Güterverkehr Total

dicht besiedelt 9.6                            2.5                  12.1                

mitteldicht besiedelt 16.7                          9.8                  26.5                

gering besiedelt 4.4                            2.2                  6.6                  

Total 30.8                          14.5                45.3                

Anteil dicht besiedelt 31.3% 17.4% 26.8%

Anteil mitteldicht besiedelt 54.3% 67.6% 58.5%

Anteil gering besiedelt 14.4% 15.0% 14.6%

in Mio. CHF

Personen-

verkehr

Güter-

verkehr

Total

Renovationskosten 1.9                        0.2                            2.1              

Verkürzte Lebensdauer -                        -                            -              

Reinigungskosten 0.7                        0.1                            0.8              

Total 2.6                        0.3                            2.9              

in Mio. CHF Landesflughäfen Regionalflughäfen Total

Linien- und Charterverkehr interkontinental
0.3                        -                            0.3              

Linien- und Charterverkehr europäisch
2.2                        0.0                            2.2              

Helikopter
0.0                        0.0                            0.0              

Business Aviation
0.1                        0.0                            0.1              

Rest General Aviation
0.1                        0.2                            0.2              

Total 2.7                        0.2                            2.9              
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e) Schiffsverkehr 

Der Schiffsverkehr verursacht vergleichsweise geringe Kosten für den Kostenbereich Gebäude-

schäden durch Luftverschmutzung. Aufgrund der geographischen Eigenschaften des Schiffsver-

kehrs ist es nachvollziehbar, dass der Schiffsverkehr weniger Kosten durch Gebäudeschäden ver-

ursacht als andere Verkehrsträger. Die Kosten betragen 9 Mio. CHF und verteilen sich etwa gleich-

mässig auf den Güter- und den Personenverkehr (rund 52% zu 48%).  

Abbildung 5-17: Externe Kosten des Schiffsverkehrs im Bereich Gebäudeschäden durch Luftver-

schmutzung 2021 nach Personen- und Güterverkehr sowie Kostenelementen 

 

 

5.8 Sensitivitätsanalyse 

Eine Sensitivitätsanalyse ist für diesen Kostenbereich nicht vorgesehen, da der Anteil der externen 

Kosten durch Gebäudeschäden an den Gesamtkosten mit 1.5 % unter 10 % liegt. In Bezug auf die 

Frage, in welcher Bandbreite die externen Kosten des Verkehrs aufgrund von Unsicherheiten 

schwanken, ist dieser Kostenbereich von untergeordneter Bedeutung. 

5.9 Vergleich zu den bisherigen Berechnungen 

Die folgenden beiden Abbildungen zeigen grafisch und tabellarisch den Vergleich der Kosten im 

Bereich Gebäudeschäden durch Luftverschmutzung 2021 mit den Ergebnissen der Berechnungen 

mit dem früheren Tool. Der Vergleich zeigt den Effekt der neuen Datengrundlagen. 

in Mio. CHF

Personen-

verkehr

Güter-

verkehr

Total

Renovationskosten 3.3                        3.5                            6.8              

Verkürzte Lebensdauer -                        -                            -              

Reinigungskosten 1.2                        1.3                            2.5              

Total 4.5                        4.8                            9.3              



 5. Gebäudeschäden durch Luftverschmutzung ECOPLAN / INFRAS  

153 

Abbildung 5-18: Überblick und Vergleich der Berechnungen für die Kosten im Bereich Gebäude-

schäden durch Luftverschmutzung 2021 basierend auf den alten und den neuen Grundlagen 

  

  

Achtung: Die Skalen der vier Verkehrsträger sind unterschiedlich 
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Abbildung 5-19: Vergleich der Berechnungen für die Kosten im Bereich Gebäudeschäden durch 

Luftverschmutzung 2021 basierend auf den alten und den neuen Grundlagen 

 

 

Insgesamt bleiben die externen Kosten im Bereich der Gebäudeschäden durch Luftverschmutzung 

gleich. Innerhalb der verschiedenen Verkehrsträger unterscheiden sich die Kosten jedoch deutlich. 

Die Kosten im Strassenverkehr sind um 10% gesunken, während sie im Schienen-, Luft- und 

Schiffsverkehr im Vergleich stark angestiegen sind (um 58%, 47% bzw. 63%). 

Die Unterschiede zwischen den Verkehrsträgern sowie zwischen Personen- und Güterverkehr las-

sen sich auf die neue Datengrundlage der PM10-Immissionen zurückführen. Die PM10-Immissio-

nen des Strassenverkehrs sind in der neuen Berechnung niedriger als in der alten Berechnung, 

während die PM-Immissionen der anderen Verkehrsträger in der neuen Berechnung höher sind. 

 

Anmerkungen 

Uns ist bewusst, dass die Zusammenhänge in der Grundlagenstudie veraltet sind. Eine Ak-

tualisierung der Daten und Wirkungsbeziehungen erfordert jedoch ein separates Projekt und 

war nicht Teil dieses Auftrags. 

Bisherige Berechnung für 2021 Personenverkehr Güterverkehr Total

Strassenverkehr                     166.51                     56.66                         223.2 

Schienenverkehr                         18.0                       10.7                           28.7 

Luftverkehr                           1.7                         0.3                             2.0 

Schiffsverkehr                           2.8                         3.0                             5.7 

Total                       189.0                       70.6                         259.6 

Neue Berechnung für 2021 Personenverkehr Güterverkehr Total

Strassenverkehr                       149.7                       52.4                         202.1 

Schienenverkehr                         30.8                       14.5                           45.3 

Luftverkehr                           2.6                         0.3                             2.9 

Schiffsverkehr                           4.5                         4.8                             9.3 

Total                       187.6                       72.0                         259.6 

Veränderung durch Neuberechnung in % Personenverkehr Güterverkehr Total

Strassenverkehr -10.1% -7.5% -9.5%

Schienenverkehr 70.5% 36.0% 57.7%

Luftverkehr 54.3% -1.4% 46.7%

Schiffsverkehr 63.3% 63.3% 63.3%

Total -0.8% 2.0% 0.0%

Veränderung durch Neuberechnung in Mio. CHF Personenverkehr Güterverkehr Total

Strassenverkehr                        -16.8                        -4.3                          -21.1 

Schienenverkehr                         12.7                         3.8                           16.6 

Luftverkehr                           0.9                        -0.0                             0.9 

Schiffsverkehr                           1.7                         1.9                             3.6 

Total                          -1.4                         1.4                             0.0 
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Die PM10-Immissionen im Schienenverkehr werden nun gemäss dem Verhältnis aus der 

EMIS-Datenbank genauer auf den Personen- und Güterverkehr aufgeteilt. Dadurch erklären 

sich die grossen Unterschiede im Schienengüterverkehr im Vergleich zu den früheren Be-

rechnungen. Früher wurden die PM10-Immissionen vereinfachend entsprechend der Anzahl 

SBB-Loks auf den Personen- und Güterverkehr verteilt. 
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6 Ernteausfälle durch Luftverschmutzung 

6.1 Berechnungsgegenstand 

Luftschadstoffemissionen können Pflanzen in vielfältiger Weise schädigen und führen, wenn Nutz-

pflanzen betroffen sind, zu Schäden in der Landwirtschaft. Besonders ausgeprägt und gut unter-

sucht sind die Schädigungen durch bodennahes Ozon (O3) bei Nutzpflanzen.176 Als starkes Oxi-

dationsmittel führt Ozon bei Pflanzen zu Schäden an den Membranen und beeinträchtigt damit die 

Photosynthese und Transpiration. Diese Schäden führen bei längerer Ozonexposition zu einer 

Verminderung des Pflanzenwachstum und damit zu verminderten Ernteerträgen in der Landwirt-

schaft. Der negative Zusammenhang zwischen Ozonimmissionen und Ernteerträgen ist weit aner-

kannt und die Ursache-Wirkungskette lässt sich auf Basis der wissenschaftlichen Literatur quanti-

fizieren. 

Auf eine Quantifizierung von Ernteausfällen durch Schwefeldioxidemissionen wird verzichtet, ob-

wohl auch Schwefeldioxid zu Ertragsausfällen führen kann. Weil aber die SO2-Emissionen des 

Verkehrs heute sehr niedrig sind und zudem die Belastungs-Wirkungs-Beziehungen nicht gleich 

gut untersucht sind wie beim Ozon, verzichten wir aktuell auf eine Quantifizierung. 

6.2 Bewertungsmethodik 

Die Methodik zur Bewertung der Ernteausfälle infolge Luftverschmutzung ist etabliert und wird 

auch in internationalen Studien angewandt (z.B. EU-Projekte HEIMTSA, EXIOPOL, HEATCO).177 

Überdies sind Kostensätze für Ernteschäden auch in der aktuellen UBA-Methodenkonvention 

3.1178 enthalten. 

Frühere Studien zur Berechnung der externen Kosten des Verkehrs179 geben einen detaillierten 

Überblick zu den Wirkungen von Luftschadstoffen (insbesondere Ozon) auf Nutzpflanzen. 

Die Kosten verursacht durch Ernteausfälle in der Landwirtschaft aufgrund des Verkehrs werden 

mit Hilfe von Belastungs-Wirkungs-Beziehungen berechnet, die über Experimente mit variierenden 

AOT40180 Expositionen untersucht wurden. In neueren Studien181 werden fluxbasierte Belastungs-

Wirkungs-Beziehungen empfohlen. Diese zeichnen sich durch eine bessere Abbildung der zugrun-

 

176  Zur Bildung von bodennahem Ozon tragen unter anderem Emissionen von Stickoxiden (NOx) und flüchtigen Kohlen-

wasserstoffen (Volatile Organic Compounds, VOC) bei. Der Verkehr trägt insbesondere einen grossen Anteil an den 

Stickoxidemissionen. 

177  Bickel; Friedrich (2006); EXIOPOL (2011); HEIMTSA (2011a) 

178  UBA (2020) 

179  Ecoplan; INFRAS (2014) 

180  AOT40 steht für Accumulated Ozone Exposure over a threshold of 40 Parts Per Billion (ppb). Der AOT40 ist ein Index, 

der die Summe aller 1-Stunden-Ozonkonzentrationen über 40 ppb während der Wachstumsperiode darstellt. Berück-

sichtigt werden nur die Tagesstunden mit einer Strahlung von über 50 W/m2. Einheit: ppm*h oder ppb*h. 

181  EEA (2021b); Emberson; Pleijel; Ainsworth; u. a. (2018) 
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deliegenden biologischen Prozesse aus. Die Verwendung des fluxbasierten Ansatzes zur Model-

lierung der Belastungs-Wirkungs-Beziehung bedingt jedoch die Verfügbarkeit verschiedener kli-

matischer Variablen (z.B. Umgebungstemperatur, relative Luftfeuchtigkeit, Strahlungsstärke, rela-

tive Bodenfeuchte während der Vegetationsperiode). Diese liegen für die Berechnungen in dieser 

Studie nicht in der benötigten Auflösung vor. Für die vorliegenden Berechnung verwenden wir da-

her wie bisher die Methode basierend auf den aktualisierten AOT40c-Werten für die Jahre 2014ï

2019.182 

Abbildung 6-1 gibt einen Überblick über das gewählte Vorgehen. Zur Quantifizierung der Ozonbe-

lastung (AOT40c einer Vegetationsperiode) werden Messdaten von repräsentativen Standorten 

des NABEL (Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe) differenziert nach Regionen (1) 

verwendet. Mit bekannten Belastungs-Wirkungs-Beziehungen zwischen Ozonimmissionen und 

Reduktion der Biomasse (2) aus wissenschaftlichen Studien wird der prozentuale Rückgang der 

Ernteerträge der verschiedenen Nutzpflanzenarten (3) ï verglichen mit der Situation ohne Belas-

tung ï berechnet. Verrechnet man diesen prozentualen Ernteausfall mit den gesamten Ernteerträ-

gen (4), können die mengenmässigen Ernteverluste berechnet werden, die durch das Ozon verur-

sacht worden sind (5). Diese mengenmässigen Ernteverluste werden monetarisiert (7), indem die 

Mengen mit den Preisen (Produzenten- bzw. Faktorpreise) der entsprechenden Nutzpflanzen (6) 

multipliziert werden. Für die Berechnung des Verkehrsanteils an den quantifizierten totalen Ernte-

verlusten, wird der relative Beitrag des Verkehrs (und der einzelnen Verkehrsträger) an der ge-

samten Ozonbelastung bestimmt (8). Dabei wird angenommen, dass in ländlichen Gebieten die 

Ozonbildung durch NOx limitiert ist. Der Verkehrsanteil an den NOx-Emissionen ï verrechnet mit 

dem monetarisierten Ernteausfall ï ergibt dann die externen Kosten des Verkehrs infolge von Ern-

teausfällen (9).  

 

182  Das Ăcñ steht f¿r crops (Getreide). 
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Abbildung 6-1: Bewertungsmethodik Ernteausfälle durch Luftverschmutzung 
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6.3 Mengengerüst 

6.3.1 Ozonimmissionen 

Für die Ozonbelastung werden Immissionsmesswerte aus dem nationalen Messprogramm NABEL 

verwendet. Als Indikator wird der AOT40c-Wert verwendet, der die stündlich akkumulierte Ozon-

konzentration über 40 ppb zwischen 1. Mai und 31. Juli in der Landwirtschaft wiedergibt (AOT = 

Accumulated exposure over threshold; c = crops). Für die NABEL-Messstationen sind AOT40c-

Daten auf Bestellung verfügbar. Die Ozonimmissionen der einzelnen Jahre schwanken je nach 

klimatischen Verhältnissen (z.B. Anzahl Sonnentage eines Frühlings und Sommers) erheblich. Aus 

diesem Grund werden als Grundlage Mittelwerte der letzten 5 Jahre (2015ï2019183) verwendet. 

Weil für die Landwirtschaft die Emissionen in ländlichen, eher verkehrsfernen Gebieten (in allen 

Höhenlagen) relevant sind, werden Daten von Messstationen aus den entsprechenden Gebieten 

verwendet. Zusätzlich unterscheiden sich die Ozonimmissionen zwischen dem Mittelland / Jura 

und den Alpen gegenüber dem Tessin relativ stark. Die Berechnung wird darum für die drei Raum-

typen differenziert durchgeführt. 

Abbildung 6-2: Ozonimmissionen (AOT40c) an ausgewählten NABEL-Messstationen: 

Mittelwerte der Jahre 2015ï2019 

 

 

6.3.2 Belastungs-Wirkungs-Beziehungen 

Gemäss verschiedener Grundlagenstudien184 kann der Zusammenhang zwischen dem Ernteer-

trag von Nutzpflanzen und der Ozonkonzentration mit der folgenden Grundformel (lineare Glei-

chung) beschrieben werden: 

 

183  Es werden Daten der Jahre vor der Corona-Pandemie verwendet, um mögliche Effekte aufgrund pandemiebedingter 

Einschränkungen zu vermeiden.  

184  Fuhrer (2009); Holland; Mills; Hayes; u. a. (2002); Mills; Buse; Gimeno; u. a. (2007) 

NABEL-Messstation Ozonimmissionen 2015-2019: 

AOT40c (in ppm*h)

Tänikon 10.80

Payerne 10.13

Mittelwert Mittelland/Jura 10.47

Alpen

Davos 10.21

Tessin

Magadino 14.19

Lugano 18.65

Mittelwert Tessin 16.42

Mittelland/Jura
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 Relativer Ernteertrag (in %) = 100 + m * AOT40c (in ppm*h) 

Für die verschiedenen Nutzpflanzenarten variiert dabei nur der Wert der Steigung (m) in der line-

aren Gleichung. Der Ernterückgang bei einer bestimmten Ozonbelastung (AOT40c) wird relativ 

zum Ernteertrag einer Pflanze an einem unbelasteten Standort berechnet (Referenzwert). Ein un-

belasteter Standort mit einer natürlichen Hintergrundbelastung an Ozon weist einen AOT40c-Wert 

von 0 ppm*h auf. Die folgende Abbildung zeigt die verwendeten Belastungs-Wirkungs-Beziehun-

gen der verschiedenen Nutzpflanzenarten. 

Abbildung 6-3: Daten zur Belastungs-Wirkungs-Beziehung zwischen Ozonbelastung und Ernteer-

trag bei verschiedenen Nutzpflanzen 

 

1 Die Werte m beziehen sich auf die Belastungs-Wirkungs-Beziehung: Relativer Ernteertrag (in %) = 100 ï m*AOT40c (in 

ppm*h).  

Quellen: Fuhrer (2009); Holland; Mills; Hayes; u. a. (2002) und Mills; Buse; Gimeno; u. a. (2007) 

 

6.3.3 Ernteerträge 

Als Basis für die Ernteerträge der ausgewählten Nutzpflanzen in der Schweizer Landwirtschaft 

dienen aktuelle statistische Auswertungen im Rahmen des Agrarberichts des Bundesamtes für 

Landwirtschaft zur landwirtschaftlichen Produktion in der Schweiz.185 Die schweizerischen Ge-

samterträge werden weiter anteilsmässig auf die drei Regionen Mittelland, Alpen und Tessin an-

 

185  BLW (2022) 

Nutzpflanzenart Prozentuale Reduktion des 

Ernteertrags pro zusätzlicher ppm*h 

Ozonbelastung (Steigung m)
1

Mittelland Alpen Tessin

Weizen -1.61 15% 15% 24%

Gerste -0.06 1% 1% 1%

Hafer 0 0% 0% 0%

Roggen 0 0% 0% 0%

Körnermais -0.36 3% 3% 5%

Zuckerrüben -0.58 6% 5% 9%

Kartoffeln -0.57 5% 5% 9%

Raps -0.56 5% 5% 8%

Sonnenblumen -1.2 12% 11% 18%

Trauben -0.3 3% 3% 5%

Karotten -0.92 9% 9% 14%

Tomaten -0.83 8% 8% 12%

Frischgemüse allgemein -0.95 9% 9% 14%

Reduktion des Ertrags unter 

Ozonbelastung je Region
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hand der Produktionsflächen aufgeteilt. Angaben zu den Produktionsflächen nach Nutzpflanzen-

arten werden jährlich im Rahmen der landwirtschaftlichen Strukturerhebung vom BFS186 ausge-

wiesen. 

Abbildung 6-4: Ernteerträge für verschiedene Nutzpflanzen 2021187 

 

 

6.3.4 Verkehrsanteil an Ozonbelastung 

Um den Anteil des Verkehrs an den Ertragseinbussen durch vermindertes Pflanzenwachstum zu 

bestimmen, greifen wir auf den Verkehrsanteil an der Ozonbelastung zurück.  

Bodennahes Ozon entsteht vorwiegend aus den Vorläufersubstanzen NOx und VOC. Diese Vor-

läufersubstanzen sind daher für die Bestimmung des Verkehrsanteils an der Ozonbelastung rele-

vant. In ländlichen Gebieten ist die Ozonbildung jedoch vorwiegend NOx-limitiert.188 Der Verkehrs-

anteil an der Ozonbelastung wird daher anhand der nach Antriebsart differenzierten Stickoxide-

missionen (NOx) für jede Fahrzeugkategorie des Strassenverkehrs sowie für die Verkehrsträger 

Schienen-, Luft- und Schiffsverkehr bestimmt (siehe Anhang Kapitel 20.2). Im Jahr 2021 betrug 

der gesamte Anteil des Verkehrs an den gesamten NOx-Emissionen in der Schweiz 51.2%.189 

 

186  BFS (2023d) 

187  Quelle: BLW (2022) 

188  Ecoplan; INFRAS (2014) 

189  Diese 51.2% teilen sich folgendermassen auf die Verkehrsträger auf: Strassenverkehr 46.5%, Schienenverkehr 0.7%, 

Luftverkehr 1.3%, Schiffsverkehr 3.4%. 

Nutzpflanzenart Ernteerträge 2021 (in Tonnen)

Weizen 435'188

Gerste 169'718

Hafer 7'359

Roggen 7'948

Körnermais  98'216

Zuckerrüben 1'102'116

Kartoffeln 342'752

Raps 77'030

Sonnenblumen 11'142

Trauben 85'499

Karotten 65'472

Tomaten 38'637

Frischgemüse allgemein 93'312
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6.4 Wertgerüst 

Abbildung 6-5 zeigt die Produzentenpreise der ausgewählten Nutzpflanzen in der Schweiz für das 

Jahr 2021. Anhand dieser Preise werden die Kosten der Ertragsausfälle ermittelt. 

Abbildung 6-5: Produzentenpreise für verschiedene Nutzpflanzen 2021190 

 

 

6.5 Vorgehen bei Differenzierungen 

6.5.1 Differenzierung nach Antriebsart 

Die Kosten des Strassenverkehrs werden nach den drei Antriebskategorien (fossil, elektrisch und 

Rest) differenziert ausgewiesen. Die Differenzierung nach Antriebsart erfolgt, wie in Kapitel 2.3 

und Kapitel 20.2.1 beschrieben, über die spezifischen NOx-Emissionen je Fahrzeugkategorie und 

Antriebsart. 

6.5.2 Differenzierung nach Kantonen 

Die Differenzierung nach Kantonen für den Strassen- und Schienenverkehr wird anhand der kan-

tonalen Anteile der hier relevanten Luftschadstoff-Emissionen berechnet. Diese beruhen im Stras-

senverkehr auf den kantonalen Fahrleistungsanteilen, wenn vorhanden differenziert für Autobahn, 

innerorts und ausserorts und den entsprechenden Emissionsfaktoren (siehe Kapitel 20.1.5). Im 

Schienenverkehr beruht die kantonale Differenzierung auf den Fahrleistungsanteilen je Kanton für 

den Personen- und Güterverkehr.  

 

190  Quelle: BLW (2022) 

Nutzpflanzenart Produzentenpreise 2021 

(in CHF/100 kg)

Weizen 47.75

Gerste 34.43

Hafer 30.40

Roggen 41.32

Körnermais 37.11

Zuckerrüben 5.57

Kartoffeln 59.59

Raps 96.15

Sonnenblumen 92.13

Trauben 377.81

Karotten 110.00

Tomaten 268.00

Frischgemüse allgemein 275.60
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6.6 Überlegungen zu den Grenzkosten 

Die ozonbedingte Wachstumsreduktion bei Nutzpflanzen wird mit einer linearen Funktion beschrie-

ben und hängt ausschliesslich von der Ozonimmission ab (AOT40c). Somit entsprechen die Grenz-

kosten den hier berechneten Durchschnittskosten. 

6.7 Ergebnisse 

6.7.1 Externe Kosten 

a) Überblick Gesamtverkehr 

Die folgenden beiden Abbildungen zeigen die gesamten externen Kosten infolge der Ernteausfälle 

durch Ozonbelastung im Jahr 2021 differenziert nach Verkehrsträgern.191 

Die gesamten durch den Verkehr verursachten Ernteausfälle betrugen 2021 gut 58.3 Mio. CHF. 

Von diesen Kosten verursachte der Strassenverkehr 89.6% (52.2 Mio. CHF), der Schienenverkehr 

1.4%, der Luftverkehr 2.5% und der Schiffsverkehr 6.5%. In absoluten Zahlen verursachen die 

Verkehrsträger Schiene, Luft und Schiff zusammen 6 Mio. CHF an Ernteausfällen infolge Luftver-

schmutzung. Die Aufteilung der Gesamtkosten nach Personen- und Güterverkehr liegt bei 67% zu 

33%. 

Abbildung 6-6: Externe Kosten infolge Ernteausfälle durch Ozonbelastung für das Jahr 2021 

nach Verkehrsträgern differenziert. 

 

 

191  Bei dieser Kostenkategorie entsprechen die externen den sozialen Kosten, da es keinen Internalisierungsbeitrag gibt. 

Zudem sind die externen Kosten aus Sicht Verkehrsteilnehmende sowie aus Sicht Verkehrsart Schwerverkehr genau 

gleich hoch. 

in Mio. CHF

Personen-

verkehr

Güter-

verkehr

Total in % 

des Totals

Strassenverkehr                       36.1                        16.1                           52.2 89.6%

Schienenverkehr                         0.2                          0.6                              0.8 1.4%

Luftverkehr                         1.3                          0.2                              1.4 2.5%

Schiffsverkehr                         1.5                          2.3                              3.8 6.5%

Total                       39.1                        19.2                           58.3 100.0%

in % des Totals 67.1% 32.9% 100.0%



 6. Ernteausfälle durch Luftverschmutzung ECOPLAN / INFRAS  

164 

Abbildung 6-7: Externe Kosten infolge Ernteausfälle durch Ozonbelastung für das Jahr 2021  

 

b) Strassenverkehr 

Die folgenden beiden Abbildungen zeigen die Aufteilung der Ernteausfälle durch Luftschadstoff-

emissionen des Strassenverkehrs auf die einzelnen Fahrzeugkategorien. Mehr als die Hälfte der 

Kosten (32.9 Mio. CHF oder 63%) des Strassenverkehrs wird durch die Personenwagen verur-

sacht. Der öffentliche Strassenverkehr, sprich Linienbusse, ist verantwortlich für rund 4% der Kos-

ten (2.1 Mio. CHF) und der Strassengüterverkehr für 31% (16.1 Mio. CHF). 

Abbildung 6-8: Externe Kosten infolge Ernteausfälle des Strassenverkehrs 2021 nach Fahrzeugkategorien 

 
«0.0» bedeutet, dass das Ergebnis grösser 0, aber kleiner als 0.05 ist. «-» bedeutet, dass der Wert tatsächlich Null ist oder z.B. aufgrund fehlender 

Datengrundlagen nicht berechnet werden kann. Diese Bemerkung gilt für alle Abbildungen. 

 

Gesamt-

total

in Mio. CHF PW GW MR Mofa E-Bike Pedelec Velo fäG Fuss Bus Trolley Tram Li LW SS

Ernteausfälle 32.9       0.6         0.5         0.0         -         -          -        -        -        2.1          -          -          9.4        4.5        2.3        52.2         

Total 32.9       0.6         0.5         0.0         -         -          -        -        -        2.1          -          -          9.4        4.5        2.3        52.2         

in % des Gesamttotals 63.1% 1.2% 0.9% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 4.0% 0.0% 0.0% 18.0% 8.6% 4.3% 100.0%

Total Teilbereiche 52.2         

in % des Gesamttotals 100.0%

Personenverkehr

65.2% 0.0% 4.0% 30.8%

PW = Personenw agen, GW = Gesellschaftsw agen, MR = Motorrad, fäG = fahrzeugähnliches Gerät, Fuss = Fussverkehr, Li = Lieferw agen, LW = Lastw agen, SS = Sattelschlepper. 

Güterverkehr

Motorisierter privater Personenverkehr Fuss- und Veloverkehr Öffentlicher Personenverkehr

16.134.0 0.0 2.1
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Abbildung 6-9: Externe Kosten infolge Ernteausfälle des Strassenverkehrs 2021 nach Fahrzeug-

kategorien 

 

 

Abbildung 6-10 zeigt die externen Kosten infolge von Ernteausfällen des Strassenverkehrs diffe-

renziert nach Fahrzeugkategorien und Antriebsarten. 99.7% der Kosten (52 Mio. CHF) des Stras-

senverkehrs werden durch fossile Fahrzeuge verursacht. Elektrofahrzeuge verursachen keine 

NOx-Emissionen und deshalb auch keine Ernteausfälle. 
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Abbildung 6-10: Externe Kosten infolge Ernteausfälle des Strassenverkehrs 2021 nach Fahrzeugkategorien 

 

 

Abbildung 6-11 zeigt die kantonalen Anteile der externen Kosten des Strassenverkehrs infolge von 

Ernteausfällen. Für die kantonale Differenzierung werden die ermittelten Gesamtkosten anhand 

der kantonalen Anteile an den NOx-Emissionen aufgeteilt. Dabei werden mengenbezogene kanto-

nale Unterschiede der landwirtschaftlichen Produktion nicht berücksichtigt. Den grössten Anteil der 

externen Kosten weist Zürich (knapp 15%) auf, gefolgt von Bern (12%) und Waadt (10.6%).  

Gesamt-

total

in Mio. CHF PW GW MR Mofa E-Bike Pedelec Velo fäG Fuss Bus Trolley Tram Li LW SS

Fossil 32.9       0.6         0.5         0.0         -         -          -        -        -        2.0          -          -          9.4        4.5        2.2        52.0         

Elektrisch -         -         -         -         -         -          -        -        -        -          -          -          -        -        -        -          

Rest 0.0         -         -         -         -         -          -        -        -        0.1          -          -          0.0        0.0        0.0        0.2          

Muskelkraft -         -         -         -         -         -          -        -        -        -          -          -          -        -        -        -          

Total 32.9       0.6         0.5         0.0         -         -          -        -        -        2.1          -          -          9.4        4.5        2.3        52.2         

Anteil Fossil 99.9% 100.0% 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 95.6% 0.0% 0.0% 100.0% 99.9% 99.9% 99.7%

Anteil Elektrisch 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

Anteil Rest 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 4.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.1% 0.3%

Anteil Muskelkraft 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

PW = Personenw agen, GW = Gesellschaftsw agen, MR = Motorrad, fäG = fahrzeugähnliches Gerät, Fuss = Fussverkehr, Li = Lieferw agen, LW = Lastw agen, SS = Sattelschlepper. 

Personenverkehr Güterverkehr

Motorisierter privater Personenverkehr Fuss- und Veloverkehr Öffentlicher Personenverkehr
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Abbildung 6-11: Externe Kosten infolge Ernteausfälle des Strassenverkehrs 2021 nach Fahrzeugkategorien 

und Kantone differenziert 

 

c) Schienenverkehr 

Der Schienenverkehr verursacht sehr geringe externe Kosten durch luftverschmutzungsbedingte 

Ernteausfälle, da fast kein NOx emittiert wird. Im Jahr 2021 waren es 0.8 Mio. CHF. Der grösste 

Teil davon (knapp 80% bzw. 0.6 Mio. CHF) wird durch den Güterverkehr verursacht, weil im Gü-

terverkehr deutlich mehr Dieselloks eingesetzt werden als im Personenverkehr. 

Abbildung 6-12: Externe Kosten infolge Ernteausfälle des Schienenverkehrs 2021 nach Personen- 

und Güterverkehr differenziert 

 

Gesamt-

total

in Mio. CHF PW GW MR Mofa E-Bike Pedelec Velo fäG Fuss Bus (inkl. Trolley) Tram Li LW SS

Zürich 4.9         0.1         0.1         0.0         -         -          -        -        -        0.3                         -          1.3        0.6        0.3        7.7          

Bern 4.0         0.1         0.1         0.0         -         -          -        -        -        0.2                         -          1.1        0.5        0.3        6.3          

Luzern 1.7         0.0         0.0         0.0         -         -          -        -        -        0.1                         -          0.4        0.3        0.1        2.7          

Uri 0.3         0.0         0.0         0.0         -         -          -        -        -        0.0                         -          0.1        0.1        0.0        0.5          

Schwyz 0.7         0.0         0.0         0.0         -         -          -        -        -        0.0                         -          0.2        0.1        0.0        1.1          

Obwalden 0.1         0.0         0.0         0.0         -         -          -        -        -        0.0                         -          0.0        0.0        0.0        0.2          

Nidwalden 0.2         0.0         0.0         0.0         -         -          -        -        -        0.0                         -          0.1        0.0        0.0        0.4          

Glarus 0.2         0.0         0.0         0.0         -         -          -        -        -        0.0                         -          0.1        0.0        0.0        0.3          

Zug 0.5         0.0         0.0         0.0         -         -          -        -        -        0.0                         -          0.1        0.0        0.0        0.7          

Freiburg 1.2         0.0         0.0         0.0         -         -          -        -        -        0.1                         -          0.3        0.2        0.1        1.9          

Solothurn 1.1         0.0         0.0         0.0         -         -          -        -        -        0.1                         -          0.3        0.3        0.1        1.9          

Basel-Stadt 0.3         0.0         0.0         0.0         -         -          -        -        -        0.1                         -          0.1        0.0        0.0        0.5          

Basel-Landschaft 1.0         0.0         0.0         0.0         -         -          -        -        -        0.1                         -          0.3        0.2        0.1        1.8          

Schaffhausen 0.2         0.0         0.0         0.0         -         -          -        -        -        0.0                         -          0.0        0.0        0.0        0.3          

Appenzell A.Rh. 0.1         0.0         0.0         0.0         -         -          -        -        -        0.0                         -          0.0        0.0        0.0        0.2          

Appenzell I.Rh. 0.0         0.0         0.0         0.0         -         -          -        -        -        0.0                         -          0.0        0.0        0.0        0.1          

St. Gallen 2.5         0.0         0.0         0.0         -         -          -        -        -        0.2                         -          0.9        0.3        0.2        4.1          

Graubünden 0.9         0.0         0.0         0.0         -         -          -        -        -        0.1                         -          0.3        0.1        0.1        1.5          

Aargau 3.0         0.1         0.0         0.0         -         -          -        -        -        0.2                         -          0.9        0.5        0.3        4.9          

Thurgau 1.0         0.0         0.0         0.0         -         -          -        -        -        0.0                         -          0.3        0.1        0.1        1.6          

Tessin 1.9         0.0         0.0         0.0         -         -          -        -        -        0.1                         -          0.5        0.3        0.1        3.0          

Waadt 3.7         0.1         0.1         0.0         -         -          -        -        -        0.1                         -          1.1        0.4        0.2        5.5          

Wallis 1.2         0.0         0.0         0.0         -         -          -        -        -        0.1                         -          0.3        0.1        0.1        1.8          

Neuenburg 0.6         0.0         0.0         0.0         -         -          -        -        -        0.0                         -          0.2        0.0        0.0        0.9          

Genf 1.2         0.0         0.0         0.0         -         -          -        -        -        0.2                         -          0.3        0.1        0.0        1.7          

Jura 0.3         0.0         0.0         0.0         -         -          -        -        -        0.0                         -          0.1        0.0        0.0        0.4          

Total 32.9       0.6         0.5         0.0         -         -          -        -        -        2.1                         -          9.4        4.5        2.3        52.2         

PW = Personenw agen, GW = Gesellschaftsw agen, MR = Motorrad, fäG = fahrzeugähnliches Gerät, Fuss = Fussverkehr, Li = Lieferw agen, LW = Lastw agen, SS = Sattelschlepper. 

Personenverkehr Güterverkehr

Motorisierter privater Personenverkehr Fuss- und Veloverkehr Öffentlicher Personenverkehr

in Mio. CHF

Personen-verkehr Güter-

verkehr

Total

Ernteausfälle 0.2                        0.6                           0.8              

Total 0.2                        0.6                           0.8              
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Die folgende Abbildung zeigt die Aufteilung der externen Kosten infolge von Ernteausfällen nach 

Kantonen sowie Verkehrsart. Die Kantone Bern und Aargau weisen mit jeweils 16.2% der Gesamt-

kosten die höchsten Anteile auf. Die Kantone Tessin (9%), Waadt (8.2%) und Zürich (8.1%) folgen 

mit Anteilen knapp unter 10% der Gesamtkosten. 

Abbildung 6-13: Externe Kosten infolge Ernteausfälle des Schienenverkehrs 2021 nach Personen-, 

Güterverkehr und Kantone differenziert 

 

 

in Mio. CHF
Personenverkehr Güterverkehr Total

Zürich 0.027                       0.040                      0.067             

Bern 0.028                       0.104                      0.133             

Luzern 0.007                       0.007                      0.014             

Uri 0.002                       0.023                      0.024             

Schwyz 0.005                       0.028                      0.033             

Obwalden 0.001                       0.000                      0.001             

Nidwalden 0.001                       0.000                      0.001             

Glarus 0.001                       0.003                      0.004             

Zug 0.002                       0.007                      0.009             

Freiburg 0.007                       0.006                      0.012             

Solothurn 0.006                       0.043                      0.049             

Basel-Stadt 0.001                       0.005                      0.006             

Basel-Landschaft 0.005                       0.027                      0.032             

Schaffhausen 0.002                       0.000                      0.002             

Appenzell A.Rh. 0.001                       0.000                      0.001             

Appenzell I.Rh. 0.000                       -                         0.000             

St. Gallen 0.010                       0.017                      0.027             

Graubünden 0.008                       0.031                      0.039             

Aargau 0.014                       0.119                      0.133             

Thurgau 0.006                       0.010                      0.016             

Tessin 0.006                       0.068                      0.074             

Waadt 0.016                       0.051                      0.067             

Wallis 0.009                       0.037                      0.046             

Neuenburg 0.003                       0.016                      0.020             

Genf 0.002                       0.004                      0.006             

Jura 0.002                       0.001                      0.002             

Total 0.2                           0.6                          0.8                 
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d) Luftverkehr 

Auch die externen Kosten des Luftverkehrs infolge von Ernteausfällen sind sehr tief. Im Jahr 2021 

betrugen diese Schäden 1.4 Mio. CHF, wovon der überwiegende Teil durch den Personenverkehr 

verursacht wird. 97% dieser Kosten fallen an Landesflughäfen an. Teilt man die Kosten auf die 

einzelnen Flugarten auf, sind 92% dem Linien- und Charterverkehr zuzuordnen, die Kosten der 

Helikopter sind vernachlässigbar klein und die General Aviation, sowie die Business Aviation ver-

ursachen je 4% der Kosten. 

Abbildung 6-14: Externe Kosten infolge Ernteausfälle des Luftverkehrs 2021 nach Personen- und 

Güterverkehr differenziert 

 

Abbildung 6-15: Externe Kosten infolge Ernteausfälle des Luftverkehrs 2021 nach Flugart und Inf-

rastrukturtyp differenziert 

 

 

e) Schiffsverkehr 

Der Schiffsverkehr verursachte im Jahr 2021 externe Kosten durch Ernteausfälle im Umfang von 

knapp 4 Mio. CHF. Davon entfallen 36% (1.5 Mio. CHF) auf die öffentliche Personenschifffahrt und 

der Rest auf den Güterverkehr. 

Abbildung 6-16: Externe Kosten infolge Ernteausfälle des Luftverkehrs 2021 nach Flugart und Inf-

rastrukturtyp differenziert 

 

in Mio. CHF

Personen-

verkehr

Güter-

verkehr

Total

Ernteausfälle 1.3                      0.2                           1.4              

Total 1.3                      0.2                           1.4              

in Mio. CHF
Landesflughäfen Regionalflughäfen Total

Linien- und Charterverkehr interkontinental
0.4                        -                           0.4              

Linien- und Charterverkehr europäisch
0.9                        0.0                           0.9              

Helikopter
0.0                        0.0                           0.0              

Business Aviation
0.0                        0.0                           0.1              

Rest General Aviation
0.0                        0.0                           0.1              

Total 1.4                        0.0                           1.4              

in Mio. CHF

Personen-

verkehr

Güter-

verkehr

Total

Ernteausfälle 1.5                      2.3                           3.8              

Total 1.5                      2.3                           3.8              
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6.8 Sensitivitätsanalyse 

Eine Sensitivitätsanalyse ist für diesen Kostenbereich nicht vorgesehen, da der Anteil der externen 

Kosten durch Ernteausfälle an den Gesamtkosten mit 0.3% unter 10% liegt. In Bezug auf die 

Frage, in welcher Bandbreite die externen Kosten des Verkehrs aufgrund von Unsicherheiten 

schwanken, ist dieser Kostenbereich von untergeordneter Bedeutung. 

6.9 Vergleich zu den bisherigen Berechnungen 

Die folgenden beiden Abbildungen zeigen grafisch und tabellarisch den Vergleich der externen 

Kosten infolge von Ernteausfällen durch Ozonbelastung für das Jahr 2021 basierend auf dem Ver-

gleich der aktualisierten Berechnungen mit den Ergebnissen der bisherigen Berechnungsmetho-

dik. Der Vergleich zeigt nur den Effekt der neuen Datengrundlagen da an der Berechnungsmetho-

dik keine Änderungen vorgenommen wurden. Insgesamt nehmen die Ernteausfälle gegenüber den 

bisherigen Berechnungen um 16% zu. Zum einen führte der Ausschluss der Jahre 2020 und 2021 

bei der Berechnung der Ozonbelastung zu höheren Belastungswerten, da diese Jahre pandemie-

bedingt tiefe Ozonbelastungswerte aufwiesen. Zusätzlich führte die aktualisierte Datengrundlage 

zu leichten Veränderungen. Insbesondere im Strassenverkehr führte die Berechnung der NOx-

Emissionen mittels aktualisierter Emissionsfaktoren zu einer zusätzlichen Erhöhung des Anteils an 

den externen Kosten infolge Ernteausfälle. 
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Abbildung 6-17: Vergleich der Berechnungen der externen Kosten infolge Ernteausfälle basierend 

auf der ursprünglichen und überarbeiteten Berechnungsmethodik 2021 

 

Achtung: Die Skalen der vier Verkehrsträger sind unterschiedlich 
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Abbildung 6-18: Überblick und Vergleich der Berechnungen für die externen Kosten infolge Ernte-

ausfälle basierend auf den alten und den neuen Datengrundlagen sowie Methodik 

 

 

Bisherige Berechnung für 2021 Personenverkehr Güterverkehr Total

Strassenverkehr                       31.37                     12.57                           43.9 

Schienenverkehr                           0.3                          0.5                              0.7 

Luftverkehr                           1.1                          0.2                              1.3 

Schiffsverkehr                           1.4                          2.0                              3.4 

Total                         34.1                        15.3                           49.4 

Neue Berechnung für 2021 Personenverkehr Güterverkehr Total

Strassenverkehr                         36.1                        16.1                           52.2 

Schienenverkehr                           0.2                          0.6                              0.8 

Luftverkehr                           1.3                          0.2                              1.4 

Schiffsverkehr                           1.5                          2.3                              3.8 

Total                         39.1                        19.2                           58.3 

Veränderung durch Neuberechnung in % Personenverkehr Güterverkehr Total

Strassenverkehr 15.1% 28.1% 18.8%

Schienenverkehr -35.3% 38.9% 12.1%

Luftverkehr 15.3% -7.2% 12.1%

Schiffsverkehr 12.1% 12.2% 12.2%

Total 14.6% 25.8% 18.1%

Veränderung durch Neuberechnung in Mio. CHF Personenverkehr Güterverkehr Total

Strassenverkehr                           4.7                          3.5                              8.3 

Schienenverkehr                          -0.1                          0.2                              0.1 

Luftverkehr                           0.2                         -0.0                              0.2 

Schiffsverkehr                           0.2                          0.2                              0.4 

Total                           5.0                          3.9                              8.9 
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7 Waldschäden durch Luftverschmutzung 

7.1 Berechnungsgegenstand 

Luftschadstoffemissionen des Verkehrs und dessen schädigende Wirkung auf Pflanzen können 

neben den landwirtschaftlichen Ertragsausfällen auch den Wald negativ beeinflussen. Insbeson-

dere verkehrsinduzierte Emission von Luftschadstoffen wie Stickoxiden (NOx), Schwefeldioxiden 

(SO2) und Ammoniak (NH3) stören durch die bodenversauernde Wirkung den Nährstoffhaushalt 

der Waldbäume und damit das Baumwachstum. Eine erhöhte Ozonbelastung hemmt zudem zu-

sätzlich das Baumwachstum.192 Diese Störungen können zu verschiedenen Sekundäreffekten füh-

ren. Dazu zählen z.B. vermindertes Stammwachstum, Kronenverlichtungen, verminderte Stand-

festigkeit oder erhöhte Anfälligkeit auf Schädlinge oder Klimaeffekte.  

In diesem komplexen Ökosystem, das von einer Vielzahl anderer Faktoren beeinflusst wird, sind 

für Waldschäden durch Luftverschmutzung nur wenige Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge wis-

senschaftlich untersucht und quantifiziert.193 Aus diesem Grund beschränken sich die Berechnun-

gen auf bekannte Wirkungen mit einem relevanten Schadenspotential und mit quantitativ beschrie-

benen Zusammenhängen. Dazu zählen:  

¶ Kosten durch vermindertes Holzwachstum: Ozonimmissionen und durch verschiedene Luft-

schadstoffe versauerte Bºden f¿hren zu einem reduzierten Holzwachstum und somit geringe-

ren Holzertrªgen. Dies kann in der Forstwirtschaft zu Ertragsausfªllen f¿hren. Die negative Wir-

kung von Ozonimmissionen entspricht dem gleichen Effekt wie bei den Ernteausfªllen im Kapi-

tel 6. Dort werden allerdings nur die Schªden an landwirtschaftlichen Nutzpflanzen untersucht. 

¶ Kosten durch verstªrkten Windwurf: Bodenversauerung f¿hrt (wie auch andere Stressfakto-

ren) zu einer verminderten Standfestigkeit der Bªume und erhºht damit das Windwurfrisiko bei 

extremen Sturmereignissen (wie es z.B. der Sturm Lothar im Jahr 1999 war). Somit steigen die 

Sturmschªden im Wald und f¿r die Forstwirtschaft fallen Zusatzkosten f¿r die Rªumung und 

Wiederaufforstung sowie Minderertrªge bei der Holzverwertung an. 

Studien zeigen, dass Ozonimmissionen neben dem verminderten Holzwachstum und dem Wind-

wurfrisiko auch zu einer reduzierten CO2-Speicherkapazitªt (so genannte CO2-Sequestrierung) 

des Waldes f¿hren kºnnen.194 Grund daf¿r ist die oben beschriebene wachstumshemmende Wir-

kung von Ozon. Es handelt sich also nicht um eine zusªtzliche Wirkung, sondern um einen anderen 

Schadens- bzw. Bewertungsfokus. Wie bisher195 wird die CO2-Speicherkapazitªt bei der Moneta-

risierung nicht ber¿cksichtigt.196 

 

192  Braun; Rihm (2012) 

193  Zwar sind kausale Zusammenhänge zwischen Luftschadstoffemissionen und negativen Wirkungen auf das Ökosystem 

Wald in einigen Bereichen nachgewiesen, es fehlen jedoch belastbare quantitative Belastungs-Wirkungs-Beziehungen. 

194  Harmens; Mills (2012) 

195  Ecoplan; INFRAS (2014) 

196  Damit soll eine Doppelzählung vermieden werden, denn der Wert eines gesunden Baumes kann über den Holzpreis 

oder über seine CO2-Speicherkapazität bestimmt werden.  
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Eine weitere thematische Überschneidung und damit ein Risiko für eine Doppelzählung besteht 

mit den Kostenbereich Biodiversitätsverluste (Kapitel 8). Es liegt jedoch keine Doppelzählung vor, 

da sich die betrachteten Schäden deutlich unterscheiden und somit komplementär sind: Im Ge-

gensatz zu den hier berechneten direkten Schäden für die Forstwirtschaft werden im Kapitel 8 die 

Biodiversitätsverluste allgemein bewertet (über einen Reparaturkostenansatz) und somit stehen 

andere Schadenswirkungen im Fokus. Wie bereits in den früheren Studien verzichten wir aber 

auch im vorliegenden Kapitel zu den Waldschäden darauf die allgemeine Wirkung des Stickstoffe-

intrags oder der Bodenversauerung zusätzlich zu quantifizieren (z.B. Verlust der Säureneutralisie-

rungskapazität), weil sonst Doppelzählungen zu erwarten wären. 

7.2 Bewertungsmethodik 

Für die Bewertung der Waldschäden durch Luftschadstoffemissionen verwenden wir die etablierte 

Berechnungsmethodik, wie sie in den früheren Berechnungen der externen Kosten des Verkehrs 

für die Jahre 2010197 und 2015198 verwendet wurde. Neue anwendbare Belastungs-Wirkungs-Be-

ziehungen liegen für dieses komplexe Ökosystem nicht vor.  

Die folgenden beiden Abbildungen zeigen die Bewertungsmethodik des verminderten Holzwachs-

tums und verstärkten Windwurfs. 

Die Berechnung der Kosten durch vermindertes Holzwachstum startet mit der Belastungssitu-

ation (vgl. Abbildung 7-1). Dabei bilden für die beiden separaten Wirkungspfade einerseits die 

Ozonbelastung (Schritt 1) und andererseits der Anteil versauerter Waldböden (2) die Grundlage. 

Aus diesen Belastungsdaten wird mit Hilfe von Belastungs-Wirkungs-Beziehungen (Schritt 3, eine 

für den Zusammenhang Ozonbelastung Ÿ Holzwachstum und eine für den Zusammenhang Bo-

denversauerung Ÿ Holzwachstum) die relative Reduktion des Holzwachstums ermittelt (4). Wird 

dieser durch Ozon und Versauerung bedingte relative Rückgang des Holzwachstums den jährli-

chen Holzerntemengen (5) gegenübergestellt, erhält man die mengenmässige Einbusse der Hol-

zernteerträge (6). Durch Multiplikation dieser eingebüssten Holzmengen mit den Produzentenprei-

sen für Holz (7) ergeben sich die gesamten jährlichen Kosten durch Holzernteverluste, die durch 

anthropogen bedingte Ozonimmissionen und Bodenversauerung verursacht werden (8). Von die-

sen Gesamtkosten durch alle anthropogenen Quellen muss schliesslich noch der Anteil des Ver-

kehrs sowie der einzelnen Verkehrsträger, Fahrzeugkategorien und Antriebsarten ermittelt werden 

(10). Diese Allokation erfolgt auf Basis des Anteils der Emissionen des Verkehrs bzw. der einzel-

nen Verkehrsträger, Fahrzeugkategorien, Antriebsarten an den Gesamtemissionen der Luftschad-

stoffe, die zu Ozonbelastung und Versauerung führen (9). Als relevante Schadstoffe für die Allo-

kation werden hierzu NOx für die Ozonbelastung verwendet, sowie die drei versauernden Luft-

schadstoffe NOx, NH3 und SO2 für die Bodenversauerung. Alle Details zu den verwendeten Input-

grössen finden sich in den folgenden Teilkapiteln zum Mengen- und Wertgerüst. 

 

197  Ecoplan; INFRAS (2014) 

198  INFRAS; Ecoplan (2019) 
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Abbildung 7-1: Berechnungsmethodik Waldschäden durch Luftverschmutzung (vermindertes 

Holzwachstum) 
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Abbildung 7-2: Berechnungsmethodik Waldschäden durch Luftverschmutzung (Windwurf) 

 

 

Die Berechnung der Kosten durch verstärkten Windwurf beginnt ebenfalls mit der Belastungs-

situation (Anteil versauerter Waldböden, Schritt 1) und der Anwendung einer Belastungs-Wir-

kungs-Beziehung (2) für den Zusammenhang zwischen Bodenversauerung und Windwurfrisiko 

(vgl. Abbildung 7-2). Auf diese Weise lässt sich die relative Erhöhung des Risikos von Windwurf 

bei grossen Sturmereignissen bei der aktuellen Versauerung von Waldböden ermitteln (3). Die 
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Monetarisierung der Schäden erfolgt mit Hilfe von Angaben zu Kosten grosser Sturmereignisse 

wie Lothar (4) sowie der Häufigkeit solcher Sturmereignisse (5). Als Ergebnis resultieren die ge-

samten jährlichen Kosten durch erhöhtes Windwurfrisiko, die durch anthropogen bedingte Boden-

versauerung verursacht werden (6). Der Anteil des Verkehrs, der einzelnen Verkehrsträger, Fahr-

zeugkategorien und Antriebsarten an den Kosten durch verstärkten Windwurf (8) wird auf Basis 

der Emissionsanteile versauernder Luftschadstoffe (NOx, NH3 und SO2) berechnet (7, analog wie 

beim verminderten Holzwachstum). 

7.3 Mengengerüst 

7.3.1 Vermindertes Holzwachstum 

a) Ozonimmissionen 

Für die Ozonbelastung werden Immissionsmesswerte aus dem nationalen Messprogramm NABEL 

(Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe) verwendet. Als Indikator wird der AOT40f-Wert 

verwendet, der die akkumulierte Ozonmenge über 40 ppb als Schwellenwert während der Wachs-

tumszeit im Wald wiedergibt.199 Für die NABEL-Messstationen sind AOT40f-Daten auf Bestellung 

verfügbar. Die Ozonimmissionen der einzelnen Jahre schwanken je nach klimatischen Verhältnis-

sen (z.B. Anzahl Sonnentage eines Frühlings und Sommers) erheblich. Aus diesem Grund werden 

als Grundlage Mittelwerte der letzten 5 Jahre (2015ï2019)200 verwendet. Weil für die Holzwirtschaft 

die Emissionen in ländlichen, eher verkehrsfernen Gebieten (in allen Höhenlagen) relevant sind, 

werden Daten von Messstationen aus den entsprechenden Gebieten verwendet. Die Ozonimmis-

sionswerte unterscheiden sich zudem stark zwischen dem Mittelland / Jura, den Alpen / Voralpen 

und dem Tessin, darum wird die gesamte Berechnung differenziert nach diesen drei Raumtypen 

durchgeführt. Abbildung 7-3 zeigt die mittlere Ozonbelastung an den ausgewählten NABEL-Mess-

stationen sowie die verwendeten Mittelwerte der drei Raumtypen (Mittelland / Jura, Alpen / Voral-

pen, Tessin). 

 

199  Der AOT40-Wert für den Wald (AOT40f, f = forest) zeigt die Summe aller 1-Stunden-Ozonkonzentrationen über 40 

ppb, welche zwischen 1. April und 30. September gemessen werden. 

200  Es werden Daten der Jahre vor der Corona-Pandemie verwendet, um mögliche Effekte aufgrund pandemiebedingter 

Einschränkungen zu vermeiden. 
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Abbildung 7-3: Ozonimmissionen (AOT40f) an ausgewählten NABEL-Messstationen: 

Mittelwerte der Jahre 2015ï2019 

 

 

b) Bodenversauerung in Wäldern 

Zum Anteil der versauerten Waldböden werden Daten aus dem Waldzustandsbericht201 sowie dem 

Landesforstinventar (LFI) verwendet. Demnach weisen ca. 40% aller Waldflächen in der Schweiz 

eine Basensättigung von weniger als 40% im Oberboden auf; bei Basensättigungen <40% ist mit 

Beeinträchtigungen von Wachstum und Vitalität zu rechnen.202 

c) Belastungs-Wirkungs-Beziehungen 

Das verminderte Holzwachstum kann wie einleitend erwähnt folgende Ursachen haben: übermäs-

sige Ozonbelastung oder Bodenversauerung. 

Vermindertes Holzwachstum durch Ozonbelastung 

Der Einfluss des Ozons auf das Holzwachstum ist in einer Reihe von Studien beschrieben und 

quantifiziert worden. Die vorliegenden Berechnungen basieren auf publizierten Belastungs-Wir-

kungs-Beziehungen203 für Fichten, Föhren, Buchen, Birken und Eichen. Der Zusammenhang zwi-

 

201  IAP (2013) 

202  Die Basensättigung <40% wird für die weiteren Berechnungen als Indikator verwendet, weil die Belastungs-Wirkungs-

Beziehungen zwischen Bodenversauerung und Holzwachstum sowie Bodenversauerung und Windwurfrisiko auf die-

sem Wert abgestützt sind. 

203  Braun; Rihm (2012); Karlsson; Pleijel; Belhaj; u. a. (2005) 

NABEL-Messstation Ozonimmissionen 2015-2019: AOT40f (in 

ppm*h)

Chaumont 21.17

Lägeren 17.25

Payerne 16.51

Tänikon 16.89

Mittelwert Mittelland/Jura 17.95

Alpen

Davos 16.73

Rigi 21.31

Mittelwert Alpen 19.02

Tessin

Magadino 22.01

Lugano 28.26

Mittelwert Tessin 25.13

Mittelland/Jura
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schen Ozonbelastung und Holzbiomasse bzw. Stammvolumen wird analog wie bei den Nutzpflan-

zen in Kapitel 6 durch die folgende Formel charakterisiert, für die aus der Forschung je nach Baum-

art verschiedene Werte für die Steigung m bekannt sind:  

 Relatives Biomassen- / Stammvolumen (in %) = 100 + m * AOT40f (in ppm*h) 

Abbildung 7-4 zeigt die verwendeten Belastungs-Wirkungs-Beziehungen zwischen Ozonbelastung 

und Biomasse bzw. Stammvolumen (Holzmenge). 

Abbildung 7-4: Verwendete Belastungs-Wirkungs-Beziehungen zwischen Ozonimmissionen und 

Biomasse bzw. Stammvolumen 

Quellen: Fichte und Buche/Birke: Braun, Rihm (2012); Föhre, Eiche: Karlsson; Pleijel; Belhaj; u. a. (2005). 

 

Vermindertes Holzwachstum durch Bodenversauerung 

Für die Belastungs-Wirkungs-Beziehung zwischen Bodenversauerung und vermindertem Holz-

wachstum werden die quantitativen Grundlagen wie in der Berechnung für das Jahr 2010204 ver-

wendet. Demnach ist die durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (Volumenzunahme) von Holz 

auf versauerten Böden bei Nadelbäumen um 49% bzw. bei Laubbäumen um 33% reduziert. 

Es ist zu erwähnen, dass es sich hierbei um theoretische (rechnerische) Werte handelt. In der 

Realität sind diese Werte bzw. Effekte mit weiteren Wirkungen überlagert, die Stickstoff auf das 

Holzwachstum haben kann. So kann der Eintrag von Stickstoff bis zu einem gewissen Grad auch 

düngend wirken, über einem gewissen Niveau aber wieder wachstumshemmend.205 

d) Holznutzung (Holzernteerträge) 

Als Grundlage für die Holznutzung werden aktuelle statistische Daten des BAFU zu den jährlichen 

Holzernteerträgen aus dem Jahrbuch Wald und Holz206 verwendet. Die folgende Abbildung zeigt 

die Holzerntemengen im Jahr 2021 für verschiedene Holzarten. 

 

204  Ecoplan; INFRAS (2014) 

205  Etzold; Waldner; Thimonier; u. a. (2014) 

206  BAFU (2022) 

Baumart

Mittelland Alpen Tessin

Nadelbäume: -0.0026 -6% -7% -8%

Fichte (Picea abies) -0.0014

Föhre (Pinus silvestris) -0.0048

Laubbäume: -0.0052 -18% -19% -24%

Buche (Fagus sylvatica), 

Birke (Betula pendula)
-0.0054

Eiche (Quercus petraea) -0.0038

Reduktion des Ertrags unter 

Ozonbelastung je Region

Prozentuale Reduktion der Biomasse (bzw. 

Stammvolumen) pro zusätzlicher ppm*h 

Ozonbelastung (Steigung m)
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Abbildung 7-5: Jªhrliche Holzerntemengen f¿r verschiedene Holzarten (in 1ó000 m3) 

 

 

e) Verkehrsanteile 

Um den Anteil des Verkehrs an den Kosten durch vermindertes Holzwachstum zu ermitteln, wird 

auf folgende Grundlagen zurückgegriffen: 

¶ Verkehrsanteil an Ozonbelastung: Da bodennahes Ozon aus den Vorlªufersubstanzen NOx 

und VOC gebildet wird, sind diese f¿r die Bestimmung des Verkehrsanteils an der Ozonbelas-

tung relevant. Weil in lªndlichen Gebieten die Ozonbildung als NOx-limitiert gilt, erfolgt die Allo-

kation des Verkehrsanteils an der Ozonbelastung in der vorliegenden Studie basierend auf den 

Stickoxidemissionen (NOx) (siehe Anhang Kapitel 20.2). Im Jahr 2021 betrug der Anteil des 

Verkehrs an den gesamten NOx-Emissionen in der Schweiz 51.2%.207 Dieser Wert wird als In-

dikator f¿r den Verkehrsanteil an der Ozonbelastung verwendet. 

¶ Verkehrsanteil an Bodenversauerung: Die Versauerung von Bºden wird durch die drei anth-

ropogenen Luftschadstoffe Stickoxid (NOx), Ammoniak (NH3) und Schwefeldioxid (SO2) verur-

sacht. Basierend auf den Verkehrs- sowie den Gesamtemissionen dieser drei Schadstoffe so-

wie unter Ber¿cksichtigung des doppelten Sªurepotenzials von SO2 gegen¿ber NOx und NH3 

kann der Verkehrsanteil an der Bodenversauerung bestimmt werden. Der Anteil des Verkehrs 

an den gesamten NOx-Emissionen betrug im Jahr 2021 wie erwªhnt 51.2%, an den NH3-Emis-

sionen 1.5% und an den SO2-Emissionen 2.49%. Unter Ber¿cksichtigung der Gesamtemissio-

nen und des Sªurepotenzials resultiert f¿r das Jahr 2021 insgesamt ein Gesamtanteil des Ver-

kehrs an der Bodenversauerung von 14.7%.208 

 

207  Diese 51.2% teilen sich folgendermassen auf die Verkehrsträger auf: Strassenverkehr 46.5%, Schienenverkehr 0.7%, 

Luftverkehr 1.3%, Schiffsverkehr 3.4%. 

208  Diese 14.7% teilen sich folgendermassen auf die Verkehrsträger auf: Strassenverkehr 13.08%, Schienenverkehr 

0.18%, Luftverkehr 0.62%, Schiffsverkehr 0.86%. 

Prdukt, Holzart Mittelland / 

Jura

Alpen / 

Voralpen

Tessin/ 

Alpensüdseite

Stamm-/Rundholz 2334 2036 59

Laubholz 379 70 1

Nadelholz 1955 1966 58

Industrieholz 475 161 1

Laubholz 219 37 0

Nadelholz 256 124 1

Energieholz: Hackschnitzel 165 61 3

Laubholz 122 29 2

Nadelholz 43 32 1

Energieholz: Stückholz 676 472 78

Laubholz 561 234 57

Nadelholz 116 237 21

Ernte Mengen je Region [1000 m
3
]
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7.3.2 Verstärkter Windwurf 

a) Bodenversauerung in Wäldern 

Wie in Kapitel 7.3.1 beschrieben, wird mit einem Anteil an versauerten Waldböden von 40% ge-

rechnet. 

b) Belastungs-Wirkungs-Beziehung 

Eine Belastungs-Wirkungs-Beziehung zwischen Bodenversauerung und Windwurfrisiko konnte im 

Anschluss an den Sturm Lothar nachgewiesen und quantifiziert werden. Dabei konnte gezeigt wer-

den, dass das Windwurfrisiko beim Sturm Lothar auf versauerten Böden mit einer Basensättigung 

¢40% bei Fichten 3.6-mal und bei Buchen 4.8-mal höher war als auf nicht versauerten Böden.209 

Diese beiden Werte werden hier zur Vereinfachung pauschal für Nadelbäume (Faktor 3.6) und für 

Laubbäume (Faktor 4.8) verwendet. Unter Berücksichtigung des Anteils versauerter Waldböden 

(40%) und dem Umstand, dass beim Sturm Lothar 77% der betroffenen Bäume Nadelhölzer waren 

und 23% Laubhölzer210, ergibt sich insgesamt eine Erhöhung des Windwurfrisikos durch die Bo-

denversauerung um den Faktor 2.15.211 Dies entspricht einer Risikoerhöhung um +115%. 

c) Häufigkeit von grossen Sturmereignissen (Windwurfrisiko) 

Ein Sturm wie Lothar ereignet sich etwa alle 15 Jahre.212 Entsprechend beträgt die Wahrschein-

lichkeit für einen Sturm dieser Grösse pro Jahr 1/15 (= 0.067). 

d) Verkehrsanteile 

Die Berechnung des Verkehrsanteils an der Bodenversauerung und die Differenzierung nach Ver-

kehrsträger, Fahrzeugkategorien, sowie Antriebsarten erfolgt nach demselben Vorgehen wie in 

Kapitel 7.3.1 e) bereits beschrieben wurde. 

7.4 Wertgerüst 

7.4.1 Vermindertes Holzwachstum 

Die Bewertung der Kosten durch vermindertes Holzwachstum erfolgt über die durchschnittlichen 

Holzpreise. Es werden dazu Produzentenpreise für die verschiedenen Holzarten verwendet. Eine 

Bewertung des verminderten Holzwachstums ist unabhängig davon, ob dieses Holz tatsächlich 

geerntet wird.  

 

209  BUWAL (2005a); IAP; Flückiger; Braun (2004); Mayer; Brang; Dobbertin; u. a. (2005) 

210  BUWAL (2003) 

211  Risikofaktor = (1 ï 40%) * 1 + 40% * (77% *3.6 + 23% * 4.8) = 2.15 

212  BUWAL (2005b) 
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Abbildung 7-6: Produzentenpreise für verschiedene Holzarten und Regionen (in CHF pro m3) 

 

Quelle: BFS Statistik Produzentenpreise Rohholz 2010; Fortschreibung mittels Produzentenpreisindex Rohholz, BAFU 

 

7.4.2 Verstärkter Windwurf 

Zu den ökonomischen Auswirkungen von Sturmgrossereignissen werden weiterhin die bisherigen 

Kostensätze, basierend auf den Studien zu den ökonomischen Auswirkungen des Sturmes Lothar 

verwendet.213 Die Kosten setzen sich aus Einkommensverlusten von Waldeigentümern (v.a. in-

folge Holzpreiszerfall) sowie Ausgaben der öffentlichen Hand für Pflege- und Aufrüstemassnah-

men zur Behebung von Folgeschäden zusammen. Die Gesamtkosten werden mit Hilfe der Nomi-

nallohnentwicklung auf das Jahr 2021 angepasst. Somit resultieren Gesamtkosten von 952 Mio. 

CHF pro Sturmgrossereignis. Davon ist allerdings nur gut die Hälfte (509 Mio. CHF) auf die Bo-

denversauerung zurückzuführen.214 Die restlichen Kosten wären auch auf unversauertem Boden 

angefallen. Diese gesamten Zusatzkosten je Sturmereignis werden schliesslich mit Hilfe der Häu-

figkeit von grossen Sturmereignissen in Jahreskosten umgerechnet. 

7.5 Vorgehen bei Differenzierungen 

7.5.1 Differenzierung nach Antriebsart 

Die Kosten des Strassenverkehrs werden differenziert nach den drei Antriebskategorien fossil, 

elektrisch und «Rest» ausgewiesen. Die Differenzierung nach Antriebsart wird ï wie in Kapitel 

 

213  BUWAL (2004); (2005b) 

214  Die Berechnung dieses Anteils erfolgt auf Basis der Belastungssituation (Anteil versauerte Böden) sowie den Belas-

tungs-Wirkungs-Beziehungen (siehe Kapitel 7.3.2b). 

Mittelland / 

Jura

Alpen / 

Voralpen

Tessin/ 

Alpensüdseite

Stamm-/Rundholz (Säge-Rundholz)

Laubholz 96 100 100

Nadelholz 97 96 96

Industrieholz

Laubholz 49 51 51

Nadelholz 40 38 38

Energieholz: Hackschnitzel

Laubholz 68 69 69

Nadelholz 80 78 78

Energieholz: Stückholz

Laubholz 90 85 85

Nadelholz 110 127 127

Preise für das Jahr 2021 [CHF/m
3
]

Prdukt, Holzart
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20.1.6 und Kapitel 20.2.1 beschrieben ï anhand spezifischer Schadstoffemissionen je Fahrzeug-

kategorie und Antriebskategorie berechnet. Die Kosten der Ozonbelastung werden über die spe-

zifischen NOx-Emissionen je Fahrzeugkategorie und Antriebsart differenziert, während die Kosten 

durch Versauerung über die SO2, NH3 und NOx-Emissionen nach Fahrzeugkategorie und An-

triebskategorie differenziert werden. 

7.5.2 Differenzierung nach Kantonen 

Die Kosten der Verkehrsträger Schiene und Strasse werden ï wie in Kapitel 2.3 und Kapitel 20.1 

beschrieben ï anhand der Anteile der Emissionen von SO2, NH3 und NOx nach Kanton aufge-

schlüsselt. 

7.6 Überlegungen zu den Grenzkosten 

Die ozonbedingte Wachstumsreduktion von Waldbäumen wird mit einer linearen Funktion be-

schrieben und hängt ausschliesslich von der Ozonimmission ab (AOT40f). Somit entsprechen die 

Grenzkosten den hier berechneten Durchschnittskosten verursacht durch den Holzertragsausfall 

aufgrund der Wachstumsreduktion der Waldbäume. 

Im Gegensatz dazu können die Auswirkungen der Bodenversauerung und des Stickstoffeintrags 

auf das Baumwachstum nicht mit einer linearen Funktion beschrieben werden. Ebenso gibt es 

keine Hinweise, dass das Windwurfrisiko linear zur Bodenversauerung zunimmt. Somit können die 

hier berechneten Durchschnittskosten an Waldschäden nicht den Grenzkosten gleichgesetzt wer-

den. 

7.7 Ergebnisse 

7.7.1 Externe Kosten 

a) Überblick Gesamtverkehr 

Die folgenden beiden Abbildungen zeigen die gesamten externen Kosten infolge Waldschäden 

durch Ozonbelastung und Versauerung der Böden im Jahr 2021 differenziert nach Verkehrsträ-

gern.215 

Die gesamten durch den Verkehr verursachten Walschäden betrugen 2021 insgesamt 54.8 Mio. 

CHF. Von diesen Kosten verursachte der Strassenverkehr 89.7% (49.1 Mio. CHF), der Schienen-

verkehr 1.4%, der Luftverkehr 2.5% und der Schiffsverkehr 6.4%. In absoluten Zahlen verursachen 

 

215  Bei dieser Kostenkategorie entsprechen die externen den sozialen Kosten, da es keinen Internalisierungsbeitrag gibt. 

Zudem sind die externen Kosten aus Sicht Verkehrsteilnehmende sowie aus Sicht Verkehrsart Schwerverkehr genau 

gleich hoch. 
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die Verkehrsträger Schiene, Luft und Schiff zusammen 5.7 Mio. CHF an Waldschäden infolge Luft-

verschmutzung. Die Aufteilung der Gesamtkosten nach Personen- und Güterverkehr liegt bei 67% 

zu 33%. 

Abbildung 7-7: Externe Kosten infolge Waldschäden durch Ozonbelastung und Versauerung für 

das Jahr 2021 nach Verkehrsträgern differenziert. 

 

 

Abbildung 7-8: Externe Kosten infolge Waldschäden durch Ozonbelastung und Versauerung der 

Böden für das Jahr 2021  

 

 

in Mio. CHF

Personen-

verkehr

Güter-

verkehr

Total in % 

des Totals

Strassenverkehr                      34.1                     15.0                          49.1 89.7%

Schienenverkehr                        0.2                       0.6                            0.8 1.4%

Luftverkehr                        1.2                       0.2                            1.4 2.5%

Schiffsverkehr                        1.4                       2.1                            3.5 6.4%

Total                      36.9                     17.9                          54.8 100.0%

in % des Totals 67.3% 32.7% 100.0%
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b) Strassenverkehr 

Die folgenden beiden Abbildungen zeigen die Aufteilung der Waldschäden durch Luftschadstoff-

emissionen des Strassenverkehrs auf die einzelnen Fahrzeugkategorien und Kostenbestandteile. 

Mehr als die Hälfte der Kosten (31.2 Mio. CHF oder 63%) des Strassenverkehrs wird durch die 

Personenwagen verursacht. Der öffentliche Strassenverkehr, sprich Linienbusse, ist verantwortlich 

für knapp 4% der Kosten (1.9 Mio. CHF) und der Strassengüterverkehr für 31% (15 Mio. CHF). 

Von den insgesamt 49.1 Mio. CHF für die Waldschäden des Strassenverkehrs ist das aufgrund 

von Ozon verminderte Holzwachstum für 27.8 Mio. CHF (56.5%) verantwortlich, das aufgrund von 

Versauerung verminderte Holzwachstum für 17 Mio. CHF (34.6%) und der verstärkte Windwurf für 

4.4 Mio. CHF (8.9%). 

Abbildung 7-9: Externe Kosten infolge Waldschäden des Strassenverkehrs 2021 nach Fahrzeugkategorien 

und Kostenbestandteilen 

 
«0.0» bedeutet, dass das Ergebnis grösser 0, aber kleiner als 0.05 ist. «-» bedeutet, dass der Wert tatsächlich Null ist oder z.B. aufgrund fehlender 

Datengrundlagen nicht berechnet werden kann. Diese Bemerkung gilt auch für alle folgenden Abbildungen. 

 

Gesamt-

total

in Mio. CHF PW GW MR Mofa E-Bike Pedelec Velo fäG Fuss Bus Trolley Tram Li LW SS

Vermindertes Holzwachstum 

(Ozon)
17.5          0.3            0.3            0.0            -           -            -           -           -           1.1            -            -            5.0           2.4           1.2           27.8           

Vermindertes Holzwachstum 

(Versauerung)
10.9          0.2            0.2            0.0            -           -            -           -           -           0.7            -            -            3.0           1.4           0.7           17.0           

Verstärkter Windwurf (Versauerung) 2.8            0.0            0.0            0.0            -           -            -           -           -           0.2            -            -            0.8           0.4           0.2           4.4             

Total 31.2          0.6            0.4            0.0            -           -            -           -           -           1.9            -            -            8.7           4.2           2.1           49.1           

in % des Gesamttotals 63.4% 1.2% 0.9% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 3.9% 0.0% 0.0% 17.7% 8.5% 4.3% 100.0%

Total Teilbereiche 49.1           

in % des Gesamttotals 100.0%

15.032.2 0.0 1.9

Personenverkehr

65.5% 0.0% 3.9% 30.6%

PW = Personenwagen, GW = Gesellschaftswagen, MR = Motorrad, fäG = fahrzeugähnliches Gerät, Fuss = Fussverkehr, Li = Lieferwagen, LW = Lastwagen, SS = Sattelschlepper. 

Güterverkehr

Motorisierter privater Personenverkehr Fuss- und Veloverkehr Öffentlicher Personenverkehr
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Abbildung 7-10: Externe Kosten infolge Waldschäden des Strassenverkehrs 2021 nach Fahrzeug-

kategorien 

 

Abbildung 7-11 zeigt die externen Kosten infolge von Waldschäden des Strassenverkehrs diffe-

renziert nach Fahrzeugkategorien und Antriebsarten. 99.7% der Kosten (49 Mio. CHF) des Stras- 

Abbildung 7-11: Externe Kosten infolge Waldschäden des Strassenverkehrs 2021 nach Fahrzeugkategorien 

und Antriebsart 

 

Gesamt-

total

in Mio. CHF PW GW MR Mofa E-Bike Pedelec Velo fäG Fuss Bus Trolley Tram Li LW SS

Fossil 31.1          0.6            0.4            0.0            -           -            -           -           -           1.8            -            -            8.7           4.2           2.1           49.0           

Elektrisch -           -           -           -           -           -            -           -           -           -            -            -            -           -           -           -             

Rest 0.1            -           -           -           -           -            -           -           -           0.1            -            -            0.0           0.0           0.0           0.1             

Muskelkraft -           -           -           -           -           -            -           -           -           -            -            -            -           -           -           -             

Total 31.2          0.6            0.4            0.0            -           -            -           -           -           1.9            -            -            8.7           4.2           2.1           49.1           

Anteil Fossil 99.8% 100.0% 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 95.6% 0.0% 0.0% 100.0% 99.9% 99.9% 99.7%

Anteil Elektrisch 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

Anteil Rest 0.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 4.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.1% 0.3%

Anteil Muskelkraft 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

Motorisierter privater Personenverkehr Fuss- und Veloverkehr Öffentlicher Personenverkehr

PW = Personenwagen, GW = Gesellschaftswagen, MR = Motorrad, fäG = fahrzeugähnliches Gerät, Fuss = Fussverkehr, Li = Lieferwagen, LW = Lastwagen, SS = Sattelschlepper. 

Personenverkehr Güterverkehr
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senverkehrs werden durch fossile Fahrzeuge verursacht. Elektrofahrzeuge verursachen keine 

NOx-, NH3- und SO2-Emissionen und deshalb auch keine Waldschäden. 

Abbildung 7-12 zeigt die kantonalen Anteile der externen Kosten des Strassenverkehrs infolge von 

Waldschäden. Den grössten Anteil der externen Kosten weist Zürich (knapp 15%) auf, gefolgt von 

Bern (12%) und Waadt (10.6%). 

Abbildung 7-12: Externe Kosten infolge Waldschäden des Strassenverkehrs 2021 differenziert nach Fahrzeug-

kategorien und Kantone  

 

 

c) Schienenverkehr 

Der Schienenverkehr verursacht sehr geringe externe Kosten durch luftverschmutzungsbedingte 

Waldschäden, da fast kein NOx, SO2 und NH3 emittiert wird. Im Jahr 2021 waren es 0.8 Mio. CHF. 

Der grösste Teil davon (79% bzw. 0.6 Mio. CHF) wird durch den Güterverkehr verursacht, weil im 

Güterverkehr deutlich mehr Dieselloks eingesetzt werden als im Personenverkehr. 

Gesamt-

total

in Mio. CHF PW GW MR Mofa E-Bike Pedelec Velo fäG Fuss Bus (inkl. Trolley) Tram Li LW SS

Zürich 4.7         0.1         0.1         0.0         -         -          -        -        -        0.3                         -          1.2        0.6        0.3        7.3          

Bern 3.8         0.1         0.1         0.0         -         -          -        -        -        0.2                         -          1.0        0.5        0.3        5.9          

Luzern 1.6         0.0         0.0         0.0         -         -          -        -        -        0.1                         -          0.4        0.2        0.1        2.5          

Uri 0.3         0.0         0.0         0.0         -         -          -        -        -        0.0                         -          0.1        0.1        0.0        0.5          

Schwyz 0.7         0.0         0.0         0.0         -         -          -        -        -        0.0                         -          0.2        0.1        0.0        1.0          

Obwalden 0.1         0.0         0.0         0.0         -         -          -        -        -        0.0                         -          0.0        0.0        0.0        0.2          

Nidwalden 0.2         0.0         0.0         0.0         -         -          -        -        -        0.0                         -          0.1        0.0        0.0        0.3          

Glarus 0.2         0.0         0.0         0.0         -         -          -        -        -        0.0                         -          0.1        0.0        0.0        0.3          

Zug 0.5         0.0         0.0         0.0         -         -          -        -        -        0.0                         -          0.1        0.0        0.0        0.7          

Freiburg 1.2         0.0         0.0         0.0         -         -          -        -        -        0.1                         -          0.3        0.2        0.1        1.8          

Solothurn 1.0         0.0         0.0         0.0         -         -          -        -        -        0.1                         -          0.3        0.2        0.1        1.8          

Basel-Stadt 0.3         0.0         0.0         0.0         -         -          -        -        -        0.1                         -          0.1        0.0        0.0        0.5          

Basel-Landschaft 1.0         0.0         0.0         0.0         -         -          -        -        -        0.1                         -          0.3        0.2        0.1        1.7          

Schaffhausen 0.2         0.0         0.0         0.0         -         -          -        -        -        0.0                         -          0.0        0.0        0.0        0.3          

Appenzell A.Rh. 0.1         0.0         0.0         0.0         -         -          -        -        -        0.0                         -          0.0        0.0        0.0        0.2          

Appenzell I.Rh. 0.0         0.0         0.0         0.0         -         -          -        -        -        0.0                         -          0.0        0.0        0.0        0.0          

St. Gallen 2.4         0.0         0.0         0.0         -         -          -        -        -        0.1                         -          0.8        0.3        0.2        3.8          

Graubünden 0.8         0.0         0.0         0.0         -         -          -        -        -        0.1                         -          0.3        0.1        0.1        1.4          

Aargau 2.8         0.1         0.0         0.0         -         -          -        -        -        0.2                         -          0.8        0.5        0.2        4.6          

Thurgau 1.0         0.0         0.0         0.0         -         -          -        -        -        0.0                         -          0.2        0.1        0.1        1.5          

Tessin 1.8         0.0         0.0         0.0         -         -          -        -        -        0.1                         -          0.5        0.3        0.1        2.8          

Waadt 3.5         0.0         0.1         0.0         -         -          -        -        -        0.1                         -          1.0        0.3        0.2        5.2          

Wallis 1.1         0.0         0.0         0.0         -         -          -        -        -        0.1                         -          0.3        0.1        0.1        1.7          

Neuenburg 0.6         0.0         0.0         0.0         -         -          -        -        -        0.0                         -          0.1        0.0        0.0        0.8          

Genf 1.1         0.0         0.0         0.0         -         -          -        -        -        0.2                         -          0.3        0.1        0.0        1.6          

Jura 0.3         0.0         0.0         0.0         -         -          -        -        -        0.0                         -          0.1        0.0        0.0        0.4          

Total 31.2       0.6         0.4         0.0         -         -          -        -        -        1.9                         -          8.7        4.1        2.1        49.1         

PW = Personenw agen, GW = Gesellschaftsw agen, MR = Motorrad, fäG = fahrzeugähnliches Gerät, Fuss = Fussverkehr, Li = Lieferw agen, LW = Lastw agen, SS = Sattelschlepper. 

Personenverkehr Güterverkehr

Motorisierter privater Personenverkehr Fuss- und Veloverkehr Öffentlicher Personenverkehr
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Abbildung 7-13: Externe Kosten infolge Waldschäden des Schienenverkehrs 2021 differenziert 

nach Personen- und Güterverkehr und Kostenbestandteilen 

 

 

Abbildung 7-14 zeigt die Aufteilung der externen Kosten durch Waldschäden nach Kantonen und 

Verkehrsart. Der Kanton Bern und Aargau weisen mit jeweils 16.2% der Gesamtkosten die höchs-

ten Anteile auf. Die Kantone Tessin (9%), Waadt (8.2%) und Zürich (8.1%) folgen mit Anteilen 

knapp unter 10% der Gesamtkosten. 

in Mio. CHF

Personen-

verkehr

Güter-

verkehr

Total

Vermindertes Holzwachstum (Ozon) 0.1                      0.3                           0.4              

Vermindertes Holzwachstum (Versauerung) 0.1                      0.2                           0.3              

Verstärkter Windwurf (Versauerung) 0.0                      0.1                           0.1              

Total 0.2                      0.6                           0.8              
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Abbildung 7-14: Externe Kosten infolge Waldschäden des Schienenverkehrs 2021 differenziert 

nach Personen- und Güterverkehr sowie Kantonen 

 

 

d) Luftverkehr 

Auch die externen Kosten des Luftverkehrs infolge von Waldschäden sind sehr tief. Im Jahr 2021 

betrugen diese Schäden 1.4 Mio. CHF, wovon der überwiegende Teil durch den Personenverkehr 

verursacht wird. 92% dieser Kosten fallen an Landesflughäfen an. Teilt man die Kosten auf die 

einzelnen Flugarten auf, sind 93% dem Linien- und Charterverkehr zuzuordnen, die Kosten der 

Helikopter sind vernachlässigbar klein und die General Aviation, sowie die Business Aviation ver-

ursachen je rund 4% der Kosten. 

in Mio. CHF
Personenverkehr Güterverkehr Total

Zürich 0.025                       0.037                      0.062             

Bern 0.026                       0.097                      0.123             

Luzern 0.006                       0.007                      0.013             

Uri 0.002                       0.021                      0.022             

Schwyz 0.004                       0.026                      0.030             

Obwalden 0.001                       0.000                      0.001             

Nidwalden 0.001                       0.000                      0.001             

Glarus 0.001                       0.003                      0.004             

Zug 0.002                       0.006                      0.008             

Freiburg 0.006                       0.005                      0.012             

Solothurn 0.005                       0.040                      0.045             

Basel-Stadt 0.001                       0.005                      0.006             

Basel-Landschaft 0.004                       0.025                      0.030             

Schaffhausen 0.001                       0.000                      0.002             

Appenzell A.Rh. 0.001                       0.000                      0.001             

Appenzell I.Rh. 0.000                       -                         0.000             

St. Gallen 0.009                       0.016                      0.025             

Graubünden 0.007                       0.028                      0.036             

Aargau 0.013                       0.110                      0.123             

Thurgau 0.005                       0.010                      0.015             

Tessin 0.005                       0.063                      0.068             

Waadt 0.015                       0.047                      0.062             

Wallis 0.008                       0.034                      0.042             

Neuenburg 0.003                       0.015                      0.018             

Genf 0.002                       0.004                      0.006             

Jura 0.002                       0.001                      0.002             

Total 0.2                           0.6                          0.8                 
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Abbildung 7-15: Externe Kosten infolge Waldschäden des Luftverkehrs 2021 differenziert nach 

Personen- und Güterverkehr und Kostenbestandteilen 

 

Abbildung 7-16: Externe Kosten infolge Waldschäden des Luftverkehrs 2021 differenziert nach 

Flugart und Infrastrukturtyp 

 

 

e) Schiffsverkehr 

Der Schiffsverkehr verursachte im Jahr 2021 externe Kosten durch Waldschäden im Umfang von 

3.5 Mio. CHF. Davon entfallen 40% (1.4 Mio. CHF) auf die öffentliche Personenschifffahrt und der 

Rest auf den Güterverkehr. 

Abbildung 7-17: Externe Kosten infolge Waldschäden des Schiffsverkehrs 2021 differenziert nach 

Personen- und Güterverkehr und Kostenbestandteilen 

 

 

in Mio. CHF

Personen-verkehr Güter-

verkehr

Total

Vermindertes Holzwachstum (Ozon) 0.7                        0.1                           0.8              

Vermindertes Holzwachstum (Versauerung) 0.4                        0.1                           0.5              

Verstärkter Windwurf (Versauerung) 0.1                        0.0                           0.1              

Total 1.2                        0.2                           1.4              

in Mio. CHF
Landesflughäfen Regionalflughäfen Total

Linien- und Charterverkehr interkontinental
0.4                         -                            0.4              

Linien- und Charterverkehr europäisch
0.9                         0.0                             0.9              

Helikopter
0.0                         0.0                             0.0              

Business Aviation
0.0                         0.0                             0.1              

Rest General Aviation
0.0                         0.0                             0.1              

Total 1.3                         0.0                             1.4              

in Mio. CHF

Personen-

verkehr

Güter-

verkehr

Total

Vermindertes Holzwachstum (Ozon) 0.8                      1.2                           2.0              

Vermindertes Holzwachstum (Versauerung) 0.5                      0.7                           1.2              

Verstärkter Windwurf (Versauerung) 0.1                      0.2                           0.3              

Total 1.4                      2.1                           3.5              
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7.8 Sensitivitätsanalyse 

Eine Sensitivitätsanalyse ist für diesen Kostenbereich nicht vorgesehen, da der Anteil der externen 

Kosten infolge von Waldschäden durch Luftverschmutzung an den Gesamtkosten mit 0.3% unter 

10% liegt. In Bezug auf die Frage, in welcher Bandbreite die externen Kosten des Verkehrs auf-

grund von Unsicherheiten schwanken, ist dieser Kostenbereich daher von untergeordneter Bedeu-

tung. 

7.9 Vergleich zu den bisherigen Berechnungen 

Die folgenden beiden Abbildungen zeigen grafisch und tabellarisch den Vergleich der externen 

Kosten infolge von Waldschäden durch Ozonbelastung und Versauerung für das Jahr 2021 basie-

rend auf dem Vergleich der aktualisierten Berechnungen mit den Ergebnissen der bisherigen Be-

rechnungsmethodik. Der Vergleich zeigt den Effekt der neuen Datengrundlagen und leichten An-

passungen in der Berechnungsmethodik. Insgesamt haben die Waldschäden gegenüber den bis-

herigen Berechnungen um knapp 4.3% zugenommen. An der Berechnungsmethodik der externen 

Kosten infolge Waldschäden führt vor allem der Ausschluss der Jahre 2020 und 2021 bei der Be-

rechnung der Ozonbelastung zu höheren Schadenswerten, denn diese beiden Jahre wiesen pan-

demiebedingt sehr tiefe Ozonbelastungen auf. Die Aktualisierung der Datengrundlage führte zu-

sätzlich zu leichten Veränderungen. Insbesondere im Strassenverkehr trug die Berechnung der 

Luftschadstoffemissionen mittels aktualisierter Emissionsfaktoren zu einem geringeren Anteil bei. 
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Abbildung 7-18: Vergleich der Berechnungen der externen Kosten infolge Waldschäden basierend 

auf der ursprünglichen und überarbeiteten Berechnungsmethodik 2021 

 

Achtung: Die Skalen der vier Verkehrsträger sind unterschiedlich 
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Abbildung 7-19: Überblick und Vergleich der Berechnungen für die externen Kosten infolge Wald-

schäden basierend auf den alten und den neuen Datengrundlagen sowie Metho-

dik 

 

 

Bisherige Berechnung für 2021 Personenverkehr Güterverkehr Total

Strassenverkehr                       34.60                     12.52                           47.1 

Schienenverkehr                           0.3                          0.5                              0.7 

Luftverkehr                           1.2                          0.2                              1.3 

Schiffsverkehr                           1.3                          2.0                              3.3 

Total                         37.3                        15.2                           52.5 

Neue Berechnung für 2021 Personenverkehr Güterverkehr Total

Strassenverkehr                         34.1                        15.0                           49.1 

Schienenverkehr                           0.2                          0.6                              0.8 

Luftverkehr                           1.2                          0.2                              1.4 

Schiffsverkehr                           1.4                          2.1                              3.5 

Total                         36.9                        17.8                           54.8 

Veränderung durch Neuberechnung in % Personenverkehr Güterverkehr Total

Strassenverkehr -1.4% 19.5% 4.2%

Schienenverkehr -39.1% 30.7% 5.5%

Luftverkehr 5.4% -15.2% 2.5%

Schiffsverkehr 5.5% 5.5% 5.5%

Total -1.2% 17.6% 4.3%

Veränderung durch Neuberechnung in Mio. CHF Personenverkehr Güterverkehr Total

Strassenverkehr                          -0.5                          2.4                              2.0 

Schienenverkehr                          -0.1                          0.1                              0.0 

Luftverkehr                           0.1                         -0.0                              0.0 

Schiffsverkehr                           0.1                          0.1                              0.2 

Total                          -0.4                          2.7                              2.2 
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8 Biodiversitätsverluste durch Luftverschmutzung 

8.1 Berechnungsgegenstand 

Der Eintrag von Luftschadstoffen in die Umwelt kann zu Eutrophierung (Überdüngung) und Ver-

sauerung natürlicher Ökosysteme (Böden, Gewässer etc.) führen. Eutrophierung und Versauerung 

führen wiederum zu Biodiversitätsverlusten in diesen Ökosystemen: 

¶ Der Eintrag von stickstoffhaltigen Luftschadstoffen wie Stickoxide (NOx) und Ammoniak (NH3) 

f¿hrt zu einer D¿ngung von Bºden und Gewªssern. Diese D¿ngung (Eutrophierung) hat bei-

spielsweise bei Landºkosystemen einen negativen Einfluss auf die Biodiversitªt. Denn nªhr-

stoffreiche Habitate weisen hªufig eine reduziertere Artenzahl auf als nªhrstoffarme Standorte. 

Grund daf¿r ist die hohe Konkurrenzfªhigkeit einiger nªhrstoffliebender Arten, welche die ¿bri-

gen Arten verdrªngen. Insgesamt f¿hrt deshalb die Eutrophierung von ¥kosystemen zu einem 

Biodiversitªtsverlust. 

¶ Sªurebildende Luftschadstoffe wie Schwefeldioxid (SO2), Stickoxide (NOx) und Ammoniak 

(NH3) f¿hren zu einer Versauerung der Bºden und Gewªsser.  hnlich wie die Eutrophierung 

hat auch die Versauerung einen negativen Einfluss auf die Biodiversitªt: Auf versauerten Bºden 

ist das Gedeihen vieler grundsªtzlich standorttypischer Pflanzenarten gehemmt. Auf diese 

Weise f¿hrt die Versauerung zu einem Biodiversitªtsverlust. 

Das vorliegende Kapitel fokussiert auf die Biodiversitätsverluste infolge des Eintrags von versau-

ernden und eutrophierenden Luftschadstoffen. 

Es ist jedoch wichtig zu erwähnen, dass Biodiversitätsverluste auch durch andere Umweltbelas-

tungen verursacht werden können, z.B. durch die Versiegelung oder Zerschneidung natürlicher 

Ökosysteme. Jene Biodiversitätsverluste sind jedoch nicht Teil des vorliegenden Kapitels, sondern 

sind im Kapitel 12 (Natur und Landschaft) abgedeckt. 

8.2 Bewertungsmethodik und wesentliche Anpassungen 

Die Berechnung der Kosten der Biodiversitätsverluste basiert auf der Methodik, die bereits im Be-

richt für das Jahr 2010216 verwendet wurde und damit auf den Resultaten des EU-Forschungspro-

jekts NEEDS (New Energy Externalities Development for Sustainability) basiert. In diesem Rah-

men wurde eine Methodik basierend auf dem Ersatzkostenansatz entwickelt,217 um die Auswirkun-

gen der Emissionen von versauernden und eutrophierenden Luftschadstoffen wie NOx, NH3 und 

SO2 auf die Biodiversität berechnen zu können. Resultat der Studie sind spezifische Kostensätze 

für die externen Kosten durch Biodiversitätsverluste infolge von Luftschadstoffemissionen.218 Aus-

gewiesen werden Kostensätze pro emittierter Tonne NOx, NH3 und SO2 für alle Länder der EU-28 

plus einige weitere Länder wie die Schweiz. Die hier angewandte Berechnung greift direkt auf die 

 

216  Ecoplan; INFRAS (2014) 

217  Ott; Baur; Kaufmann; u. a. (2006) 

218  NEEDS (2008) 
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spezifischen Kostensätze pro emittierte Menge Luftschadstoffe zurück. Für einen detaillierten Ex-

kurs zur NEEDS-Methodik verweisen wir auf den Bericht zu den externen Kosten und Nutzen des 

Verkehrs für das Jahr 2010.219 

Abbildung 8-1 zeigt die Bewertungsmethodik im Detail. Für die Berechnungen werden zwei zent-

rale Inputgrössen benötigt. Zum einen sind Emissionsmengen der versauernden und/oder eutro-

phierenden Luftschadstoffe Stickoxid (NOx), Ammoniak (NH3) und Schwefeldioxid (SO2) nötig 

(Schritt 1). Die detaillierten Informationen zu den Datenquellen der Emissionsmengen sind im Ka-

pitel 8.3 aufgeführt. Zum anderen werden für die Monetarisierung Kostensätze pro Tonne NOx, 

NH3 und SO2 angewandt, die auf den Ergebnissen von NEEDS basieren (Schritt 2). Auf diese 

Weise resultieren die externen Kosten infolge von Biodiversitätsverlusten durch Luftschadstof-

femissionen des Verkehrs (3). 

Abbildung 8-1: Bewertungsmethodik Biodiversitätsverluste durch Luftverschmutzung 

 

 

219  Ecoplan; INFRAS (2014) 
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8.3 Mengengerüst 

8.3.1 Emissionen von versauernden und eutrophierenden Luftschadstoffen 

Als Mengengerüst dienen die aktuellen Emissionsdaten für NOx (Stickoxide), NH3 (Ammoniak) und 

SO2 (Schwefeldioxid) der verschiedenen Verkehrsträger, die in Kapitel 20.2 detailliert beschrieben 

sind. Die folgenden Abbildungen zeigen die in der vorliegenden Studie verwendeten Emissions-

mengen der vier Verkehrsträger. 

Abbildung 8-2: NOx-, NH3- und SO2-Emissionen des Strassenverkehrs 2021 

 

Quelle: siehe Kapitel 20.2 

Abbildung 8-3: NOx-, NH3- und SO2-Emissionen des Schienenverkehrs 2021 

 

Quelle: siehe Kapitel 20.2 

 

Abbildung 8-4: NOx-, NH3- und SO2-Emissionen des Luftverkehrs 2021 nach Personen- und Güter-

verkehr (gemäss Halbstreckenprinzip) 

 

Quelle: Siehe Kapitel 20.2 

Gesamt-

Luftschadstoff total

t/a PW GW MR Mofa E-Bike Pedelec Velo fäG Fuss Bus Trolley Tram Li LW SS

NH3 739 2               4              0              -          -          -           -           -           4              -           -           31            14            13            806                  

NOx 14843 271          214          3              -          -          -           -           -           939         -           -           4ô224      2ô012      1ô015      23ô520             

SO2 36 0               1              0              -          -          -           -           -           1              -           -           5              4              4              52                     

Personenverkehr Güterverkehr

Motorisierter privater Personenverkehr Fuss- und Veloverkehr Öffentlicher Personenverkehr

Luftschadstoff t/a
Personen-

verkehr

Güter-

verkehr

Total

NH3 0.0           0.1           0.1           

NOx 76.9         292.3      369.2      

SO2 0.0           0.1           0.1           

Luftschadstoff t/a

Personen-

verkehr

Güter-

verkehr

Total

NH3 -           -           -           

NOx 576.6       76.5         653.2      

SO2 35.4         4.7           40.1         
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Abbildung 8-5: NOx- und SO2-Emissionen des Luftverkehrs 2021 nach Flugart und Infrastruktur-

typ 

 

Quelle: Siehe Kapitel 20.2 

Abbildung 8-6: NOx-, NH3- und SO2-Emissionen des Schiffsverkehrs 2021 

 

Quelle: Siehe Kapitel 20.2 

8.4 Wertgerüst 

8.4.1 Kostensätze pro Tonne Luftschadstoff 

Die Grundlage für die Monetarisierung bilden die Kostensätze aus dem EU-Projekt NEEDS.220 In 

der NEEDS-Studie erfolgte die Monetarisierung basierend auf Ersatzkosten. 

Die folgende Abbildung zeigt die Kostensätze für die Schweiz für das Jahr 2000 (in EUR2000/t) 

sowie die für die vorliegende Studie verwendeten Kostensätze in CHF für das Jahr 2021 

(CHF2021/t). Die Umrechnung in Schweizer Franken erfolgt auf Basis des mittleren Wechselkurses 

des Jahres 2000. Anschliessend werden die Kostensätze vom Jahr 2000 auf das Jahr 2021 mit 

der Konsumentenpreisentwicklung der Schweiz fortgeschrieben. In Kapitel 20.4 wird die monetäre 

Aktualisierung und Übertragung von Werten detailliert beschrieben. 

 

220  NEEDS (2008) 

Luftschadstoff Flugart Landesflughäfen Regionalflughäfen Total

t/a

NOx Business Aviation 18.01                     8.01                          26                   

Helikopter 0.02                        0.17                          0                     

Linien- und Charterverkehr europäisch 412.86                   1.83                          415                 

Linien- und Charterverkehr interkontinental 186.17                   -                            186                 

Rest General Aviation 15.80                     10.27                        26                   

SO2 Business Aviation 1.11                        0.49                          2                     

Helikopter 0.00                        0.01                          0                     

Linien- und Charterverkehr europäisch 25.33                     0.11                          25                   

Linien- und Charterverkehr interkontinental 11.42                     -                            11                   

Rest General Aviation 0.97                        0.63                          2                     

Luftschadstoff t/a
Personen-

verkehr

Güter-

verkehr

Total

NH3 0.1           0.2           0.3           

NOx 683.4       1ô031.7   1ô715.1   

SO2 0.7           1.0           1.7           
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Abbildung 8-7: Externe Kosten durch Biodiversitätsverluste infolge Luftverschmutzung: Kosten 

pro Tonne Luftschadstoff (NOx, NH3, SO2) 

 

Quelle: NEEDS sowie eigene Berechnung. Die Umrechnung der Kostensätze von EUR2000 in CHF2021 ist im obigen Ab-

schnitt beschrieben. 

8.5 Vorgehen bei Differenzierungen 

8.5.1 Differenzierung nach Antriebsart 

Die Differenzierungen nach Antriebsart für den Strassenverkehr wird wie im Kapitel 2.3 beschrie-

ben berechnet, d.h. über spezifische Emissionsfaktoren je Fahrzeugkategorie und Antriebsart und 

anhand der jeweiligen Anteile an der Fahrleistung (Kapitel 20.2.1 und Kapitel 20.1.6). 

8.5.2 Differenzierung nach Kantonen 

Die Differenzierung nach Kantonen für den Strassen- und Schienenverkehr wird anhand der kan-

tonalen Anteile der hier relevanten Luftschadstoff-Emissionen berechnet. Diese beruhen im Stras-

senverkehr auf den kantonalen Fahrleistungsanteilen, wenn vorhanden differenziert für Autobahn, 

innerorts und ausserorts und den entsprechenden Emissionsfaktoren (siehe Kapitel 20.1.5). Im 

Schienenverkehr beruht die kantonale Differenzierung auf den Fahrleistungsanteilen je Kanton für 

den Personen- und Güterverkehr.  

8.6 Überlegungen zu den Grenzkosten 

Die externen Kosten durch Biodiversitätsverluste werden im vorliegenden Bericht anhand von Kos-

tensätzen je Tonne Luftschadstoff berechnet und sind damit eine lineare Funktion der Schadstof-

femissionsmenge. Die hier berechneten Durchschnittskosten verursacht durch Biodiversitätsver-

luste entsprechen somit den Grenzkosten. 

Kostensätze pro emittierte Tonne EUR2000 pro Tonne CHF2021 pro Tonne

(Originaldaten NEEDS 2008) (angepasste Daten 2021)

NOx 1ô690 2ô821

NH3 8ô767 14ô636

SO2 544 908
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8.7 Ergebnisse 

8.7.1 Externe Kosten 

a) Überblick Gesamtverkehr 

Die folgenden beiden Abbildungen zeigen die gesamten externen Kosten221 durch Biodiversitäts-

verluste infolge Luftverschmutzung im Jahr 2021 nach Verkehrsträgern. Die Gesamtkosten des 

Verkehrs betrugen 2021 86 Mio. CHF. Davon verursachte der Strassenverkehr 91% bzw. 78.2 

Mio. CHF, der Schienenverkehr 1.2% und der Luftverkehr 2.2% und der Schiffsverkehr 5.6%. In 

absoluten Zahlen verursachen die letztgenannten drei Verkehrsträger zusammen weniger als 8 

Mio. CHF pro Jahr an Biodiversitätsverlusten durch Luftschadstoffemissionen.  

Abbildung 8-8: Externe Kosten durch Biodiversitätsverluste infolge Luftverschmutzung für das 

Jahr 2021 nach Verkehrsträgern differenziert 

 

 

221  Bei dieser Kostenkategorie entsprechen die externen den sozialen Kosten, da es keinen Internalisierungsbeitrag gibt. 

Zudem sind die externen Kosten aus Sicht Verkehrsteilnehmende und aus Sicht Verkehrsart Schwerverkehr genau 

gleich hoch. 

in Mio. CHF

Personen-

verkehr

Güter-

verkehr

Total in % 

des Totals

Strassenverkehr                       56.9                        21.3                           78.2 91.0%

Schienenverkehr                         0.2                          0.8                              1.0 1.2%

Luftverkehr                         1.7                          0.2                              1.9 2.2%

Schiffsverkehr                         1.9                          2.9                              4.8 5.6%

Total                       60.7                        25.3                           86.0 100.0%

in % des Totals 70.6% 29.4% 100.0%
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Abbildung 8-9: Externe Kosten durch Biodiversitätsverluste infolge Luftverschmutzung 2021 

 

b) Strassenverkehr 

Die folgenden beiden Abbildungen zeigen die Aufteilung der Biodiversitätsverluste durch Luft-

schadstoffemissionen des Strassenverkehrs auf die einzelnen Fahrzeugkategorien. 54.2 Mio. CHF 

bzw. 69.2% der Kosten des Strassenverkehrs werden durch den motorisierten privaten Personen-

verkehr verursacht (davon 52.7 Mio. CHF durch die Personenwagen). Linienbusse sind verant-

wortlich für 3.5% der Kosten bzw. 2.7 Mio. CHF und der Güterverkehr für 21.3 Mio. CHF (27.3%). 

Beim Strassenverkehr ist das Stickoxid mit knapp 85% die Hauptursache der Kosten, gefolgt vom 

Ammoniak (15%), während der Anteil des Schwefeldioxids bei 0.06% liegt. 

Abbildung 8-10: Externe Kosten durch Biodiversitätsverluste infolge Luftverschmutzung des Strassenver-

kehrs 2021 nach Fahrzeugkategorien sowie Luftschadstoff 

 
«0.0» bedeutet, dass das Ergebnis grösser 0, aber kleiner als 0.05 ist. «-» bedeutet, dass der Wert tatsächlich Null ist oder z.B. aufgrund fehlender 

Datengrundlagen nicht berechnet werden kann. Diese Bemerkung gilt auch für alle folgenden Abbildungen. 

Gesamt-

total

in Mio. CHF PW GW MR Mofa E-Bike Pedelec Velo fäG Fuss Bus Trolley Tram Li LW SS

NOx 41.9       0.8         0.6         0.0         -         -          -        -        -        2.6          -          -          11.9       5.7        2.9        66.3         

NH3 10.8       0.0         0.1         0.0         -         -          -        -        -        0.1          -          -          0.5        0.2        0.2        11.8         

SO2 0.0         0.0         0.0         0.0         -         -          -        -        -        0.0          -          -          0.0        0.0        0.0        0.0          

Total 52.7       0.8         0.7         0.0         -         -          -        -        -        2.7          -          -          12.4       5.9        3.1        78.2         

in % des Gesamttotals 67.4% 1.0% 0.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 3.5% 0.0% 0.0% 15.8% 7.5% 3.9% 100.0%

Total Teilbereiche 78.2         

in % des Gesamttotals 100.0%

Personenverkehr

69.3% 0.0% 3.5% 27.3%

PW = Personenw agen, GW = Gesellschaftsw agen, MR = Motorrad, fäG = fahrzeugähnliches Gerät, Fuss = Fussverkehr, Li = Lieferw agen, LW = Lastw agen, SS = Sattelschlepper. 

Güterverkehr

Motorisierter privater Personenverkehr Fuss- und Veloverkehr Öffentlicher Personenverkehr

21.354.2 0.0 2.7
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Abbildung 8-11: Externe Kosten durch Biodiversitätsverluste infolge Luftverschmutzung 2021 

nach Fahrzeugkategorien 

 

Abbildung 8-12 zeigt die externen Kosten infolge von Biodiversitätsverlusten des Strassenverkehrs 

differenziert nach Fahrzeugkategorien und Antriebsarten. 99.6% der Kosten des Strassenverkehrs  

Abbildung 8-12: Externe Kosten durch Biodiversitätsverluste infolge Luftverschmutzung des Strassenver-

kehrs 2021 nach Fahrzeugkategorien und Antriebsarten 

 

Gesamt-

total

in Mio. CHF PW GW MR Mofa E-Bike Pedelec Velo fäG Fuss Bus Trolley Tram Li LW SS

Fossil 52.5       0.8         0.7         0.0         -         -          -        -        -        2.6          -          -          12.4       5.9        3.1        77.9         

Elektrisch -         -         -         -         -         -          -        -        -        -          -          -          -        -        -        -          

Rest 0.2         -         -         -         -         -          -        -        -        0.1          -          -          0.0        0.0        0.0        0.3          

Muskelkraft -         -         -         -         -         -          -        -        -        -          -          -          -        -        -        -          

Total 52.7       0.8         0.7         0.0         -         -          -        -        -        2.7          -          -          12.4       5.9        3.1        78.2         

Anteil Fossil 99.6% 100.0% 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 95.7% 0.0% 0.0% 99.9% 99.9% 99.9% 99.6%

Anteil Elektrisch 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

Anteil Rest 0.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 4.3% 0.0% 0.0% 0.1% 0.1% 0.1% 0.4%

Anteil Muskelkraft 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

PW = Personenw agen, GW = Gesellschaftsw agen, MR = Motorrad, fäG = fahrzeugähnliches Gerät, Fuss = Fussverkehr, Li = Lieferw agen, LW = Lastw agen, SS = Sattelschlepper. 

Personenverkehr Güterverkehr

Motorisierter privater Personenverkehr Fuss- und Veloverkehr Öffentlicher Personenverkehr
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werden durch fossile Fahrzeuge verursacht. Elektrofahrzeuge verursachen keine Kosten, da Emis-

sionen dieser Luftschadstoffe durch Verbrennungsprozesse entstehen. 

Abbildung 8-13 zeigt die kantonalen Anteile der externen Kosten des Strassenverkehrs infolge 

Biodiversitätsverluste. Den grössten Anteil der externen Kosten weist Zürich (knapp 15%) auf, ge-

folgt von Bern (12%) und Waadt (10.7%). 

Abbildung 8-13: Externe Kosten durch Biodiversitätsverluste infolge Luftverschmutzung des Strassenver-

kehrs 2021 differenziert nach Fahrzeugkategorien und Kantone 

 

c) Schienenverkehr 

Der Schienenverkehr verursacht lediglich minime externe Kosten durch Biodiversitätsverluste in-

folge von Luftverschmutzung. Für das Jahr 2021 sind es 1.0 Mio. CHF, wovon der grösste Teil auf 

den Güterverkehr entfällt (0.8 Mio. CHF). Der Grund dafür liegt darin, dass im Güterverkehr deut-

lich mehr Dieselloks eingesetzt werden als im Personenverkehr. Die Kosten stammen fast aus-

schliesslich (zu 99.9%) aus den Emissionen von Stickoxiden (NOx). 

Gesamt-

total

in Mio. CHF PW GW MR Mofa E-Bike Pedelec Velo fäG Fuss Bus (inkl. Trolley) Tram Li LW SS

Zürich 7.9         0.1         0.1         0.0         -         -          -        -        -        0.5                         -          1.8        0.8        0.4        11.6         

Bern 6.4         0.1         0.1         0.0         -         -          -        -        -        0.3                         -          1.5        0.7        0.4        9.4          

Luzern 2.7         0.0         0.0         0.0         -         -          -        -        -        0.2                         -          0.6        0.3        0.2        4.0          

Uri 0.4         0.0         0.0         0.0         -         -          -        -        -        0.0                         -          0.1        0.1        0.1        0.8          

Schwyz 1.2         0.0         0.0         0.0         -         -          -        -        -        0.0                         -          0.3        0.1        0.1        1.7          

Obwalden 0.2         0.0         0.0         0.0         -         -          -        -        -        0.0                         -          0.1        0.0        0.0        0.3          

Nidwalden 0.3         0.0         0.0         0.0         -         -          -        -        -        0.0                         -          0.1        0.1        0.0        0.5          

Glarus 0.3         0.0         0.0         0.0         -         -          -        -        -        0.0                         -          0.1        0.0        0.0        0.5          

Zug 0.8         0.0         0.0         0.0         -         -          -        -        -        0.1                         -          0.2        0.1        0.0        1.1          

Freiburg 2.0         0.0         0.0         0.0         -         -          -        -        -        0.1                         -          0.4        0.2        0.1        2.9          

Solothurn 1.8         0.0         0.0         0.0         -         -          -        -        -        0.1                         -          0.4        0.3        0.2        2.9          

Basel-Stadt 0.5         0.0         0.0         0.0         -         -          -        -        -        0.1                         -          0.1        0.1        0.0        0.8          

Basel-Landschaft 1.7         0.0         0.0         0.0         -         -          -        -        -        0.1                         -          0.4        0.3        0.1        2.7          

Schaffhausen 0.3         0.0         0.0         0.0         -         -          -        -        -        0.0                         -          0.1        0.0        0.0        0.5          

Appenzell A.Rh. 0.2         0.0         0.0         0.0         -         -          -        -        -        0.0                         -          0.0        0.0        0.0        0.3          

Appenzell I.Rh. 0.1         0.0         0.0         0.0         -         -          -        -        -        0.0                         -          0.0        0.0        0.0        0.1          

St. Gallen 4.0         0.1         0.1         0.0         -         -          -        -        -        0.2                         -          1.1        0.4        0.2        6.1          

Graubünden 1.4         0.0         0.0         0.0         -         -          -        -        -        0.1                         -          0.4        0.2        0.1        2.3          

Aargau 4.7         0.1         0.1         0.0         -         -          -        -        -        0.2                         -          1.2        0.7        0.3        7.3          

Thurgau 1.6         0.0         0.0         0.0         -         -          -        -        -        0.1                         -          0.3        0.2        0.1        2.3          

Tessin 3.1         0.0         0.0         0.0         -         -          -        -        -        0.1                         -          0.7        0.4        0.2        4.5          

Waadt 5.9         0.1         0.1         0.0         -         -          -        -        -        0.2                         -          1.4        0.5        0.2        8.4          

Wallis 1.8         0.0         0.0         0.0         -         -          -        -        -        0.1                         -          0.4        0.2        0.1        2.7          

Neuenburg 1.0         0.0         0.0         0.0         -         -          -        -        -        0.0                         -          0.2        0.1        0.0        1.3          

Genf 1.8         0.0         0.0         0.0         -         -          -        -        -        0.2                         -          0.4        0.1        0.0        2.6          

Jura 0.5         0.0         0.0         0.0         -         -          -        -        -        0.0                         -          0.1        0.0        0.0        0.7          

Total 52.7       0.8         0.7         0.0         -         -          -        -        -        2.7                         -          12.4      5.9        3.1        78.2         

PW = Personenw agen, GW = Gesellschaftsw agen, MR = Motorrad, fäG = fahrzeugähnliches Gerät, Fuss = Fussverkehr, Li = Lieferw agen, LW = Lastw agen, SS = Sattelschlepper. 

Personenverkehr Güterverkehr

Motorisierter privater Personenverkehr Fuss- und Veloverkehr Öffentlicher Personenverkehr
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Abbildung 8-14: Externe Kosten durch Biodiversitätsverluste infolge Luftverschmutzung des 

Schienenverkehrs 2021 nach Personen- und Güterverkehr sowie Luftschadstoff 

 

 

Abbildung 8-17 zeigt die Aufteilung der externen Kosten durch Biodiversitätsverluste nach Kanto-

nen sowie Verkehrsart. Der Kanton Bern und Aargau weisen mit jeweils 16.2% der Gesamtkosten 

die höchsten Anteile auf. Die Kantone Tessin (9%), Waadt (8.2%) und Zürich (8.1%) folgen mit 

Anteilen knapp unter 10% der Gesamtkosten. 

in Mio. CHF

Personen-

verkehr

Güter-

verkehr

Total

NOx 0.2                         0.8                             1.0              

NH3 0.0                         0.0                             0.0              

SO2 0.0                         0.0                             0.0              

Total 0.2                         0.8                             1.0              
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Abbildung 8-15: Externe Kosten durch Biodiversitätsverluste infolge Luftverschmutzung des 

Schienenverkehrs 2021 nach Personen- und Güterverkehr, sowie Kantone 

 

 

d) Luftverkehr 

Die folgende Abbildung zeigt die Aufteilung der Biodiversitätsverluste durch Luftverschmutzung 

auf den Personen- und Güterverkehr sowie die einzelnen Luftschadstoffe. Von den insgesamt 1.9 

Mio. CHF werden knapp 90% durch den Linien- und Charterverkehr verursacht und 10% durch die 

General Aviation (inkl. Business Aviation). Gut 98% der Kosten werden durch die NOx-Emissionen 

verursacht, 2% durch das SO2. 

in Mio. CHF
Personenverkehr Güterverkehr Total

Zürich 0.034                        0.051                      0.085             

Bern 0.036                        0.133                      0.169             

Luzern 0.009                        0.009                      0.018             

Uri 0.002                        0.029                      0.031             

Schwyz 0.006                        0.036                      0.041             

Obwalden 0.001                        0.000                      0.001             

Nidwalden 0.001                        0.000                      0.001             

Glarus 0.002                        0.004                      0.006             

Zug 0.003                        0.009                      0.012             

Freiburg 0.008                        0.008                      0.016             

Solothurn 0.007                        0.055                      0.062             

Basel-Stadt 0.001                        0.007                      0.008             

Basel-Landschaft 0.006                        0.035                      0.041             

Schaffhausen 0.002                        0.001                      0.003             

Appenzell A.Rh. 0.001                        0.000                      0.001             

Appenzell I.Rh. 0.001                        -                          0.001             

St. Gallen 0.012                        0.022                      0.035             

Graubünden 0.010                        0.039                      0.049             

Aargau 0.018                        0.151                      0.169             

Thurgau 0.007                        0.013                      0.021             

Tessin 0.007                        0.087                      0.094             

Waadt 0.021                        0.065                      0.085             

Wallis 0.011                        0.047                      0.058             

Neuenburg 0.004                        0.021                      0.025             

Genf 0.003                        0.005                      0.008             

Jura 0.002                        0.001                      0.003             

Total 0.2                            0.8                           1.0                  
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Abbildung 8-16: Externe Kosten durch Biodiversitätsverluste infolge Luftverschmutzung des Luft-

verkehrs 2021 nach Personen- und Güterverkehr sowie Luftschadstoff (Halbstre-

ckenprinzip) 

 

Abbildung 8-17: Externe Kosten durch Biodiversitätsverluste infolge Luftverschmutzung des Luft-

verkehrs 2021 nach Flugart und Infrastrukturtyp 

 

 

e) Schiffsverkehr 

Die externen Kosten durch Biodiversitätsverluste infolge Luftschadstoffemissionen des Schiffsver-

kehrs betragen im Jahr 2021 knapp 5 Mio. CHF. Davon werden 40% durch Personenschifffahrt 

verursacht, der Rest durch den Güterverkehr auf dem Rhein sowie den Seen (inkl. Fischer- und 

Arbeitsboote). Die Kosten werden fast ausschliesslich durch die NOx-Emissionen verursacht 

(99.9%). 

Abbildung 8-18: Externe Kosten durch Biodiversitätsverluste infolge Luftverschmutzung des 

Schiffsverkehrs 2021 nach Personen- und Güterverkehr sowie Luftschadstoff 

 

 

in Mio. CHF

Personen-

verkehr

Güter-

verkehr

Total

NOx 1.6                         0.2                             1.8              

NH3 -                         -                            -              

SO2 0.0                         0.0                             0.0              

Total 1.7                         0.2                             1.9              

in Mio. CHF
Landesflughäfen Regionalflughäfen Total

Linien- und Charterverkehr interkontinental
0.5                         -                            0.5              

Linien- und Charterverkehr europäisch
1.2                         0.0                             1.2              

Helikopter
0.0                         0.0                             0.0              

Business Aviation
0.1                         0.0                             0.1              

Rest General Aviation
0.0                         0.0                             0.1              

Total 1.8                         0.1                             1.9              

in Mio. CHF

Personen-

verkehr

Güter-

verkehr

Total

NOx 1.9                         2.9                             4.8              

NH3 0.0                         0.0                             0.0              

SO2 0.0                         0.0                             0.0              

Total 1.9                         2.9                             4.8              
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8.8 Sensitivitätsanalyse 

Eine Sensitivitätsanalyse ist für diesen Kostenbereich nicht vorgesehen, da der Anteil der externen 

Kosten durch Biodiversitätsverluste an den Gesamtkosten mit 0.3% unter 10% liegt. In Bezug auf 

die Frage, in welcher Bandbreite die externen Kosten des Verkehrs aufgrund von Unsicherheiten 

schwanken, ist dieser Kostenbereich von untergeordneter Bedeutung. 

8.9 Vergleich zu den bisherigen Berechnungen 

Die beiden folgenden Abbildungen zeigen grafisch und tabellarisch den Vergleich der externen 

Kosten durch Biodiversitätsverluste infolge Luftschadstoffemissionen für das Jahr 2021 auf Basis 

der aktualisierten Berechnung mit den Ergebnissen der bisherigen Berechnungsmethodik. Der 

Vergleich zeigt den Effekt der neuen Datengrundlagen. An der Berechnungsmethodik der externen 

Kosten infolge Biodiversitätsverluste wurden keine Änderungen vorgenommen. Im Zuge der Aktu-

alisierung wurde jedoch die Fortschreibung der Kostensätze korrigiert, die in der ursprünglichen 

Methodik einen Fehler enthielt. Dies führt zu leicht tieferen Kostensätzen. Zusätzlich führen die 

aktualisierten Datengrundlagen zu leichten Veränderungen. Insbesondere im Strassenverkehr 

führte die Berechnung der Luftschadstoff-Emissionen mittels aktualisierter Emissionsfaktoren zu 

einer zusätzlichen Verringerung der Kosten von knapp 3%. Im Schienenverkehr ist eine Verschie-

bung des Verhältnisses zwischen Personen- und Güterverkehr zu beobachten, da für die Emissi-

onszuordnung in der Aktualisierung nicht nur die eingesetzten Dieselloks der SBB, sondern auch 

die von SBB Cargo berücksichtigt wurden. 
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Abbildung 8-19: Vergleich der Berechnungen für die externen Kosten infolge Biodiversitätsver-

luste basierend auf den alten und den neuen Datengrundlagen sowie Methodik  
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Abbildung 8-20: Vergleich der Berechnungen für die externen Kosten infolge Biodiversitätsver-

luste basierend auf den alten und den neuen Datengrundlagen sowie Methodik 

 

 

Bisherige Berechnung für 2021 Personenverkehr Güterverkehr Total

Strassenverkehr                       62.69                     18.75                           81.4 

Schienenverkehr                           0.4                          0.7                              1.1 

Luftverkehr                           1.6                          0.3                              1.9 

Schiffsverkehr                           2.0                          2.9                              4.9 

Total                         66.7                        22.6                           89.3 

Neue Berechnung für 2021 Personenverkehr Güterverkehr Total

Strassenverkehr                         56.9                        21.3                           78.2 

Schienenverkehr                           0.2                          0.8                              1.0 

Luftverkehr                           1.7                          0.2                              1.9 

Schiffsverkehr                           1.9                          2.9                              4.8 

Total                         60.7                        25.3                           86.0 

Veränderung durch Neuberechnung in % Personenverkehr Güterverkehr Total

Strassenverkehr -9.3% 13.7% -4.0%

Schienenverkehr -42.9% 22.4% -1.2%

Luftverkehr 1.6% -18.2% -1.2%

Schiffsverkehr -1.2% -1.2% -1.2%

Total -8.9% 11.6% -3.7%

Veränderung durch Neuberechnung in Mio. CHF Personenverkehr Güterverkehr Total

Strassenverkehr                          -5.8                          2.6                            -3.2 

Schienenverkehr                          -0.2                          0.2                            -0.0 

Luftverkehr                           0.0                         -0.0                            -0.0 

Schiffsverkehr                          -0.0                         -0.0                            -0.1 

Total                          -6.0                          2.6                            -3.3 
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9 Lärm 

9.1 Berechnungsgegenstand 

Lärm führt zu zahlreichen individuellen und gesellschaftlichen Störungen / Belästigungen, die zu 

Gesundheitsschäden führen können. Diese Störungen verursachen meist volkswirtschaftliche 

Kosten. Einen Überblick über die Verhaltensmuster und die davon betroffenen Auswirkungsberei-

che ist in folgender Abbildung dargestellt. In den Berechnungen zu den Lärmkosten werden die 

beiden gelb markierten Kostenbereiche quantifiziert und monetarisiert:  

Abbildung 9-1:  Auswirkungen des Lärms und ermittelte Kosten 

 
Quelle: Ecoplan, Infras (2014), Abbildung 8-1. 

 

Reaktionen Auswirkungs- Kostenkomponenten

auf Lärm bereiche

  - Produktionsausfälle, Wiederbesetzungskosten

  - Immaterielle Kosten

Körperliche

und psychische   - Kosten für Schallschutzmassnahmen

  - Produktionsausfälle durch verminderte

Verhaltens- Gewerbe /     Leistungsfähigkeit des Personals 

änderungen Industrie /  -  Verminderte Lernfähigkeit in Schule

 Schule   - Kosten für Schallschutzmassnahmen

    (Schallschutzfenster, Raumanordnung)

Gesellschaftliche Freizeit /   - Nutzeneinbussen / Lärmfluchtkosten

Reaktionen Tourismus   - Umsatzausfälle wegen Attraktivitätsverlust

  - Auswirkungen in Schutz- und Erholungsgebieten

Raum-   - Verluste durch Auszonung oder Nicht-

planung     Einzonung von Grundstücken

  - Auswirkungen auf nicht überbautes Bauland

  - Ausgaben für Lärmschutzmassnahmen

Infrastruktur,    (Lärmschutzwände, Rollmaterial, Strassen-

Verkehrsmittel     beläge, Motorenisolation, usw.
1
)

 -  Baulärm

Berücksichtigte Kostenbereiche

1
 Die Kosten an der Strasseninfrastruktur (Lärmschutzwände, Strassenbeläge) sind in der Strassenrechnung enthalten, 

aber nicht einzeln ausgewiesen.

  - Behandlungskosten

    (Verminderung der Lebensqualität)

Gesundheits- 

schäden 

(Erkrankungen)

    (Schallschutzfenster, Raumanordnung)Störungen

Belästigungen 

(gesundheits-

bezogene 

Lebensqualität)

  - Verminderung der Wohnungspreise (Proxy für 

    Zahlungsbereitschaft zur Vermeidung von Ruhe-

    störungen (Belästigungen, Schlafstörungen))
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¶ Belªstigungen: Lªrm wird von den Betroffenen zum Teil bewusst als stºrend oder belªstigend 

wahrgenommen. So f¿hren zum Beispiel einzelne durchfahrende Z¿ge oder wegfahrende Au-

tos zu Stºrungen von Aktivitªten und der Kommunikation, zu Unterbr¿chen des Schlafs oder zu 

Stºrungen von Ruhe und Erholung. Die Kosten dieser bewusst wahrgenommenen Einschrªn-

kung der gesundheitsbezogenen Lebensqualitªt222 werden oft ¿ber die Reduktion der Woh-

nungspreise von belªrmten Wohnungen bewertet: Die grundsªtzliche ¦berlegung dabei ist, 

dass Wohnungen mit einer Lªrmexposition weniger stark nachgefragt werden und daher auf 

dem Wohnungsmarkt einen geringeren Marktwert haben, als vergleichbare Wohnungen an ru-

higer Wohnlage. Der beobachtete Abschlag auf den Wohnungspreisen ist eine Nªherung f¿r 

die Zahlungsbereitschaft der BewohnerInnen f¿r Ruhe. 

¶ Gesundheitsschªden durch Lªrmbelastung: Lªrm kann nebst den beschriebenen bewussten 

Belªstigungen bei den Betroffenen auch zu gesundheitlichen Problemen f¿hren, insbesondere 

zu kºrperlichen und psychischen Krankheiten. Drei Hauptmechanismen sind verantwortlich f¿r 

die Gesundheitsschªden des Lªrms: Schlafstºrungen, Stresshormone und autonomes Nerven-

system, die miteinander interagieren. Gesundheitliche Folgen ergeben sich dabei meist auf-

grund von mittel- bis langfristig auftretenden Lªrmbelastungen. ¦ber epidemiologische Studien 

kann der Zusammenhang zwischen Lªrmbelastungen und verschiedenen Krankheitsbildern er-

mittelt werden (Belastungs-Wirkungs-Beziehungen). Mit dieser Kenntnis lassen sich in der 

Folge die Anzahl lªrmbedingter Krankheits- und Todesfªlle berechnen und die damit verursach-

ten Kosten bestimmen. 

Weitere Kostenkomponenten wurden in den bisherigen Berechnungen gemäss der Darstellung in 

Abbildung 9-1 nicht erfasst. Dies bleibt auch in der vorliegenden Studie so.223 

Im Schiffsverkehr führt der Lärm zu vernachlässigbar kleinen Kosten.224, 225 Der Schiffsverkehr 

wird im Folgenden deshalb nicht weiter betrachtet. Untersucht werden damit die Lärmkosten im 

Strassen-, Schienen- und Luftverkehr. 

 

222  Belästigung und Schlafstörung werden von der WHO als Auswirkungen des Lärms auf die Gesundheit betrachtet (WHO 

World Health Organisation (2018)), wir fassen sie jedoch unter dem Begriff «Belästigungen» zusammen, um sie gegen-

über den eigentlichen Gesundheitsschäden klar abgrenzen zu können. Nur im Zusammenhang mit Erkrankungen spre-

chen wir von Gesundheitsschäden. 

223  Uns sind keine Kostenbereiche bekannt, die aufgrund von neuen Datengrundlagen oder Forschungsergebnissen mit-

einbezogen werden müssten. Auch im aktuellen EU-Handbuch werden keine weiteren Kostenbereiche integriert (son-

dern nur kurz diskutiert ï European Commission (2019), S. 206). Die EEA erwähnt in ihrem Lärmbericht (EEA European 

Environment Agency (2020) Kapitel 4 und 5) zwar neue Bereiche (unterschiedliche Auswirkungen des Lärms auf un-

terschiedliche soziale Schichten, Auswirkungen auf Biodiversität), diese werden aber nicht in Geldeinheiten ausge-

drückt. Auftragsgemäss wird deshalb darauf verzichtet, eine tiefergehende Analyse möglicher neuer Kostenbereiche 

vorzunehmen. 

224  IRENE; Ecosys (2013b) 

225  Auch im EU-Handbuch wird der Schiffsverkehr (inkl. Schifffahrt auf dem Meer) beim Lärm vernachlässigt (European 

Commission (2019), S. 76). Ebenso wird in Deutschland bei der Ermittlung der Lärmkosten der Schiffsverkehr nicht 

berücksichtigt (UBA Umweltbundesamt (2019)). 
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9.2 Bewertungsmethodik und wesentliche Anpassungen 

Der Kostenbereich Lärm wurde bereits weitgehend von Ecoplan und Swiss TPH gemeinsam be-

arbeitet.226 Wir verzichten daher auf eine Beschreibung der Berechnungsmethodik und beschrän-

ken uns im vorliegenden Kapitel auf Erläuterungen zu den neuen Differenzierungen (Antriebsart, 

Raumtyp, Kantone) sowie zu den Grenzkosten. 

Nach Vorliegen neuer Lärmdaten aus dem Lärmmodell sonBASE des BAFU werden die Berech-

nungen ausserhalb des vorliegenden Projektes fertiggestellt. Dabei ist vorgesehen, dass die im 

vorliegenden Bericht vorgenommenen Anpassungen aus anderen Kostenbereichen auch im Lärm-

bereich umgesetzt werden, wie z.B. Überlebenswahrscheinlichkeiten, Berechnungsmethodik ver-

lorene Lebensjahre, aktualisierte Kostensätze etc.). Viele dieser Datengrundlagen werden bereits 

im vorliegenden Berichtsanhang (Kapitel 20) aktualisiert. 

9.3 Vorgehen bei Differenzierungen 

9.3.1 Differenzierung nach Antriebsart 

Elektromotoren verursachen im Vergleich zu Benzin- oder Dieselmotoren beinahe keinen Lärm. 

Dies ist im Strassenverkehr jedoch nur bei geringen Geschwindigkeiten (bei PW gemäss BAFU 

bis ca. 22 km/h) relevant, da bei höheren Geschwindigkeiten ï unabhängig von der Antriebsart ï 

das Rollgeräusch dominiert. 

Im neuen Strassenlärm-Emissionsmodell des Bundes sonROAD18227 können im Strassenverkehr 

neu Elektrofahrzeuge und fossile Fahrzeuge differenziert werden. Dies ist voraussichtlich bei den 

Personenwagen, den Bussen und den Lastwagen der Fall.228 Ob und falls ja, wie die Differenzie-

rung nach Antriebsarten für die anderen Fahrzeugkategorien durchgeführt werden kann, ist nach 

Vorliegen des neuen sonBASE-Modells mit den Modellspezialisten zu prüfen. Zu bedenken ist 

allerdings, dass zwar fossil angetriebene Fahrzeuge und Elektrofahrzeuge differenziert werden 

können, aber nicht bekannt ist, auf welchen Strassen die Elektrofahrzeuge verkehren (an Zählstel-

len nicht differenziert). Es muss also voraussichtlich mit einer Annahme zum Anteil der Elektro-

fahrzeuge gearbeitet werden. 

Im Schienenverkehr ist die Antriebsart nicht relevant für die Lärmemissionen. 

9.3.2 Differenzierung nach Raumtypen 

Aufgrund der Bevölkerungsdichte und der Verkehrsdichte sind die Lärmkosten in Städten höher 

als auf dem Land. Da das Lärmmodell sonBASE GIS-basiert ist, können die künftigen Auswertun-

gen in sonBASE differenziert nach den drei Raumtypen vorgenommen werden. Damit können die 

Lärmkosten perfekt auf die drei Raumtypen aufgegliedert werden. 

 

226  Ecoplan; Swiss TPH (2021) 

227  Heutschi; Locher (2018) 

228  Heutschi; Locher (2018), S. 83 
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9.3.3 Differenzierung nach Kantonen 

Dasselbe gilt für die Differenzierung nach den Kantonen. Aufgrund der GIS-Basierung kann son-

BASE differenziert nach Kantonen ausgewertet werden. Dies wurde teilweise bereits bisher so 

gehandhabt (Kosten der Belästigung) und muss künftig konsequent umgesetzt werden (auch bei 

den lärmbedingten Gesundheitskosten). 

9.4 Überlegungen zu den Grenzkosten 

Die Grenzkosten des Lärms sind tiefer als die Durchschnittskosten, da die Grenzkosten mit 

steigender Verkehrsmenge abnehmen. Denn je höher das Verkehrsvolumen ist, desto weniger 

nimmt der Lärm mit einem zusätzlichen Fahrzeug zu. 

Zudem ist anzumerken, dass die durchschnittlichen Lärmkosten in der Schweiz berechnet werden 

können, Grenzkosten für die Schweiz aber nicht ermittelbar sind, da die Höhe der Grenzkosten 

stark von der konkreten Situation abhängt. Die folgenden Faktoren sind für die Höhe der Grenz- 

und Durchschnittskosten für die betrachtete Strasse relevant: 

¶ Fahrzeugkategorien: Grosse Fahrzeuge wie Lastwagen verursachen meist hºhere Lªrmkosten 

als kleinere Fahrzeuge wie Personenwagen. 

¶ Bevºlkerungsdichte: Je mehr Personen durch den Verkehrstrªger belªrmt werden, desto hºher 

sind die (marginalen) Lªrmkosten. 

¶ Tageszeit: Lªrmbelastungen in der Nacht f¿hren zu hºheren Lªrmkosten als die gleichen Lªrm-

belastungen am Tag. Auch der Abendlªrm verursacht hºhere Kosten als der Taglªrm, da die 

Berechnungen gemªss Ecoplan, Swiss TPH229 auf dem Lden beruhen. 

¶ Antriebsart: Elektrofahrzeuge generieren praktisch keinen Motorenlªrm, dies ist jedoch vor al-

lem bei Geschwindigkeiten unter 22 km/h relevant, bei hºheren Geschwindigkeiten dominiert 

das Rollgerªusch. 

¶ Zulªssige Hºchstgeschwindigkeit: Im Strassenverkehr ist zudem je nach Geschwindigkeit der 

Anteil der Fahrzeugkategorien am Gesamtlªrm unterschiedlich gross. 

So ist es möglich, dass die Lärmgrenzkosten in einer bestimmten Situation höher sind als die 

durchschnittlichen Lärmkosten in der Schweiz ï aber nicht als die durchschnittlichen Lärmkosten 

auf derselben Strecke. 

Im Schienenverkehr sind dieselben Faktoren von Bedeutung, wobei als «Fahrzeugkategorien» 

Personen- und Güterverkehr zu betrachten sind und die Antriebsart unbedeutend ist.  

Fazit: die Grenzkosten im Lärmbereich sind ein komplexes Thema. Die Durchschnittskosten sind 

in viele Fällen keine gute Annäherung. Die Berechnung der Grenzkosten auf einer relevanten Dif-

ferenzierungsebene würde eine eigene Studie erfordern. 

 

229  Ecoplan; Swiss TPH (2021) 
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10 Klima 

10.1 Berechnungsgegenstand 

Verkehrsaktivitäten führen zu Emissionen von Treibhausgasen, insbesondere durch die Verbren-

nung von fossilen Treibstoffen wie Benzin, Diesel oder Kerosin. Diese Treibhausgasemissionen 

führen zu einer Veränderung des Klimas (Klimawandel). Die Folgen des Klimawandels sind viel-

fältig. Wissenschaftlich belegt und im sechsten Sachstandsbericht des IPCC der Vereinten Natio-

nen230 zusammengefasst sind neben dem Anstieg der globalen Durchschnittstemperatur unter an-

derem die folgenden Effekte: 

¶ Anstieg des Meeresspiegels, 

¶ Beeintrªchtigung der Nahrungsmittelproduktion aufgrund zunehmender Extremwetterereig-

nisse (D¿rren, Starkniederschlªge, Wirbelst¿rme, Zunahme von Schªdlingen, etc.); teilweise 

auch Ertragszunahme durch moderaten Temperaturanstieg, 

¶ Zunehmende Extremwetterereignisse kºnnen ¿berdies zu Schªden an Infrastrukturen, Unfªllen 

von Menschen, verªnderter Wasserverf¿gbarkeit (z.B. Wasserknappheit) und anderen Schª-

den f¿hren, 

¶ Gesundheitsschªden: direkte Wirkungen durch extreme Wetterereignisse, die das Risiko von 

Herz- / Kreislauferkrankungen oder Asthma erhºhen (z.B. Hitze) oder aber zu Unfªllen oder 

Wasserverunreinigungen f¿hren kºnnen, 

¶ Schªden an ¥kosystemen und Verminderung der biologischen Vielfalt, 

¶ Mºglichkeit von irreversiblen  nderungen (tipping points) wie z.B. dem Abschmelzen der Eis-

schilde, 

Möglich sind überdies indirekte Folgen, u.a. durch interne und internationale Migrationsbewegun-

gen von Menschen aufgrund verschlechterter Klima- und Lebensbedingungen. Ebenso werden 

nebst der Landwirtschaft verschiedene andere Wirtschaftszweige je nach Region sehr stark von 

den Klimaänderungen betroffen sein, z.B. der Tourismus oder die Fischerei. Die Forschung im 

Bereich der Quantifizierung der Folgen des Klimawandels hat sich in den letzten Jahren stark ent-

wickelt.231 Die Unsicherheiten in Bezug auf die Höhe der langfristigen Folgen und Schäden sind 

aber weiterhin gross. Zudem sind Umfang und Auswirkung von Anpassungsmassnahmen eben-

falls schwierig zu quantifizieren bzw. zu antizipieren. 

 

230  IPCC (2022a) 

231  IPCC (2022a) 
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10.2 Berechnungsmethodik und wesentliche Anpassungen 

Die Methodik zur Berechnung der Klimakosten haben wir überprüft und aufgrund von neusten wis-

senschaftlichen Erkenntnissen im Vergleich zu den Berechnungen für die Jahre 2010232 und 

2015233 in zwei Bereichen angepasst: 

1. Wir verwenden neu einen Klimakostensatz, der auf Schadenskosten anstelle von Vermei-

dungskosten basiert. Die Berechnung basiert auf dem open-source GIVE-Modell (vgl. Kapitel 

10.4.1). 

2. Die Berechnungsmethodik der externen Klimakosten im Luftverkehr wird aktualisiert. 

Bevor wir die gewählte Berechnungsmethodik in Kapitel 10.2.4 erläutern, werden die beiden wich-

tigsten Anpassungen erläutert. 

10.2.1 Methodische Anpassung: Schadenskostensatz 

Mit einem Klimakostensatz sollen klimabedingte Schäden quantifiziert werden. Die grundsätzliche 

Wahl der Bewertungsmethode dieser Studie ist in Kapitel 3.2.1 beschrieben. Da es keine Markt-

preise für Klimaschäden gibt, werden in der Literatur entweder Schadens- oder Vermeidungskos-

tensätze verwendet.  

Vermeidungskosten können nur in Verbindung mit einem vorgegebenen Temperaturlimit oder Koh-

lenstoffbudget ermittelt werden. Sie ermöglichen dann z.B. die Quantifizierung der Kosten zum 

Erreichen solcher Ziele. Vermeidungskosten sind zudem ein Massstab für (private und öffentliche) 

Massahmen und politische Instrumente zur Vermeidung von Treibhausgasen: Sie erlauben es, 

tatsächliche Kosten mit den (Ziel-)Vermeidungskosten zu vergleichen. 

Schadenskosten sind geeignet, die Klimaschäden einer Aktivität zu quantifizieren. Sie sind insbe-

sondere für die Internalisierung die methodisch richtige Wahl, da sie per Definition externe Kosten 

darstellen. Aus diesem Grund wird in dieser Studie der Schadenskostenansatz gewählt.  

Eine Reihe von Studien ï u.a. auch die vorhergehenden Studien zu den externen Kosten und 

Nutzen im Verkehr ï haben in der Vergangenheit den Vermeidungskostensatz gewählt und dies 

mit den zu hohen Unsicherheiten der Schadenskosten begründet. Die umfassende Analyse der 

Studie «Climate cost modeling - analysis of damage and mitigation frameworks and guidance for 

political use» im Auftrag des deutschen Umweltbundesamts (UBA)234 zeigt aber, dass die Unsi-

cherheiten für beide Ansätze hoch sind und die Ergebnisse stark von normativen Annahmen ab-

hängen. Die Entscheidung, welcher Ansatz verwendet wird, sollte daher nicht von einem Vergleich 

der Unsicherheiten der Ansätze abhängen, sondern vom Anwendungsfall (siehe auch Tabelle A in 

INFRAS; Climate Analytics (2021), welche eine entsprechende Entscheidungshilfe enthält).  

 

 

232  Ecoplan; INFRAS (2014) 

233  INFRAS; Ecoplan (2019) 

234  INFRAS; Climate Analytics (2021) 
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Box: «Optimale» Schadenskosten und Wahl des Ziels 

Aus ökonomischer Sicht sollten Treibhausgasemissionen so weit vermieden werden, dass 

bei dem jeweiligen Emissionsniveau die Grenzschadenskosten pro Tonne Treibhaus-

gasemissionen gerade so hoch sind wie die Grenzvermeidungskosten. Dabei nehmen die 

Grenzschadenskosten pro Tonne Treibhausgasemissionen mit der Emissionsmenge zu, 

während die Grenzvermeidungskosten abnehmend sind. Das ökonomisch optimale Emissi-

onsniveau entspricht dann dem Punkt, an dem die Vermeidung einer weiteren Tonne Treib-

hausgasemissionen gerade so viel kostet, wie diese Tonne Schaden verursachen würde, 

wenn sie emittiert würde. Dies entspricht der Kosten-Nutzen-Logik, wobei der Nutzen die 

vermiedenen Schadenskosten sind.  

In der Praxis lässt sich dieser optimale Punkt jedoch schwer bestimmen, da die Unsicher-

heiten und methodischen Herausforderungen zu gross sind. Daher werden Klimaziele auf 

der Basis klimawissenschaftlicher Erkenntnisse abgeleitet. So wurde im Übereinkommen 

von Paris 2015 festgelegt, dass der globale durchschnittliche Temperaturanstieg auf deut-

lich unter 2°C bzw. möglichst auf 1.5°C gegenüber dem vorindustriellen Niveau begrenzt 

werden soll. Diese Ziele sind klimawissenschaftlich motiviert, aber letztendlich politisch fest-

gelegt. Es ist wichtig festzuhalten, dass auch bei einer global gemittelten Erwärmung von 

1.5°C oder 2°C erhebliche negative Auswirkungen durch den Klimawandel zu erwarten sind 

und diese bei 2°C deutlich höher sind.235 Im Klimagesetz der Schweiz ist festgelegt, dass 

das Ziel Netto-Null Emissionen bis 2050 erreicht werden soll. 

 

Im Folgenden wird ein kurzer Überblick zu Schadenskosten und zwei wichtigen Einflussfaktoren 

präsentiert. Für weiterführende Informationen zu Schadenskosten (und Vermeidungskosten) sowie 

Referenzen zur Literatur sei auf die Übersichtsstudie INFRAS; Climate Analytics (2021) verwiesen. 

Schadenskosten sind die monetarisierten Schäden des Klimawandels. Dabei werden grundsätz-

lich die Schäden in allen Weltregionen und betroffenen Bereiche bis in die ferne Zukunft berück-

sichtigt. Schadenskosten werden mit Modellen berechnet, deren Ergebnisse sich durch die Wahl 

der Annahmen und Modellierungsansätze signifikant unterscheiden können. Die Unterschiede re-

sultieren aus (i) der Wahl der Szenarien und aus normativen Entscheidungen. Dies betrifft z.B. 

Emissionsszenarien, sozioökonomische Szenarien, die Diskontierung zukünftiger Schäden oder 

die Berücksichtigung von Ungleichheiten («equity weighting»). Darüber hinaus gibt es (ii) eine 

Reihe struktureller Elemente wie die Modellierung von Prozessen im Klimasystem sowie Annah-

men über Schadensfunktionen und den Einfluss von Anpassung an den Klimawandel. Schliesslich 

gibt es (iii) weitere Elemente, die einen grossen Einfluss haben, aber oft nicht berücksichtigt wer-

den. Dazu gehören Ansätze zum Umgang mit Unsicherheiten, die Möglichkeit eines katastropha-

len Klimawandels oder «marktferne» Effekte, die kaum quantifiziert werden (z.B. Ökosysteme). 

Die Bandbreite der Ergebnisse in der Literatur ist dementsprechend gross. Diese Bandbreite kann 

jedoch signifikant reduziert werden, wenn die Anwenderin konkrete Vorgaben für Szenarien und 

 

235  IPCC (2022b) 
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normative Entscheidungen macht und den Umgang bezüglich der weiteren Elemente so weit wie 

möglich definiert. 

Für dieses Projekt wird das Open-Source-Modell GIVE (Greenhouse Gas Impact Value Estimator) 

für die Berechnung der Schadenskosten verwendet. Es wurde von Resources For the Future (RFF) 

explizit dafür entwickelt, die Schadenskosten zu schätzen. Ausführlichere Informationen über das 

GIVE-Modell und die Schadenskosten finden sich in den Links in der Fussnote.236 

Das GIVE Modell wurden aus den folgenden Gründen ausgewählt:  

¶ GIVE wurde erst k¿rzlich entwickelt (2022) und ist somit aktuell. 

¶ Bei der Entwicklung wurden explizit eine Reihe von Empfehlungen ber¿cksichtigt, die das US-

Komitee National Academies of Sciences zu diesem Thema gegeben hat.237 Dies sind z.B. ein 

modularer Aufbau, eine geeignete Wahl von sozioºkonomischen Szenarien inkl. Einbezug von 

deren Unsicherheiten, ein aktuelles Klimamodul, eine mºglichst aktuelle Schadensfunktion, 

Ramsey Diskontierung. 

¶ Der Code ist open-source verf¿gbar (MimiGIVE)238 und somit transparent dokumentiert, und es 

konnten gewisse Parameter f¿r die Schweiz angepasst werden (BIP-Normierung f¿r equity 

weighting, Value of Statistical Life VOSL, Diskontierungsparameter). 

¶ Das Modell ist von einer renommierten Institution (RFF) und international anerkannten Autoren 

verºffentlicht und einschlªgig publiziert (Publikation in Zeitschrift Science), so dass ein valabler 

Standard an Qualitªt und Dokumentation gewªhrleistet ist.  

¶ GIVE wird auch von anderen wichtigen Behºrden verwendet. So bildet es die alleinige Basis 

f¿r die Berechnung der Schadenskosten der US Environmental Protection Agency (EPA). Auch 

das deutsche UBA wird in der Methodenkonvention zuk¿nftig GIVE verwenden (diese Aktuali-

sierung ist Stand August 2024 allerdings noch nicht verºffentlicht).  

Im Folgenden werden zwei zentrale Einflussfaktoren der Modellierung der Social Cost of Carbon 

(SCC) näher beschrieben. Für eine tiefergehende Analyse dieser sowie weiterer Elemente wird 

wiederum auf INFRAS; Climate Analytics (2021) verwiesen. 

 
236 - Rennert et al., 2021. RFF-Diskussionspapier mit Schwerpunkt auf den sozioökonomischen Szenarien, die in GIVE 

verwendet werden (https://www.rff.org/publications/working-papers/the-social-cost-of-carbon-advances-in-long-

term-probabilistic-projections-of-population-gdp-emissions-and-discount-rates/) 

- Rennert et al., 2022 Frei verfügbare Nature-Veröffentlichung über die wichtigsten GIVE-Ergebnisse 

(https://www.nature.com/articles/s41586-022-05224-9). 

- US EPA Seite zu SCC (https://www.epa.gov/environmental-economics/scghg) 

- EPA 2023: Detaillierter EPA report (https://www.epa.gov/system/files/documents/2023-12/epa_scghg_2023_re-

port_final.pdf) 

- Open source Code GIVE (https://github.com/USEPA/scghg) 

- RFF Erklärung zu SCC (https://www.rff.org/topics/scc/) 

- INFRAS; Climate Analytics (2021) Detaillierte Analyse von Infras und Climate Analytics zu den in der Klimakosten-

modellierung verwendeten Annahmen. Diese deckt sowohl Schäden als auch Vermeidungskosten ab. Sie enthält 

zwar nicht das GIVE-Modell, da die Studie älter ist als das Modell, aber die meisten Aspekte sind auch für das GIVE-

Modell relevant (https://www.umweltbundesamt.de/publikationen/climate-cost-modelling) 

237  National Academies of Sciences, et al. (2017) 

238  GitHub - rffscghg/MimiGIVE.jl 

https://www.rff.org/publications/working-papers/the-social-cost-of-carbon-advances-in-long-term-probabilistic-projections-of-population-gdp-emissions-and-discount-rates/
https://www.rff.org/publications/working-papers/the-social-cost-of-carbon-advances-in-long-term-probabilistic-projections-of-population-gdp-emissions-and-discount-rates/
https://www.nature.com/articles/s41586-022-05224-9
https://www.epa.gov/environmental-economics/scghg
https://www.epa.gov/system/files/documents/2023-12/epa_scghg_2023_report_final.pdf
https://www.epa.gov/system/files/documents/2023-12/epa_scghg_2023_report_final.pdf
https://github.com/USEPA/scghg
https://www.rff.org/topics/scc/
https://www.umweltbundesamt.de/publikationen/climate-cost-modelling
https://github.com/rffscghg/MimiGIVE.jl
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Die Diskontierung bestimmt die Gewichtung zukünftiger Schäden. Die Höhe der Diskontierung ist 

zentral, da die grössten Klimaschäden in der Zukunft auftreten. Je höher die Diskontrate, desto 

weniger Gewicht wird diesen Schäden beigemessen und desto geringer sind die Schadenskosten 

aus heutiger Sicht. In Schadenskostenmodellen wird für die Diskontierung häufig die Ramsey-

Gleichung verwendet. Gemäss dieser Gleichung ist die Diskontrate die Summe aus zwei Kompo-

nenten: Der Wachstumsdiskontierung und der reinen Zeitdiskontierung.  

Die Wachstumsdiskontierung beschreibt, dass (i) zukünftige Generationen aufgrund des kontinu-

ierlichen Wirtschaftswachstums wohlhabender sind und (ii) daher Schäden in der Zukunft geringer 

gewichtet werden. Dahinter steht die Annahme, dass ï vereinfacht ausgedrückt ï die gleichen 

Schäden in einem reicheren Umfeld weniger schwer wiegen. Dies wird durch den ï normativ zu 

definierenden ï Parameter «intergenerational inequality aversion» ausgedrückt. 

Die reine Zeitdiskontierung wird durch die reine Zeitpräferenzrate (RZPR) bestimmt. Die reine Zeit-

präferenzrate gewichtet die Wohlfahrt zukünftiger Generationen gegenüber der Wohlfahrt der heu-

tigen Generation. Eine reine Zeitpräferenzrate grösser Null bedeutet, dass die Wohlfahrt zukünfti-

ger Generationen geringer gewichtet wird, weil sie in der Zukunft leben. Zur Wahl der reinen Zeit-

präferenzrate gibt es eine Vielzahl von Studien. Letztlich handelt es sich aber um eine normative 

Entscheidung.239 Der «Erfinder» der Ramsey-Gleichung, Frank Ramsey, plädierte für einen Wert 

von Null, welcher künftige Generationen gleich stark wie die heutige gewichten würde. 

Eine weitere wichtige Rolle spielt das sogenannte «equity weighting». Die Folgen des Klimawan-

dels sind global, d.h. in der Schweiz emittierte THG führen weltweit zu Schäden. Prinzipiell gleiche 

Schadensereignisse führen zu regional unterschiedlichen Schadenssummen, da Schäden in GIVE 

mit dem BIP korrelieren. Die zugrundeliegende Idee des «equity weighting» ist daher analog zur 

Wachstumsdiskontierung. Allerdings wird hier berücksichtigt, dass die Wirtschaftskraft der ver-

schiedenen Weltregionen innerhalb einer Generation stark variiert. Verursacht der Klimawandel 

z.B. in einem armen Land einen Schaden von 1 Mio. CHF, so wird dieser Schaden bei der Berech-

nung der Klimakosten in einem reicheren Land im Rahmen des «equity weighting» mit mehr als 1 

Mio. CHF bewertet, da ein Schaden von 1 Mio. CHF für ein reiches Land relativ gesehen weniger 

ins Gewicht fällt. Zudem ist GIVE so aufgebaut, dass viele Schäden mit dem BIP der Region kor-

relieren. So würde z.B. ein Todesfall in einem armen Land einen geringen monetären «Schaden» 

verursachen, weil der VOSL geringer ist. Die Normierung auf das Land, für den der Klimakosten-

satz ermittelt wird, ist daher von zentraler Bedeutung, um die Vergleichbarkeit zu anderen Kosten-

bereichen, deren Kostensätze sich ebenfalls auf die Schweiz beziehen, sicherzustellen. Für eine 

aktuelle Diskussion zu diesem Thema im US-Kontext und einer Sensitivitätsanalyse hinsichtlich 

relevanter Parameter wird auf die Studie von Prest et al. verwiesen.240 

 

239  Aus Sicht des Autorenteams ist die Wahl des «Stern-Reviews» sinnvoll: Dieser verwendet einen Wert von 0.1%, um 

die Möglichkeit zu berücksichtigen, dass es keine Zukunft gibt (z.B. aufgrund eines Asteroideneinschlags oder eines 

Atomkriegs). 

240  Prest; Rennels; Errickson; u. a. (2024) 
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10.2.2 Aktuelle Schadenskostensätze anderer Länder 

Das UBA empfiehlt Stand März 2023 in der Methodenkonvention Version 3.1 die Werte gemäss 

Abbildung 10-1.241 Die Werte basieren auf Ergebnissen aus dem «Report on marginal external 

damage costs of greenhouse gas emissions»242, welcher das Modell FUND verwendet hat. In der 

Studie wird Equity Weighting verwendet, wobei auf das Durchschnittseinkommen von Westeuropa 

normiert wurde.243 Es werden gewichtete Kostensätze mit einer Zeitpräferenzrate von 0% und von 

1% dargestellt. 

Abbildung 10-1: Schadenskosten in EUR2020/tCO2 gemäss UBA-Methodenkonvention 

 

Quelle: Methodenkonvention 3.1 (UBA (2020)) 

 

Die Ergebnisse aus dem Jahr 2023 der US Environmental Protection Agency (EPA)244 basieren 

auf Modellrechnungen mit GIVE. Abbildung 10-2 zeigt die Ergebnisse für drei verschiedene reine 

Zeitpräferenzraten und die dazugehörigen «near-term» Diskontraten. EPA 2023 verwendet kein 

equity weighting. Der Verzicht wird damit begründet, dass prinzipiell ein «Benefit Transfer» zwi-

schen Regionen möglich sei und diesem Fall kein Equity Weighting nötig ist.245 Equity weighting 

würde die Werte signifikant erhöhen. 

Abbildung 10-2: Schadenskosten in US$2020/tCO2 gemäss EPA 2023 

 

Quelle: EPA (2022) 

 

241  UBA (2020) 

242  Anthoff (2007) 

243  Zudem verwendet das UBA als Methode zum Umgang mit statistischen Ausreissern der Modellsimulationen in Anthoff 

(2007) die um 1% getrimmten Durchschnittswerte. 

244  EPA (2023) 

245  Bei einem Benefit Transfer werden finanzielle Mittel von Ländern mit hohem zu Ländern mit niedrigem Einkommen 

transferiert, um so eine finanzielle Kompensation zu erreichen. Nach einer solchen Kompensation wäre es nicht mehr 

erforderlich, die unterschiedlichen BIP-Level der Länder mittels Equity Weighting zu berücksichtigen. EPA 2023 führt 

zudem aus, dass dies dem "Kaldor-Hicks-Kriterium" entspricht, welches vereinfacht gesagt, auf derselben Annahme 

beruht (für eine detaillierte Erklärung siehe Fussnote 172 in EPA 2023). In der Praxis ist jedoch unwahrscheinlich, dass 

eine solche Kompensation zwischen Regionen stattfindet (dies gilt insbesondere für eine kurzfristige Betrachtung.). 

Reine 

Zeitpräferenzrate Equity Weighting 2020 2030 2050

Ja

(Westeuropa)

Ja

(Westeuropa)

0% 680 700 765

1% 195 215 250

Reine Zeitpräferenzrate
Equity 

Weighting 
2020 2030 2050

0.01% (Diskontrate 1.5%) Nein 340 380 480

0.2% (Diskontrate 2.0%) Nein 190 230 310

0.46% (Diskontrate 2.5%) Nein 120 140 200
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Insgesamt bleibt festzuhalten, dass die Unsicherheiten bei der Ermittlung von Schadenskosten des 

Klimawandels zwar hoch sind, aber der Schadenskostenansatz die methodisch richtige Wahl ist 

und auch entsprechende Ergebnisse der Literatur vorliegen. Die Herleitung des gewählten Scha-

denskostenansatzes für die vorliegende Berechnung wird in Kapitel 10.2.4 erläutert. 

10.2.3 Methodische Anpassung: Nicht-CO2-Emissionen im Luftverkehr 

Beim Luftverkehr werden neben den CO2-Emissionen der Triebwerke, zusätzlich die Emissionen 

von Stickoxiden und ultrafeinen Partikeln in Reiseflughöhe berücksichtigt. 

Stickoxide verändern auf komplexe Art die Chemie in der Atmosphäre auf den typischen Flughö-

hen (obere Troposphäre, Tropopause und teils untere Stratosphäre) und ändern dadurch die dor-

tige Konzentration der Treibhausgase Ozon, Methan und Wasserdampf. Bezogen auf den Indika-

tor «Effective Radiative Forcing» (ERF)246 resultiert gemäss Lee et al.247 ein Nettoeffekt von 17.5 

mW/m2.248 Das 5ï95% Konfidenzintervall beträgt 0.6ï29 mW/m2. 

Ultrafeine Partikel in Kombination mit Schwefeldioxid und anderen Aerosolen wirken als Konden-

sationskeime und führen zu Kondensstreifen bzw. zu Veränderungen der natürlichen Bewölkung 

in den oberen Luftschichten. Gemäss Lee et al führt dieser Effekt zu einem ERF von 57.4 

mW/m2.249 Das 5ï95% Konfidenzintervall beträgt 17ï98 mW/m2.250  

Weitere Klima-Effekte durch den Flugverkehr werden in Lee et al. zwar quantifiziert, sie sind aber 

im Vergleich wenig relevant und werden daher im Folgenden vernachlässigt. 

Die grossen Konfidenzintervalle resultieren daraus, dass die Auswirkungen von Stickoxiden und 

ultrafeinen Partikeln klimatologisch komplex bzw. erwärmende und kühlende Wirkungen abhängig 

von Region, Umgebungszustand, Tageszeit, dem eingesetzten Flugmaterial etc. sind. Sie können 

daher nur mit grossen Unsicherheiten bestimmt werden.  

Die CO2-Emissionen des Luftverkehrs führen gemäss Lee et al. zu einem ERF von 34.3 mW/m2. 

Das 5ï95% Konfidenzintervall beträgt 28ï40 mW/m2. Die Unsicherheiten des ERF der CO2-Emis-

sionen sind im Vergleich zu den ultrafeinen Partikeln also geringer.  

Alle genannten ERF-Werte wurden aus Annahmen über die Emissionen und die atmosphärische 

Zusammensetzung aus dem historischen, globalen Luftverkehr ermittelt und gelten für das Jahr 

2018. 

 

246  «Effective Radiative Forcing» (ERF) ist eine Kenngrösse zur Abschätzung des langfristigen Anstiegs der globalen Mit-

teltemperatur, der durch die Änderung der klimawirksamen Substanz verursacht wird. Dazu muss der spezifische ERF-

Wert mit dem allgemein gültigen Klimasensitivitätsparameter multipliziert werden (für Details siehe z.B. Lee et al., 2021). 

247  Lee; Fahey; Skowron; u. a. (2021) 

248  Leistungsflussdichte: Milliwatt pro Quadratmeter 

249  Lee; Fahey; Skowron; u. a. (2021) 

250  Hohe, durch Flugzeuge angeregte Bewölkung erwärmt das Klima (durch Rückstrahlung von Wärmestrahlung der Erde 

nach unten). Bewölkung hat aber auch einen kühlenden Effekt (durch Rückstrahlung von Sonnenenergie in den Welt-

raum). Bei hoher Bewölkung dominiert der erste Effekt, so dass es netto zu einer Erwärmung kommt. Bei niedriger 

natürlicher Bewölkung ist der Nettoeffekt hingegen in der Regel kühlend. 
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Die Emissionen von Stickoxiden und ultrafeinen Partikeln wirken nur kurzfristig (Stunden bis Wo-

chen) nach einem Flug. Stickoxide und ultrafeine Partikel sind somit «flow pollutants», deren Wir-

kung nur von der aktuellen Emissionsmenge abhängt. Die CO2-Emissionen desselben Fluges wir-

ken dagegen über Jahrhunderte auf das Klima. CO2 ist daher ein «stock pollutant», dessen erwär-

mende Wirkung sich akkumuliert. Dieser Unterschied erfordert normative Annahmen für den Ver-

gleich dieser Emissionen. Hierzu gibt es eine Reihe von Ansätzen, die sich vor allem im betrach-

teten Zeithorizont, aber auch im verwendeten Indikator unterscheiden (vgl. Lee et al. 2021, Tab. 

5). Allen diesen Ansätzen ist gemeinsam, dass sie einen Faktor für Nicht-CO2-Emissionen im Luft-

verkehr generieren, der einem CO2-Äquivalent pro emittiertem CO2 in Reiseflughöhe entspricht.  

In den vorangegangenen Studien zu den externen Kosten des Verkehrs wurden daher nicht die 

effektiven Nicht-CO2-Emissionen von Flügen als Grundlage für die Berechnung von CO2-Äquiva-

lenten verwendet. Stattdessen wurden die CO2-Emissionen von Flügen als Mass genommen und 

mit dem oben beschriebenen Faktor multipliziert, um die Wirkung von Nicht-CO2-Emissionen zu 

berücksichtigen. Da aber die Wirkungen von Nicht-CO2-Emissionen des Flugverkehrs nicht zwin-

gend proportional zu den CO2-Emissionen sind, werden die externen Kosten der Nicht-CO2-Emis-

sionen des Flugverkehrs neu direkt auf die Emissionen von ultrafeinen Partikeln und Stickoxiden 

in Reiseflughöhe abgestützt. Die beiden Emissionen sind wesentlicher Trigger der Nicht-CO2-Ef-

fekte der Luftfahrt. Für die Berechnung werden daher die jährlich vom BAZL erhobenen und vom 

BFS publizierten klimawirksamen Emissionsmengen von ultrafeinen Partikeln und Stickoxiden auf 

Reiseflughöhe verwendet 251. Diese Emissionen werden mit einem neu definierten Kostensatz pro 

Menge emittierter ultrafeiner Partikel- bzw. Stickoxidemissionen multipliziert. Diese Kostensätze 

basieren auf dem CO2-Kostensatz sowie einem einmaligen Vergleich (für das Basisjahr 2021) des 

(i) ERF der CO2-Emissionen mit (ii) den ERF für Kondensstreifen und Emissionen aus ultrafeinen 

Partikeln bzw. ERF der Wirkung von Stickoxiden auf Reiseflughöhe. Die konkrete Herleitung der 

Kostensätze ist in Kapitel 10.4.2 beschrieben.  

Grundsätzlich wäre es methodisch korrekter, die Kostensätze der Nicht-CO2-Emissionen direkt in 

einem dedizierten Schadenskostenmodell zu bestimmen. Nach unserem Wissensstand gibt es ak-

tuell jedoch noch keine Modelle, die die Wirkung von Nicht-CO2-Emissionen des Luftverkehrs bei 

der Quantifizierung von Schadenskosten berücksichtigen. Die CO2-Schadenskosten fallen vor al-

lem in der Zukunft und die Nicht-CO2-Schadenskosten vor allem in der Gegenwart an. Die Grenz-

schäden sind in der Zukunft wahrscheinlich höher. Dies führt dazu, dass der gewählte Ansatz die 

Schäden durch Nicht-CO2-Emissionen ceteris paribus tendenziell überschätzt. 

10.2.4 Verwendete Berechnungsmethode 

Ist der Kostensatz festgelegt, ist die Berechnung der Klimakosten des Verkehrs in der Schweiz mit 

dem vorliegenden open source GIVE-Modell rechnerisch einfach, da die Treibhausgasemissionen 

relativ genau bestimmt werden können (Abbildung 10-3). 

 

251  BFS (2022a) 
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Für den Strassen-, Schienen- und Schiffsverkehr werden im Schritt 1 die Emissionsmengen der 

Treibhausgase Kohlendioxid (CO2), Methan (CH4) und Lachgas (N2O) ermittelt. Details zur Herlei-

tung der Emissionsmengen sowie den verwendeten Datenquellen finden sich im Kapitel 10.3. An-

schliessend werden im Schritt 2 die drei Treibhausgase mit Hilfe ihrer Treibhausgaspotenziale252 

in CO2-Äquivalente (3) umgerechnet. Die daraus resultierende Gesamtmenge an Treibhaus-

gasemissionen in CO2-Äquivalente wird mit dem spezifischen Kostensatz pro Tonne CO2- Äquiva-

lente multipliziert (4). Das Ergebnis dieser Rechnung sind die sozialen Klimakosten des Strassen-

, Schienen- und Schiffsverkehrs (5). Um aus den sozialen die externen Klimakosten (7) zu ermit-

teln, wird schliesslich der Internalisierungsbeitrag abgezogen (Schritt 6). 

Die Bewertungsmethodik beim Luftverkehr unterscheidet sich von den anderen Verkehrsträgern, 

weil die zusätzliche Treibhauswirkung von NOx und ultrafeinen Partikeln berücksichtigt wird (vgl. 

Kapitel 10.2.3 und Abbildung 10-4). Für die Ermittlung der Treibhausgaswirkung aus dem Betrieb 

der Flugzeuge und Helikopter werden die entsprechenden Reiseflug-CO2 Emissionen (1) und die 

CO2-Emissionen des Verkehrs auf Flughäfen (2) addiert, sowie die Emissionen von NOx und ult-

rafeinen Partikeln auf Reiseflughöhe erhoben (1). Diese Emissionsmengen (3) werden schliesslich 

wie bei den anderen Verkehrsträgern mit dem schadstoffspezifischen Kostensatz pro Tonne (Kli-

makostensatz und Kostensätze für NOx und ultrafeine Partikel wie in Kapitel 10.2.3 beschrieben) 

multipliziert (5). Im Ergebnis liegen die sozialen Klimakosten des Luftverkehrs, der in der Schweiz 

abgewickelt wird, vor. Die sozialen Kosten sind in diesem Fall identisch mit den externen Kosten. 

Ein weiterer grundsätzlicher Unterschied zwischen Luft- und Schiffsverkehr und den Verkehrsträ-

gern Strasse und Schiene ist das Halbstreckenprinzip, das angewendet wird. Dieses gewährleistet, 

dass auch die kontinentalen und interkontinentalen Flüge bzw. Schiffsfahrten (jeweils halbe Flug- 

bzw. Schiffsstrecken) einbezogen werden, was aber Vergleiche mit den anderen Verkehrsträgern 

erschwert. 

 

252  IPCC (2022a) 



 10. Klima ECOPLAN / INFRAS  

222 

Abbildung 10-3: Bewertungsmethodik Klima: Strassen-, Schienen- und Schiffsverkehr 
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Abbildung 10-4: Bewertungsmethodik Klima: Luftverkehr 
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10.3 Mengengerüst 

Für die Berechnung des Mengengerüsts, d.h. der Menge an Treibhausgasemissionen (Kohlendi-

oxid CO2, Methan CH4 und Lachgas N2O), erfolgt das Vorgehen analog wie in den bisherigen 

Studien zur Berechnung der externen Kosten des Verkehrs.253 Grundsätzlich bildet das Treibhaus-

gasinventar der Schweiz die Grundlage für die Ermittlung der Treibhausgasemissionen des Ver-

kehrs. Allerdings sind einige Anpassungen nötig, insbesondere weil das Inventar auf dem Absatz-

prinzip basiert, hier aber das Territorial- bzw. Halbstreckenprinzip angewendet wird. Die Anpas-

sungen werden bei der Beschreibung der Quellen für die einzelnen Verkehrsträger jeweils erläu-

tert. Nicht Teil dieser Kostenkategorie sind indirekte Treibhausgasemissionen bei der Strompro-

duktion oder der Herstellung von Treibstoffen. Diese indirekten Emissionen sind Teil des Kapitels 

11 (Kosten vor- und nachgelagerter Prozesse). 

¶ Beim Strassenverkehr werden die spezifischen Emissionsfaktoren je Fahrzeugkategorie und 

Antriebsart aus dem Handbuch f¿r Emissionsfaktoren (HBEFA, Version 4.2)254 mit der Fahrleis-

tung im Inland (Territorialitªtsprinzip) f¿r das Jahr 2021 multipliziert (siehe dazu Kapitel 20.2.1). 

Dies bedeutet, dass die Gesamtemissionen des Strassenverkehrs wie in den bisherigen Rech-

nungen dem Territorialitªtsprinzip entsprechen und im Gegensatz zum Absatzprinzip, das im 

Treibhausgasinventar gilt, der Tanktourismus nicht ber¿cksichtigt wird. 

¶ Schienenverkehr: F¿r den Schienenverkehr werden die Emissionsdaten f¿r das Jahr 2021 di-

rekt aus dem aktuellen Schweizer Treibhausgasinventar (Common Reporting Format, CRF) 

verwendet.255 Die direkten Treibhausgasemissionen des Schienenverkehrs stammen von den 

Dieselloks. F¿r die Aufteilung der Emissionen auf den Personen- und G¿terverkehr werden Da-

ten zur Anzahl im Betrieb stehender Dieselloks bei der SBB verwendet.  

¶ Luftverkehr: Die fossilen CO2-Emissionen des Luftverkehrs (fossile CO2-Triebwerkemissionen) 

ermittelt das BAZL jªhrlich anhand des Treibstoffverbrauchs nach dem Halbstreckenprinzip 

(siehe auch Kapitel 20.2.4). Zusªtzlich werden die Treibhausgasemissionen des āon-siteó Ver-

kehrs auf Flughªfen (Busverkehr, Rangierung der Flugzeuge, Abfertigung etc.) basierend auf 

einer Umfrage des BAZL bei den Flughªfen ermittelt. Die Emissionsdaten von NOx und ultra-

feinen Partikeln f¿r die Berechnung der Kosten durch Nicht-CO2-Emissionen sind ebenfalls in 

Kapitel 20.2.4 beschrieben. 

¶ Schiffsverkehr: Spezifische CO2-Emissionensfaktoren (g CO2 pro Schiff und Jahr) je Schiffska-

tegorie werden anhand des Bestandes und der gesamten jªhrlichen CO2 Emissionen je 

Schiffskategorie berechnet. Beide Werte werden in der non-road-Datenbank des BAFU ausge-

wiesen. Die spezifischen Emissionsfaktoren werden dann mit dem Fahrzeugbestand je 

Schiffskategorie aus aktuellen BFS-Statistiken multipliziert. CH4 und N2O werden in der non-

road Datenbank nicht ausgewiesen. F¿r diese Emissionen wird auf Daten des Treibhausgasin-

ventars zur¿ckgegriffen, die mit Hilfe der CO2-Emissionen (Inventar vs. non-road Datenbank) 

vom Absatzprinzip auf das Halbstreckenprinzip korrigiert werden. 

 

253  Ecoplan; INFRAS (2014); INFRAS; Ecoplan (2019) 

254  INFRAS (2022) 

255  Bundesamt für Umwelt, BAFU (2023b) 
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10.3.1 Treibhausgaspotenziale 

Die Treibhausgaspotenziale (Global Warming Potential, GWP) werden verwendet, um die Lach-

gas- und Methanemissionen in CO2-Äquivalente umzurechnen. Die Faktoren für das Treibhaus-

gaspotenzial von Lachgas (N2O) und Methan (CH4) entsprechen den Werten gemäss aktuellem 

IPCC Bericht256 über einen Zeitraum von hundert Jahren (GWP-100). Dies sind (siehe IPCC 2021, 

WG1, Table 7.15): 

¶ GWP-100 f¿r Methan: 27  

¶ GWP-100 f¿r Lachgas: 273  

 

Hinweis: Für eine zukünftige Berechnung ist zu überlegen, für die Umrechnung von Schadenskosten keine 

GWP-Werte, da diese nicht für diesen Zweck konzipiert wurden, sondern andere Faktoren zu verwenden. 

Dies gilt insbesondere für Methan, dessen Klimawirkung kurzfristig ist (Lebensdauer in Atmosphäre: 10 

bis 15 Jahre), während CO2 über Jahrhunderte wirkt. Lachgas hat hingegen eine ähnlich lange Wirkung 

(Lebensdauer in Atmosphäre: über 100 Jahre). Da die Grenzschäden in der Zukunft wahrscheinlich höher 

sein werden, führt die Umrechnung mit GWP-100 Werte zu einer Überschätzung der Schäden durch Me-

than. So gilt gemäss EPA (2022) (dortige Table ES.1): 

¶ Die sozialen Kosten von Methan sind etwa um den Faktor 7 bis 11 hºher als die sozialen Kosten von 

Kohlenstoff (bei kleineren Diskontierungsraten ist der Faktor niedriger). Diese Bandbreite liegen deut-

lich unter dem Faktor 27, so dass der GWP-100-Wert von Methan ungeeignet ist, die externen Kosten 

von Methanemissionen zu quantifizieren. Stattdessen wªre zu pr¿fen, ob ein Faktor von ca. 10 zu 

verwenden wªre. Da hierzu bisher nur wenige Studien vorliegen, wurden aktuell auf eine Anpassung 

verzichtet, wªre aber in Zukunft nochmals zu ¿berpr¿fen.  

¶ Die sozialen Kosten von Lachgas sind etwa um den Faktor 255 bis 290 hºher als die sozialen Kosten 

von Kohlenstoff. In diesem Bereich liegt der Faktor 273, so dass der GWP-100-Wert von Lachgas zur 

Quantifizierung der externen Kosten von Lachgasemissionen geeignet ist.  

 

Die folgenden Abbildungen zeigen die in der vorliegenden Studie verwendeten Treibhausgasemis-

sionen (in Tonnen pro Jahr), sowie die daraus resultierenden Emissionen in CO2-Äquivalenten des 

Strassen-, Schienen- und Schiffsverkehrs. Für den Luftverkehr werden zusätzlich die Emissionen 

von NOx und ultrafeinen Partikeln auf Flughöhe dargestellt.  

Abbildung 10-5: Treibhausgasemissionen des Strassenverkehrs 2021 

 
t/a = Tonnen pro Jahr 

 

256  IPCC (2021) 

Gesamt-

Luftschadstoff total

t/a PW GW MR Mofa E-Bike Pedelec Velo fäG Fuss Bus Trolley Tram Li LW SS

CH4 478                 0                95                33               -           -             -        -           -            4                  -            -       37               3              1              651                   

CO2 8ô980ô534        92ô909       200ô421       3ô614          -           -             -        -           -            307ô743       -            -       1ô141ô190    842ô777   819ô275   12ô388ô465       

N2O 210                 4                4                  0                 -           -             -        -           -            12                -            -       41               44            51            366                   

CO2-eq 8ô749ô482       92ô568       203ô835       4ô460          -           -             -        -           -            311ô463       1ô115ô971   855ô918   834ô484   12ô168ô180       

Personenverkehr Güterverkehr

Motorisierter privater Personenverkehr Fuss- und Veloverkehr Öffentlicher Personenverkehr
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Abbildung 10-6: Treibhausgasemissionen des Schienenverkehrs 2021 

 

t/a = Tonnen pro Jahr 

Abbildung 10-7: Treibhausgasemissionen des Luftverkehrs 2021 (gemäss Halbstreckenprinzip) 

 
t/a = Tonnen pro Jahr 

Abbildung 10-8: Treibhausgasemissionen des Schiffsverkehrs 2021 (gemäss Halbstreckenprinzip) 

 
t/a = Tonnen pro Jahr 

  

Luftschadstoff t/a
Personen-

verkehr

Güter-

verkehr

Total

CH4 0.1 0.4 0.5

CO2 5ô798.8 22ô056.3 27ô855.1

N2O 0.3 1.1 1.4

CO2-eq 5ô888.6 22ô397.9 28ô286.5

Luftschadstoff Verkehrsmittel

Personen-

verkehr Güterverkehr Total

t/a

CO2

Business Aviation 141ô536        -                              141ô536              

Helikopter 855                672                             1ô527                  

Linien- und Charterverkehr europäisch 952ô036        90ô525                       1ô042ô562          

Linien- und Charterverkehr interkontinental 1ô228ô626     341ô076                     1ô569ô701          

Rest General Aviation
110ô664        -                              110ô664              

CO2-eq 432ô273        2ô433ô717                  2ô865ô990          

Contrails (partikel)

Linien- und Charterverkehr europäisch 4.15E+23 3.95E+22 4.55E+23

Linien- und Charterverkehr interkontinental 4.33E+22 1.20E+22 5.54E+22

Contrails (partikel) 4.58E+23 5.15E+22 5.10E+23

NOx Flughöhe

Linien- und Charterverkehr europäisch 8ô138             774                             8ô912                  

Linien- und Charterverkehr interkontinental 849                236                             1ô085                  

NOx Flughöhe 8ô987             1ô010                          9ô997                  

Luftschadstoff t/a
Personen-

verkehr

Güter-

verkehr

Total

CH4 6.1 5.8 11.9

CO2 54ô075.5 50ô786.8 104ô862.3

N2O 2.0 1.8 3.8

CO2-eq 54ô814.4 51ô480.8 106ô295.2
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10.4 Wertgerüst 

10.4.1 CO2-Kostensatz 

Für die Bewertung externer Kosten wird aus methodischen Gründen neu der Schadenskostenan-

satz verwendet (siehe dazu Kapitel 10.2.1). Dies ist eine Anpassung gegenüber den Vorgänger-

studien aus den Jahren 2010257 und 2015258, in denen der Vermeidungskostensatz verwendet 

wurde.  

Für die Berechnung wurde das GIVE-Modell259 verwendet (siehe Kapitel 10.2.1) Gegenüber der 

Basisversion wurden folgende Anpassungen umgesetzt. 

¶ VOSL (value of statistical life) der Schweiz260 

¶ Einkommenselastizität von 0.8 gemäss Schweizer Praxis261 

¶ Equity weighting normiert auf das Schweizer BIP pro Kopf. 

¶ Emissionsjahr 2021 statt 2020. 

Das GIVE-Modell liefert als Output US-$ des Jahres 2005. Dieser Wert muss mittels Value Transfer 

in CHF des Jahres 2021 umgerechnet werden. Der Output wurde zuerst mittels einer PPP-Wäh-

rungsumrechnung in CHF des Jahres 2005 umgerechnet.262 Anschliessend erfolgte eine Inflati-

onsbereinigung von CH-2005 in CHF-2021.263 

Bei der Schätzung der Schadenskosten wird als zentraler Wert eine reine Zeitpräferenzrate 

(PRTP) von 1 % verwendet (siehe Erklärung in Kapitel 10.2.1). Dieser Wert wird auch vom deut-

schen UBA für einen der beiden empfohlenen Werte verwendet. Der Wert ist als eher hoch einzu-

schätzen, da PRTP = 1 % bedeutet, dass beispielsweise ein Todesfall in 70 Jahren aus heutiger 

Sicht nur halb so hoch gewichtet wird, wie ein Todesfall heute, allein aufgrund dessen, dass der 

Todesfall in der Zukunft geschieht. Eine geringere PRTP würde eine Erhöhung der Social Cost of 

Carbon (SCC) zur Folge haben. Die Wahl von PRTP = 1 % entspricht somit dem sogenannten "at 

least"-Ansatz. Dabei ist zu beachten, dass die PRTP nicht mit der Diskontrate gleichzusetzen ist. 

Die Diskontrate ist signifikant höher, da im Rahmen der Ramsey-Gleichung neben der PRTP auch 

das BIP-Wachstum berücksichtigt wird. Selbst bei PRTP = 0 % ergibt sich so in der Regel eine 

Diskontrate von über 2 %. 

 

257  Ecoplan; INFRAS (2014) 

258  INFRAS; Ecoplan (2019) 

259  Die Abkürzung GIVE steht für Greenhouse Gas Impact Value Estimator. 

260  Bundesamt für Raumentwicklung, ARE (2022) bzw. Kapitel 20.5.5 

261  Bundesamt für Raumentwicklung, ARE (2022) bzw. Kapitel 20.5.5 

262  PPP ist Purchasing Power Parity und berücksichtigt die Kaufkraftunterschiede der Länder. Daher weicht der PPP-Wert 

vom reinen Wechselkurs ab. Die Währungsumrechnung PPP von USD-2005 in CHF-2005 verwendet einen Faktor von 

1.69 gemäss OECD-Daten. 

263  Der Inflationsfaktor gemäss CPI der Weltbank ist 1.039. 
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Für den zentralen Wert wird das Verfahren des Equity Weighting angewendet, wobei eine Normie-

rung auf das Schweizer Einkommen erfolgt (siehe auch die diesbezügliche Erklärung in Kapitel 

10.2.1). Die Anwendung von Equity Weighting gewährleistet, dass der SCC auf das Schweizer 

Einkommen kalibriert wird. Dadurch wird eine einheitliche Behandlung von Schäden unabhängig 

vom Ort ihres Auftretens sichergestellt. Dies gilt insbesondere auch für die "Schäden" durch mo-

netarisierte Todesfälle. Ohne Equity Weighting hätte ein Todesfall in einem Land mit niedrigen 

Einkommen in GIVE eine geringere Auswirkung auf die SCC als in einem Land mit hohen Einkom-

men. 

Für Sensitivitätsanalysen sind zusätzlich ein tiefer Wert und ein hoher Wert angegeben. Der tiefe 

Wert resultiert aus der Berechnung ohne Verwendung von Equity Weighting (bei einer reinen Zeit-

präferenzrate PRTP = 1%). Der hohe Wert resultiert aus PRTP = 0%264 und der Verwendung von 

Equity Weighting.  

Die folgende Abbildung 10-9 fasst die in der vorliegenden Studie angewandten Klimakostensätze 

zusammen. Dabei wurden die Werte auf der letzten Stelle gerundet, um eine Scheingenauigkeit 

zu vermeiden. 

Abbildung 10-9: Zusammenfassung der verwendeten Klimakostensätze 2021 

  Kostensätze 2021 

[CHF2021/t CO2 äq] 

Klimakostensatz ï Zentraler Wert 

430 
(GIVE-Ergebnis mit reiner Zeitpräferenzrate von 1%, mit 
equity weighting) 

Klimakostensatz ï Sensitivität hoch 

1370 
(GIVE-Ergebnis mit reiner Zeitpräferenzrate von 0%, mit 
equity weighting) 

Klimakostensatz ï Sensitivität tief 
 

130 

(GIVE-Ergebnis mit reiner Zeitpräferenzrate von 1%, ohne 
equity weighting) 

 

Grundsätzlich ist an dieser Stelle nochmals darauf hinzuweisen, dass der Klimakostensatz von 

einer Reihe von Einflussfaktoren und normativen Annahmen abhängt und somit unsicher ist. Zu-

dem ist davon auszugehen, dass das GIVE-Modell die Klimaschäden unterschätzt, weil viele Scha-

densbereiche nicht berücksichtigt sind (vgl. Tabelle 3.1.4 in EPA 2023).  

Im vorliegenden Fall wendet das ARE einen «at least» Ansatz als Berechnungsprinzip für den 

zentralen Wert von 430 CHF an (siehe auch Kapitel 3.3). Das heisst, es ist davon auszugehen, 

dass der SCC-Wert höher ist. Wenn bei einem anderen Anwendungsfall z.B. das Vorsorgeprinzip 

 

264  Diesen Wert verwendet das UBA für den anderen der beiden empfohlenen Werte und er wird auch von vielen Ökono-

men und Philosophen empfohlen (unter anderen von Frank Ramsey, dem Namensgeber der Ramsey Gleichung).  
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zugunsten zukünftiger Generationen angewendet wird, ist daher zu überlegen, den Wert für die 

«Sensitivität hoch» zu verwenden. 

Der verwendete Kostensatz wird auf sämtliche CO2-Emissionen (inkl. CO2-äq; siehe Kapitel 10.3.1) 

des Referenzjahres 2021 angewandt. Für Emissionen der Folgejahre müsste im Idealfall für jedes 

Jahr eine neue Modellierung mit GIVE durchgeführt werden. Die erwarteten Änderungen sind al-

lerdings gering (vermutlich ca. 1-3% Steigerung des SCC pro Jahr). Daher wird als pragmatischer 

Ansatz vorgeschlagen, für die Folgejahre (zumindest bis ins Jahr 2025) real denselben Wert zu 

verwenden wie für das Jahr 2021. Dies führt zu einer zunehmenden Unterschätzung der SCC. 

Dies kann mit dem at-least Ansatz erklärt werden. Die Inflation wird für die jährliche Fortschreibung 

(d.h. für die nominalen Werte) berücksichtigt (siehe Kapitel 20.4).  

10.4.2 Kostensätze für klimawirksame Stickoxide und ultrafeine Partikel im Luftverkehr 

Wie in Kapitel 10.2.3 beschrieben, sollen die Kosten der Schäden von klimawirksamen Stickoxiden 

(NOx) und Kondensstreifen (ausgelöst durch ultrafeine Partikel-Emissionen) direkt auf deren Emis-

sionen abgestützt werden. Dazu müssen entsprechende Kostensätze bestimmt werden. Als Basis 

werden einmalig aktuelle ERF-Werte265verwendet. Für die Nicht-CO2-Emissionen werden auf-

grund der höheren Unsicherheiten die kleinsten in Lee et al. 2021 ausgewiesenen ERF-Werte 

verwendet werden (at least Ansatz). Für die Normierung wird der vergleichsweise robuste mittlere 

ERF-Wert der CO2-Emissionen verwendet (best guess). Eine weitere Grundlage ist der CO2-Kos-

tensatz (siehe Kapitel 10.4.1).  

Abbildung 10-10 zeigt die daraus resultierenden einmaligen ERF-Umrechnungsfaktoren. Würden 

für Nicht-CO2-Emissionen ebenfalls die best guess ERF-Werte gemäss Lee et al. 2021 verwendet 

werden, würde sich der Kostensatz für Stickoxide um einen Faktor 29 und der Kostensatz für ult-

rafeine Partikel um einen Faktor 3.4 erhöhen (nicht gezeigt in Abbildung). Im Rahmen einer Sen-

sitivitätsanalyse werden die Auswirkungen dieser höheren Kostensätze untersucht. 

Abbildung 10-10: Übersicht ERF-Umrechnungsfaktoren 

 

Für die Berechnung der Kostensätze werden die aktuellen Emissionen des Jahres 2021 verwendet 

(wie in Kapitel 20.2 beschrieben): 

 

265  Lee; Fahey; Skowron; u. a. (2021) 

Luftschadstoff ERF [mW/m
2
]

CO2 34.3 100%

NOx 0.6 1.75%

Ultrafeine Partikel 17 49.6%

ERF Umrechnungsfaktor 

[ERF/ERFCO2]
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¶ CO2-Emissionen: 2.38 Mio. tCO2 (internationale Fl¿ge und Inlandfl¿ge; basiert auf den in der 

Schweiz getankten Treibstoffmengen (Absatzprinzip)).266 

¶ Stickoxid (NOx) -Emissionen: 9997 t (nur klimawirksam, d.h. Emissionen ab einer Flughºhe von 

8000m ¿. Meer)267 

¶ Ultrafeine Partikel: 5.1*10^23 Partikel (nur klimawirksam, d.h. Emissionen ab einer Flughºhe 

von 8000m ¿. Meer) 

Daraus ergeben sich folgende Kostensätze:268 

Abbildung 10-11: Übersicht über die verwendeten Nicht-CO2-Kostensätze für die vorliegende Studie 

 

 

Diese Kostensätze sind anzupassen, falls dies aufgrund neuer Erkenntnisse zu den ERF-Werten 

erforderlich ist. 

10.4.3 Internalisierungsbeiträge 

Das aktuell gültige CO2-Gesetz legt eine Kompensationspflicht für Importeure fossiler Treibstoffe 

fest. Zusätzlich enthält das Gesetz CO2-Emissionsvorschriften für Personenwagen und leichte 

Nutzfahrzeuge (Neuwagen) inklusive Sanktionen für die Fahrzeugimporteure bei Nichteinhaltung 

der Flottenzielwerte. Beide Instrumente können gemäss umfassender Abklärung durch das ARE 

(im Rahmen der Studien für die Jahre 2010 und 2015269) als Internalisierungsbeiträge betrachtet 

und in die Berechnung der externen Klimakosten berücksichtigt werden.  

 

266  In der Vorgängerstudie wurden nur die CO2-Emissionen auf Reiseflughöhe als Basis für die Berechnung der externen 

Kosten der Nicht-CO2-Emissionen des Flugverkehrs verwendet. Da die ERF-Werte aus Lee et al. 2021 allerdings auf 

Basis aller CO2-Emissionen (d.h. inkl. Start- und Landeflug) berechnet wurden, werden hier für die Normierung ebenfalls 

die gesamten CO2-Emissionen verwendet.  

267  8km ist die mittlere Flughöhe, ab welcher die Bildung von Kondensstreifen überhaupt möglich ist. Der Einfachheit halber 

werden auch die NOx-Emissionen ab dieser Höhe eingerechnet, da die relevanten chemischen Prozesse, die zu der 

Erwärmung führen, primär ab dieser Höhe auftreten. 

268  Ultrafeine Partikel: (430 CHF / t CO2 * 2.38 Mio. t CO2) * 49.6% / 5.1*10^23 Partikel = 99.46 CHF / 10^17 Partikel 

Stickoxide: (430 CHF / t CO2 * 2.38 Mio. t CO2) * 1.75% / 9997 t = 1790.74 CHF / t NOx 

269  INFRAS; Ecoplan (2019) 

Zentrale Werte Sensitivität hoch

CHF 2021 CHF 2021

99.46 335.80

 pro 10^17 Partikel  pro 10^17 Partikel

1790.74 52'229.95

 pro t NOX  pro t NOX

Ultrafeine Partikel

Stickoxide

Kostensätze 2021 
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10.5 Vorgehen bei Differenzierungen 

10.5.1 Differenzierung nach Antriebsart 

Je nach Antriebsart sind die Emissionsfaktoren im Strassenverkehr unterschiedlich hoch. Das 

Wertgerüst ist unabhängig von der Antriebsart. Wir differenzieren die Kosten für den Strassenver-

kehr für die drei Antriebsarten (fossil, elektrisch und Rest; vgl. Kapitel 2.3) auf Basis der spezifi-

schen Emissionsfaktoren je Fahrzeugkategorie und den drei Antriebsarten sowie anhand der je-

weiligen Anteile an der Fahrleistung (vgl. Kapitel 20.1.6 und 20.2.1). 

Die Internalisierungsbeiträge für den Strassenverkehr werden anhand des Treibstoffverbrauchs 

der Antriebsarten aufgeteilt.  

Für den Schienen-, Schiffs- und Luftverkehr wird auf eine Differenzierung nach Antriebsart ver-

zichtet. 

10.5.2 Differenzierung nach Kantonen 

Kapitel 2.3 beschreibt die Differenzierung nach Kantonen für den Strassen- und Schienenverkehr. 

Die kantonale Differenzierung im Strassen- und Schienenverkehr wird anhand der kantonalen An-

teile an den Emissionen von CO2-Äquivalenten berechnet. Diese beruhen im Strassenverkehr auf 

den kantonalen Fahrleistungsanteilen, wenn vorhanden differenziert für Autobahn, innerorts und 

ausserorts und den entsprechenden Emissionsfaktoren (siehe Kapitel 20.1.5). Im Schienenverkehr 

beruht die kantonale Differenzierung auf den Fahrleistungsanteilen je Kanton für den Personen- 

und Güterverkehr.  

10.6 Überlegungen zu den Grenzkosten 

Die externen Klimakosten werden im vorliegenden Bericht anhand von Kostensätzen je Tonne 

Treibhausgasemission berechnet und sind damit eine lineare Funktion der Emissionsmenge. Die 

hier berechneten Durchschnittskosten von Treibhausgasen entsprechen somit den Grenzkosten. 

10.7 Ergebnisse 

10.7.1 Externe Kosten 

a) Überblick Gesamtverkehr 

Abbildung 10-12 und Abbildung 10-13 zeigen die externen Klimakosten des Verkehrs 2021 nach 

Verkehrsträgern. Mit dem zentralen CO2-Kostensatz von 430 CHF/tCO2 ergeben sich für das 

Jahr 2021 externe Klimakosten des Verkehrs von 7'043.7 Mio. CHF. Rund 74% dieser Kosten 

entfallen auf den Strassenverkehr und knapp 25% auf den Luftverkehr. Schienen- und Schiffsver-

kehr verursachen sehr geringe (direkte) Klimakosten, nämlich 0.2% bzw. 0.6% des Gesamttotals.  
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Abbildung 10-12: Externe Klimakosten des Verkehrs 2021 

 

 

Die folgende Abbildung zeigt die Ergebnisse differenziert nach Personen- und Güterverkehr.  

Abbildung 10-13: Überblick über die externen Klimakosten des Verkehrs 2021 

 

b) Strassenverkehr 

Die externen Klimakosten des Strassenverkehrs betragen 2021 insgesamt 5ó229.9 Mio. CHF. Die 

Kosten verteilen sich proportional zu den Treibhausgasemissionen auf die einzelnen Fahrzeugka-

tegorien. 72.4% der Klimakosten des Strassenverkehrs werden durch Personenwagen verursacht, 

knapp 22.7% durch den Güterverkehr. 

in Mio. CHF

Personen-

verkehr

Güter-

verkehr

Total in % 

des Totals

Strassenverkehr                 4ô044.3                  1ô185.7                      5ô229.9 74.2%

Schienenverkehr                         2.5                          9.4                           11.9 0.2%

Luftverkehr                 1ô518.2                     238.9                      1ô757.1 24.9%

Schiffsverkehr                       23.1                        21.7                           44.8 0.6%

Total                 5ô588.0                  1ô455.7                      7ô043.7 100.0%

in % des Totals 79.3% 20.7% 100.0%
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Abbildung 10-14: Externe Klimakosten im Strassenverkehr 2021 nach Fahrzeugkategorien 

(Hauptergebnis basierend auf zentralem CO2-Kostensatz) 

 

 

Abbildung 10-15: Externe Klimakosten im Strassenverkehr 2021 nach Fahrzeugkategorien 

 
«0.0» bedeutet, dass das Ergebnis grösser 0, aber kleiner als 0.05 ist. «-» bedeutet, dass der Wert tatsächlich Null ist oder z.B. aufgrund fehlender 

Datengrundlagen nicht berechnet werden kann. Diese Bemerkung gilt auch für alle folgenden Abbildungen. 

 

Gesamt-

total

in Mio. CHF PW GW MR Mofa E-Bike Pedelec Velo fäG Fuss Bus Trolley Tram Li LW SS

Klimakosten 3ô786.0   39.4       85.9       1.9         -         -          -        -        -        131.1      -          -          477.4     359.0     349.3     5õ229.9    

Total 3õ786.0   39.4       85.9       1.9         -         -          -        -        -        131.1      -          -          477.4     359.0     349.3     5õ229.9    

in % des Gesamttotals 72.4% 0.8% 1.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 2.5% 0.0% 0.0% 9.1% 6.9% 6.7% 100.0%

Total Teilbereiche 5õ229.9    

in % des Gesamttotals 100.0%

1õ185.73õ913.1 0.0 131.1

Personenverkehr

74.8% 0.0% 2.5% 22.7%

PW = Personenw agen, GW = Gesellschaftsw agen, MR = Motorrad, fäG = fahrzeugähnliches Gerät, Fuss = Fussverkehr, Li = Lieferw agen, LW = Lastw agen, SS = Sattelschlepper. 

Güterverkehr

Motorisierter privater Personenverkehr Fuss- und Veloverkehr Öffentlicher Personenverkehr
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Abbildung 10-16 zeigt die externen Klimakosten des Strassenverkehrs differenziert für die Fahr-

zeugkategorien und Antriebsarten. 99.6% der Kosten (5'206.9 Mio. CHF) des Strassenverkehrs 

werden durch fossile Fahrzeuge verursacht. Elektrofahrzeuge haben keine direkten CO2-Emissi-

onen und damit keine Klimakosten. 

Abbildung 10-16: Externe Klimakosten im Strassenverkehr 2021 nach Fahrzeugkategorien und Antriebsarten 

 

 

Abbildung 10-17 zeigt die Aufteilung der externen Klimakosten im Strassenverkehr nach Kanto-

nen und Verkehrsmitteln. Im Kanton Zürich fallen mit einem Anteil von 14.8% die höchsten Kos-

ten an. Darauf folgt der Kanton Bern und der Kanton Waadt mit jeweils 12% und fast 10.6% der 

Gesamtkosten.  

Gesamt-

total

in Mio. CHF PW GW MR Mofa E-Bike Pedelec Velo fäG Fuss Bus Trolley Tram Li LW SS

Fossil 3ô767.3   39.4       85.9       1.9         -         -          -        -        -        129.1      -          -          476.5     358.4     348.5     5õ206.9    

Elektrisch -         -         -         -         -         -          -        -        -        -          -          -          -        -        -        -          

Rest 18.6       -         -         -         -         -          -        -        -        2.0          -          -          0.9        0.6        0.8        23.0         

Muskelkraft -         -         -         -         -         -          -        -        -        -          -          -          -        -        -        -          

Total 3õ786.0   39.4       85.9       1.9         -         -          -        -        -        131.1      -          -          477.4     359.0     349.3     5õ229.9    

Anteil Fossil 99.5% 100.0% 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 98.4% 0.0% 0.0% 99.8% 99.8% 99.8% 99.6%

Anteil Elektrisch 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

Anteil Rest 0.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.6% 0.0% 0.0% 0.2% 0.2% 0.2% 0.4%

Anteil Muskelkraft 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

Motorisierter privater Personenverkehr Fuss- und Veloverkehr Öffentlicher Personenverkehr

PW = Personenw agen, GW = Gesellschaftsw agen, MR = Motorrad, fäG = fahrzeugähnliches Gerät, Fuss = Fussverkehr, Li = Lieferw agen, LW = Lastw agen, SS = Sattelschlepper. 

Personenverkehr Güterverkehr
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Abbildung 10-17: Externe Klimakosten im Strassenverkehr 2021 nach Fahrzeugkategorien und Kantonen 

 

 

c) Schienenverkehr 

Die externen Klimakosten (basierend auf dem zentralen Klimakostensatz) des Schienenverkehrs 

sind aufgrund der tiefen Treibhausgasemissionen gering und betragen 2021 insgesamt lediglich 

11.9 Mio. CHF. Der grösste Teil (75.6 %) dieser Kosten wird durch den Güterverkehr verursacht, 

wo deutlich mehr Dieselloks eingesetzt werden als im Personenverkehr (Abbildung 10-18). 

Abbildung 10-18: Externe Klimakosten im Schienenverkehrs 2021 nach Personen- und Güterver-

kehr 

 

Gesamt-

total

in Mio. CHF PW GW MR Mofa E-Bike Pedelec Velo fäG Fuss Bus (inkl. Trolley) Tram Li LW SS

Zürich 564.4      6.2         12.8       0.4         -         -          -        -        -        21.7                        -          68.4      50.4      49.0      773.4       

Bern 458.0      4.8         10.4       0.2         -         -          -        -        -        13.3                        -          57.9      41.5      40.4      626.4       

Luzern 194.2      2.1         4.4         0.1         -         -          -        -        -        8.2                         -          22.5      20.3      19.7      271.5       

Uri 30.9       0.6         0.7         0.0         -         -          -        -        -        1.0                         -          3.8        8.3        8.1        53.4         

Schwyz 85.5       0.7         1.9         0.0         -         -          -        -        -        2.3                         -          9.8        6.0        5.8        112.1       

Obwalden 16.3       0.2         0.4         0.0         -         -          -        -        -        0.3                         -          2.1        1.0        1.0        21.2         

Nidwalden 23.7       0.4         0.5         0.0         -         -          -        -        -        0.6                         -          3.5        3.9        3.8        36.4         

Glarus 22.5       0.3         0.5         0.0         -         -          -        -        -        0.6                         -          4.1        2.5        2.4        33.0         

Zug 56.5       0.4         1.3         0.0         -         -          -        -        -        2.5                         -          6.5        3.3        3.2        73.7         

Freiburg 144.4      1.5         3.3         0.1         -         -          -        -        -        3.8                         -          16.6      14.1      13.7      197.4       

Solothurn 125.9      2.0         2.9         0.1         -         -          -        -        -        4.0                         -          16.7      20.9      20.3      192.7       

Basel-Stadt 35.9       0.4         0.8         0.1         -         -          -        -        -        3.6                         -          3.2        3.5        3.4        50.7         

Basel-Landschaft 119.4      1.6         2.7         0.1         -         -          -        -        -        3.7                         -          17.0      16.5      16.0      176.9       

Schaffhausen 24.6       0.2         0.6         0.0         -         -          -        -        -        1.5                         -          2.7        1.9        1.8        33.3         

Appenzell A.Rh. 17.1       0.1         0.4         0.0         -         -          -        -        -        0.6                         -          2.0        0.5        0.5        21.1         

Appenzell I.Rh. 4.2         0.0         0.1         0.0         -         -          -        -        -        0.1                         -          0.5        0.2        0.1        5.2          

St. Gallen 285.1      3.0         6.5         0.1         -         -          -        -        -        10.2                        -          41.9      27.5      26.7      401.0       

Graubünden 103.7      1.3         2.4         0.0         -         -          -        -        -        5.5                         -          16.9      10.9      10.6      151.3       

Aargau 342.0      4.1         7.8         0.1         -         -          -        -        -        10.2                        -          45.9      41.6      40.5      492.0       

Thurgau 120.2      1.1         2.7         0.0         -         -          -        -        -        2.7                         -          13.5      9.8        9.5        159.6       

Tessin 217.5      2.2         4.9         0.1         -         -          -        -        -        6.1                         -          24.8      25.0      24.3      305.0       

Waadt 421.0      3.6         9.5         0.2         -         -          -        -        -        9.1                         -          52.6      30.7      29.9      556.6       

Wallis 134.1      1.2         3.0         0.1         -         -          -        -        -        6.6                         -          17.6      9.6        9.4        181.6       

Neuenburg 70.9       0.4         1.6         0.0         -         -          -        -        -        2.4                         -          8.1        3.1        3.0        89.6         

Genf 130.9      0.6         3.0         0.2         -         -          -        -        -        9.8                         -          15.8      4.3        4.2        168.7       

Jura 37.2       0.3         0.8         0.0         -         -          -        -        -        0.9                         -          2.9        2.0        1.9        46.1         

Total 3õ786.0   39.4       85.9       1.9         -         -          -        -        -        131.1                      -          477.4     359.0     349.3     5õ229.9    

Personenverkehr Güterverkehr

Motorisierter privater Personenverkehr Fuss- und Veloverkehr Öffentlicher Personenverkehr

PW = Personenw agen, GW = Gesellschaftsw agen, MR = Motorrad, fäG = fahrzeugähnliches Gerät, Fuss = Fussverkehr, Li = Lieferw agen, LW = Lastw agen, SS = Sattelschlepper. 

in Mio. CHF

Personen-

verkehr

Güter-

verkehr

Total

Klimakosten 2.5                        9.4                            11.9            

Total 2.5                        9.4                            11.9            
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Abbildung 10-19 zeigt die Aufteilung der externen Klimakosten im Schienenverkehr nach Kantonen 

sowie Verkehrsart. Der Kanton Bern und Aargau weisen mit jeweils 16.2% der Gesamtkosten die 

höchsten Anteile auf. Die Kantone Tessin (9%), Waadt (8.2%) und Zürich folgen mit Anteilen knapp 

unter 10% der Gesamtkosten. 

Abbildung 10-19: Externe Klimakosten im Schienenverkehr 2021 nach Personen- und Güterverkehr 

und Kantone 

 

 

in Mio. CHF
Personenverkehr Güterverkehr Total

Zürich 0.4                           0.6                          1.0                 

Bern 0.4                           1.5                          1.9                 

Luzern 0.1                           0.1                          0.2                 

Uri 0.0                           0.3                          0.4                 

Schwyz 0.1                           0.4                          0.5                 

Obwalden 0.0                           0.0                          0.0                 

Nidwalden 0.0                           0.0                          0.0                 

Glarus 0.0                           0.0                          0.1                 

Zug 0.0                           0.1                          0.1                 

Freiburg 0.1                           0.1                          0.2                 

Solothurn 0.1                           0.6                          0.7                 

Basel-Stadt 0.0                           0.1                          0.1                 

Basel-Landschaft 0.1                           0.4                          0.5                 

Schaffhausen 0.0                           0.0                          0.0                 

Appenzell A.Rh. 0.0                           0.0                          0.0                 

Appenzell I.Rh. 0.0                           -                         0.0                 

St. Gallen 0.1                           0.3                          0.4                 

Graubünden 0.1                           0.4                          0.6                 

Aargau 0.2                           1.7                          1.9                 

Thurgau 0.1                           0.2                          0.2                 

Tessin 0.1                           1.0                          1.1                 

Waadt 0.2                           0.7                          1.0                 

Wallis 0.1                           0.5                          0.7                 

Neuenburg 0.1                           0.2                          0.3                 

Genf 0.0                           0.1                          0.1                 

Jura 0.0                           0.0                          0.0                 

Total 2.5                           9.4                          11.9               
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d) Luftverkehr 

Die externen Klimakosten des Luftverkehrs im Jahr 2021 betragen 1'757.1 Mio. CHF. Gut 83% 

der Kosten entfallen auf den Personenverkehr, der Rest auf den Güterverkehr. Die Ergebnisse 

basieren auf den Emissionen gemäss Halbstreckenprinzip (siehe Kapitel 2.4.1).  

Abbildung 10-20: Externe Klimakosten im Luftverkehrs 2021 nach Personen- und Güterverkehr  

 

 

Die folgende Abbildung zeigt die Aufteilung der Kosten auf die einzelnen Flugarten (Linien- und 

Charterverkehr, Helikopter und General Aviation) und Infrastrukturtypen. Dargestellt ist das Haupt-

ergebnis basierend auf dem zentralen CO2-Kostensatz. 

Abbildung 10-21: Externe Klimakosten im Luftverkehrs 2021 nach Flugarten und Infrastrukturtypen 

 

 

e) Schiffsverkehr 

Die externen Klimakosten des Schiffsverkehrs im Jahr 2021 betragen 45 Mio. CHF. In diesen Kos-

ten nicht enthalten ist gemäss Definition der Transportrechnung die Freizeitschifffahrt, die vernach-

lässigbar sein sollte. 52% der Kosten wird durch die öffentliche Personenschifffahrt verursacht, der 

Rest durch den Güterverkehr (Rheinschifffahrt, Güterschiffe auf Seen, Fischer- und Arbeitsboote).  

in Mio. CHF

Personen-

verkehr

Güter-

verkehr

Total

Klimakosten 1ô518.2                 238.9                       1ô757.1       

Total 1ô518.2                 238.9                       1ô757.1       

in Mio. CHF
Landesflughäfen Regionalflughäfen Total

Linien- und Charterverkehr interkontinental
731.6                    0.3                             732.0         

Linien- und Charterverkehr europäisch
912.3                    3.7                             916.1         

Helikopter
0.2                         0.4                             0.7              

Business Aviation
51.7                       9.1                             60.8            

Rest General Aviation
38.9                       8.6                             47.5            

Total 1ô734.8                 22.2                          1ô757.1      



 10. Klima ECOPLAN / INFRAS  

238 

Abbildung 10-22: Externe Klimakosten im Schiffsverkehr 2021 nach Personen- und Güterverkehr 

 

10.7.2 Soziale Kosten 

Wie im Kapitel 10.4.3 erwähnt, sieht das gültige CO2-Gesetz eine Kompensationspflicht für Import-

eure fossiler Treibstoffe und CO2-Emissionsvorschriften für die Personenwagen und leichte Nutz-

fahrzeuge (Neuwagen) ï inklusive Sanktionen für Autoimporteure bei Nichteinhaltung ï vor. Diese 

werden als Internalisierungsbeiträge in Höhe von 148.7 Mio. CHF im Jahr 2021 bei der Berechnung 

der externen Kosten berücksichtigt. Die gesamten sozialen Klimakosten des Verkehrs in der 

Schweiz im Jahr 2021 betragen somit 7ô192.4 Mio. CHF und sind 148.7 Mio. CHF höher als die 

externen Klimakosten. Unter Berücksichtigung des minimalen bzw. maximalen CO2-Kostensatzes 

ergibt sich als Sensitivitätsanalyse eine Bandbreite der sozialen Klimakosten von 2.1 bis 22.4 Mrd. 

CHF. 

Der grösste Teil der Internalisierungsbeiträge wird im Strassenverkehr aufgrund des hohen Ver-

brauchs an fossilen Treibstoffen und der Emissionsvorschriften für Personenwagen und leichte 

Nutzfahrzeuge erhoben. Die sozialen Klimakosten des Strassenverkehrs betragen 5ó377 Mio. CHF 

und sind damit um 147 Mio. CHF höher als die externen Klimakosten. Demgegenüber liegen die 

sozialen Klimakosten des Schienenverkehrs nur um 0,3 Mio. CHF über den externen Kosten und 

betragen 12,2 Mio. CHF. Die sozialen Klimakosten des Luftverkehrs betragen 1ô757.5 Mio. CHF 

und sind damit um 0.4 Mio. CHF höher als die externen Kosten. Die sozialen Klimakosten der 

Schifffahrt betragen knapp 45.7 Mio. CHF und sind damit um 0.9 Mio. CHF höher als die externen 

Kosten. 

10.8 Sensitivitätsanalyse 

10.8.1 Zusammenfassung der Annahmen und Unsicherheiten 

Für die Klimakosten wird eine Sensitivitätsrechnung für einen unteren bzw. oberen CO2-Kosten-

satz vorgenommen (vgl. Kapitel 10.4.1). 

in Mio. CHF

Personen-verkehr Güter-

verkehr

Total

Klimakosten 23.1                      21.7                         44.8            

Total 23.1                      21.7                         44.8            
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Abbildung 10-23: Übersicht über Inputdaten, Annahmen und Bandbreiten beim Klimakostensatz 

 

 

10.8.2 Ergebnisse der Sensitivitätsanalyse 

Die folgenden beiden Abbildungen stellen dar, wie sich die externen Klimakosten verändern, wenn 

wie in Abbildung 10-23 dargestellt, die Annahmen für den Klimakostensatz oder für die Wahl der 

ERF-Werte für die Berechnung der non-CO2-Kostensätze geändert werden: 

¶ Wird der Klimakostensatz unter der Annahme einer reinen Zeitprªferenzrate von 0.0%, aber mit 

dem equity weighting berechnet, resultiert ein Klimakostensatz von 1'370 CHF pro Tonne Treib-

hausgasemission. Dies f¿hrt zu einer Steigerung der externen Klimakosten f¿r alle Verkehrs-

trªger um rund 220%. 

¶ Wird im Gegenzug der Klimakostensatz unter der Annahme von einer reinen Zeitprªferenzrate 

von 1% und ohne equity weighting berechnet, verringern sich die externen Kosten bei allen 

Verkehrstrªgern um rund 70%. 

¶ Werden die Kostensªtze f¿r die Emission von NOx und ultrafeinen Partikeln auf Flughºhe nicht 

mit den çat leastè, sondern mit den hºheren çbest guessè ERF-Werten berechnet, fallen die 

Kostensªtze hºher aus. Dies f¿hrt zu einer Zunahme der externen Kosten des Luftverkehrs von 

97%.  

Die Ergebnisse sind bei den sozialen Kosten fast identisch, da die Internalisierungsbeiträge im 

Umfang von 148 Mio. CHF nur rund 0.6% der sozialen Kosten betragen. Auf eine separate Dar-

stellung der Ergebnisse der Sensitivitätsanalyse für soziale Kosten wird deshalb verzichtet. 

Bereich/ Annahme Wissensstand Vorgehen Kostensätze 2021

Wertgerüst [CHF2021/t CO2 äq]

Kostensatz pro Tonne CO2 Sensitivität tief

reine Zeitpräferenzrate 1% und 

ohne equitiy weighting
130

Zentraler Wert

reine Zeitpräferenzrate 1% 430

Sensitivität hoch

reine Zeitpräferenzrate 0.0% 1'370

[CHF2021/t NOx] / 

[CHF2021/ 10
17

Part.]

Zentrale Werte

NOx 1'791

Ultrafeine Partikel 100

Sensitivität hoch

NOx 52'230

Ultrafeine Partikel 336

Kostensätze der non-CO2   

Emissionen im Luftverkehr

Wissen mit 

Unsicherheiten

Wissen mit 

Unsicherheiten
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Abbildung 10-24: Ergebnisse der Sensitivitätsanalyse für die externen Klimakosten 2021 

 

 

Abbildung 10-25: Ergebnisse der Sensitivitätsanalyse für die externen Klimakosten 2021 

 

 

10.9 Vergleich zu den bisherigen Berechnungen 

Die folgenden beiden Abbildungen zeigen grafisch und tabellarisch den Vergleich der Klimakosten 

für das Jahr 2021 mit den Ergebnissen der Berechnungen ermittelt mit dem früheren Tool. Der 

in Mio. CHF Strassenverkehr Schienenverkehr Luftverkehr Schiffsverkehr

Basisberechnung 5ô229.9                       11.9                                1ô757.1                     44.8                          

Kostensätze hoch 16ô984.4                     38.5                                5ô599.0                     144.7                        

Kostensätze tief 1ô478.5                       3.4                                  530.9                        12.9                          

Kostensätze non-CO2-Emissionen hoch 5ô229.9                       11.9                                3ô466.7                     44.8                          

Abweichung von Basisrechnung in %

Kostensätze hoch 225% 223% 219% 223%

Kostensätze tief -72% -71% -70% -71%

Kostensätze non-CO2-Emissionen hoch 0% 0% 97% 0%
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Vergleich zeigt den Effekt der neuen Datengrundlagen und Anpassungen in der Berechnungsme-

thodik. 

Abbildung 10-26: Vergleich der Berechnungen der Klimakosten basierend auf der ursprünglichen 

und überarbeiteten Berechnungsmethodik 2021 

 

Achtung: Die Skalen der vier Verkehrsträger sind unterschiedlich 
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Abbildung 10-27: Überblick und Vergleich der Berechnungen für die Klimakosten basierend auf den 

alten und den neuen Datengrundlagen sowie Methodik 

 

 

Insgesamt führt die neue Berechnung der externen Klimakosten zu einer Steigerung um knapp 

225%. Hauptgrund für diese Zunahme ist in erster Linie der Klimakostensatz der rund 196 % höher 

liegt. Im Gegensatz zu den sozialen Klimakosten sind die Internalisierungsbeiträge nicht von der 

Wahl des Klimakostensatzes abhängig und die angepasste Berechnungsmethodik führt damit zu 

keiner Veränderung der Internalisierungsbeiträge. Jedoch sinkt der Anteil der Internalisierungsbei-

träge an den sozialen Kosten und damit liegt die Veränderung der externen Klimakosten mit der 

neuen Berechnungsmethodik über der Zunahme durch den höheren Klimakostensatz. Im Stras-

senverkehr führte die Aktualisierung der Emissionsfaktoren zudem zu einem Anstieg der CO2-äq-

Emissionen um 1.5 %. Dies trägt zusätzlich dazu bei, dass im Strassenverkehr die Veränderung 

über den 196% liegt. Ebenfalls grössere Erhöhungen sind zudem im Luftverkehr zu beobachten, 

diese sind auf die neue Berechnungsmethodik der Nicht-CO2-Emissionen im Luftverkehr zurück-

zuführen. 

Bisherige Berechnung für 2021 Personenverkehr Güterverkehr Total

Strassenverkehr                 1ô226.60                   366.20                      1ô592.8 

Schienenverkehr                           1.4                          2.5                              3.8 

Luftverkehr                       481.8                        78.7                         560.5 

Schiffsverkehr                           7.5                          7.0                           14.5 

Total                   1ô717.3                     454.4                      2ô171.6 

Neue Berechnung für 2021 Personenverkehr Güterverkehr Total

Strassenverkehr                   4ô044.3                  1ô185.7                      5ô229.9 

Schienenverkehr                           2.5                          9.4                           11.9 

Luftverkehr                   1ô518.2                     238.9                      1ô757.1 

Schiffsverkehr                         23.1                        21.7                           44.8 

Total                   5ô588.0                  1ô455.7                      7ô043.7 

Veränderung durch Neuberechnung in % Personenverkehr Güterverkehr Total

Strassenverkehr 229.7% 223.8% 228.3%

Schienenverkehr 78.9% 283.8% 209.9%

Luftverkehr 215.1% 203.5% 213.5%

Schiffsverkehr 209.8% 209.8% 209.8%

Total 225.4% 220.4% 224.4%

Veränderung durch Neuberechnung in Mio. CHF Personenverkehr Güterverkehr Total

Strassenverkehr                   2ô817.7                     819.5                      3ô637.1 

Schienenverkehr                           1.1                          7.0                              8.1 

Luftverkehr                   1ô036.4                     160.2                      1ô196.5 

Schiffsverkehr                         15.7                        14.7                           30.4 

Total                   3ô870.8                  1ô001.3                      4ô872.1 
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11 Kosten vor- und nachgelagerter Prozesse 

11.1 Berechnungsgegenstand 

Die Kosten von vor- und nachgelagerten Prozessen bewerten Umweltbelastungen und Umwelt-

schäden, die nicht direkt bei der Verkehrsaktivität, sondern beispielsweise bei der Herstellung von 

Fahrzeugen, bei der Gewinnung und Aufbereitung von Treibstoffen oder dem Unterhalt von Ver-

kehrsinfrastrukturen entstehen. Dabei wird eine Lebenszyklusperspektive eingenommen, wie dies 

bei «Life cycle assessments» der Fall ist. Diese Kosten bilden damit indirekte Umweltauswirkun-

gen des Verkehrs ab. Im Gegensatz zu den direkten Umweltauswirkungen der Verkehrsaktivität 

können die Emissionen und Schäden von vor- und nachgelagerten Prozessen auch ausserhalb 

der Schweiz anfallen.  

In der vorliegenden Studie zur Berechnung der externen Kosten des Verkehrs in der Schweiz wer-

den, wie in den früheren Arbeiten270 folgende drei Kategorien von vor- und nachgelagerten Pro-

zessen berücksichtigt: 

1. Herstellung, Unterhalt und Entsorgung von Fahrzeugen (Verkehrsmittel). 

2. Herstellung, Transport und Bereitstellung der Treibstoffe bzw. der Antriebsenergie wie z.B. 

Strom (Energiebereitstellung) sowie 

3. Herstellung, Unterhalt und Entsorgung der Verkehrsinfrastruktur (Infrastruktur).  

Es werden die Effekte von Emissionen von Treibhausgasen sowie von den Luftschadstoffen Stick-

oxid (NOx), Feinstaub (PM10), Schwefeldioxid (SO2) und flüchtigen organischen Verbindungen 

ohne Methan (NMVOC) monetarisiert. 

Wie im Kapitel 3.1.1 erwähnt, sind die infrastrukturbedingten Kosten im Bereich vor- und nachge-

lagerte Prozesse eine Besonderheit. Es sind soziale Umweltkosten, wenn eine Situation "mit Ver-

kehr" im Vergleich zur extremen Situation "ohne Verkehr" betrachtet wird, wie dies bei der Kosten 

und Finanzierung des Verkehrs-Statistik (KFV ï totale Kosten) der Fall ist. 

Diese Kosten sind dagegen grösstenteils bzw. kurzfristig und unmittelbar unabhängig von der Ver-

kehrsmenge. Die Kosten der vor- und nachgelagerten Prozesse für die Infrastruktur (Punkt 3 oben) 

sollten daher nicht in Betracht gezogen werden, wenn externe Effekte mit dem Ziel der Internali-

sierung via Pricing einer einzelnen Fahrt im Vordergrund stehen. 

11.2 Bewertungsmethodik und wesentliche Anpassungen 

Die Methodik zur Bewertung indirekter Effekte bei vor- und nachgelagerten Prozessen entspricht 

im Wesentlichen dem Vorgehen, das bei den früheren Studien271 verwendet wurde. Wie für alle 

Kostenbereiche werden auch bei den vor- und nachgelagerten Prozessen die Kosten der Strasse 

 

270  Ecoplan; INFRAS (2014); INFRAS; Ecoplan (2019) 

271  Ecoplan; INFRAS (2014); INFRAS; Ecoplan (2019) 
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nach Fahrzeugkategorien und Antriebsarten differenziert ausgewiesen. Damit wird der zunehmen-

den Bedeutung von Elektromobilität und der in diesem Bereich stattfindenden technischen Ent-

wicklung Rechnung getragen. Für die Monetarisierung der Schäden durch vor- und nachgelagerte 

Prozesse orientiert sich diese Kostenkategorie stark an der Methodik der jeweils berücksichtigten 

Schadenskategorien. Für die Berechnung der Klimakosten durch vor- und nachgelagerte Treib-

hausgasemissionen wird beispielsweise gleich vorgegangen wie bei den direkten Klimakosten.  

Im Gegensatz zu den Berechnungen der externen Kosten des Verkehrs für die Jahr 2010 und 

2015 werden in dieser Studie die Kosten des Fuss- und Veloverkehr als Teil des Strassenverkehrs 

ebenfalls mit den Emissionsfaktoren von Mobitool272 berechnet, wobei diese Null betragen. 

Um die ökonomischen Folgekosten für die Gesellschaft zu quantifizieren, müssten theoretisch 

sämtliche Prozessketten detailliert dokumentiert und die dabei anfallenden Umweltbelastungen 

sowie die davon betroffenen Personen bzw. Ökosysteme erfasst werden. Mit Hilfe von Belastungs-

Wirkungs-Beziehungen müssten dann die entstehenden Schäden quantifiziert und schliesslich be-

wertet werden. Aufgrund der starken Vernetzung der Weltwirtschaft treten Umweltbelastungen 

häufig global auf, die Bewertung der resultierenden Schäden ist jedoch stark vom regionalen bzw. 

nationalen Kontext abhängig. Es ist daher kaum möglich, sämtliche Umweltbelastungen zu erfas-

sen und verlässlich zu quantifizieren. Aus diesem Grund fokussiert der Berechnungsansatz in der 

vorliegenden Studie lediglich auf die wichtigsten globalen Umweltbelastungen, deren Schäden auf 

Basis internationaler Studien auch ohne detailliertes Wissen zur genauen Emissionsquelle grob 

quantifiziert werden können. 

Die folgenden Berechnungen erfassen die Treibhausgasemissionen (v.a. CO2) und die Luftschad-

stoffe NOx, PM10, SO2 und NMVOC sämtlicher vor- und nachgelagerter Prozesse des Strassen-, 

Schienen-, Luft- und Schiffsverkehrs der Schweiz im Jahr 2021. Dabei wird nicht berücksichtigt, 

ob diese Emissionen in der Schweiz selbst oder im Ausland emittiert werden. Diese Emissionen 

werden schliesslich mit den entsprechenden Kostensätzen monetarisiert. Das Vorgehen entspricht 

somit dem at least Ansatz, da nicht alle anfallenden Umweltbelastungen, die im ursächlichen Zu-

sammenhang mit dem Verkehr in der Schweiz stehen, bewertet werden.  

Abbildung 11-1 zeigt die angewandte Bewertungsmethodik für den Strassen- und Schienen-, Luft- 

und Schiffsverkehr im Detail.  

Als Datengrundlage dienen die Fahrleistungen und Verkehrsleistungen (1) der Strasse differenziert 

nach Fahrzeugkategorien und Antriebsart, diejenigen der Schiene differenziert nach Personen- 

und Güterverkehr, des Luftverkehrs differenziert nach Flugart und Infrastrukturtyp und des 

Schiffverkehrs nach Personenverkehr, Güterverkehr Rhein und Güterverkehr Seen.  

Die Emissionen der vor- und nachgelagerten Prozesse (3) werden berechnet, indem für alle hier 

untersuchten Fahrzeuge bzw. Verkehrsmittel spezifische Emissionsfaktoren je Fahr- oder Ver-

kehrsleistung mit der entsprechenden Fahr- oder Verkehrsleistung multipliziert werden273 (2). Wir 

 

272  Sacchi; Bauer (2023) 

273 Detaillierte Beschreibungen der LCA-Modellierungen sind im Bericht von Sacchi; Bauer (2023), in der Excel-Datei von 

Mobitool (www.mobitool.ch) und der UVEK-Datenbank (BAFU 2024) zu finden. 
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verwenden dafür jeweils differenzierte Emissionsfaktoren für die Kategorien Fahrzeuge (umfasst 

Herstellung, Unterhalt und Entsorgung), Infrastruktur (umfasst Herstellung, Unterhalt und Entsor-

gung) und Energiebereitstellung (Herstellung). 

Abbildung 11-1: Bewertungsmethodik Kosten vor- und nachgelagerter Prozesse aller Verkehrsträ-

ger 

 

 

Addiert man sämtliche, nach Fahrzeugkategorien und Antriebsarten, respektive nach Personen- 

und Güterverkehr differenzierte Emissionen zusammen, erhält man die Gesamtemissionen für die 

vor- und nachgelagerten Prozesse des Strassen-, Schienen-, Luft- und Schiffsverkehrs (3). Abge-

deckt sind in der vorliegenden Arbeit die Treibhausgasemissionen sowie die weiteren Luftschad-

stoffe NOx, PM10, SO2 und NMVOC. Monetarisiert werden die Emissionen, indem jeder Luftschad-

stoff und die Treibhausgase (CO2-äq) mit einem spezifischen Kostensatz (4) multipliziert werden 

(5). 
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Box: Traktionsbatterien274 

Batterien sind der Schlüssel zur Dekarbonisierung des Verkehrs. Damit verbunden sind aber 

auch neue Fragestellungen insbesondere zur Ökobilanz von Elektrofahrzeugen sowie der 

Zusammensetzung der Traktionsbatterien. Die Herstellung der Batterie verantwortet rund 

die Hälfte der Umweltwirkungen der Produktion eines Elektroautos. Aktuell kommen als 

Traktionsbatterien für Serienfahrzeuge fast ausschliesslich Lithium-Ionen-Batterien zum 

Einsatz. In diesen sind verschiedene Metalle verbaut, u.a. Lithium (Li), Kobalt (Co), Nickel 

(Ni), Mangan (Mn), Graphit (C) Aluminium (Al), Kupfer (Cu) und Eisen (Fe). Die Batterien 

sind in Entwicklung, d.h. die Zusammensetzung und Materialien werden sich verändern. 

Hersteller versuchen, möglichst kleine Batterien zu benutzen und deren Herstellung mög-

lichst umweltfreundlich und sozial zu gestalten. Am Lebensende eines Elektroautos werden 

durch Recycling wichtige Materialien zurückgewonnen. Im Betrieb ist ein Elektroauto viermal 

energieeffizienter als ein vergleichbarer Verbrenner.  

Die Metalle für die Herstellung einer Lithium-Ionen-Batterie werden weltweit beschafft. Mit 

zunehmender Elektrifizierung wird auch die Nachfrage nach diesen Metallen zunehmen. 

Nicht nur die Gewinnung von Rohstoffen für die Batterieproduktion hat negative Auswirkun-

gen auf die Umwelt und die Menschen. Auch andere im Fahrzeugbau verwendete Rohstoffe 

sowie die Förderung und Aufbereitung von Erdöl bei fossil betriebenen Fahrzeugen haben 

negative Einflüsse. Umso wichtiger ist der Ausweis der Kosten der vor- und nachgelagerten 

Prozesse. Vorliegend beschränken wir uns auf die Luftschadstoff- und Treibhausgasemis-

sionen der vor- und nachgelagerten Prozesse. Nicht berücksichtigt werden Belastungen der 

Böden und Gewässer durch Emissionen sowie die Landnutzung und der Wasserverbrauch. 

Für Elektrofahrzeuge beinhaltet dies auch die entsprechenden Emissionen, die im Rahmen 

der Batterieproduktion anfallen. 

 

11.3 Mengengerüst 

Die wichtigste Grundlage für die Berechnung vor- und nachgelagerter Effekte ist eine umfassende 

Ökoinventar-Datenbank, die Emissionen für transportspezifische Prozesse und Produkte (z.B. 

Fahrzeuge, Treibstoffe, Strom) und Infrastrukturen zur Verfügung stellt. In der Schweiz ist Ecoin-

vent275 die wichtigste und am besten etablierte Ökobilanzierungs-Datenbank. Sie enthält umfas-

sende Ökobilanz-Inventardaten. Basierend auf Ecoinvent und mit zusätzlichen LCA-Datensets 

(entwickelt am PSI) wurde für den Verkehr die Mobitool276 Plattform entwickelt. Die interne UVEK-

Datenbank277, die für Mobitool als Grundlage diente und im Auftrage des Bundesamtes für Umwelt 

 

274  INFRAS; EMPA (2023) 

275  Wernet; Bauer; Steubing; u. a. (2016) 

276  Sacchi; Bauer (2023) 

277  BAFU (2024) 
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erstellt wurde, weisst damit umfassende Ökobilanz-Inventardaten und bereits modellierte Pro-

zesse spezifisch für den Verkehr auf und diente hier ebenfalls als Grundlage. Die Prozesse mo-

dellieren jeweils Emissionen, die durch den Transport von 1 Person oder 1 Tonne Material über 

einen Kilometer verursacht werden bzw. wenn ein Fahrzeug einen Kilometer fährt. Die Emissions-

faktoren umfassen dabei alle vor- und nachgelagerten Prozesse, sowie die direkten Emissionen 

dieses Transportvorgangs und weisen diese als kg pro Fahrleistung bzw. Verkehrsleistung aus. 

Vorliegend unterteilen wir die Emissionsfaktoren in die Kategorien Fahrzeuge, Infrastruktur und 

Energiebereitstellung. Die Emissionen dieser drei Kategorien wurden mittels Verkehrsleistung oder 

Fahrleistung der entsprechenden Fahrzeuge oder Verkehrsmittel berechnet. Die Emissionen der 

Energiebereitstellung im Luftverkehr weichen von dieser Berechnungsweise ab, da nicht für alle 

Verkehrsmittel Emissionsfaktoren pro Verkehrsleistung beziehungsweise Fahrleistung in der 

Mobitool-Datenbank berechnet werden konnten. Die Emissionen der Energiebereitstellung wurde 

basierend auf dem Treibstoffverbrauch und den Emissionsfaktoren für die Bereitstellung von Ke-

rosin aus Ecoinvent berechnet und entsprechend dem Treibstoffverbrauch auf die Flugarten auf-

geteilt. Abbildung 11-2 zeigt eine Übersicht über das Mengengerüst. 

Abbildung 11-2: Mengengerüst: Treibhausgas- und Luftschadstoffemissionen im Jahr 2021 verur-

sacht durch vor- und nachgelagerte Prozesse für die vier Verkehrsträger 

 

11.4 Wertgerüst 

Für die Monetarisierung der Treibhausgasemissionen aus vor- und nachgelagerten Prozessen 

wird der gleiche Kostensatz pro Tonne CO2-Äquivalent verwendet wie bei den Klimakosten durch 

direkte Treibhausgasemissionen. Wie im Kapitel 10.4.1 beschrieben, wird für das Jahr 2021 als 

zentraler Wert ein globaler Schadenskostensatz von 430 CHF2021 pro Tonne CO2-äq verwendet. 

Verkehrsträger Kategorien

CO2--eq. NMVOC NOx PM10 SO2

Strassenverkehr total 9ô888ô605.447ô241.915ô349.5 4ô066.417ô068.8

Verkehrsmittel 4ô221ô955.06ô680.25ô633.9 2ô655.19ô580.6

Infrastruktur 1ô489ô064.36ô673.33ô034.9 733.6 1ô192.8

Energiebereitstellung 4ô177ô586.133ô888.46ô680.7 677.7 6ô295.4

Schienenverkehr total 234ô934.5256.3 363.5 238.9 308.9

Verkehrsmittel 86ô031.8 109.9 107.0 82.1 126.8

Infrastruktur 127ô674.4 99.2 227.7 137.6 146.7

Energiebereitstellung 21ô228.4 47.2 28.8 19.3 35.3

Luftverkehr total 948ô415.56ô824.91ô555.8 269.8 1ô563.8

Verkehrsmittel 1ô351.0 3.9 1.9 1.2 2.8

Infrastruktur 44ô932.7 90.4 62.2 8.5 78.5

Energiebereitstellung 902ô131.86ô730.61ô491.7 260.1 1ô482.6

Schiffsverkehr total 32ô161.6 120.2 64.3 13.7 125.3

Verkehrsmittel 2ô034.7 20.4 3.2 2.8 6.6

Infrastruktur 13ô245.7 4.0 20.0 4.4 28.9

Energiebereitstellung 16ô881.2 95.9 41.1 6.5 89.7

Gesamt 11ô104ô116.9554ô443.3117ô333.124ô588.8119ô066.80

Luftschadstoff [t/a]
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Grundlage für die Monetarisierung der weiteren Luftschadstoffe aus vor- und nachgelagerten 

Prozessen bilden die Kostensätze aus dem EU-Projekt HEIMTSA278 und der UBA-Methodenkon-

vention 2.0279. In der HEIMTSA-Studie werden spezifische Kostensätze pro emittierter Tonne 

Stickoxid (NOx), Feinstaub (PM10), Schwefeldioxid (SO2) sowie flüchtiger organischer Verbindun-

gen (NMVOC) aus unbekannten Quellen ausgewiesen.  

Eine zentrale Frage stellt sich bei der Wahl des Kostensatzes, da unklar ist, wo die Emissionen 

geografisch anfallen (Schweiz, Europa, restliche Welt). Wir folgen mit der Verwendung des Kos-

tensatzes für die EU28 dem europäischen Standard (ebenfalls verwendet in der Methodenkonven-

tion 3.1280und dem EU-Handbuch281).  

Die folgende Abbildung zeigt die Kostensätze des EU Handbook für die Region EU28, die auf den 

Daten von HEIMTSA basieren (in EUR2016/t) sowie die für die vorliegende Studie verwendeten 

Kostensätze in CHF für das Jahr 2021 (CHF2021/t). Die Umrechnung in Schweizer Franken erfolgt 

auf Basis des mittleren Wechselkurses des Jahres 2016. Anschliessend werden die Kostensätze 

vom Jahr 2016 auf das Jahr 2021 auf Basis der Konsumentenpreisentwicklung der Schweiz fort-

geschrieben (Landesindex der Konsumentenpreise LIK). 

Abbildung 11-3: Externe bzw. soziale Kosten durch Luftschadstoffemissionen bei vor- und nach-

gelagerten Prozessen. Kosten pro Tonne Luftschadstoff (NOx, PM10, SO2, NMVOC) 

 

 

Im Gegensatz zu den gängigen Kostensätzen für die Luftschadstoffemissionen des Verkehrs sind 

für Emissionen aus unbekannter Quelle die Kostensätze für den Feinstaub (PM10) tiefer als für 

andere Luftschadstoffe wie z.B. den Stickoxiden. Der Grund dafür liegt in der Tatsache, dass die 

Kosten der PM10-Emissionen im Gegensatz zu den anderen Luftschadstoffen sehr stark vom Ort 

des Ausstosses abhängig sind. Da der Verkehr zu einem wesentlichen Teil in bewohnten Gebieten 

stattfindet und die Emissionen zudem bodennah erfolgen (Ausnahme: Luftverkehr), sind die 

Schadwirkungen (v.a. Gesundheitsschäden) und somit die externen Kosten pro emittierte Tonne 

deutlich höher als z.B. bei Kraftwerken oder Industriegebäuden, die sich grösstenteils ausserhalb 

 

278  HEIMTSA (2011a) 

279  IER, Institut für Energiewirtschaft und Rationelle Energieanwendung (IER) der Universität Stuttgart (2012) 

280 UBA (2020) 

281  European Commission (2020) 

Kostensätze pro 

emittierte Tonne

EUR2016 pro Tonne CHF2021 pro Tonne

EU Handbook 

(basierend auf 

HEIMTSA)

(angepasste Daten 

2021)

NOx 12ô600.00 14ô074.77

PM10 22ô300.00 24ô910.11

SO2 10ô900.00 12ô175.79

NMVOC 1ô200.00 1ô340.45
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bewohnter Gebiete befinden und deren PM10-Emissionen dank Kaminen oft in grösserer Höhe 

erfolgen. Für unbekannte Emissionsquellen resultieren deshalb für Feinstaubemissionen verhält-

nismässig geringe Kostensätze. 

11.5 Vorgehen bei Differenzierungen 

11.5.1 Differenzierung nach Antriebsart 

Die Differenzierung nach Antriebarten im Strassenverkehr erfolgt, wie in Kapitel 20.1.6 beschrie-

ben über die Fahrleistungsanteile nach den Antriebsarten und den dazugehörigen spezifischen 

Emissionsfaktoren für Fahrzeuge, Infrastruktur und Energiebereitstellung.  

11.5.2 Differenzierung nach Kantonen 

Die Differenzierung der Kosten nach Kantonen im Schienen- und Strassenverkehr wird anhand 

der kantonalen Anteile an der Fahrleistung berechnet. 

11.6 Überlegungen zu den Grenzkosten 

Eine Abschätzung der Grenzkosten erweist sich für die vor- und nachgelagerten Prozesse als 

schwierig. Ausgehend von der Berechnungsmethodik könnten diese Kosten als Grenzkosten be-

trachtet werden, denn die externen Kosten durch vor- und nachgelagerte Prozesse werden im 

vorliegenden Bericht basierend auf Emissionsfaktoren je Fahrleistung oder Verkehrsleistung be-

rechnet und anhand von Kostensätzen je Tonne Luftschadstoff, respektive Treibhausgasemission 

monetarisiert. Sie sind damit eine lineare Funktion der Verkehrsmenge.  

Im Gegensatz dazu kann argumentiert werden, dass insbesondere die infrastrukturbedingten Kos-

ten kurzfristig und unmittelbar unabhängig von der Verkehrsmenge sind. In einer Näherung wären 

damit die infrastrukturbedingten Grenzkostenkosten praktisch null.  

11.7 Ergebnisse 

11.7.1 Externe Kosten 

a) Überblick Gesamtverkehr 

Die folgenden beiden Abbildungen zeigen die externen und sozialen Kosten der vor- und nachge-

lagerten Prozesse des Verkehrs für das Jahr 2021. Bei dieser Kostenkategorie entsprechen die 

externen den sozialen Kosten, da es keinen Internalisierungsbeitrag gibt.  Die hier dargestellten 

Resultate umfassen dabei die Kategorien Fahrzeuge, Infrastruktur und Energiebereitstellung. Die 

Kosten werden für die vier Verkehrsträger getrennt ausgewiesen. Insgesamt betragen die Kosten 
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für die vor- und nachgelagerten Prozesse 4'775 Mio. CHF, rund 89% davon fallen beim Strassen-

verkehr an, weitere 8.5% im Luftverkehr. Der Personenverkehr ist für knapp 77% der Gesamtkos-

ten verantwortlich, der Rest entfällt auf den Güterverkehr.  

Abbildung 11-4: Überblick über die Kosten verursacht durch vor- und nachgelagerte Prozesse des 

Verkehrs 2021  

 

Abbildung 11-5: Überblick über die Kosten verursacht durch vor- und nachgelagerte Prozesse des 

Verkehrs 2021 (Hauptergebnis basierend auf zentralem CO2-Kostensatz) 

 

b) Strassenverkehr 

Die externen Kosten der vor- und nachgelagerten Prozesse des Strassenverkehrs betragen ge-

samthaft 4'253 Mio. CHF. Die Emissionen des Personenverkehrs sind dabei für ca. 77% aller Kos-

ten aus vor- und nachgelagerten Prozessen verantwortlich, der Güterverkehr für gut 23% (vgl. 

in Mio. CHF

Personen-

verkehr

Güter-

verkehr

Total in % 

des Totals

Strassenverkehr                  3ô276.4                     976.3                     4ô252.7 89.1%

Schienenverkehr                      47.3                       53.7                        101.0 2.1%

Luftverkehr                    346.3                       61.6                        407.9 8.5%

Schiffsverkehr                        2.0                       11.8                          13.8 0.3%

Total                 3ô672.0                  1ô103.5                     4ô775.4 100.0%

in % des Totals 76.9% 23.1% 100.0%
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folgenden beiden Abbildungen). 72.4% der Kosten fallen bei den Personenwagen an. Knapp 43% 

sind auf die Emissionen verursacht durch vor- und nachgelagerte Prozesse der Verkehrsmittel 

zurückzuführen, 42% der Kosten fallen durch Emissionen für die Energiebereitstellung an und 15% 

durch die Infrastruktur. 

Abbildung 11-6: Überblick über die Kosten verursacht durch vor- und nachgelagerte Prozesse des 

Strassenverkehr 2021 nach Fahrzeugkategorien 
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Abbildung 11-7: Überblick über die Kosten verursacht durch vor- und nachgelagerte Prozesse des Strassen-

verkehr 2021 für die Fahrzeugkategorien und unterteilt in die Kategorien Verkehrsmittel, Infra-

struktur und Energiebereitstellung 

 
«0.0» bedeutet, dass das Ergebnis grösser 0, aber kleiner als 0.05 ist. «-» bedeutet, dass der Wert tatsächlich Null ist oder z.B. aufgrund fehlender 

Datengrundlagen nicht berechnet werden kann. Diese Bemerkung gilt auch für alle folgenden Abbildungen. 

 

Die folgende Abbildung zeigt die Kosten aus vor- und nachgelagerten Prozessen des Strassen-

verkehrs differenziert für die Fahrzeugkategorien und Antriebsarten. 97.5% der Kosten (4'148 Mio. 

CHF) des Strassenverkehrs werden durch fossile Fahrzeuge verursacht. Lediglich 1.3% entfallen 

auf Elektrofahrzeuge. 

Abbildung 11-8: Überblick über die Kosten verursacht durch vor- und nachgelagerte Prozesse des Strassen-

verkehr 2021 nach Fahrzeugkategorien und Antriebsarten 

 

 

Die folgende Abbildung zeigt die Aufteilung der externen Kosten durch vor- und nachgelagerte 

Prozesse im Strassenverkehr differenziert nach Kantonen und Verkehrsmitteln. Die Aufteilung auf 

die Kantone erfolgte top-down auf Basis der Fahrzeugkilometer nach Fahrzeugkategorie. Im Kan-

ton Zürich fallen mit einem Anteil von 14.8% die höchsten Kosten an. Darauf folgt der Kanton Bern 

und der Kanton Waadt mit jeweils 12% und fast 10.6% der Gesamtkosten.  

Gesamt-

total

in Mio. CHF PW GW MR Mofa E-Bike Pedelec Velo fäG Fuss Bus Trolley Tram Li LW SS

Verkehrsmittel 1ô338.1     17.0          28.4          0.5            1.2            2.8            11.2         -           -           6.5            1.5            0.9            83.3         219.3       105.1       1õ815.7      

Infrastruktur 425.5        11.3          7.6            0.2            0.0            0.1            0.5           -           -           8.8            1.4            0.0            33.7         85.8         65.2         640.4         

Energiebereitstellung 1ô317.1     30.0          28.9          0.6            0.1            0.2            -           -           -           29.0          3.0            3.8            95.2         176.7       112.0       1õ796.6      

Total 3õ080.6     58.3          64.9          1.4            1.3            3.1            11.7         -           -           44.4          5.9            4.7            212.2       481.8       282.4       4õ252.7      

in % des Gesamttotals 72.4% 1.4% 1.5% 0.0% 0.0% 0.1% 0.3% 0.0% 0.0% 1.0% 0.1% 0.1% 5.0% 11.3% 6.6% 100.0%

Total Teilbereiche 4õ252.7      

in % des Gesamttotals 100.0%

Personenverkehr

75.4% 0.4% 1.3% 23.0%

PW = Personenwagen, GW = Gesellschaftswagen, MR = Motorrad, fäG = fahrzeugähnliches Gerät, Fuss = Fussverkehr, Li = Lieferwagen, LW = Lastwagen, SS = Sattelschlepper. 

Güterverkehr

Motorisierter privater Personenverkehr Fuss- und Veloverkehr Öffentlicher Personenverkehr

976.33õ205.2 16.2 55.0

Gesamt-

total

in Mio. CHF PW GW MR Mofa E-Bike Pedelec Velo fäG Fuss Bus Trolley Tram Li LW SS

Fossil 3ô013.8     58.2          64.5          1.4            -           -            -           -           -           42.5          -            -            210.0       477.3       280.4       4õ148.1      

Elektrisch 35.6          0.1            0.4            -           1.3            3.1            -           -           -           0.9            5.9            4.7            1.3           2.7           0.7           56.8           

Rest 31.2          -           -           -           -           -            -           -           -           1.0            -            -            0.8           1.8           1.3           36.1           

Muskelkraft -           -           -           -           -           -            11.7         -           -           -            -            -            -           -           -           11.7           

Total 3õ080.6     58.3          64.9          1.4            1.3            3.1            11.7         -           -           44.4          5.9            4.7            212.2       481.8       282.4       4õ252.7      

Anteil Fossil 97.8% 99.8% 99.4% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 95.7% 0.0% 0.0% 99.0% 99.1% 99.3% 97.5%

Anteil Elektrisch 1.2% 0.2% 0.6% 0.0% 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 2.0% 100.0% 100.0% 0.6% 0.6% 0.3% 1.3%

Anteil Rest 1.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 2.3% 0.0% 0.0% 0.4% 0.4% 0.5% 0.8%

Anteil Muskelkraft 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.3%

PW = Personenwagen, GW = Gesellschaftswagen, MR = Motorrad, fäG = fahrzeugähnliches Gerät, Fuss = Fussverkehr, Li = Lieferwagen, LW = Lastwagen, SS = Sattelschlepper. 

Personenverkehr Güterverkehr

Motorisierter privater Personenverkehr Fuss- und Veloverkehr Öffentlicher Personenverkehr
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Abbildung 11-9: Externe Kosten verursacht durch vor- und nachgelagerte Prozesse im Strassenverkehr 2021 

nach Fahrzeugkategorien und Kantonen 

 

c) Schienenverkehr 

Beim Schienenverkehr sind die Emissionen des Personenverkehrs für ca. 47% aller Kosten aus 

vor- und nachgelagerten Prozessen verantwortlich, jene des Güterverkehrs für 53%. Verkehrsmit-

tel (37%) und Infrastruktur (54%) tragen am meisten zum Gesamtbetrag von 101 Mio. CHF bei 

(vgl. folgende Abbildung). 

Abbildung 11-10: Externe Kosten verursacht durch vor- und nachgelagerte Prozesse im Schienen-

verkehr 2021 nach Personen- und Güterverkehr und für die Kategorien Verkehrs-

mittel, Infrastruktur und Energiebereitstellung 

 

Gesamt-

total

in Mio. CHF PW GW MR Mofa E-Bike Pedelec Velo fäG Fuss Bus (inkl. Trolley) Tram Li LW SS

Zürich 459.3        9.2            9.7            0.3            0.3            0.7             2.3          -          -          8.3                               1.9             30.4        67.6        39.6        629.5         

Bern 372.6        7.2            7.9            0.2            0.2            0.4             1.4          -          -          5.1                               0.5             25.7        55.7        32.6        509.3         

Luzern 158.0        3.1            3.3            0.1            0.1            0.1             0.5          -          -          3.1                               -             10.0        27.2        16.0        221.5         

Uri 25.1          0.9            0.5            0.0            0.0            0.0             0.0          -          -          0.4                               -             1.7          11.2        6.5          46.4           

Schwyz 69.6          1.1            1.5            0.0            0.0            0.0             0.2          -          -          0.9                               -             4.4          8.1          4.7          90.3           

Obwalden 13.3          0.2            0.3            0.0            0.0            0.0             0.0          -          -          0.1                               -             0.9          1.3          0.8          17.0           

Nidwalden 19.3          0.5            0.4            0.0            0.0            0.0             0.0          -          -          0.2                               -             1.6          5.2          3.1          30.4           

Glarus 18.3          0.4            0.4            0.0            0.0            0.0             0.0          -          -          0.2                               -             1.8          3.4          2.0          26.6           

Zug 45.9          0.6            1.0            0.0            0.0            0.0             0.2          -          -          1.0                               -             2.9          4.4          2.6          58.7           

Freiburg 117.5        2.2            2.5            0.0            0.0            0.1             0.4          -          -          1.5                               -             7.4          18.9        11.1        161.6         

Solothurn 102.5        3.0            2.2            0.0            0.0            0.1             0.4          -          -          1.5                               0.0             7.4          28.0        16.4        161.5         

Basel-Stadt 29.2          0.6            0.6            0.0            0.0            0.1             0.4          -          -          1.4                               0.8             1.4          4.7          2.7          41.9           

Basel-Landschaft 97.1          2.4            2.0            0.0            0.0            0.1             0.4          -          -          1.4                               0.5             7.5          22.1        12.9        146.7         

Schaffhausen 20.0          0.3            0.4            0.0            0.0            0.0             0.1          -          -          0.6                               -             1.2          2.5          1.5          26.7           

Appenzell A.Rh. 13.9          0.1            0.3            0.0            0.0            0.0             0.1          -          -          0.2                               -             0.9          0.6          0.4          16.5           

Appenzell I.Rh. 3.4            0.0            0.1            0.0            0.0            0.0             0.0          -          -          0.0                               -             0.2          0.2          0.1          4.1             

St. Gallen 232.0        4.5            4.9            0.1            0.1            0.2             0.7          -          -          3.9                               -             18.6        36.9        21.6        323.3         

Graubünden 84.4          2.0            1.8            0.0            0.0            0.0             0.2          -          -          2.1                               -             7.5          14.6        8.6          121.2         

Aargau 278.3        6.0            5.9            0.1            0.1            0.2             0.8          -          -          3.9                               -             20.4        55.8        32.7        404.1         

Thurgau 97.8          1.6            2.1            0.0            0.0            0.1             0.3          -          -          1.1                               -             6.0          13.1        7.7          129.8         

Tessin 177.0        3.3            3.7            0.1            0.1            0.1             0.5          -          -          2.3                               -             11.0        33.5        19.7        251.3         

Waadt 342.6        5.3            7.2            0.1            0.1            0.3             1.1          -          -          3.5                               0.2             23.4        41.2        24.2        449.3         

Wallis 109.1        1.8            2.3            0.0            0.0            0.1             0.4          -          -          2.5                               -             7.8          12.9        7.6          144.6         

Neuenburg 57.7          0.6            1.2            0.0            0.0            0.1             0.2          -          -          0.9                               0.0             3.6          4.2          2.5          71.1           

Genf 106.5        0.9            2.2            0.1            0.1            0.3             1.1          -          -          3.8                               0.7             7.0          5.8          3.4          131.8         

Jura 30.3          0.4            0.6            0.0            0.0            0.0             0.1          -          -          0.3                               -             1.3          2.7          1.6          37.3           

Total 3õ080.6     58.3          64.9          1.4            1.3            3.1             11.7        -          -          50.3                             4.7             212.2      481.8      282.4      4õ252.7      

PW = Personenwagen, GW = Gesellschaftswagen, MR = Motorrad, fäG = fahrzeugähnliches Gerät, Fuss = Fussverkehr, Li = Lieferwagen, LW = Lastwagen, SS = Sattelschlepper. 

Personenverkehr Güterverkehr

Motorisierter privater Personenverkehr Fuss- und Veloverkehr Öffentlicher Personenverkehr

in Mio. CHF

Personen-

verkehr

Güter-

verkehr

Total

Verkehrsmittel 9.2                         27.8                          37.0            

Infrastruktur 32.9                       22.0                          54.9            

Energiebereitstellung 5.2                         4.0                             9.1              

Total 47.3                       53.7                          101.0         
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Die folgende Abbildung zeigt die Aufteilung der Kosten durch vor- und nachgelagerte Prozesse im 

Schienenverkehr nach Kantonen sowie Verkehrsart. Der Kanton Bern und Aargau weisen mit 

16.4% und 13.7% der Gesamtkosten die höchsten Anteile auf. Die Kantone Zürich (10.6%), Waadt 

(8.7%) und Tessin (7.2%) folgen. 

Abbildung 11-11: Externe Kosten verursacht durch vor- und nachgelagerte Prozesse im Schienen-

verkehr 2021 nach Personen- und Güterverkehr und nach Kantonen 

 

 

in Mio. CHF
Personenverkehr Güterverkehr Total

Zürich 7.4                           3.3                          10.7               

Bern 7.9                           8.7                          16.5               

Luzern 1.9                           0.6                          2.5                 

Uri 0.5                           1.9                          2.3                 

Schwyz 1.3                           2.3                          3.6                 

Obwalden 0.2                           0.0                          0.3                 

Nidwalden 0.2                           0.0                          0.2                 

Glarus 0.4                           0.3                          0.6                 

Zug 0.6                           0.6                          1.2                 

Freiburg 1.8                           0.5                          2.3                 

Solothurn 1.6                           3.6                          5.1                 

Basel-Stadt 0.3                           0.4                          0.7                 

Basel-Landschaft 1.3                           2.3                          3.6                 

Schaffhausen 0.4                           0.0                          0.5                 

Appenzell A.Rh. 0.3                           0.0                          0.3                 

Appenzell I.Rh. 0.1                           -                         0.1                 

St. Gallen 2.7                           1.5                          4.2                 

Graubünden 2.2                           2.5                          4.8                 

Aargau 4.0                           9.8                          13.8               

Thurgau 1.6                           0.9                          2.5                 

Tessin 1.6                           5.6                          7.2                 

Waadt 4.5                           4.2                          8.8                 

Wallis 2.4                           3.1                          5.5                 

Neuenburg 1.0                           1.4                          2.3                 

Genf 0.6                           0.3                          0.9                 

Jura 0.5                           0.1                          0.5                 

Total 47.3                         53.7                        101.0             
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d) Luftverkehr 

Die externen Kosten durch vor- und nachgelagerte Prozesse des Luftverkehrs im Jahr 2021 betra-

gen mit dem zentralen CO2-Kostensatz 407.9 Mio. CHF. Knapp 85% der Kosten entfallen auf den 

Personenverkehr, der Rest auf den Güterverkehr. Die Energiebereitstellung verursacht 95% der 

Gesamtkosten von den knapp 408 Mio. CHF. 

Abbildung 11-12: Externe Kosten vor- und nachgelagerte Prozesse im Luftverkehrs 2021 nach Per-

sonen- und Güterverkehr  

 

 

Die externen Kosten der vor- und nachgelagerten Prozesse im Luftverkehr werden zu knapp 92% 

auf den Landesflughäfen verursacht, nur 8% auf Regionalflughäfen. Nach Flugzeugtypen differen-

ziert verursacht der Linien- und Charterverkehr 91.5% der Kosten, die Business Aviation knapp 

5%, die General Aviation (allgemeine Luftfahrt) knapp 4% und die Helikopter lediglich 0.03% der 

Kosten durch vor- und nachgelagerte Prozesse. 

Abbildung 11-13: Externe Kosten vor- und nachgelagerte Prozesse im Luftverkehrs 2021 nach Infra-

strukturtyp  

 

e) Schiffsverkehr 

Die externen Kosten durch vor- und nachgelagerte Prozesse des Schiffsverkehrs im Jahr 2021 

betragen mit dem zentralen CO2-Kostensatz 13.8 Mio. CHF. Dabei sind die Emissionen des Per-

sonenverkehrs für ca. 15% aller Kosten aus vor- und nachgelagerten Prozessen verantwortlich, 

der Güterverkehr für die restlichen 85%. Die Energiebereitstellung trägt 52.5% der gesamthaft 13.8 

Mio. CHF bei (vgl. folgende Abbildung). 

in Mio. CHF

Personen-

verkehr

Güter-

verkehr

Total

Verkehrsmittel 0.4                         0.2                             0.6              

Infrastruktur 16.4                       2.9                             19.3            

Energiebereitstellung 329.5                    58.5                          388.0         

Total 346.3                    61.6                          407.9         

in Mio. CHF
Landesflughäfen Regionalflughäfen Total

Linien- und Charterverkehr interkontinental
200.9                    18.4                          219.3         

Linien- und Charterverkehr europäisch
140.8                    12.9                          153.7         

Helikopter
0.1                         0.0                             0.1              

Business Aviation
17.9                       1.6                             19.6            

Rest General Aviation
13.8                       1.3                             15.1            

Total 373.7                    34.2                          407.9         
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Abbildung 11-14: Externe Kosten vor- und nachgelagerte Prozesse im Schiffsverkehr 2021 nach 

Personen- und Güterverkehr  

 

11.8 Sensitivitätsanalyse 

11.8.1 Zusammenfassung der Annahmen und Unsicherheiten 

Bei der Ermittlung der vor- und nachgelagerten Prozesse werden verschiedene Datengrundlagen 

verwendet, die naturgemäss mit Unsicherheiten verbunden sind. Dabei ist insbesondere der Kli-

makostensatz mit Unsicherheiten behaftet. In der folgenden Sensitivitätsanalyse wird der Klima-

kostensatz variiert, um festzustellen, welchen Einfluss die Unsicherheiten auf die berechneten 

Kosten haben. Für die Sensitivitäten des Klimakostensatzes sei auf Kapitel 10.8 verwiesen. 

11.8.2 Ergebnisse der Sensitivitätsanalyse 

Die folgenden beiden Abbildungen stellen dar, wie sich die externen Kosten verursacht durch vor- 

und nachgelagerte Prozesse verändern, wenn zur Berechnung der hohe oder tiefe Klimakosten-

satz verwendet wird: 

¶ Sensitivitªt hoch: Wird der Klimakostensatz unter der Annahme einer reinen Zeitprªferenzrate 

von 0.0%, aber mit dem equity weighting berechnet, resultiert ein Klimakostensatz von 1'370 

CHF pro Tonne Treibhausgasemission. Dies f¿hrt zu einer Steigerung der externen Kosten 

durch vor- und nachgelagerte Prozesse f¿r alle Verkehrstrªger um 219%. 

¶ Sensitivitªt tief: Wird im Gegenzug der Klimakostensatz unter der Annahme von einer reinen 

Zeitprªferenzrate von 1% und ohne equity weighting berechnet, verringern sich die externen 

Kosten durch vor- und nachgelagerte Prozesse bei allen Verkehrstrªgern um 70%. 

 

in Mio. CHF

Personen-

verkehr

Güter-

verkehr

Total

Verkehrsmittel 0.4                        0.4                           0.9              

Infrastruktur -                        5.7                           5.7              

Energiebereitstellung 1.6                        5.7                           7.3              

Total 2.0                        11.8                         13.8            
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Abbildung 11-15: Ergebnisse der Sensitivitätsanalyse für die externen Kosten für vor- und nachge-

lagerte Prozesse 2021 

 

 

Abbildung 11-16: Ergebnisse der Sensitivitätsanalyse für die externen Kosten für vor- und nachgelagerte Pro-

zesse 2021 

 

 

 

in Mio. CHF Strassenverkehr Schienenverkehr Luftverkehr Schiffsverkehr

Basisberechnung 4ô252.7                       101.0                            407.9                       13.8                         

Kostensätze hoch 13ô548.0                     321.9                            1ô299.4                     44.1                         

Kostensätze tief 1ô286.1                       30.6                              123.4                       4.2                           

Abweichung von Basisrechnung in %

Kostensätze hoch 219% 219% 219% 219%

Kostensätze tief -70% -70% -70% -70%
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11.8.3 Zusätzliche Unter- oder Überschätzungen 

Die vor- und nachgelagerten Prozesse ganzheitlich zu erfassen ist sehr aufwendig, da nicht immer 

offensichtlich ist, wie die Prozessketten genau aussehen. Deswegen wird auf vereinfachte Metho-

den zurückgegriffen, die zu eher konservativen Resultaten führen. Würden die vor- und nachgela-

gerten Prozesse vollständig disaggregiert und berechnet werden, dürften die Kosten höher ausfal-

len. Die Hauptgründe sind fehlende Detailinformationen, unvollständiges Erfassen der Prozessket-

ten und fehlende Datengrundlagen. Beispiele hierfür sind: 

¶ Es ist aufgrund der Datengrundlagen nicht mºglich, sªmtliche Schadstoffe und ihre Auswirkun-

gen auf die verschiedenen Umweltbereiche zu erfassen. In der vorliegenden Analyse wurden 

nur CO2, NOx, SO2, PM10 und NMVOC ber¿cksichtigt. Dies sind alles Luftschadstoffe oder 

Treibhausgase. Boden- und Gewªsserschªden durch die Emission verschiedener Toxine und 

Schadstoffe im Rahmen der vor- und nachgelagerten Prozesse wurden nicht ber¿cksichtigt. 

Diese wªren aber insbesondere f¿r die Quantifizierung der Umweltauswirkung der Batteriepro-

duktion von Bedeutung, da die Fºrderung der verwendeten Metalle hªufig die Umwelt stark 

belastet.  

¶ Die Detailinformationen entlang der Prozessketten zur Herstellung von Treibstoffen in den roh-

ºlfºrdernden Staaten sind nicht ausreichend, um sªmtliche Umweltschªden am Ort der Verar-

beitung, in den Raffinerien und auf den Transportwegen zu erfassen. 

Nicht abgedeckt sind auch Schäden an Natur und Landschaft, die bei der Energieproduktion (z.B. 

bei Wasserkraftwerken) oder anderen Vorprozessen entstehen sowie mögliche Risiken durch die 

Energiebereitstellung (wie z.B. Schäden durch Kernunfall oder Dammbruch), die nicht internalisiert 

sind. 

Die im vorliegenden Bericht berechneten externen Kosten durch vor- und nachgelagerte Prozesse 

werden damit die tatsächlichen Kosten unterschätzen. Dies entspricht dem at-least Ansatz.  

11.9 Vergleich zu den bisherigen Berechnungen 

Die folgenden beiden Abbildungen zeigen grafisch und tabellarisch den Vergleich der externen 

Kosten durch vor- und nachgelagerte Prozesse für das Jahr 2021 mit den Ergebnissen der Be-

rechnungen ermittelt mit dem früheren Tool. Unterschiede der externen Kosten verursacht durch 

vor- und nachgelagerte Prozesse sind einerseits darauf zurückzuführen, dass die Berechnung der 

Emissionen auf Emissionsfaktoren der Mobitool-UVEK Datenbank beruht anstelle von der bisher 

verwendeten Ecoinvent. 

Andererseits führt der angepasste Klimakostensatz zu einer grundsätzlichen Erhöhung der Kosten 

von Treibhausgasemissionen auch bei den vor- und nachgelagerten Prozessen. 
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Abbildung 11-17: Vergleich der Berechnungen der externen Kosten durch vor- und nachgelagerte 

Prozesse basierend auf der ursprünglichen und überarbeiteten Berechnungsme-

thodik 2021 

 

Achtung: Die Skalen der vier Verkehrsträger sind unterschiedlich 
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Abbildung 11-18: Überblick und Vergleich der Berechnungen für die externen Kosten durch vor- 

und nachgelagerte Prozesse basierend auf den alten und den neuen Datengrund-

lagen sowie Methodik 

 

 

Bisherige Berechnung für 2021 Personenverkehr Güterverkehr Total

Strassenverkehr                    980.16                   247.25                     1ô227.4 

Schienenverkehr                        57.5                       22.3                          79.8 

Luftverkehr                      111.0                       19.0                        130.0 

Schiffsverkehr                          1.6                         2.0                            3.6 

Total                   1ô150.3                     290.5                     1ô440.8 

Neue Berechnung für 2021 Personenverkehr Güterverkehr Total

Strassenverkehr                   3ô276.4                     976.3                     4ô252.7 

Schienenverkehr                        47.3                       53.7                        101.0 

Luftverkehr                      346.3                       61.6                        407.9 

Schiffsverkehr                          2.0                       11.8                          13.8 

Total                   3ô672.0                  1ô103.5                     4ô775.4 

Veränderung durch Neuberechnung in % Personenverkehr Güterverkehr Total

Strassenverkehr 234.3% 294.9% 246.5%

Schienenverkehr -17.8% 141.4% 26.7%

Luftverkehr 211.9% 224.2% 213.7%

Schiffsverkehr 28.1% 485.3% 285.2%

Total 219.2% 279.8% 231.4%

Veränderung durch Neuberechnung in Mio. CHF Personenverkehr Güterverkehr Total

Strassenverkehr                   2ô296.2                     729.0                     3ô025.3 

Schienenverkehr                       -10.2                       31.5                          21.3 

Luftverkehr                      235.2                       42.6                        277.9 

Schiffsverkehr                          0.4                         9.8                          10.2 

Total                   2ô521.7                     812.9                     3ô334.6 
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12 Natur und Landschaft 

12.1 Berechnungsgegenstand 

12.1.1 Einleitung und Begriffe 

Der Verkehr hat sehr vielfältige Auswirkungen auf die Natur und die Landschaft. Im vorliegenden 

Kapitel werden die Auswirkungen des Verkehrs auf folgende Allgemeingüter betrachtet: 

¶ Natur: Im Zweckartikel des Bundesgesetzes ¿ber den Natur- und Heimatschutz (NHG, SR 451, 

Art. 1) werden in Bezug auf den Naturschutz folgende Allgemeing¿ter genannt:  

ï das heimatliche Landschafts- und Ortsbild, die geschichtlichen Stªtten sowie die Natur- und 

Kulturdenkmªler des Landes zu schonen, zu sch¿tzen sowie ihre Erhaltung und Pflege zu 

fºrdern; 

ï die einheimische Tier- und Pflanzenwelt sowie ihre biologische Vielfalt und ihren nat¿rlichen 

Lebensraum zu sch¿tzen. 

¶ Biodiversitªt: Biodiversitªt umfasst die verschiedenen Lebensformen (Arten von Tieren, Pflan-

zen, Pilzen, Bakterien), die unterschiedlichen Lebensrªume, in denen Arten leben (¥kosysteme 

wie der Wald oder Gewªsser), sowie die genetische Vielfalt innerhalb der Arten (z.B. Unterar-

ten, Sorten und Rassen).282 

¶ Landschaft: Landschaft umfasst den gesamten Raum wie die Menschen ihn wahrnehmen und 

erleben. Sie ist mit ihren nat¿rlichen und kulturellen Werten sowohl Lebensraum f¿r Tiere und 

Pflanzen (siehe Biodiversitªt) als auch Wohn-, Arbeits-, Erholungs-, Bewegungs-, Kultur- und 

Wirtschaftsraum f¿r den Menschen. Landschaften sind dynamische Wirkungsgef¿ge und ent-

wickeln sich aufgrund nat¿rlicher Faktoren und durch die menschliche Nutzung und Gestaltung 

stetig weiter.283 

Fazit: Unter Natur und Landschaft werden vier Ebenen von Allgemeingütern zusammengefasst:  

¶ Landschaft umfasst den gesamten Raum, der auf Grund nat¿rlicher und kultureller Faktoren 

entstanden ist und geformt wird.  

¶ Der Begriff der Natur umfasst die drei Ebenen der Biodiversitªt:  

ï Alle Lebensrªume (¥kosysteme), die von Arten genutzt werden, 

ï Die Gesamtheit der Arten (Pflanzen, Tiere, Pilze und Bakterien) sowie  

ï Die Gesamtheit der Variationen innerhalb der einzelnen Arten.  

Die Kosten für Natur und Landschaft sind verkehrsbedingte soziale Umweltkosten, wenn die Situ-

ation "mit Verkehr" im Vergleich zur extremen Situation "ohne Verkehr" betrachtet wird, wie dies 

bei der KFV-Statistik der Fall ist (totale Kosten). 

 

282  BAFU (2010) 

283  BAFU (2020, S. 50) 
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Diese Kosten sind dagegen unveränderlich, wenn sich die Verkehrsmenge im Vergleich zur aktu-

ellen Situation nur geringfügig ändert. Sie sollten daher nicht in Betracht gezogen werden, wenn 

die Problematik das grenzkostenbasierte Pricing einer einzelnen Fahrt ist. 

12.1.2 Betrachtungsrahmen 

Aus dem komplexen Wirkungsgefüge Natur und Landschaft wurden in den bisherigen Arbeiten zu 

den externen Kosten des Verkehrs der Schweiz zwei Wirkungsketten quantifiziert und monetari-

siert: Habitatverluste und Habitatfragmentierungen.284 Die wichtigste direkte negative Umweltfolge 

von Habitatverlusten und Habitatfragmentierungen ist die Beeinträchtigung der Biodiversität. 

¶ Habitatverluste: Verkehrssystem f¿hrt durch ihren Flªchenbedarf zu einem Verlust an nat¿rli-

chen ¥kosystemen, die Lebensrªume f¿r Pflanzen und Tiere darstellen. Durch diesen Flªchen-

verbrauch gehen wertvolle Habitate verloren, was zu einer Verminderung der Biodiversitªt f¿hrt. 

¶ Habitatfragmentierungen: Verkehrssystem kann zusªtzlich sehr oft eine Zerschneidungs- 

bzw. Trennwirkung f¿r tierische Lebewesen haben. Diese Trennwirkung schrªnkt den Lebens-

raum (Habitate) von Arten stark ein und Populationen innerhalb der Art werden isoliert. Beides 

erschwert, dass Arten stabile Populationen bilden kºnnen, und hindert Arten daran, neue oder 

verwaiste Lebensrªume zu besetzen. Dies f¿hrt generell zu einer Beeintrªchtigung der Bio-

diversitªt. Von Habitatfragmentierungen durch Verkehrswege betroffen sind sowohl grºssere 

Sªugetiere (z.B. Wildtiere wie Reh, Feldhase, Dachs, Igel) als auch Kleintiere wie Amphibien 

oder Bachlebewesen. Besonders ausgeprªgt sind Zerschneidungseffekte bei grossen Ver-

kehrsinfrastrukturen wie Autobahnen oder grossen Schieneninfrastrukturen. 

12.2 Bewertungsmethodik  

12.2.1 Relevante Ursache-Wirkungsketten und methodische Entwicklungen 

Die ersten umfassenden Studien zu den Berechnungen der externen Kosten des Verkehrs im Be-

reich Natur und Landschaft stellten die Wirkungsketten des Verkehrs auf die Biodiversität ausführ-

lich dar.285 Aus heutiger Sicht kann festgehalten werden, dass die damals identifizierten zentralen 

Ursache-Wirkungsketten immer noch gelten.  

Im Bericht Externe Effekte des Verkehrs 2010286 wurden weitere Wirkungen bzw. Schadensberei-

che identifiziert und auf ihre Relevanz sowie der Möglichkeit zur Monetarisierung beurteilt. Diese 

Prüfung wird immer noch als gültig eingeschätzt. Auf eine Monetarisierung weiterer Schadensbe-

reiche, wie z.B. Kosten durch Lichtimmissionen und invasive Neophyten, wird daher im Kostenbe-

reich Natur und Landschaft verzichtet. 

 

284  Ecoplan; INFRAS (2008); (2014); INFRAS; Ecoplan (2019) 

285  Econcept; Nateco (2004); Ökoskop (1998) 

286  Ecoplan; INFRAS (2014) 
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Die Habitatverluste werden sowohl für innerorts als auch ausserorts ermittelt. Denn grundsätzlich 

führen Verkehrswege innerhalb und ausserhalb des Siedlungsgebietes aufgrund des damit ver-

bundenen Flächenverbrauchs zu Habitatverlusten. Bei den Habitatverlusten innerorts stehen nur 

die grossen Verkehrsinfrastrukturen, d.h. die höherklassigen Strassen287 sowie Schienen im Vor-

dergrund.  

Die Habitatfragmentierungen werden nur für ausserorts berechnet. Aus ökologischer Sicht gibt es 

zwar auch durch Strassen innerorts Habitatfragmentierungen, wobei diese hauptsächlich für Klein-

tiere (Bachlebewesen, Amphibien) relevant sind. Allerdings gibt es innerorts eine Reihe weiterer 

Ursachen für Fragmentierungen, die nicht mit dem Verkehr zusammenhängen, insbesondere die 

restliche Siedlungsfläche. Aus diesem Grund sowie aufgrund der geringen Relevanz wird im Rah-

men dieser Studie auf eine Quantifizierung der Habitatfragmentierungen innerorts verzichtet. Die 

Berechnung der Habitatfragmentierungen beschränkt sich deshalb wie bisher auf die Infrastruktu-

ren ausserorts. 

Sowohl innerorts als auch ausserorts werden nur jene Infrastrukturkosten berücksichtigt, die nach 

dem Zeitraum zwischen 1950 und 1960 angefallen sind. Die vor diesem Zeitraum erstellten Ver-

kehrsinfrastrukturen werden als Bestandteil des Referenzzustandes angesehen und fliessen nicht 

in die Kostenberechnungen ein.288 Der Referenzzustand zwischen 1950 und 1960 wird wie folgt 

begründet: Ein wichtiger Meilenstein im Naturschutz ist das Natur- und Heimatschutzgesetz NHG 

von 1966. Darin wird festgelegt, dass der damalige Artenbestand der Schweiz erhalten bleiben 

soll. Dieser widerspiegelt die Fünfzigerjahre. Das NHG kann auch als inhärente Referenz für die 

Kulturlandschaft von etwa 1950 bis 1960 angesehen werden. Der verwendete Referenzzustand 

kann als gesetzlich verankert angesehen werden und ist damit als Grundlage für die Kostenbe-

rechnungen politisch abgesichert. Die gleiche Zeitperiode ist auch die Referenz für die Roten Lis-

ten geschützter und seltener Tier- und Pflanzenarten. Diese Listen werden beispielsweise als Kri-

terium für die Beurteilung der Umweltverträglichkeit von Projekten beigezogen. 

Auch die neueren Untersuchungen und politischen Entwicklungen erlauben es nicht, auf einen 

neuen, besser begründbaren und breiter abgestützten Referenzzustand zurückzugreifen. Es kann 

davon ausgegangen werden, dass die Annahmen von 2004 bezüglich Referenzzustand immer 

noch Gültigkeit haben, beispielsweise auf Grund der impliziten Verwendung in der Biodiversitäts-

strategie. Die implizite Verankerung des Naturzustandes 1950-1960 (z.B. Artenbestand) im Natur- 

und Heimatschutzgesetz NHG macht diesen Zeitraum für die vorliegende Berechnung zum zweck-

mässigsten Referenzzustand. 

Neben den Kosten durch Habitatverluste und Habitatfragmentierungen ist das Themenfeld Kosten 

infolge Beeinträchtigung von Ökosystemen bzw. Ökosystemleistungen in den letzten Jahren ver-

stärkt in den Fokus gekommen und in verschiedenen Forschungsarbeiten bearbeitet worden. Bei-

spielsweise hat das deutsche Umweltbundesamt (UBA) im Rahmen der Aktualisierung der Metho-

denkonvention 3.1289 zur Schätzung von Umweltkosten eine grosse, unveröffentlichte Metastudie 

 

287  3. Klass-Strassen und Quartierstrassen werden nicht berücksichtigt.  

288  Die Festlegung eines Referenzzustandes ist im Vergleich zu den anderen Kostenbereichen nicht üblich.  

289  UBA (2020) 
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zu diesem Thema erarbeiten lassen. Die Arbeiten haben gezeigt, dass es eine grosse Zahl neuer 

Forschungsarbeiten zum Thema gibt, die allerdings sehr oft räumlich und thematisch sehr eng 

gefasst sind (z.B. auf ein konkretes Gewässer, ein konkretes Ökosystem) und deshalb kaum ver-

allgemeinert werden können. Die Kostensätze für Schäden durch Flächenverbrauch und Zer-

schneidung von der Methodenkonvention 3.1 des UBA basieren auf dem Wiederherstellungs- bzw. 

Ersatzkostenansatz der Schweizer Studien.290 

Die konkreten Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge der Schweizer Methode (also: welche und wie 

grosse Biotopflächen werden pro Meter Verkehrsinfrastruktur verbaut) sind zwar alt und basieren 

primär auf den Luftbildanalysen aus der Grundlagenstudie291, welche 2004 publiziert wurde, es 

gibt aber noch keine neue etablierte Methode, die angewendet werden kann. Aufgrund der grossen 

Relevanz der Kostenkategorie ist hier in Zukunft eine umfassende Aktualisierung unbedingt vor-

zunehmen. Im aktuellen Projekt ist eine solche Aktualisierung aus Aufwandgründen nicht realisier-

bar. 

12.2.2 Bewertungsmethodik 

Die Berechnung der externen Kosten infolge von Habitatverlusten und Habitatfragmentierungen 

basiert auf der umfassenden Basisstudie von Econcept und Nateco.292 Dabei wird der Ersatzkos-

tenansatz angewandt. Bei den Habitatverlusten wurde in jener Studie berechnet, was es kosten 

würde, die verlorenen Biotop- bzw. Ökosystemflächen anderswo wieder herzustellen. Dabei sind 

Kosten für Landerwerb, Instandstellung und Pflege ermittelt und in Jahreskosten umgerechnet 

worden. Bei den Habitatfragmentierungen wurden in der Basisstudie die Kosten berechnet, die für 

die Erstellung von Defragmentierungsbauwerken (Überführungen, Unterführungen, Durchlässe) 

notwendig sind. 

Wie oben beschrieben ist eine vollständige Aktualisierung sämtlicher in der Basisstudie ermittelten 

Daten und Analyse im Rahmen der vorliegenden Studie nicht möglich. Insbesondere die damals 

durchgeführte Analyse von Luftbildern (1950/60 vs. 1990/2000) war aufwendig. Im Rahmen jener 

Luftbildanalyse wurde einerseits ermittelt, welche und wie grosse Biotoptypen (Habitate) seit 

1950/60 durch Verkehrsinfrastrukturen verschwunden sind. Andererseits wurde analysiert, ob die 

untersuchten Verkehrswege Lebensräume für bestimmte Tiergruppen zerschneiden und wie viele 

solche Fragmentierungen es gibt. Weil die umfangreiche Luftbildanalyse im Rahmen dieser Studie 

nicht wiederholt werden konnte, werden die Daten aus den vorgängigen Studien293 wiederverwen-

det. Es wäre aber grundsätzlich sinnvoll, die Analyse im Rahmen einer Studie zu aktualisieren.  

Die folgenden beiden Abbildungen zeigen die Bewertungsmethodik im Rahmen der vorliegenden 

Studie für die beiden Schadensarten Habitatverluste und Habitatfragmentierungen.  

 

290  Ecoplan; INFRAS (2014); INFRAS; Ecoplan (2019) 

291  Econcept; Nateco (2004) 

292  Econcept; Nateco (2004) 

293  Econcept; Nateco (2004); Ecoplan; INFRAS (2014); INFRAS; Ecoplan (2019) 
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Der erste und zentrale Arbeitsschritt besteht darin, das Mengengerüst der betroffenen Verkehrsin-

frastruktur zu aktualisieren. Mit Hilfe von GIS-basierten Daten wird die aktuelle Länge der Ver-

kehrsinfrastrukturen im Strassen-, und Schienenverkehr ermittelt. Sämtliche Daten werden nach 

Region (Mittelland, Jura, Voralpen, Alpen) differenziert erhoben. Diese Daten bilden sowohl für die 

Habitatverluste als auch die -fragmentierungen die Grundlage. Für den Schiffs- und Luftverkehr 

werden die Flächendaten aus dem Projekt «Integration des Schiffsverkehrs in die Transportrech-

nung»294 und «Integration des Luftverkehrs in die Transportrechnung»295 verwendet. 

Die Infrastrukturdaten im Referenzzustand 1950/60 müssen im Rahmen der vorliegenden Neube-

rechnung nicht mehr ermittelt werden. Diese Daten wurden in der Basisstudie umfassend (auf 

Basis von Luftbildern) ermittelt und mit dem Zustand 2000 verglichen. Diese Informationen stecken 

somit bereits in den Kosten pro Bauwerk bzw. Biotope, die in den vorgängigen Studien berechnet 

wurden. Mit den Kosten für Habitatverluste und Habitatfragmentierungen (1) und den Infrastruktur-

längen aus dem Jahr 2000 (2) können die Ersatzkosten pro Länge Verkehrsinfrastruktur berechnet 

werden (3). Auf Basis der Längen bzw. Flächen der Verkehrsinfrastrukturen lassen sich dann die 

Kosten berechnen (4). 

Im Schritt 5 werden schliesslich die bereits durchgeführten Ersatzmassnahmen angerechnet. Dies 

sind einerseits ökologische Ersatzmassnahmen, welche die Habitatverluste vermindern, sowie an-

dererseits bereits realisierte Defragmentierungsbauwerke. Auf diese Weise resultieren die Ge-

samtkosten für Habitatverluste bzw. -fragmentierungen für den Strassen-, Schienen- und Luftver-

kehr (6). Im letzten Schritt werden diese Gesamtkosten pro Verkehrsträger schliesslich auf die 

Fahrzeugkategorien und die Kantone aufgeteilt. Die Allokation erfolgt hauptsächlich auf Basis der 

gewichteten Fahrleistung (7), mit Hilfe derer die externen Kosten durch Habitatverluste und -frag-

mentierungen pro Fahrzeugkategorie ermittelt werden (8). 

Für den Luft- und Schiffsverkehr werden nur die Habitatverluste ermittelt. Habitatfragmentierungen 

dürfte es beim Luftverkehr bei den grossen Flughäfen zwar auch geben, deren Relevanz ist aller-

dings eher gering und das Ausmass schwierig aus den Grundlagendaten des Strassen- und Schie-

nenverkehrs abzuleiten. Beim Schiffsverkehr sind Habitatfragmentierungen kaum von Relevanz 

(Ausnahme künstliche Kanäle, die in der Schweiz jedoch kaum von Bedeutung sind). In der Studie 

zur Integration des Schiffsverkehrs in die Transportrechnung296 wurde zusätzlich noch eine grobe 

Abschätzung der Schäden infolge Erosionseffekte durch den Schiffsverkehr vorgenommen. Diese 

wird in der vorliegenden Studie allerdings nicht berücksichtigt, weil a) die Unsicherheit der Berech-

nung sehr gross ist, b) die Relevanz gering ist (im Bereich von 1 Mio. CHF), und c) weil dadurch 

die methodische Vergleichbarkeit mit den anderen Verkehrsträgern gewährleistet ist.297 

 

294  IRENE; Ecosys (2013a) 

295  INFRAS; Ecoplan (2012b) 

296  IRENE; Ecosys (2013a) 

297  Denn für die anderen Verkehrsträger werden die Erosionseffekte nicht berücksichtigt. 
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Abbildung 12-1: Bewertungsmethodik Kosten im Bereich Natur und Landschaft: Habitatverluste 
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Abbildung 12-2: Bewertungsmethodik Kosten im Bereich Natur und Landschaft: Habitatfragmen-

tierungen 
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Nicht zusätzlich berücksichtigt werden in den vorliegenden Berechnungen allfällige positive Wir-

kungen auf die Biodiversität im Zusammenhang mit Verkehrsinfrastrukturen. Solche Effekte kön-

nen beispielsweise grosse Biotopflächen (z.B. Magerwiesen) auf Flughäfen oder lange Korridore 

für Fauna und Flora entlang Strassen und Schienen haben. Auch wenn diese Effekte positiv zu 

würdigen sind, dürfte ihre Gesamtwirkung auf die Biodiversität verglichen mit dem ursprünglichen 

Referenzzustand (kein Verkehr) maximal ausgeglichen sein, d.h. sie können die negativen Wir-

kungen der neuen Infrastrukturen höchstens wett machen. Zusätzliche Flächen rund um die ei-

gentlichen Verkehrsinfrastrukturen werden bei der Berechnung der Habitatverluste (Teil der exter-

nen Kosten) explizit nicht berücksichtigt.298 Ausserdem stehen Daten zur Quantifizierung allfälliger 

positiver Auswirkungen auf die Biodiversität durch Verkehrsinfrastrukturen nicht zur Verfügung. 

 

Box: Ökologischer Ausgleich/Ersatzmassnahmen auf Flughäfen299 

Flughäfen verfügen häufig über Flächen mit einer interessanten Biodiversität. Flughäfen 

können mit Geldern aus ihrem allgemeinen (also nicht zweckgebundenen) Budget Mass-

nahmen zur Förderung der Biodiversität auf Flächen, die von der Luftfahrt nicht direkt ge-

nutzten werden und sich für eine naturnahe Gestaltung eignen, tätigen. Insofern diese Mas-

snahmen die Situation der Biodiversität im Vergleich zum Referenzzustand (ohne Flugha-

fen) verbessern, wären sie Kandidaten für eine Betrachtung als Internalisierungsbetrag. Ent-

sprechende Datengrundlagen sind aber nicht vorhanden. Die Ausgleich- und Ersatzmass-

nahmen werden also in den Berechnungen dieser Studie nicht berücksichtigt. Für den inte-

ressierten Leser und die interessierte Leserin hier eine kurze Beschreibung der Massnah-

men:  

Grundsätzlich wird zwischen ökologischem Ausgleich und Wiederherstellungs- bzw. Ersatz-

massnahmen unterschieden. Diese Instrumente leiten sich aus dem Natur- und Heimat-

schutzgesetz (NHG), Sachplan Infrastruktur der Luftfahrt (SIL, Konzeptteil) und Land-

schaftskonzept Schweiz (LKS) ab. 

Mit den ökologischen Ausgleichsflächen soll ein Beitrag zur Verbesserung der ökologischen 

Situation und zur Förderung der Biodiversität auf Luftfahrtinfrastrukturen geleistet werden. 

Die Massnahmen sollen in erster Priorität freiwillig auf dem Flughafen realisiert werden und 

orientieren sich an einem Richtwert von 12% der Gesamtfläche des Flughafenperimeters. 

Die Wiederherstellungs- und Ersatzmassnahmen stehen in direktem Zusammenhang mit 

einem Bauvorhaben. Werden durch den Bau von Luftfahrtinfrastrukturen schutzwürdige Le-

bensräume beeinträchtigt, müssen Ersatzmassnahmen getroffen werden. 

 

298  Eine Überschätzung der Kosten würde nur dann vorliegen, wenn die Verkehrsinfrastruktur zu einer Verbesserung der 

Biodiversität im Vergleich zum Zustand «ohne Verkehr» führen würde. 

299 BAFU; BAZL (2019) 



 12. Natur und Landschaft ECOPLAN / INFRAS  

269 

Eine quantitative Schätzung dieser Effekte ist im Moment aus zwei Gründen schwierig. Ei-

nerseits fehlt eine flächendeckende Erfassung des Standes der Umsetzung und anderer-

seits ist eine Bestimmung des Kostensatzes nicht ohne zusätzliche Studien möglich. 

12.3 Mengengerüst 

12.3.1 Längen (Flächen) Verkehrsinfrastrukturen 

Die Länge der Verkehrsinfrastrukturen ist der zentrale Inputparameter für die Berechnung der Kos-

ten infolge der Habitatverluste und -fragmentierungen. Die Infrastrukturlängen von Strasse und 

Schiene wurden mittels GIS-Daten neu erhoben. 

Abbildung 12-3: Länge Strasseninfrastruktur ausserhalb und innerhalb des Siedlungsgebiets ge-

mäss GIS-Auswertungen 2021 (TLM)300 

 

 

 

Die Infrastrukturlängen und -flächen für Strasse und Schiene wurden ï analog dem Vorgehen für 

die Aktualisierung 2015 ï differenziert nach Infrastrukturtyp (Verkehrsträger, Netzhierarchiestufe), 

biogeografischer Region (Mittelland, Jura, Voralpen, Alpen) und der Lage inner- bzw. ausserhalb 

des Siedlungsgebietes aus dem aktuellen Geobasisdatensatz «SwissTLM» der Swisstopo herge-

 

300  Gemäss BFS (2023c) gab es 2021 rund 1'984 km nationale Autobahnen und Autostrassen. Die restlichen 30 km der 

Autobahnen und Autostrassen in Abbildung 12-3 sind kantonale Autobahnen und Autostrassen. 

Strassentyp

Mittelland Jura Voraplen Alpen Total

Autobahn 877 149 278 234 1ô539

Autostrasse 64 37 51 67 219

Total Autobahn/-strasse 940 186 330 302 1ô758

1. Klass Strasse 3ô451 767 1ô114 1ô210 6ô544

2. Klass Strasse 6ô874 1ô590 2ô045 2ô598 13ô106

3. Klass Strasse 10ô945 4ô258 7ô738 4ô467 27ô408

Total 1.-3.Klass Strassen 21ô270 6ô616 10ô897 8ô275 47ô058

Total alle Strassen 22ô211 6ô802 11ô227 8ô577 48ô816

Strassenlänge ausserhalb Siedlung (in km)

Strassentyp

Mittelland Jura Voraplen Alpen Total

Autobahn 147 25 33 25 229

Autostrasse 12 4 5 5 26

Total Autobahn/-strasse 159 28 38 30 256

1. Klass Strasse 4ô368 505 712 599 6ô183

2. Klass Strasse 12ô595 2ô014 2ô310 1ô757 18ô676

3. Klass Strasse 7ô984 1ô314 2ô497 2ô263 14ô057

Total 1.-3.Klass Strassen 24ô946 3ô833 5ô519 4ô618 38ô916

Total alle Strassen 25ô105 3ô861 5ô556 4ô649 39ô172

Strassenlänge innerhalb Siedlung (in km)
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leitet (TLM: Topografisches Landschaftsmodell). Dafür werden die Datenebenen der Infrastruktur-

netze mittels Geoprocessing-Software mit denjenigen der Grossräume und des Siedlungsgebietes 

verschnitten und die resultierenden Längen nach den genannten Kriterien summiert. 

Generell ist darauf hinzuweisen, dass die jeweils aktuell verfügbaren Geodaten keinen schweizweit 

einheitlichen Zeitstand darstellen. Sie bilden je nach Gebiet zeitlich unterschiedliche Zustände ab, 

weil die Datensätze in ca. 6-jährigen Zyklen nachgeführt werden.301  

Abbildung 12-4: Länge Schieneninfrastruktur ausserhalb und innerhalb Siedlungsgebiet gemäss 

GIS Auswertungen 2021 (TLM) 

 

 

 

Eine umfassende Aktualisierung der Infrastrukturlängen und -flächen beim Schiffs- bzw. Luft-ver-

kehr wird nicht vorgenommen. Beim Luftverkehr wurden die Flächen vom Flughafen Zürich, Basel 

und Genf aktualisiert. Für die restlichen Flughäfen wird auf das Mengengerüst aus dem Projekt 

«Integration des Luftverkehrs in die Transportrechnung»302 zurückgegriffen. In diesem Projekt 

wurde die versiegelte Fläche der Flughäfen durch eine Umfrage bei den Flughäfen (für alle grossen 

Flughäfen) ermittelt. Gemäss Definition der Transportrechnung werden nur die Landes- und Regi-

onalflughäfen abgedeckt, nicht aber die Flugfelder und Heliports. Die folgende Abbildung zeigt die 

Fläche der entsprechenden Luftverkehrsinfrastruktur in der Schweiz. 

Abbildung 12-5: Flächen Luftverkehrsinfrastruktur 2021 

 

 

 

301  swisstopo (2023) 

302  INFRAS; Ecoplan (2012a) 

Schiene

Mittelland Jura Voraplen Alpen Total

Bahn eingleisig 853 358 604 495 2'311

Bahn mehrgleisig & Gleisfelder 749 104 259 323 1'435

Total Schienen 1'602 463 863 818 3'745

Schienenlänge ausserhalb Siedlung (in km)

Schiene

Mittelland Jura Voraplen Alpen Total

Bahn eingleisig 813 85 147 55 1ô100

Bahn mehrgleisig & Gleisfelder
664 71 122 110 967

Total Schienen 1ô477 156 269 166 2ô067

Schienenlänge innerhalb Siedlung (in km)

Fläche in ha (10'000 m
2
)

Landesflughäfen 835.1

Regionalflugplätze 98.1

Alle Luftverkehr 933.2
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Beim Schiffsverkehr wurde auf das Mengengerüst aus dem Projekt «Integration des Schiffsver-

kehrs in die Transportrechnung»303 zurückgegriffen. In diesem Projekt wurde die durch Hafenan-

lagen sowie Bootswerften und -häuser verbaute Uferfläche ermittelt.304 Für die Personenschifffahrt 

resultiert demnach ein Flächenverbrauch von 25.3 ha und für die Güterschifffahrt ein Verbrauch 

von 132.3 ha.305 

12.3.2 Allokation auf die Fahrzeugkategorien 

Die Allokation der Kosten durch Habitatverluste und Habitatfragmentierungen auf die einzelnen 

Fahrzeugkategorien wird auf Basis folgender Grundlagen vorgenommen: 

¶ Strassenverkehr: 

ï Habitatverluste: Die Kosten durch Habitatverluste werden grundsªtzlich auf Basis der nach 

Fahrzeuglªngen gewichteten Fahrzeugkilometer auf die Fahrzeugkategorien zugeordnet. 

Aus der BFS-Studie zum Anteil der schwerverkehrsbedingten Kosten der Strasseninfra-

struktur306 ist jedoch bekannt, dass ein Teil der dimensionsbedingten Faktoren der Strasse 

direkt den breiten Fahrzeugen zugeordnet werden kºnnen.307 Da es sich beim Flªchenver-

brauch um ein dimensionsbedingtes Element handelt, kºnnen diese Allokationsfaktoren f¿r 

die vorliegende Studie verwendet werden. Die restlichen, nicht direkt durch den Schwerver-

kehr bedingten Kosten werden auf Basis der nach Fahrzeuglªngen gewichteten Fahrzeug-

kilometer den Fahrzeugkategorien zugerechnet.308 Dem Fuss- und Veloverkehr werden f¿r 

die Verkehrsinfrastrukturen innerorts ebenfalls ein Teil der Kosten zugeordnet. Dabei werden 

die im Rahmen der Transportrechnung Langsamverkehr ausgewiesenen Anrechnungsquo-

ten verwendet.309 F¿r die Aufteilung auf die Fahrzeugkategorien Fuss-, Veloverkehr und fªG 

werden ebenfalls die Ergebnisse der gleichen Studie verwendet. 

ï Habitatfragmentierungen: Die Kosten durch Habitatfragmentierungen sind im Gegensatz zu 

den Habitatverlusten nicht direkt dimensionsbedingt und erfolgen deshalb wie bisher auf 

Basis der nach Fahrzeuglªngen gewichteten Fahrzeugkilometer.310 Da die Habitatfragmen-

tierungen f¿r Strassen nur ausserhalb der Siedlungen berechnet werden, fallen f¿r den 

Fuss- und Veloverkehr gemªss KFV-Statistik (fr¿her: Transportrechnung) Langsamverkehr 

keine Kosten an. 

 

303  IRENE; Ecosys (2013a) 

304  Die befestigten Ufer (u.a des Rheins) werden hier nicht in die dem Schiffsverkehr zugewiesenen Flächen einbezogen, 

da die Datengrundlagen derzeit keine ausreichend soliden Berechnungen zulassen. 

305  IRENE; Ecosys (2013a) 

306  INFRAS; SNZ; Ecoplan (2013) 

307  Gemäss INFRAS; SNZ; Ecoplan (2013, S. 41) beträgt der Anteil der breiten Fahrzeuge bei dimensionsbedingte Fakto-

ren bei Nationalstrassen 7.7%, bei Kantons- und Gemeindestrassen 9.5%. Zu den breiten Fahrzeugen gehören Gesell-

schaftswagen (Car), Bus, Trolleybus, Lastwagen und Sattelschlepper. 

308  BFS (2022b) 

309  Demnach beträgt der Anteil des Fuss- und Veloverkehrs abzüglich der verkehrsfremden Nutzungen bei den Kantons-

strassen 9% und bei den Gemeindestrassen 27% (Ecoplan, ISMPZ 2013, S. 48). 

310  BFS (2022b) 
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¶ Schienenverkehr: Die Allokation der Kosten auf den Personen- und G¿terverkehr erfolgt so-

wohl f¿r die Habitatverluste als auch die Habitatfragmentierungen auf Basis der Achskilome-

ter.311 

¶ Luftverkehr: Die Allokation der Kosten auf den Personen- und G¿terverkehr erfolgt auf Basis 

des Gewichts.312 

¶ Schiffsverkehr: Die Flªchenangaben liegen differenziert nach Personen- und G¿terverkehr 

vor, so dass die Kostenberechnung separat durchgef¿hrt werden kann. 

12.3.3 Anrechnung von Ersatzmassnahmen 

Seit Einführung der UVP-Pflicht bei neuen Verkehrsinfrastrukturen werden zum Teil ökologische 

Ersatzmassnahmen durchgeführt. Weil die Berechnung der externen Kosten durch Habitatverluste 

und Habitatfragmentierungen auf Kenngrössen aus dem Jahr 2000 beruht, müssen in der Zwi-

schenzeit realisierte Ersatzmassnahmen wie ökologische Ausgleichsmassnahmen oder Defrag-

mentierungsbauwerke (Über-, Unterführungen für Tiere) berücksichtigt werden. Dabei wird wie 

folgt vorgegangen: 

¶ Habitatfragmentierungen: Von den gesamten Kosten werden die zwischen 2000 und 2021 

realisierten Defragmentierungsbauwerke (v.a. Wildtier¿ber- und Wildtierunterf¿hrungen) sub-

trahiert. Gemªss den Daten aus der Vorgªngerstudie und eigener GIS-Auswertung der Daten 

des BAFU sind in diesem Zeitraum 54 Wildtierpassagen entstanden, davon 46 bei Strassen- 

und 8 bei Schieneninfrastrukturen.313 

¶ Habitatverluste: Bei den Habitatverlusten ist die bottom-up Herleitung der realisierten Ersatz-

massnahmen und deren Wert schwierig. Deshalb wird bei den Habitatverlusten ausserhalb des 

Siedlungsgebiets jeweils der gleiche prozentuale Abschlagfaktor wie bei den Habitatfragmen-

tierungen angewendet. 

12.4 Wertgerüst 

Das Wertgerüst für die Berechnung der Kosten durch Habitatverluste und Habitatfragmentierungen 

besteht aus Ersatzkosten (siehe dazu auch die Box unten) mit den folgenden Kostensätzen: 

¶ Habitatverluste: Spezifische Ersatzkosten pro Infrastrukturlªnge f¿r die Wiederherstellung der 

verlorenen Biotope. 

¶ Habitatfragmentierungen: Spezifische Ersatzkosten pro Infrastrukturlªnge f¿r Erstellung und 

Unterhalt von Defragmentierungsbauwerken. 

 

311  Ecoplan; INFRAS (2008) 

312  INFRAS; Ecoplan (2012b) 

313  https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/biodiversitaet/fachinformationen/oekologische-infrastruktur/wildtier-

passagen.html 
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Die Kostensätze für 2000 aus der Basisstudie314 wurden mit der Entwicklung des Tiefbaupreisindex 

fortgeschrieben. Zusätzlich war eine Korrektur der Kostensätze nötig, um Faktorpreise auszuwei-

sen und nicht wie in der Basisstudie Preise inklusive Mehrwertsteuer. 

Die folgende Abbildung zeigt die spezifischen Kostensätze für die Habitatverluste und Habitatfrag-

mentierungen pro Infrastrukturlänge differenziert nach Infrastrukturtyp. Die Kostensätze für den 

Luftverkehr sind in der Basisstudie315 noch nicht ermittelt worden. Für die versiegelte Fläche des 

Luftverkehrs werden deshalb die Kostensätze der Autobahnen/Autostrassen verwendet. Weil das 

Mengengerüst beim Luftverkehr jedoch als Flächenangaben vorliegt und beim Strassenverkehr als 

Längen, müssen für den Luftverkehr Kostensätze pro Flächeneinheit abgeleitet werden. Dazu wird 

der Kostensatz der Autobahnen durch die mittlere Breite der Autobahnen geteilt. Daraus resultiert 

ein Kostensatz für die Habitatverluste von 1.3 CHF pro m2 und Jahr. 

Abbildung 12-6: Spezifische Kostensätze für Habitatverluste und Habitatfragmentierungen in CHF 

pro Meter (bzw. m2) für das Jahr 2021316 

 

 

Box: Abschreibungsdauer und zukünftige Kosten 

Die Berechnung der externen Kosten im Bereich Natur und Landschaft beruht auf dem Ersatzkos-

tenansatz. Die Idee dahinter ist, die potenziellen Kosten für Ersatzmassnahmen zur Wiederher-

stellung des Zustands ohne Schaden als Proxy für die tatsächlichen Schäden zu verwenden. Um 

aus Investitionskosten jährliche Kosten (Annuitäten) abzuleiten, muss eine adäquate Abschrei-

bungsdauer (Lebensdauer) sowie ein entsprechender Diskontsatz (in der Basisstudie wurde ein 

Diskontsatz von 3% angenommen) verwendet werden. Für die Habitatverluste wurde von der Ba-

sisstudie317 eine Abschreibungsdauer von 30 Jahren für die Ersatzinvestitionen bei den Habitat-

 

314  Econcept; Nateco (2004) 

315  Econcept; Nateco (2004) 

316 Für die Berechnung wurden nach Regionen differenzierte Kostensätze verwendet. 

317  Econcept; Nateco (2004) 

Infrastrukturtyp Einheit Habitatverluste Habitatfragmentierungen

Autobahn/-strasse CHF/(m*a) 34.4 169.5

1.Klass-Strasse CHF/(m*a) 6.0 23.4

2.Klass-Strasse CHF/(m*a) 7.7 5.0

3.Klass-Strasse CHF/(m*a) 4.2 3.0

Schiene total CHF/(m*a) 12.4 21.3

Luftverkehr CHF/(m
2
*a) 1.3 -

Schiffsverkehr CHF/(m
2
*a) 3.5 -
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verlusten sowie eine Dauer von 80 Jahren für Investitionen in Defragmentierungsbauwerke ver-

wendet.318 Nun stellt sich die Frage, ob die Kosten durch Habitatverluste aufgrund dieser Abschrei-

bungssauer nach 30 Jahren sozusagen abbezahlt sind und dann entfallen. Aus unserer Sicht ist 

diese Frage zu verneinen. Der Berechnungsansatz über die theoretischen jährlichen Ersatzkosten 

dient als Annäherung für die Ermittlung der tatsächlichen, jährlichen externen Kosten. Diese Kos-

ten können entsprechend nicht im eigentlichen Sinne abbezahlt werden, sondern bleiben ein Proxy 

für die jährlichen Schadenskosten und somit dauerhaft relevant. Dazu kommt, dass in der Logik 

der Abschreibung die Abschreibungsdauer eine Lebensdauer widerspiegelt. Entsprechend wäre, 

rein theoretisch, nach Ende der Abschreibungsdauer eine Erneuerungsinvestition nötig, was ent-

sprechend weiterhin zu fortdauernden jährlichen (Abschreibungs-)Kosten führt. 

12.5 Vorgehen bei Differenzierungen 

12.5.1 Differenzierung nach Antriebsart 

Die Differenzierungen nach Antriebsart für den Strassenverkehr werden anhand der Anteile der 

Fahrleistungen vorgenommen (vgl. Anhang A, Kapitel 20.1.6). 

12.5.2 Differenzierung nach Kantonen 

Die kantonale Differenzierung im Strassen- und Schienenverkehr wird anhand der Fahrleistungs-

anteile je Kanton vorgenommen (vgl. Anhang A, Kapitel 20.1.5).  

12.6 Überlegungen zu den Grenzkosten 

In erster Näherung sind die kurzfristigen Grenzkosten im Bereich Natur und Landschaft praktisch 

null. Eine höhere Verkehrsnachfrage führt kurzfristig bzw. unmittelbar zu keiner Veränderung der 

Habitatverluste. Sie verändern sich aber bei Neu- oder Ausbauten wegen Mehrverkehr. Bei den 

Habitatfragmentierungen gilt dies weitgehend auch, weil diese kurzfristig bzw. unmittelbar nicht 

von einer zusätzlichen kleinen (marginalen) Verkehrsmenge auf einer Infrastruktur beeinflusst wer-

den. Für die Habitatfragmentierung sind andere Aspekte relevanter, z.B. ob eine Infrastruktur mit 

Zäunen, Wänden o.ä. abgetrennt ist sowie weitere Charakteristika der Infrastruktur (Breite, Anzahl 

Spuren etc.). Einen kleinen Einfluss hat aber auch die Verkehrsmenge. Dieser Anteil kann als 

Grenzkosten betrachtet werden, dürfte aber kaum zu bestimmen sein. 

Differenzierte Durchschnittskosten, oder langfristige Grenzkosten, sind grundsätzlich relevant für 

die Differenzierungen nach Infrastrukturen und Raumtyp. In diesen Aspekten unterscheiden sich 

die Kosten erheblich (z.B. Stadt, Intermediär, Land). Eine Ermittlung dieser Kosten scheint grund-

sätzlich machbar, dürfte aber schwierig und aufwändig sein. Auf eine Berechnung von langfristigen 

Grenzkosten wird im vorliegenden Bericht grundsätzlich verzichtet (vgl. Kapitel 3.4.2).  

 

318  Bei einer sehr langen Abschreibungsdauer wie 80 oder 100 Jahre sind die Annuitäten stark von den Zinskosten domi-

niert, d.h. die Jahreskosten ähnlich hoch wie bei einer unendlichen Lebens- bzw. Abschreibungsdauer. 
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12.7 Ergebnisse 

12.7.1 Externe Kosten 

a) Überblick Gesamtverkehr 

Die Abbildung 12-7 und Abbildung 12-8 zeigen die gesamten externen bzw. sozialen Kosten im 

Bereich Natur und Landschaft im Jahr 2021 nach Verkehrsträgern. Bei dieser Kostenkategorie 

entsprechen die externen den sozialen Kosten, da es keinen Internalisierungsbeitrag gibt. Die Min-

derung der Schäden bzw. Internalisierung durch Defragmentierungsbauwerke oder ökologische 

Ersatzmassnahmen sind bereits subtrahiert, d.h. in den Zahlen berücksichtigt. Zudem sind die ex-

ternen Kosten aus Sicht Verkehrsteilnehmende und aus Sicht Verkehrsart Schwerverkehr genau 

gleich hoch.  

Die gesamten externen Kosten des Bereiches Natur und Landschaft im Verkehr betrugen 2021 

1'118 Mio. CHF. Davon sind 87% bzw. 971 Mio. CHF auf den Strassenverkehr zurückzuführen, 

12% (134 Mio. CHF) auf den Schienenverkehr und je 0.7% und 0.5% auf den Luft- und Schiffsver-

kehr. Rund 60% der Kosten entfallen auf die Habitatfragmentierungen. Die Habitatverluste tragen 

rund 40% zu den Gesamtkosten bei. 81% der Kosten werden durch den Personenverkehr verur-

sacht, 19% durch den Güterverkehr. 

Abbildung 12-7: Überblick über die externen Kosten im Bereich Natur und Landschaft (Habitat-

fragmentierungen und Habitatverluste) 2021 
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Abbildung 12-8: Überblick über die externen Kosten im Bereich Natur und Landschaft (Habitat-

fragmentierungen und Habitatverluste) 2021 

 

b) Strassenverkehr 

Die Abbildung 12-9 und Abbildung 12-10 zeigen die Aufteilung der durch den Strassenverkehr 

verursachten Kosten im Bereich Natur und Landschaft auf die einzelnen Fahrzeugkategorien. 76% 

der Kosten (740 Mio. CHF) des Strassenverkehrs entfallen auf den motorisierten privaten Perso- 

Abbildung 12-9: Externe Kosten im Bereich Natur und Landschaft (Habitatfragmentierungen und 

Habitatverluste) 2021 nach Fahrzeugkategorien 

 

in Mio. CHF

Personen-

verkehr

Güter-

verkehr

Total in % 

des Totals

Strassenverkehr                     800.1                     171.3                         971.4 86.9%

Schienenverkehr                     101.2                       32.3                         133.5 11.9%

Luftverkehr                         6.6                         0.8                             7.3 0.7%

Schiffsverkehr                         0.9                         4.6                             5.4 0.5%

Total                     908.8                     208.9                      1ô117.7 100.0%

in % des Totals 81.3% 18.7% 100.0%
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nenverkehr, wobei die Personenwagen 74% der Gesamtkosten des Strassenverkehrs verursa-

chen. Auf den Fuss- und Veloverkehr entfallen 4% der Kosten (37 Mio. CHF), der öffentliche Per-

sonenverkehr verursacht 2% (knapp 23 Mio. CHF) und der Güterverkehr 18% (171 Mio. CHF) der 

Kosten. Beim Strassenverkehr entfallen 60% der Kosten auf die Habitatfragmentierungen, wäh-

rend 40% durch die Habitatverluste verursacht werden. 

Abbildung 12-10: Externe Kosten des Strassenverkehrs im Bereich Natur und Landschaft 2021 nach Fahrzeug-

kategorien sowie Kostenelementen 

 
«0.0» bedeutet, dass das Ergebnis grösser 0, aber kleiner als 0.05 ist. «-» bedeutet, dass der Wert tatsächlich Null ist oder z.B. aufgrund fehlender 

Datengrundlagen nicht berechnet werden kann. Diese Bemerkung gilt auch für alle folgenden Abbildungen. 

 

Die Abbildung 12-11 zeigt die Aufteilung der Kosten im Bereich Natur und Landschaft für den 

Strassenverkehr differenziert nach den einzelnen Fahrzeugkategorien und Antriebsarten. 94 % der 

Kosten (915 Mio. CHF) des Strassenverkehrs werden durch fossile Fahrzeuge verursacht. Im Ver-

gleich zu den meisten anderen Kostenbereichen ist der Kostenanteil der fossilen Fahrzeuge ge-

ringer. Dies ist darauf zurückzuführen, dass beim Kostenbereich Natur und Landschaft der Anteil 

der Kosten für Fuss- und Veloverkehr (Muskelkraft) höher ist als in den meisten anderen Kosten-

bereichen. 

Abbildung 12-11: Externe Kosten im Bereich Natur und Landschaft (Habitatfragmentierungen und Habitatver-

luste) 2021 nach Antriebsart 

 

 

Gesamt-

total

in Mio. CHF PW GW MR Mofa E-Bike Pedelec Velo fäG Fuss Bus Trolley Tram Li LW SS

Habitatfragmentierungen 456.5       3.8           8.5           -           -           -            -           -           -           5.1            -            -            45.2         29.6         33.3         582.0         

Habitatverluste 263.7       3.1           4.9           0.1           4.3           0.6            12.8         0.4           18.5         15.8          1.0            1.0            24.3         20.4         18.5         389.4         

Total 720.1       6.9           13.4         0.1           4.3           0.6            12.8         0.4           18.5         20.9          1.0            1.0            69.5         49.9         51.8         971.4         

in % des Gesamttotals 74.1% 0.7% 1.4% 0.0% 0.4% 0.1% 1.3% 0.0% 1.9% 2.2% 0.1% 0.1% 7.2% 5.1% 5.3% 100.0%

Total Teilbereiche 971.4         

in % des Gesamttotals 100.0%

Personenverkehr

76.2% 3.8% 2.4% 17.6%

PW = Personenwagen, GW = Gesellschaftswagen, MR = Motorrad, fäG = fahrzeugähnliches Gerät, Fuss = Fussverkehr, Li = Lieferwagen, LW = Lastwagen, SS = Sattelschlepper. 

Güterverkehr

Motorisierter privater Personenverkehr Fuss- und Veloverkehr Öffentlicher Personenverkehr

171.3740.6 36.5 22.9

Gesamt-

total

in Mio. CHF PW GW MR Mofa E-Bike Pedelec Velo fäG Fuss Bus Trolley Tram Li LW SS

Fossil 704.5       6.9           13.3         0.1           -           -            -           -           -           20.1          -            -            68.8         49.7         51.5         915.1         

Elektrisch 8.2           0.0           0.1           -           4.3           0.6            -           -           -           0.3            1.0            1.0            0.5           0.1           0.1           16.2           

Rest 7.3           -           -           -           -           -            -           -           -           0.4            -            -            0.3           0.2           0.2           8.4             

Muskelkraft -           -           -           -           -           -            12.8         0.4           18.5         -            -            -            -           -           -           31.7           

Total 720.1       6.9           13.4         0.1           4.3           0.6            12.8         0.4           18.5         20.9          1.0            1.0            69.5         49.9         51.8         971.4         

Anteil Fossil 97.8% 99.9% 99.4% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 96.4% 0.0% 0.0% 99.0% 99.4% 99.4% 94.2%

Anteil Elektrisch 1.1% 0.1% 0.6% 0.0% 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.6% 100.0% 100.0% 0.7% 0.2% 0.2% 1.7%

Anteil Rest 1.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 2.0% 0.0% 0.0% 0.4% 0.4% 0.4% 0.9%

Anteil Muskelkraft 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 3.3%

PW = Personenwagen, GW = Gesellschaftswagen, MR = Motorrad, fäG = fahrzeugähnliches Gerät, Fuss = Fussverkehr, Li = Lieferwagen, LW = Lastwagen, SS = Sattelschlepper. 

Personenverkehr Güterverkehr

Motorisierter privater Personenverkehr Fuss- und Veloverkehr Öffentlicher Personenverkehr
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In der Abbildung 12-12 werden die externen Kosten im Bereich Natur und Landschaft nach Kanto-

nen und Verkehrsmittel aufgezeigt. Im Kanton Zürich fallen mit 15% der Gesamtkosten am meisten 

Kosten an. Darauf folgt der Kanton Bern und der Kanton Waadt mit 12% bzw. 11% der Gesamt-

kosten. Diese drei Kantone sind auch die Kantone mit dem längsten Strassennetz in der Schweiz. 

Abbildung 12-12: Externe Kosten im Bereich Natur und Landschaft (Habitatfragmentierungen und Habitatver-

luste) 2021 nach Kantonen  

 

 

c) Schienenverkehr 

Die Kosten für den Schienenverkehr betragen im Jahr 2021 134 Mio. CHF. Davon können 76% 

dem Personenverkehr und 24% dem Güterverkehr zugeordnet werden. 

Gesamt-

total

in Mio. CHF PW GW MR Mofa E-Bike Pedelec Velo fäG Fuss Bus (inkl. Trolley) Tram Li LW SS

Zürich 107.4       1.1           2.0           0.0           0.9           0.1             2.5          0.1          3.5          3.6                               0.4             10.0        7.9          6.4          145.9         

Bern 87.1         0.9           1.6           0.0           0.5           0.1             1.5          0.0          2.0          2.2                               0.1             8.4          6.1          5.7          116.3         

Luzern 36.9         0.4           0.7           0.0           0.2           0.0             0.5          0.0          0.7          1.4                               -            3.3          2.7          3.1          49.9           

Uri 5.9           0.1           0.1           0.0           0.0           0.0             0.0          0.0          0.1          0.2                               -            0.5          0.8          1.6          9.3             

Schwyz 16.3         0.1           0.3           0.0           0.0           0.0             0.2          0.0          0.3          0.4                               -            1.4          0.9          0.8          20.7           

Obwalden 3.1           0.0           0.1           0.0           0.0           0.0             0.0          0.0          0.1          0.0                               -            0.3          0.2          0.1          3.9             

Nidwalden 4.5           0.1           0.1           0.0           0.0           0.0             0.0          0.0          0.1          0.1                               -            0.5          0.4          0.6          6.5             

Glarus 4.3           0.1           0.1           0.0           0.0           0.0             0.1          0.0          0.1          0.1                               -            0.6          0.4          0.3          6.0             

Zug 10.7         0.1           0.2           0.0           0.1           0.0             0.2          0.0          0.3          0.4                               -            0.9          0.5          0.4          13.9           

Freiburg 27.5         0.3           0.5           0.0           0.1           0.0             0.4          0.0          0.5          0.6                               -            2.4          1.9          2.1          36.4           

Solothurn 23.9         0.4           0.4           0.0           0.1           0.0             0.4          0.0          0.5          0.7                               0.0             2.4          2.6          3.3          34.9           

Basel-Stadt 6.8           0.1           0.1           0.0           0.1           0.0             0.4          0.0          0.6          0.6                               0.2             0.5          0.5          0.5          10.4           

Basel-Landschaft 22.7         0.3           0.4           0.0           0.1           0.0             0.5          0.0          0.6          0.6                               0.1             2.5          2.1          2.6          32.5           

Schaffhausen 4.7           0.0           0.1           0.0           0.0           0.0             0.1          0.0          0.2          0.3                               -            0.4          0.3          0.3          6.3             

Appenzell A.Rh. 3.3           0.0           0.1           0.0           0.0           0.0             0.1          0.0          0.1          0.1                               -            0.3          0.1          0.0          4.0             

Appenzell I.Rh. 0.8           0.0           0.0           0.0           0.0           0.0             0.0          0.0          0.0          0.0                               -            0.1          0.0          0.0          1.0             

St. Gallen 54.2         0.5           1.0           0.0           0.2           0.0             0.7          0.0          1.0          1.7                               -            6.1          3.8          4.0          73.4           

Graubünden 19.7         0.2           0.4           0.0           0.1           0.0             0.2          0.0          0.4          0.9                               -            2.5          1.7          1.4          27.5           

Aargau 65.1         0.7           1.2           0.0           0.3           0.0             0.9          0.0          1.3          1.7                               -            6.7          5.1          6.6          89.6           

Thurgau 22.9         0.2           0.4           0.0           0.1           0.0             0.4          0.0          0.5          0.5                               -            2.0          1.4          1.4          29.6           

Tessin 41.4         0.4           0.8           0.0           0.2           0.0             0.5          0.0          0.9          1.0                               -            3.6          2.8          4.2          55.8           

Waadt 80.1         0.6           1.5           0.0           0.4           0.1             1.2          0.0          1.9          1.5                               0.1             7.7          4.5          4.2          103.8         

Wallis 25.5         0.2           0.5           0.0           0.1           0.0             0.4          0.0          0.7          1.1                               -            2.6          1.5          1.2          33.9           

Neuenburg 13.5         0.1           0.3           0.0           0.1           0.0             0.2          0.0          0.5          0.4                               0.0             1.2          0.5          0.3          17.1           

Genf 24.9         0.1           0.5           0.0           0.4           0.1             1.2          0.0          1.6          1.6                               0.1             2.3          0.8          0.5          34.1           

Jura 7.1           0.0           0.1           0.0           0.0           0.0             0.1          0.0          0.1          0.1                               -            0.4          0.3          0.2          8.7             

Total 720.1       6.9           13.4         0.1           4.3           0.6             12.8        0.4          18.5        21.9                             1.0             69.5        49.9        51.8        971.4         

PW = Personenwagen, GW = Gesellschaftswagen, MR = Motorrad, fäG = fahrzeugähnliches Gerät, Fuss = Fussverkehr, Li = Lieferwagen, LW = Lastwagen, SS = Sattelschlepper. 

Personenverkehr Güterverkehr

Motorisierter privater Personenverkehr Fuss- und Veloverkehr Öffentlicher Personenverkehr
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Abbildung 12-13: Externe Kosten des Schienenverkehrs im Bereich Natur und Landschaft 2021 

nach Personen- und Güterverkehr sowie Kostenelementen 

 

Die Abbildung 12-14 zeigt die Aufteilung der externen Kosten im Bereich Natur und Landschaft 

nach Kantonen sowie Verkehrsart für den Schienenverkehr. Im Kanton Bern fallen mit 16.5% der  

Abbildung 12-14: Externe Kosten im Bereich Natur und Landschaft (Habitatfragmentierungen und 

Habitatverluste) 2021 nach Kantonen 

 

in Mio. CHF

Personen-

verkehr

Güter-

verkehr

Total

Habitatfragmentierungen 59.4                      19.0                          78.4            

Habitatverluste 41.8                      13.3                          55.2            

Total 101.2                    32.3                          133.5          

in Mio. CHF Personenverkehr Güterverkehr Total

Zürich 15.8                          2.0                          17.8                

Bern 16.9                          5.2                          22.1                

Luzern 4.2                            0.4                          4.5                  

Uri 1.0                            1.1                          2.1                  

Schwyz 2.8                            1.4                          4.2                  

Obwalden 0.5                            0.0                          0.5                  

Nidwalden 0.3                            0.0                          0.3                  

Glarus 0.8                            0.2                          0.9                  

Zug 1.2                            0.3                          1.6                  

Freiburg 3.9                            0.3                          4.2                  

Solothurn 3.3                            2.1                          5.5                  

Basel-Stadt 0.7                            0.3                          0.9                  

Basel-Landschaft 2.8                            1.4                          4.2                  

Schaffhausen 0.9                            0.0                          0.9                  

Appenzell A.Rh. 0.6                            0.0                          0.6                  

Appenzell I.Rh. 0.3                            -                          0.3                  

St. Gallen 5.8                            0.9                          6.7                  

Graubünden 4.7                            1.5                          6.3                  

Aargau 8.5                            5.9                          14.4                

Thurgau 3.5                            0.5                          4.0                  

Tessin 3.4                            3.4                          6.8                  

Waadt 9.7                            2.5                          12.3                

Wallis 5.2                            1.9                          7.0                  

Neuenburg 2.1                            0.8                          2.9                  

Genf 1.3                            0.2                          1.5                  

Jura 1.0                            0.0                          1.1                  

Total 101.2                        32.3                        133.5              
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Gesamtkosten am meisten Kosten an. Darauf folgt der Kanton Zürich und der Kanton Aargau mit 

13.3% bzw. 10.8% der Gesamtkosten. Im Kanton Bern sind die hohen Kosten sowohl auf den 

Güterverkehr als auch auf den Personenverkehr zurückzuführen. Im Kanton Aargau sind die hohen 

Kosten vor allem auf den Güterverkehr zurückzuführen, während im Kanton Zürich die hohen Kos-

ten hauptsächlich durch den Personenverkehr bedingt sind. 

d) Luftverkehr 

Der Luftverkehr verursacht im Vergleich zum Strassen- und Schienenverkehr tiefe Kosten für Natur 

und Landschaft, weil sein Flächenbedarf verhältnismässig gering ist. Habitatfragmentierungen 

wurden für den Luftverkehr keine ermittelt (siehe Kapitel 12.2.2), die Habitatverluste betragen im 

Jahr 2021 7.3 Mio. CHF, wovon knapp 90% dem Personenverkehr zuzuordnen sind. 

Abbildung 12-15: Externe Kosten des Luftverkehrs im Bereich Natur und Landschaft 2021 nach Per-

sonen- und Güterverkehr sowie Kostenelementen 

 

 

Der grösste Teil der Kosten (97%) fallen beim Linien- und Charterverkehr an. Etwa 81% der Kosten 

sind den Landesflughäfen zuzuschreiben und knapp 19% den Regionalflughäfen. 

Abbildung 12-16: Externe Kosten des Luftverkehrs im Bereich Natur und Landschaft 2021 nach 

Flugarten und Infrastrukturtyp 

 

 

e) Schiffsverkehr 

Der Schiffsverkehr verursacht ebenfalls geringe Kosten für Natur und Landschaft im Vergleich zu 

den Verkehrsträgern Strasse und Schiene. Relevant sind primär die Hafenanlegestellen, die zu 

Habitatverlusten im Umfang von 5.4 Mio. CHF führen. Habitatfragmentierungen wurden für den 

in Mio. CHF

Personenverkehr Güter-

verkehr

Total

Habitatfragmentierungen -                        -                            -              

Habitatverluste 6.6                        0.8                            7.3              

Total 6.6                        0.8                            7.3              

in Mio. CHF Landesflughäfen Regionalflughäfen Total

Linien- und Charterverkehr interkontinental
0.7                        0.2                            0.9              

Linien- und Charterverkehr europäisch
5.1                        1.2                            6.2              

Helikopter
0.0                        0.0                            0.0              

Business Aviation
0.0                        0.0                            0.1              

Rest General Aviation
0.1                        0.0                            0.1              

Total 6.0                        1.4                            7.3              




















































































































































































































































































































































































































































